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133. Sitzung

Berlin, Mittwoch, den 11. Dezember 2019

Beginn: 13.00 Uhr

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Guten Tag, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Bitte 

nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet.

Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die Ple-
narsitzungen an Donnerstagen zu straffen und dafür als 
Ausgleich bereits mittwochs mehrere Tagesordnungs-
punkte zu beraten. Diese sollen jeweils mittwochs ab 
16.30 Uhr aufgerufen werden. Die Fragestunde soll auf 
60 Minuten reduziert werden.

Des Weiteren haben sich die Fraktionen mehrheitlich 
darauf verständigt, die bisherigen 38-Minuten-Punkte in 
30 Minuten zu beraten, wobei die den Tagesordnungs-
punkt aufsetzende Fraktion eine zusätzliche Minute er-
halten soll. Die Fraktion der AfD hat dem letztgenannten 
Vorschlag der anderen Fraktionen widersprochen.

Für die heutige 133., die morgige 134. und die 135. Sit-
zung am Freitag konnte folglich zwischen den Fraktionen 
im Ältestenrat keine Tagesordnung vereinbart werden. 
Ich habe also den Bundestag mit der vorgeschlagenen 
Tagesordnung einschließlich der genannten Debattenzei-
ten einberufen. Nach § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung 
ist für die Genehmigung der Tagesordnung ein Plenarbe-
schluss erforderlich.

Interfraktionell ist vereinbart worden, die noch zu be-
schließende Tagesordnung um die in der Zusatzpunkte-
liste aufgeführten Punkte zu erweitern:

Aktuelle Stunde

auf Verlangen der Fraktion DIE LINKE

Immer mehr Rentnerinnen und Rentner leben 
von der Tafel – Altersarmut bekämpfen

ZP 2 Beratung des Antrags der Abgeordneten Katja 
Suding, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), 
Mario Brandenburg (Südpfalz), weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der FDP

PISA-Sofortprogramm – Reformagenda für 
eine Bildungsnation

Drucksache 19/15767

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (f) 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss Digitale Agenda 
Haushaltsausschuss

ZP 3 Weitere Überweisungen im vereinfachten Ver-
fahren

(Ergänzung zu TOP 31)

a) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Renata Alt, Alexander Graf Lambsdorff, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP

Kooperation mit Mitteleuropa braucht 
neue Dynamik

Drucksache 19/14933

Überweisungsvorschlag:  
Auswärtiger Ausschuss (f) 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Ausschuss Digitale Agenda

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Marcus Faber, Alexander Graf 
Lambsdorff, Grigorios Aggelidis, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Schutz der Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr durch die Beschaffung von 
bewaffneten Drohnen stärken

Drucksache 19/15675

Überweisungsvorschlag:  
Verteidigungsausschuss (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Haushaltsausschuss

c) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Michael Theurer, Grigorios Aggelidis, 
Renata Alt, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP

China auf Augenhöhe begegnen – Multila-
terale Klage vor der WTO anstrengen

Drucksache 19/15764
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Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

d) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Marco Buschmann, Stephan Thomae, 
Grigorios Agglelidis, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP

Mehr Transparenz bei Lobbyismus her-
stellen

Drucksache 19/15773

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung

e) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Bettina Stark-Watzinger, Christian Dürr, 
Dr. Florian Toncar, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP

Transparenz ist keine Einbahnstraße – Of-
fenlegungsstandards für Sustainable Fi-
nance-Beirat der Bundesregierung

Drucksache 19/15769

Überweisungsvorschlag:  
Finanzausschuss (f) 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

ZP 4 Weitere abschließende Beratung ohne Aus-
sprache

(Ergänzung zu TOP 32)

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (15. Ausschuss) zu dem Antrag der 
Abgeordneten Stefan Gelbhaar, Daniela Wagner, 
Matthias Gastel, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Verkehrswende in Städten, mehr Raum für 
das Rad – Einführung von Fahrradstraßen er-
leichtern und Fahrradzonen etablieren

Drucksachen 19/5893, 19/14674

ZP 5 Wahlvorschlag der Fraktion der AfD

Wahl der Mitglieder des Kuratoriums der Stif-
tung „Deutsches Historisches Museum“

Drucksache 19/14332

Aktuelle Stunde

auf Verlangen der Fraktion der FDP

Auseinandersetzungen in der Großen Koali-
tion über den Kurs in der Haushalts- und Fi-
nanzpolitik und die schwarze Null

ZP 7 Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Christian Dürr, Dr. Florian Toncar, Frank 
Schäffler, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der FDP

Berücksichtigung von Negativzinsen im 
Steuerrecht

Drucksache 19/15771

Überweisungsvorschlag:  
Finanzausschuss

ZP 8 Beratung des Antrags der Abgeordneten Nicole 
Bauer, Katja Suding, Daniel Föst, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der FDP

Frauenhäuser als Teil des staatlichen Schutz-
auftrages wahrnehmen

Drucksache 19/15770

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Haushaltsausschuss

ZP 9 Beratung des Antrags der Abgeordneten Katrin 
Helling-Plahr, Stephan Thomae, Grigorios 
Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der FDP

Modernes Adoptionsrecht schaffen – Gemein-
same Adoption für nichteheliche Paare sowie 
Einzeladoption für Ehegatten ermöglichen

Drucksache 19/15772

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

ZP 10 Beratung des Berichts des Ausschusses für Recht 
und Verbraucherschutz (6. Ausschuss) gemäß 
§ 62 Absatz 2 der Geschäftsordnung zu dem 
von den Abgeordneten Dr. Petra Sitte, Anke 
Domscheit-Berg, Simone Barrientos, weiteren 
Abgeordneten und der Fraktion DIE LINKE ein-
gebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Teilauf-
hebung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes

Drucksachen 19/218, 19/15780

ZP 11 Bericht des Ausschusses für Recht und Verbrau-
cherschutz (6. Ausschuss) gemäß § 62 Absatz 2 
der Geschäftsordnung zu dem von den Abgeord-
neten Stephan Brandner, Marcus Bühl, Joana 
Eleonora Cotar, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion der AfD eingebrachten Entwurf eines 
Gesetzes zur Aufhebung des Netzwerkdurch-
setzungsgesetzes

Drucksachen 19/81, 19/14723

ZP 12 Beratung des Antrags der Abgeordneten Beate 
Walter-Rosenheimer, Kai Gehring, Margit 
Stumpp, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vom Aufstiegs-BAföG zum Weiterbildungs- 
BAföG

Drucksache 19/15803

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (f) 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Haushaltsausschuss

ZP 13 a) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Dritten Gesetzes zur Änderung des Waf-
fengesetzes und weiterer Vorschriften 
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(Drittes Waffenrechtsänderungsgesetz – 
3. WaffRÄndG)

Drucksache 19/13839

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Inneres und Heimat (4. Aus-
schuss)

Drucksache 19/15875

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Inneres und 
Heimat (4. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Martin 
Hess, Dr. Bernd Baumann, Dr. Gottfried 
Curio, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der AfD

Für ein Waffengesetz mit Augenmaß – 
Kein Generalverdacht gegen legale 
Waffenbesitzer

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Konstantin Kuhle, Stephan Thomae, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion der FDP

Freiräume für Jäger und Sportschüt-
zen – Für eine schonende Umsetzung 
der EU-Feuerwaffenrichtlinie

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Irene 
Mihalic, Dr. Konstantin von Notz, Claudia 
Roth (Augsburg), weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN.

Tödliche Gefahr durch Schusswaffen 
eindämmen

Drucksachen 19/14504, 19/14035, 19/ 
14092, 19/…

ZP 14 Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Christian Kühn 
(Tübingen), Anja Hajduk, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Berichterstattung weiterentwickeln und alle 
Wohnungslosen statistisch erfassen

Drucksache 19/15783

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f) 
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe 
Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen

Von der Frist für den Beginn der Beratungen soll, so-
weit erforderlich, abgewichen werden.

Interfraktionell ist des Weiteren vereinbart worden, 
dass die Unterrichtung der Bundesregierung über die 
Stellungnahme des Bundesrates auf der Drucksache 19/ 
15705 zu dem bereits überwiesenen Entwurf eines Vier-
ten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung und 
anderer handwerksrechtlicher Vorschriften dem feder-
führenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie 
dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, dem 
Haushaltsausschuss, dem Ausschuss für Bildung, For-

schung und Technologiefolgenabschätzung, dem Aus-
schuss für die Angelegenheiten der EU und dem Aus-
schuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Kommunen zur Mitberatung überwiesen werden soll.

Der Tagesordnungspunkt 7 soll abgesetzt und stattdes-
sen an dieser Stelle der Antrag auf der Drucksache 19/ 
15767 mit dem Titel „PISA-Sofortprogramm – Reforma-
genda für eine Bildungsnation“ im Umfang von 30 Minu-
ten debattiert werden. Der Tagesordnungspunkt 11 soll 
vor dem Tagesordnungspunkt 10 und der Tagesordnungs-
punkt 15 vor dem Tagesordnungspunkt 12 mit einer De-
battenzeit von jeweils 60 Minuten aufgerufen werden. 
Der Tagesordnungspunkt 12 c soll abgesetzt werden. 
Der Tagesordnungspunkt 9 soll vor dem Tagesordnungs-
punkt 16 im Umfang von nunmehr 30 Minuten debattiert 
werden. Der Tagesordnungspunkt 25 soll abgesetzt und 
an dessen Stelle die Beschlussempfehlung zum Waffen-
rechtsänderungsgesetz mit einer Debattenzeit von 60 Mi-
nuten aufgesetzt werden.

Schließlich mache ich noch auf eine aufgehobene und 
mehrere nachträgliche Ausschussüberweisungen im 
Anhang zur Zusatzpunkteliste aufmerksam:

Die am 29. November 2019 gemäß § 92 der Geschäfts-
ordnung überwiesene nachfolgende Verordnung soll zu-
sätzlich dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
(9. Ausschuss) zur Mitberatung überwiesen werden:

Beratung der Verordnung der Bundesregierung

Verordnung zur Bestimmung von Mindestanfor-
derungen für energetische Maßnahmen bei zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach 
§ 35c des Einkommensteuergesetzes (Energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen-Verordnung – 
ESanMV)

Drucksachen 19/15312, 19/15584 Nr. 2

Überweisungsvorschlag:  
Finanzausschuss (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen

Der am 28. November 2019 (131. Sitzung) überwiese-
ne nachfolgende Antrag soll zusätzlich dem Ausschuss 
für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
(21. Ausschuss) zur Mitberatung überwiesen werden:

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Marco Buschmann, Stephan Thomae, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der FDP

Einsetzung eines Kanzleramtsausschusses

Drucksache 19/15437

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung (f) 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Der am 14. November 2019 (127. Sitzung) überwiese-
ne nachfolgende Gesetzentwurf soll zusätzlich dem Fi-
nanzausschuss (7. Ausschuss) zur Mitberatung überwie-
sen werden:
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Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Errich-
tung der Deutschen Stiftung für Engagement 
und Ehrenamt

Drucksachen 19/14977, 19/15660

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Sportausschuss 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Finanzausschuss 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 
Ausschuss für Kultur und Medien 
Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen 
Haushaltsausschuss

Die am 29. November 2019 gemäß § 80 Absatz 3 der 
Geschäftsordnung erfolgte Überweisung der nachfolgen-
den Unterrichtung soll aufgehoben werden:

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und 
Verwendung eines Tierwohlkennzeichens 
(Tierwohlkennzeichengesetz – TierWKG)

Drucksache 19/14975

hier: Gegenäußerung der Bundesregierung zu 
der Stellungnahme des Bundesrates

Drucksachen 19/15272, 19/15584 Nr. 1.5

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Jetzt liegen mir Wortmeldungen zur Geschäftsordnung 
vor. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Baumann, AfD.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Bernd Baumann (AfD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Im Ältes-

tenrat konnten sich die Fraktionen nicht über die Debat-
tenzeit einigen – zum ersten Mal seit 70 Jahren.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Stimmt nicht!)

Woran liegt das? Als die AfD in den Bundestag kam, stieg 
das Interesse an den Parlamentsreden auf einmal dras-
tisch. Die oft als langweilig empfundenen links-grünen 
Einheitsbreireden der Altparteien wurden aufgemischt 
von einer echten Opposition,

(Beifall bei der AfD)
deren Reden die Bürger wieder hören wollten.

Meine Damen und Herren, das ist eine Belebung des 
Parlaments, eine Belebung der Demokratie. Die Leute 
interessieren sich wieder für Politik. Sie gucken sich jetzt 
die Reden wieder an. Sie gehen wieder zur Wahl. Das ist 
unsere Leistung.

(Beifall bei der AfD)
Aber jetzt plötzlich wollen alle Fraktionen außer der 

AfD die Debattenzeit verkürzen, in der die Regierung in 
offener Redeschlacht kritisiert werden kann und Alterna-
tiven aufgezeigt werden können. Meine Damen und Her-
ren, diese Kürzung lassen wir uns nicht gefallen. Sie ist 

gegen unseren Willen und gegen das Interesse einer jeden 
echten Opposition.

(Beifall bei der AfD)
Warum machen Sie das? Ein erster Hinweis ergibt sich, 

wenn man schaut, wie unterschiedlich sich die Bürger 
und Wähler für die Reden der einzelnen Fraktionen inte-
ressieren. Fast 90 Prozent der Bevölkerung sind heute im 
Internet, und auf der Hauptplattform für Parlamentsreden, 
auf YouTube,

(Stefan Schmidt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ach da!)

zeigt sich: Im letzten Monat kamen CDU/CSU und SPD, 
also die Regierungsfraktionen, zusammen auf gerade mal 
35 000 Videoaufrufe.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wir arbeiten ja!)

Die AfD-Fraktion kam allein auf 1,9 Millionen.

(Beifall bei der AfD)
Unsere Fraktion ist 50-mal interessanter als die GroKo 

zusammen. 50-mal! Kein Wunder, dass CDU/CSU und 
SPD das Hauptdebattenformat jetzt kürzen wollen. Wir 
wollen das nicht, und viele Wähler draußen auch nicht, 
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der AfD)
Aber warum machen FDP, Grüne und Linke dabei mit? 

Die müssten doch ihre Oppositionsrechte und Rederechte 
verteidigen. Warum machen sie das nicht? Auch da hilft 
ein Blick auf die Zahlen: Die AfD-Fraktion hat da drau-
ßen alleine viermal so viele Zuschauer wie alle alten Op-
positionsfraktionen zusammen.

(Der Redner hält ein Schaubild hoch)
Sie sehen hier die Regierung – das Interesse ist kaum 
darstellbar –, hier die Opposition – das ist die AfD. So 
sieht das Interesse in der Republik aus, meine Damen und 
Herren.

(Beifall bei der AfD)
Das ist der Hintergrund der heutigen Debatte. Den ei-

nen nutzt die Redezeit, den anderen nutzt sie nicht.

(Carsten Schneider [Erfurt] [SPD]: Jetzt ma-
chen Sie doch Video! Jetzt ist doch gut!)

Die Zahlen zeigen es. Ihre Reden will kaum einer mehr 
hören; das ist Ihr Problem.

(Beifall bei der AfD)
Der ganze Vorgang zeigt aber auch, wie zahnlos, wie 

angepasst die alte Opposition ist. Im Altparteienzirkus 
sind Sie die Hündchen der Regierung.

(Beifall bei der AfD)
Dabei war der Ausgangspunkt der heutigen Diskussion 
eigentlich rational, er war vernünftig.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, da sind Sie ja jetzt dagegen! Ist es 
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nicht Ihr Vorschlag, stimmen Sie gleich dage-
gen!)

Donnerstags in den Sitzungswochen dauerten die Debat-
ten bis spät in die Nacht. Auch für die Angestellten des 
Bundestages bedeutete das eine hohe Belastung. Mein 
Vorschlag war, ein paar Debatten von Donnerstagnacht 
auf den Mittwochnachmittag und -abend zu verlegen.

(Stefan Schmidt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Machen wir! – Britta Haßelmann 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Wir machen 
das gleich!)

Stattdessen haben Sie am Mittwoch noch die Fragestunde 
gekürzt. Das, Frau Haßelmann, hätte dicke gereicht. Sie 
wollen aber jetzt die Gelegenheit nutzen, für alle Tage die 
Debattenzeit zu verstümmeln; das ist das Problem. An 
allen Tagen!

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Wer 
schreibt Ihnen diesen Unsinn eigentlich auf?)

Selbst wichtige Gesetzesvorlagen werden in Zukunft 
nicht mehr 38 Minuten, sondern nur noch 30 Minuten 
debattiert werden können.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ein bisschen Niveau wäre angebracht!)

Eine Kürzung um 20 Prozent! Warum? Weil Sie wissen: 
Parlamentszeit ist AfD-Zeit, meine Damen und Herren. 
Da gewinnen wir, wie alle Statistiken zeigen, nicht Sie.

(Beifall bei der AfD – Lachen bei der CDU/ 
CSU und der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN – Dr. Joe Weingarten [SPD]: 
Gott sei Dank nicht!)

Liebe Kollegen, die Welt draußen ist doch aus den 
Fugen. Wir müssen länger und intensiver debattieren, 
um Lösungen ringen. Stellen Sie sich vor, Polizisten 
und Lehrer würden sagen: Die Probleme wachsen uns 
über den Kopf, wir verkürzen mal unsere Arbeitszeit.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Fünf Minuten können ganz schön lang 
sein!)

Das ist doch absurd. 80 Millionen Bürger erwarten, dass 
Sie hier Ihre Pflicht tun, und das tun Sie nicht.

(Beifall bei der AfD – Niema Movassat [DIE 
LINKE]: Was für ein billiger Populismus! – 
Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Mann! Mann! Mann! Da lehnt der den 
Vorschlag ab!)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Das Wort zur Geschäftsordnung hat der Abgeordnete 

Grosse-Brömer, CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Michael Grosse-Brömer (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Sehr geehrter Herr Baumann, Ihre Klickzah-
lendenke entlarvt, dass Sie dieses Haus gar nicht als Ort 

von vernünftigen Debatten sehen, sondern als Hinter-
grund und Kulisse für Ihre kleinen Filmchen.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abge-
ordneten der FDP und der LINKEN)

Das reicht dann auch schon. Also erzählen Sie uns nicht, 
was fundierte Debattenbeiträge sind. Das haben wir ge-
rade gesehen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 
bei Abgeordneten der FDP, der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Offensichtlich ist das schlechte Gewissen so groß, dass 
Sie sich hier wirklich Sachen haben aufschreiben lassen, 
die noch nicht einmal der Wahrheit entsprechen.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Was denn?)
Aber kommen wir mal zu dem, worum es wirklich 

geht. Zwei Jahre lang hatten wir hier regelmäßig Sitzun-
gen, die bis in den frühen Morgen dauerten.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Das war nie De-
battenthema! Sie haben das aufgesetzt!)

Nachtsitzungen waren ein unhaltbarer Zustand für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Bundes-
tages.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 
bei Abgeordneten der FDP, der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Plenarassistenz, Stenografen, Regierungsmitarbeiter, Si-
cherheitsdienste, Fraktions- und Abgeordnetenmitarbei-
ter, sie waren in erster Linie diejenigen, die darunter ge-
litten haben, und deswegen beenden wir das heute, meine 
Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 
bei Abgeordneten der FDP, der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Das ist der Grund, warum wir hier stehen und gleich ab-
stimmen.

Ich danke ausdrücklich – weil die AfD dazu offenkun-
dig nicht in der Lage ist – denjenigen, die dieses Haus hier 
am Laufen halten und um die wir uns jetzt gleich küm-
mern werden.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP, 
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

Ich will Ihnen eine weitere Sache sagen: Ich bedanke 
mich auch ausdrücklich bei allen Fraktionen, die in der 
Lage waren, dieses Problem jetzt mit einem guten Kom-
promiss zu lösen. Ich weiß, es war nicht einfach bei der 
FDP, es war auch nicht einfach bei den Grünen, eine ver-
kürzte Fragestunde zuzulassen. Wir haben es aber ge-
schafft. Denn uns hat eines geeint: Wir wollten Rücksicht 
nehmen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses 
Hauses.

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Herr Grosse- 
Brömer für den kleinen Mann! Ausgerechnet!)
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Das war kein Anliegen der AfD. Aber mit diesem 
schlechten Gewissen müssen Sie – das zeigt ja auch die 
Anzahl der Zwischenrufe – jetzt weiterhin leben, und 
jeder Mitarbeiter weiß das auch.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP, 
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – Dr. Alexander Gauland [AfD]: 
Sie haben gar kein Gewissen, Herr Grosse- 
Brömer!)

Jetzt kommt die AfD mit Verschwörungstheorien. Wie 
schön war das hier wieder erklärt! Natürlich müssen die 
jetzt aus dieser peinlichen Verweigerungsecke raus. Jetzt 
wollen wir mal gucken, worum es geht: Es geht bei be-
stimmten Debatten um eine Minute Redezeit für die AfD.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: 20 Prozent !)

Ich betone: um eine Minute Redezeit. Und dadurch geht 
die demokratische Grundlage dieses Hauses verloren? Ich 
lache mich tot!

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 
bei Abgeordneten der FDP, der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, ich will hier noch sagen – 
nur damit das feststeht, weil Sie vergessen hatten, es zu 
erwähnen, Herr Baumann –: Es gibt keine Benachteili-
gung. Alle Fraktionen verlieren proportional Redezeit, 
und zwar in der Regel eine Minute. Bei einigen Punkten 
verliert die AfD gar keine Redezeit: nämlich bei denen, 
die sie selbst beantragt. Und bei Kernzeitdebatten wird 
überhaupt keine Kürzung vorgenommen. Also, noch mal: 
Die AfD redete hier vorhin von einer Minute. Was Herr 
Baumann hier vorgetragen hat, das hat schon fast karne-
valesken Charakter.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD, der FDP, der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich kann das ja verstehen: Wenn Sie nicht in der Lage 
sind, statt fünf Minuten vier Minuten zu reden,

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Oder drei! Oder 
zwei!)

wenn Sie sich bei einem Tagesordnungspunkt nicht um 
eine Minute kürzer fassen können, dann empfehle ich 
Ihrer Fraktion die Buchung von guten Rhetoriksemina-
ren.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Alle anderen Fraktionen sind wohl offensichtlich in der 
Lage, diese Aufgabe zu erfüllen – Sie nicht!

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Jetzt sagen Sie: Wir machen Folgendes – mehr Sit-
zungswochen. Da sage ich: Machen wir schon. Also, 
wir haben schon fürs nächste Jahr eine zusätzliche Sit-
zungswoche verabredet; das ist im Übrigen im Ältestenrat 
beschlossen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern: Sie 
haben dem zugestimmt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP)

Ich sage Ihnen noch eines: Nutzen Sie die Sitzungs-
wochen, die schon da sind. Ich empfehle Ihnen die Nut-
zung der vorhandenen Sitzungswochen durch Anwesen-
heit.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP, der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Das ist nämlich etwas ganz Interessantes: Die Teilnahme-
quoten Ihrer Fraktion bei namentlichen Abstimmungen 
sind unterirdisch. Ich habe mir die alle angeguckt: Immer 
wieder fehlen bis zu 30 Prozent Ihrer Abgeordneten.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD, der FDP, des BÜNDNISSES 90/ 
DIE GRÜNEN und der LINKEN)

Und Sie erzählen hier, wer faul ist? Also, die Frage ist 
doch erlaubt: Was wollen Sie mit mehr Sitzungswochen, 
bei denen Sie dann doch wieder größtenteils fehlen? – So 
etwas kann man nicht ernst nehmen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD, der FDP, der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich könnte jetzt natürlich auch noch sagen: Vielleicht 
bekommt Ihre Parteifarbe, dieses Blau, eine ganz neue 
Dimension. Man könnte dann gleich auch noch Ihr 
Schaubild hochhalten, wenn es nämlich um die Frage 
geht: Wer macht am meisten blau? Da ist der blaue Bal-
ken in der Tat sehr hoch.

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP, der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Deswegen zum Abschluss: Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wir haben wirklich einen guten Kompromiss 
gefunden – ohne Sie. Sie waren nicht bereit, da mitzu-
machen. Das ist schade. Ich will Ihnen eines sagen: Nach 
meiner groben Schätzung – ich gucke mal auf die Uhr; ich 
hatte ja auch fünf Minuten Redezeit – habe ich jetzt nur 
vier Minuten Redezeit genutzt, soweit ich das sehe. Es 
geht also, wenn man will. Man kann auch in vier Minuten, 
also mit einer Minute Redezeit weniger, erklären, dass der 
Vorredner weder Argumente hat noch eine vernünftige 
Vorstellung abgeliefert hat. Geben Sie sich ein bisschen 
Mühe!

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP, 
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Damit kommen wir zur Feststellung der Tagesord-
nung – –

(Zuruf von der AfD: Durch die Altparteien! – 
Gegenrufe von der CDU/CSU und der SPD)

– Moment, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie es 
mir bitte erlauben, würde ich jetzt gerne die Abstimmung 
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über die Feststellung der Tagesordnungen für die 133. 
bis 135. Sitzung mit den genannten Ergänzungen vorneh-
men – falls Sie die Ergänzungen noch im Kopf haben; 
sonst muss ich sie noch einmal vorlesen.

(Carsten Schneider [Erfurt] [SPD]: Nein!)
– Das ist nicht erforderlich. Gut. Wer stimmt für die von 
mir vorgetragene Tagesordnung mit den Ergänzungen? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Dann sind die 
Tagesordnungen für die 133. bis 135. Sitzung mit den 
genannten Ergänzungen gegen die Stimmen der AfD 
mit den Stimmen des übrigen Hauses

(Zuruf von der AfD: Blockparteien!)
so beschlossen.

Jetzt rufe ich den Tagesordnungspunkt 1 auf:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Einfüh-
rung eines Freibetrages in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zur Förderung der be-
trieblichen Altersvorsorge  
(GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz – 
GKV-BRG)

Drucksache 19/15659

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Gesundheit (f) 
Finanzausschuss 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Haushaltsausschuss

Eine Aussprache ist für heute nicht vorgesehen.

Wir kommen also gleich zur Überweisung. Interfrak-
tionell wird die Überweisung des Gesetzentwurfs auf der 
Drucksache 19/15659 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vor-
schläge? – Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie 
vorgeschlagen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Befragung der Bundesregierung

Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass heute die 
Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, 
Frau Christine Lambrecht, zur Verfügung steht. – Frau 
Bundesministerin, wenn Sie mögen, haben Sie das Wort 
zu einleitenden Ausführungen, die bitte auf fünf Minuten 
beschränkt sein sollten.

Einen Moment noch, Frau Bundesministerin. Wer 
nicht an der Befragung der Bundesregierung teilnehmen 
möchte, möge den Saal verlassen oder Platz nehmen. Das 
gilt ausnahmslos für alle Kolleginnen und Kollegen.

Frau Bundesministerin, Sie haben das Wort.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Vielen Dank für die Gelegenheit, Ihnen den aktuellen 
Sachstand einiger weniger Punkte meines Ressortbe-
reichs darzustellen. Ich möchte insbesondere kurz auf 
das Maßnahmenpaket gegen rechts eingehen.

Die Bundesregierung hat Ende Oktober ein Eckpunkte-
papier gegen Hass und Hetze und gegen sich immer 
breiter machende Bedrohungslagen beschlossen, aber 
auch gegen die Versuche, Menschen mundtot zu machen. 
Insbesondere bei Kommunalpolitikerinnen und Kommu-
nalpolitikern drückt sich das mittlerweile sehr bedrohlich 
aus, auch für die Demokratie. Deswegen haben wir dieses 
Maßnahmenpaket als Eckpunktepapier beschlossen. Die 
Fragen, für die mein Ressort zuständig ist, habe ich mitt-
lerweile in einem Referentenentwurf zusammengefasst. 
Gestern habe ich die Ressortabstimmung eingeleitet. 
Ein wesentlicher Punkt dieses Paketes bezüglich meines 
Ressorts ist die Meldepflicht für Provider. In Zukunft 
können Inhalte, die als löschenswürdig oder sperrenswür-
dig eingeordnet wurden und gemeldet wurden, bei einer 
Zentralstelle des BKA gemeldet werden, damit der Ver-
folgungsdruck entsprechend aufgebaut werden kann und 
nicht nur gesperrt oder gelöscht wird, sondern dass dem 
entsprechend nachgegangen werden kann. Diese Rege-
lung werden wir im NetzDG schärfen, damit nicht nur 
gesperrt, sondern auch gelöscht wird.

Darüber hinaus habe ich einen Vorschlag unterbreitet, 
dass Beleidigungen im öffentlichen Raum strafrechtlich 
besonders gewürdigt werden. Das ist eine Entwicklung, 
die uns alle sehr betroffen macht. Eine Beleidigung ruft 
offensichtlich andere dazu auf, noch widerlicher, noch 
schärfer zu beleidigen. Es gibt also eine Spirale. Es ist 
ein Unterschied zwischen einer Beleidigung in einem ge-
schlossenen Raum, vielleicht in irgendeiner Kneipe, und 
einer Beleidigung in einem öffentlichen Raum, nämlich 
im Internet. Das wollen wir strafschärfend stellen. Dafür 
ist § 185 StGB vorgesehen. Wir wollen Kommunalpoliti-
kerinnen und Kommunalpolitiker unter den besonderen 
Schutz des § 188 StGB stellen, indem wir klarstellen, dass 
politisches Leben bis in die kommunalpolitische Ebene 
hineinreicht. Das wurde in der Rechtsprechung bisher 
nicht so gesehen. Deswegen war diese Klarstellung not-
wendig.

Das sind nur einige wenige Punkte, die ich einführend 
nennen möchte. Ich möchte Sie aber auch über einen 
Sachverhalt in Kenntnis setzen, den wir heute im Kabinett 
zum Gegenstand hatten. Ich kann Ihnen mitteilen, dass 
das Bundeskabinett heute meinem Vorschlag zugestimmt 
hat, dass wir Thomas-Cook-Kunden nicht im Regen ste-
hen lassen wollen. Die Kunden haben zu Recht darauf 
vertraut, dass durch die Sicherungsscheine ihre Anzah-
lung gegen eine Insolvenz des Reiseveranstalters abge-
sichert ist.

(Beifall bei der SPD)

Es war nicht vorhersehbar, dass die Höhe des Versiche-
rungsschutzes nicht ausreichend ist. Es ist streitig, ob die 
Höhe der Haftungssumme, die der Kundenversicherer an-
setzt, um auszugleichen, richtig berechnet ist. Es stellt 
sich beispielsweise die Frage, ob die Kosten für die Rück-
holung von Urlauberinnen und Urlaubern on top zu den 
110 Millionen Euro kommen oder ob sie darin enthalten 
sind. Wir als BMJV vertreten die Meinung, dass sie zu-
sätzlich zu den 110 Millionen Euro gerechnet werden 
müssen. Darüber hinaus ist auch noch streitig, ob es bei-
spielsweise Ansprüche gegenüber andere Beteiligte gibt.
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Mit diesen offenen Rechtsfragen und auch mit dieser 
unsicheren Situation wollen wir die Kundinnen und Kun-
den, die Reisenden, nicht alleine, nicht im Regen stehen 
lassen, sondern wir wollen als Staat diese Ansprüche ver-
treten und geltend machen. Wir erwarten aber auch, dass 
die Reisenden ihre Ansprüche wiederum an den Staat 
abtreten. So können wir eine Klageflut vermeiden, die 
ein nicht kalkulierbares Prozesskostenrisiko mit sich 
bringt. Das wollen wir vermeiden, um den Schaden für 
den Steuerzahler so gering wie möglich zu halten.

Ich kann Ihnen ankündigen, dass wir im BMJV mit 
Hochdruck daran arbeiten, zu klären, wie wir die Um-
setzung der EU-Reiserichtlinie entsprechend ausgestal-
ten, damit solche Fälle in Zukunft durch den Schutz über 
eine Versicherung oder eine Fondslösung oder auch bei-
des – dies beraten wir derzeit unter Hochdruck – abgew-
endet werden können.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Vielen Dank, Frau Bundesministerin. – Die erste Frage 

stellt der Kollege Dr. Lothar Maier, AfD.

Dr. Lothar Maier (AfD):
Frau Bundesministerin, bei den sogenannten Dauer-

schuldverhältnissen, Telefon-, Strom- und Wasserliefer-
verträgen und dergleichen, gilt es allgemein als eine 
Bringschuld dessen, der die Leistung erbringt, dass er 
dem Kunden eine Rechnung zur Verfügung stellt, und 
zwar in der vom Kunden gewünschten Form, also ent-
weder in Papierform oder online. Es ist aber nun so, dass 
immer mehr Unternehmen dazu übergehen, die Papier-
form nicht mehr anzubieten; es geht nur noch online. Das 
bringt erstens diejenigen in Schwierigkeiten, die keine E- 
Mail-Adresse haben, und das bereitet zweitens auch de-
nen Probleme, die zwar eine E-Mail-Adresse haben, sie 
aber nicht zur Verfügung stellen wollen, weil sie befürch-
ten, sonst mit Werbung zugemüllt zu werden. Die Tele-
kom geht sogar so weit, zu verlangen, dass man ihre Ge-
schäfte aufsucht, um dort die Rechnung einzusehen. Wie 
sehen Sie diese Entwicklung, die ja fast auf die Verwei-
gerung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung hi-
nausläuft?

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Vielen Dank für die Frage. – Wie Sie wahrscheinlich 
mitbekommen haben, ist es mir ein ganz großes Anliegen, 
dass Verträge, insbesondere solche Dauerschuldverhält-
nisse, in der Zukunft verbraucherfreundlicher ausgestaltet 
werden. Mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass insbe-
sondere der Vertragsabschluss bei wesentlichen Verträ-
gen wie Stromlieferverträgen in Zukunft noch bestätigt 
werden muss, wenn er beispielsweise durch eine Telefon-
anbahnung zustande gekommen ist. Das zeigt, dass ich 
ein großes Interesse daran habe, diesen Bereich der Ver-
braucherschutzpolitik sehr genau zu überarbeiten.

Ich habe dazu einen Vorschlag unterbreitet. Ich nehme 
Ihre Anregung, sehr gerne mit, zu prüfen, ob wir hier die 

Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher ausrei-
chend berücksichtigt haben. Denn es darf nicht dazu kom-
men, dass Verbraucherinnen und Verbraucher beispiels-
weise durch telefonische Verträge überrumpelt werden. 
Sie müssen die Möglichkeit haben, Verträge bzw. Rech-
nungen dann auch nachzuvollziehen. Ich nehme die An-
regung daher gerne mit.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Möchten Sie eine Nachfrage stellen, Herr Maier?

Dr. Lothar Maier (AfD):
Ja, die Nachfrage ergibt sich aus dem, was Sie eben 

gesagt haben, Frau Ministerin.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Bitte, gerne.

Dr. Lothar Maier (AfD):
Können wir damit rechnen, dass es in Kürze einen 

Gesetzentwurf dazu geben wird?

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Es gibt mittlerweile einen Entwurf, den ich in die Res-
sortabstimmung gegeben habe; da wird er momentan be-
raten. Auf dieser Ebene sind wir, und sobald diese Ab-
stimmung abgeschlossen ist, wird selbstverständlich 
unverzüglich das Parlament davon unterrichtet und hat 
dann die Möglichkeit, darüber ausgiebig zu beraten.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Danke sehr. – Die nächste Frage stellt die Kollegin 

Katharina Willkomm, FDP.

Katharina Willkomm (FDP):
Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie haben in den letzten 

Wochen der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ gesagt: „Die 
Mietpreisbremse wirkt und hält den Mietenanstieg auf.“ 
Der Immobiliendatenspezialist empirica regio hat jetzt 
errechnet, dass das für die deutschen Metropolen nicht 
stimmt. Die nicht als neoliberal verschriene „Zeit“ 
schreibt, die großen Erwartungen wurden enttäuscht, 
man könne keinen „gravierenden Einfluss der Reform 
auf die Preisentwicklung erkennen“. Ob Berlin, München 
oder Köln, die Mieten steigen nach der Einführung der 
Mietpreisbremse an. Fazit: Sie können Ihre These mit 
Fakten nicht belegen.

Angenommen, meine tatsachenbasierten Hinweise ha-
ben Sie jetzt nicht überzeugt: Warum wollen Sie die wir-
kungslose Mietpreisbremse verlängern und verschärfen, 
und wann können wir mit Ihrem entsprechenden Gesetz-
entwurf rechnen?

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Frau Bundesminister.
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Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Vielen Dank. – Ich kenne die von Ihnen genannten 
Gutachten nicht. Ich kenne aber ein Gutachten des 
DIW, das besagt, die Mietpreisbremse wirkt; wenn auch 
nur maßvoll, aber sie wirkt.

(Beifall bei der SPD)

Dieses Gutachten will ich nicht unbedingt in die allzu 
linke Ecke stellen. Es wird sicherlich sehr sachgerecht 
zustande gekommen sein.

Sie haben aber recht: Die Mietpreisbremse, so wie sie 
bisher ausgestaltet war, war durchaus verbesserungswür-
dig. Deswegen haben wir uns in der Koalition im Sommer 
darauf verständigt, dass wir die Mietpreisbremse ver-
schärfen. Zum einen wird der Betrachtungszeitraum er-
weitert, zum anderen wird es in Zukunft die Möglichkeit 
geben, in der Vergangenheit zu viel gezahlte Miete zu-
rückzufordern. Das war bei der bisherigen Mietpreis-
bremse nicht der Fall. Vermieter müssen nun damit rech-
nen, dass zu viel gezahlte Miete zurückverlangt wird. Das 
wird ein Anreiz für die Vermieter sein, solche Überforde-
rungen dem Mieter in Zukunft nicht mehr anzulasten.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Danke sehr. – Nachfrage, Frau Willkomm?

Katharina Willkomm (FDP):
Sehr geehrte Frau Ministerin, die Mietpreisbremse, zu-

mindest hier in Berlin, zeigt keine Wirkung. Jetzt wollen 
Ihre Berliner Kollegen den Mietendeckel einführen. Im 
Innenministerium gibt es ein Gutachten, das aufzeigt: 
Dieser Mietendeckel ist verfassungswidrig. Ist der Mie-
tendeckel aus Ihrer Sicht als Justizministerin verfassungs-
widrig, und wirken Sie als Ministerin darauf hin, dass die 
Bundesregierung als Verfassungsorgan ein abstraktes 
Normenkontrollverfahren durchführen lässt, sobald das 
Abgeordnetenhaus Berlin den Senatsentwurf beschlossen 
hat?

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich muss Ihre erste These, dass die Mietpreisbremse 
nicht wirkt, zurückweisen. Sie wirkt.

(Beifall bei der SPD)

Sie wirkt umso mehr, als dass die Veränderungen, die 
Schärfungen, die wir im Sommer beschlossen haben, um-
gesetzt werden. Ich habe es schon ausgeführt: Dazu ge-
hört beispielweise die Verlängerung des Berechnungs-
zeitraums, und dazu gehört auch, dass in Zukunft zu 
viel verlangte Miete zurückgefordert werden kann. Die 
Mietpreisbremse wirkt, und sie wirkt immer besser. Das 
ist ein gutes Signal für Mieterinnen und Mieter.

Ich füge hinzu: Es ist gute Praxis – und ich halte mich 
an diese Praxis –, dass die Bundesregierung Gesetzesvor-
haben aus den Ländern nicht kommentiert.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Jetzt gibt es eine Nachfrage aus der Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen. Kollege Kühn.

Christian Kühn (Tübingen) (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Frau Ministerin, danke für Ihre Ausführungen zur 
Mietpreisbremse. Auch wir von Bündnis 90/Die Grünen 
halten die Mietpreisbremse für ein adäquates Instrument, 
um den Mietenwahnsinn, den Mietenanstieg in den Städ-
ten abzubremsen. Das Problem dieses Instruments ist 
aber die Vielzahl der Ausnahmen. Beispielsweise gibt 
es eine Ausnahme bei möblierten Wohnungen. Durch 
die Möblierung einer Wohnung fällt diese nicht mehr 
unter die Mietpreisbremse. Viele Statistiken zeigen, dass 
gerade in großen Ballungsräumen die Möblierung von 
Wohnungen zugenommen hat, um die Mietpreisbremse 
zu umgehen. Wie stehen Sie als Bundesjustizministerin 
zur Möblierung von Wohnungen? Werden Sie in Ihrer 
Amtszeit eine Initiative starten, um der Möblierung sozu-
sagen den Garaus zu machen? Denn das ist nichts anderes 
als der Versuch, eine Regelung, die mit Bedacht gewählt 
ist, um den sozialen Zusammenhalt in den Städten zu 
erhalten, zu umgehen.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Frau Bundesministerin.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Bitte haben Sie Verständnis, dass ich Möblierungen 
nicht den Garaus machen möchte, sondern wenn, dann 
dem Versuch, darüber die Mietpreisbremse auszuhebeln.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass man im-
mer beobachten muss, wie bestimmte gesetzliche Regel-
ungen wirken und ob versucht wird, sie zu umgehen.

Ich habe schon darauf hingewiesen: Die Mietpreis-
bremse, so wie sie ursprünglich konzipiert war, hat 
Schwachstellen aufgezeigt. Diese Schwachstellen sind 
wir angegangen. Wir haben im Sommer Verschärfungen 
vorgenommen. Wir werden genau beobachten, ob das, 
was wir jetzt durch weitere Verschärfungen auf den 
Weg gebracht haben, entsprechend wirkt oder ob wir da 
noch mal ran müssen.

Der Schutz von Mieterinnen und Mietern ist eine der 
herausragenden Aufgaben in der Politik. Es geht nicht, 
wie oft geredet wird, um Wohnraum, sondern es geht um 
das Zuhause von Menschen und darum, dass sie keine 
Angst davor haben müssen, dieses aufgrund von Miets-
teigerungen verlassen zu müssen. Deswegen werden wir 
uns selbstverständlich in der Bundesregierung insgesamt, 
auch ich als Justizministerin, genau anschauen, wie die 
Regelungen wirken und welche Wege gesucht werden, 
um die Mietpreisbremse womöglich zu umgehen. Das 
werden wir genau beobachten. Ich kann Ihnen zusagen, 
dass ich das sehr genau im Blick habe.

(Beifall bei der SPD)
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Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Danke sehr. – Die nächste Frage stellt der Kollege 

Johannes Fechner, SPD.

Dr. Johannes Fechner (SPD):
Frau Ministerin, Sie haben ein wichtiges Thema ange-

sprochen, nämlich die Insolvenz von Thomas Cook. Das 
betrifft Hunderttausende Menschen, die eine Reise ge-
bucht haben, sich darauf gefreut haben, sie auch schon 
bezahlt haben und wegen der Insolvenz die Reise dann 
nicht antreten konnten. Deswegen finde ich es sehr gut, 
dass Sie im Kabinett eine Lösung präsentiert und auch 
durchgesetzt haben, die den Betroffenen hilft.

(Beifall bei der SPD)
Die Zurich Versicherung, die ja gesetzlich absichert, 

hat angekündigt, die Quote bekannt zu geben. Zu be-
fürchten ist, dass das nur 10 bis 15 Prozent sind. Des-
wegen lautet meine Nachfrage, ob nach dem Modell, 
das auf Ihren Vorschlag hin im Kabinett beschlossen wur-
de, die Kunden vollständig entschädigt werden.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Vielen Dank. – Ja, Herr Kollege Fechner, genau so 
wird es sein. Wir haben uns darauf verständigt. Ich glau-
be, es ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass die Kunden 
sich darauf verlassen können, dass der Sicherungsschein, 
der sie ja gerade gegen eine solche Insolvenz absichern 
sollte, auch gilt. Deswegen werden wir die Differenz zwi-
schen dem, was vom Kundengeldabsicherer, der Zurich, 
gezahlt wird – die Quote wird noch bekannt gegeben – 
und der vom Kunden gezahlten Summe erstatten, also die 
offene, die ausstehende Summe, allerdings unter der Vo-
raussetzung, dass die Kunden ihre Ansprüche, die sie 
selbst hätten geltend machen müssen, an uns abtreten. 
Denn wir müssen immer auch im Blick haben, dass wir 
den Schaden für den Steuerzahler so gering wie irgend 
möglich halten. Deswegen besteht die Verpflichtung, die 
Ansprüche abzutreten. Dafür erhält man aber die Sicher-
heit, dass das, was offenbleibt, übernommen wird.

Ich glaube, das sind wir den Reisenden schuldig.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Das sind Leute, die zum Teil wirklich sehr lange auf ihre 
Reise gespart haben. Ich kann Ihnen sagen, dass die 
durchschnittlichen Kosten pro Reise bei circa 800 Euro 
liegen. Das zeigt, das sind keine exorbitant teuren Luxus-
reisen; da haben Leute Geld zurückgelegt, gespart. Sie 
haben sich auf ihre Reise gefreut und sie angezahlt. Des-
wegen ist das ein wichtiges Signal mit Blick auf das Ver-
trauen in das System.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Die Kollegin Tabea Rößner, Bündnis 90/Die Grünen, 

möchte gerne eine Nachfrage stellen.

Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank, Herr Präsident. – Frau Ministerin, Sie 

haben darauf hingewiesen, dass es keine eindeutige Hal-

tung dazu gab, wie hoch die Versicherungssumme sein 
sollte, um den Insolvenzschaden in so einem Fall wie jetzt 
bei Thomas Cook auch wirklich tragen zu können. Es gab 
aber diverse Untersuchungen zum Reisevolumen. Da-
nach sind die Kosten erheblich gestiegen, und zwar inner-
halb von 14 Jahren von 19 Milliarden Euro auf 27 Milliar-
den Euro. Was sagen Sie den Steuerzahlern auf die Frage, 
wer die Verantwortung dafür trägt? Wir haben Nachbes-
serungen gefordert. Unseren Antrag dazu haben Sie ab-
gelehnt, gerade in den Tagen, in denen die Insolvenz be-
kannt wurde.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Frau Bundesministerin.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Die Umsetzung der EU-Pauschalreiserichtlinie in na-
tionales Recht erfolgte in Deutschland durch eine Versi-
cherungslösung. Das heißt, diejenigen, die solche Pau-
schalreisen anbieten, können sich gegen eine Insolvenz 
absichern. Die Versicherungssumme hat eine Obergrenze 
von 110 Millionen Euro. Diese Summe ist damals ge-
wählt worden, weil es bis zu diesem Zeitpunkt keine In-
solvenz gab, die mehr als 30 Millionen Euro umfasst hat. 
Daraus ergab sich die Festlegung: Auch bei mehreren 
solcher Insolvenzen können wir mit 110 Millionen Euro 
einen vernünftigen Schutz gewährleisten. – Das ist der 
Hintergrund gewesen. Darum ist es damals zu dieser 
Summe von 110 Millionen Euro gekommen.

Ich sage Ihnen: Das, was bei Thomas Cook passiert ist, 
halte ich für eine unvorhergesehene Entwicklung; denn 
das, was bei Thomas Cook passiert ist, war nicht abzu-
sehen. Noch im August wurde seitens des Unternehmens 
dazu aufgefordert, zu buchen; es sei alles okay. Das zeigt, 
dass das keineswegs absehbar war.

Wir werden für die Zukunft allerdings vor dem Hinter-
grund des Wissens, das wir heute haben – nachher ist man 
immer schlauer –, eine Lösung suchen, die das anders 
abdeckt, damit wir diese Rechtssicherheit gewährleisten 
können, ohne dass der Steuerzahler gegebenenfalls in An-
spruch genommen wird.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Frau Bundesministerin.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich will aber auch für diesen Fall sagen, dass wir sehr 
wohl alle Möglichkeiten ausschöpfen. Dazu gehört die 
Frage: Sind in den 110 Millionen Euro die 60 Millionen 
Euro für die Rückholung enthalten? Wir sagen Nein. Das 
kann man aus der gesamten Entwicklung des Gesetzge-
bungsverfahrens und auch aus der Begründung so lesen. 
Das vertreten wir. Deswegen sind das aus unserer Sicht 
keine 110 Millionen Euro, sondern 170 Millionen Euro. 
Damit würde sich dann auch die Quote des Kundengel-
dabsicherers erhöhen.

Es stellt sich eine weitere Frage. Das neue Reisejahr hat 
am 1. November begonnen. Reisen auch für dieses Reise-
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jahr sind jetzt mit in dieser Masse. Erhöht sich dadurch 
auch die Summe?

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Frau Bundesminister.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Es ist so ein spannendes und so ein umfangreiches 
Thema.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Ja, ich verstehe das. Aber wir haben für die Regie-

rungsbefragung gewisse Regeln. Zur Hilfestellung haben 
wir dort oben eine Ampel.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Die habe ich bewusst ausgeblendet.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Das sollten Sie nicht tun. Denn Sie bringen mich da-

durch in die unangenehme Lage, Sie zu bitten, Ihre Ant-
wort zu beenden, bzw. Sie zu unterbrechen. – Möchten 
Sie noch eine Nachfrage stellen? Sie dürfen eine stellen. 
Die Nachfrage sollte sich aber auf 30 Sekunden beschrän-
ken und die Antwort darauf möglichst auch.

Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich möchte Ihnen widersprechen, Frau Ministerin. Es 

gab Hinweise. Wir haben das in unserem Antrag deutlich 
gemacht. Es wurde immer eine Versicherungssumme in 
Höhe von 300 bis 400 Millionen Euro geschätzt. Deshalb 
noch mal die Frage: Wer trägt die Verantwortung dafür, 
dass diese Nachbesserung nicht gemacht wurde? Wie 
hoch wird der Schaden sein, den Sie tatsächlich ausglei-
chen müssen?

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Frau Bundesminister.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich kann Ihnen die Summe nicht nennen. Denn, wie 
gesagt, es sind zahlreiche Rechtsfragen offen, die sich auf 
die Schadenssumme auswirken, also 110 Millionen oder 
170 Millionen Euro. Letzteres ist eine ganz andere Haus-
nummer. Es geht um die Frage des neuen Versicherungs-
jahres. Auch da rechnen wir mit 20, 30 Millionen Euro. 
Es stellt sich auch noch die Frage, ob sich Zahlungen an 
die britische Mutter in irgendeiner Weise auswirken. Sol-
che rechtlichen Fragen müssen geklärt werden.

Kunden sind auch verpflichtet, schadensmindernd zu 
handeln, zum Beispiel das Chargeback-Verfahren durch-
zuführen, wenn sie über Kreditkarte gebucht haben, und 
sich das Geld auf diese Weise zurückzuholen. Deswegen 
ist die Schadenssumme momentan nicht zu benennen. 
Wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, 
damit so wenig wie möglich beim Steuerzahler hängen 

bleibt. Ich sage es noch mal: Diese 110 Millionen Euro 
sind damals zustande gekommen, weil man keine einzige 
Insolvenz über 30 Millionen Euro hatte und demnach mit 
110 Millionen Euro einen ausreichenden Rahmen gese-
hen hat. Für die Zukunft werden wir uns anders aufstel-
len.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Vielen Dank. – Die nächste Frage stellt der Kollege 

Friedrich Straetmanns, Die Linke.

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE):
Sehr geehrte Frau Ministerin, ich muss Sie jetzt zu 

einem sehr ernsten Thema befragen.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich fand das Thema eben auch schon ernst.

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE):
Es geht um Gewalt gegen Frauen. Im letzten Jahr sind 

122 Frauen in Deutschland von ihren Partnern getötet 
worden. Halten Sie die vorhandenen gesetzlichen Maß-
nahmen für ausreichend? Haben Sie beobachtet, was in 
anderen europäischen Ländern, zum Beispiel in Frank-
reich, hinsichtlich dieses Problems gemacht wird?

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich muss Ihnen ehrlich sagen: Ich bin sehr bedrückt 
über diese Entwicklung. Das ist eine Entwicklung, die 
wir nicht akzeptieren können. Dazu gehört natürlich auch, 
dass wir genau beobachten: Wie ist das Ermittlungsver-
fahren in solchen Fragen – das ist ja das Entscheidende –, 
welche Präventionsmaßnahmen gibt es? Schaffen wir es, 
dass Frauen, die erwarten, dass solch eine Gewalt gegen 
sie auftritt – das gibt es ja ganz oft –, beispielsweise in 
Frauenhäusern Plätze bekommen, um einer solchen Ag-
gression, um einer solchen Gewalt entgehen zu können? 
Denn ich möchte nicht erst abwarten, bis es zu solchen 
Delikten kommt. Ich glaube, auf dem Vorbeugen, darauf, 
Möglichkeiten zu schaffen, solch einer Gewalt zu entge-
hen, muss unser Hauptaugenmerk liegen. Deswegen ist es 
wichtig, dass die Kollegin Giffey das Thema angestoßen 
hat: Wie schaffen wir es, ausreichend Plätze in Frauen-
häusern für von Gewalt bedrohte Frauen und ihre Kinder – 
es ist ja auch eine Gewalt gegen die Familienangehöri-
gen – zur Verfügung zu stellen? Darauf werden wir jetzt 
unser Augenmerk legen. Das ist, glaube ich, einer der 
ganz wichtigen Punkte, damit es gar nicht erst zu dieser 
furchtbaren Gewalt kommt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Vielen Dank. – Herr Straetmanns, Nachfrage?

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE):
Ich habe eine Nachfrage. Unter Ihrem Vorgänger Heiko 

Maas wurde eine Reform des Mordparagrafen 211 Straf-
gesetzbuch vorbereitet. Wie ist der Stand dieses Reform-
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vorhabens? Was können wir in der Hinsicht von Ihnen 
erwarten?

(Zuruf von der AfD: Gute Nachfrage!)

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Das ist jetzt aber eine ganz andere Frage.

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE):
Sie bezieht sich auch auf die Mordmerkmale bei Mor-

den an Frauen.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Aber die Mordmerkmale beziehen sich nicht auf 
Frauen oder Männer. Da muss ich Ihnen jetzt widerspre-
chen.

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE):
Gut.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Sie sind zu Recht geschlechtsneutral. Mord an einer 
Frau und an einem Mann wird gleich behandelt und auch 
gleich bewertet. So soll es auch in Zukunft bleiben. Des-
wegen: Die Mordmerkmale stehen in diesem Zusammen-
hang überhaupt nicht zur Debatte. Das ist eine davon 
völlig unabhängige Diskussion. Es ist wirklich eine sehr 
spannende Diskussion, weil in der Öffentlichkeit oft et-
was ganz anderes verstanden wird als das, was im Re-
formvorhaben angestrebt wird. Es gibt oftmals eine 
schwierige Unterscheidung zwischen einem Mord, weil 
ein bestimmtes Merkmal erfüllt ist, und einem Totschlag, 
wenn aus Affekt, aber wahrscheinlich genauso verwerf-
lich gehandelt wird. Diese schwierige Situation aufzulö-
sen, das war damals Gegenstand dieser Untersuchung.

Ich bin jetzt seit fünf Monaten im Amt. Ich habe ein 
Maßnahmenpaket gegen rechts aufgelegt und unglaub-
lich viele andere Maßnahmen auf den Weg gebracht.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Frau Bundesminister.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Das Thema ist tatsächlich momentan nicht ganz oben 
auf der Tagesordnung – und schon gar nicht in diesem 
Zusammenhang.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Vielen Dank. – Jetzt möchte die Kollegin Canan 

Bayram, Bündnis 90/Die Grünen, eine Nachfrage dazu 
stellen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob zur Mordqualifika-
tion oder zum Thema „Gewalt gegen Frauen“, aber sie 
wird es uns sagen.

Canan Bayram (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herzlichen Dank, Herr Präsident. – Ich wollte tatsäch-

lich zu dem ersten Themenfeld noch mal nachfragen. 

Frau Ministerin, Sie sind insoweit eine Antwort schuldig 
geblieben, als ja konkret nach Femiziden und Ihrer Ver-
antwortung in diesem Zusammenhang gefragt war, und 
Sie haben auf Frau Giffey verwiesen.

Es gibt aktuell eine Debatte darüber, wie darüber ge-
redet, berichtet, aber auch gerichtet wird, und das wirft 
viele Fragen hinsichtlich des Umgangs mit dem Thema 
auf, dass Frauen häufig vom Partner getötet werden. Hier 
ist wirklich die Frage, ob Sie Ihre Amtszeit nutzen wer-
den, um bei diesem Thema rechtlich weiterzukommen.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich kann Ihnen zusagen, dass wir uns intensiv mit die-
sem Thema beschäftigen. Ich freue mich darauf, diese 
Diskussion mit den Parlamentarierinnen und Parlamenta-
riern zu führen, weil es spannend sein wird, welche recht-
lichen Möglichkeiten wir da am besten gemeinsam fin-
den.

Ich sage es aber noch mal: Am wichtigsten ist, dass es 
überhaupt nicht zu dieser Gewalt kommt, dass wir Prä-
ventionsarbeit leisten und dass wir diesen Frauen, die in 
akuten Bedrohungssituationen sind, auch die entsprech-
enden Hilfemöglichkeiten zur Verfügung stellen. Dazu 
gehört ein Hilfetelefon, an das sie sich wenden und bei 
dem sie die entsprechenden Informationen bekommen 
können; denn oftmals sind Frauen in solchen Situationen 
völlig überfordert. Wer will es ihnen verdenken! Deswe-
gen: Ein Hilfetelefon ist wichtig. Außerdem ist ganz 
wichtig, dass in akuten Situationen eben auch Räume in 
Frauenhäusern zur Verfügung stehen.

Lassen Sie uns die Diskussion darüber, wie wir das 
Ganze darüber hinaus mit rechtlichen Möglichkeiten 
flankieren können, gerne führen. Sie werden mich da 
auf jeden Fall an der Seite der Frauen haben.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Danke sehr. – Jetzt möchte die Kollegin Cornelia 

Möhring, Die Linke, dazu eine Nachfrage stellen.

Cornelia Möhring (DIE LINKE):
Vielen Dank. – Ich will eine Nachfrage stellen und 

damit auch deutlich machen, dass es natürlich einen Zu-
sammenhang zwischen der Gewalt gegen Frauen und der 
Diskussion um den Mordparagrafen gibt.

Sie haben natürlich völlig recht, dass Prävention außer-
ordentlich wichtig ist, aber im Zuge der Diskussion um 
Femizide wurde nach meiner Meinung ja auch zu Recht 
festgestellt und kritisiert, dass zum Beispiel Täter bei 
häuslicher Gewalt oft nur wegen Totschlags und nicht 
wegen Mordes angeklagt werden, und zwar aus dem 
Grund, weil es ihnen – angeblich – an den niederen Be-
weggründen fehle, weil sie ihre Partnerin ja „nur“ aus 
Eifersucht oder deshalb ermordet haben, weil sie sich 
von ihnen trennen wollte.

Ich würde schon gerne genauer von Ihnen hören, wel-
che Maßnahmen Sie ergreifen wollen, damit sich das 
Recht und die Rechtsprechung so ändern, dass Frauen 
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nicht mehr als Besitz des Mannes angesehen werden und 
nicht auch noch ein gewisses Verständnis für den Täter 
entgegengebracht wird.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Es gibt überhaupt kein Verständnis gegenüber Tätern, 
die Gewalt gegenüber Frauen, Männern, Kindern, wem 
auch immer ausüben. Das erwarte ich auch bei der ent-
sprechenden Rechtsprechung. Ich kann aber die einzel-
nen Urteile nicht kommentieren; das steht mir nicht an, 
und das wäre auch nicht in Ordnung. In der Verantwor-
tung jedes Richters und jeder Richterin steht aber natür-
lich, den Einzelfall zu betrachten.

Sie haben jetzt das Beispiel Eifersucht gebracht. Man 
kann hier als Richterin oder Richter schon darüber nach-
denken – natürlich immer den konkreten Einzelfall zu-
grunde legend –, wie das zu bewerten ist und ob das nicht 
doch ein Mordmerkmal in einer bestimmten Ausprägung 
ist, wenn das dazu führt, dass man den anderen töten 
möchte. Ich sage es aber noch mal: Das hat nichts mit 
der Diskussion zu tun, die unter der Federführung vom 
Kollegen Maas geführt wurde; denn da ging es ja gerade 
um die Frage, ob man an diesen Mordmerkmalen festhält.

Es gibt einen klassischen Fall, den alle Jurastudentin-
nen und -studenten bei der Abgrenzung zwischen Mord 
und Totschlag einmal durchgehen müssen, und der macht 
deutlich, wie schwierig das manchmal zu bewerten ist: 
Eine Frau, die 20 Jahre lang gequält wird, geschlagen 
wird, das erträgt, irgendwann nach 20 Jahren sagt: „Ich 
halte das nicht mehr aus“, und ihren Mann im Schlaf er-
schlägt, hat mit einer Anklage wegen Mordes zu rechnen, 
und zwar wegen Heimtücke, weil er eben schläft und 
nicht mit dem Angriff rechnen muss. Der Mann, der seine 
Frau immer wieder schlägt, jedoch immer davon ausgeht, 
dass ihr nichts passiert – aber irgendwann passiert ihr 
etwas –, hat mit einer Anklage wegen Totschlags zu rech-
nen, weil eben gerade dieses Mordmerkmal fehlt.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Vielen Dank.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Das ist die Diskussion. Die Diskussion über die Mord-
merkmale hat aber mit diesem Fall wenig zu tun.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Vielen Dank.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Aber ich sage es noch mal: Sie haben mich da an Ihrer 
Seite, wenn wir eine rechtliche Lösung finden wollen.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Frau Bundesministerin, ich hätte doch die dringende 

Bitte, dass Sie die Ampel dort oben nicht aus Ihrem Ge-
sichtskreis ausblenden; sonst muss ich da ganz energisch 
werden, und das möchte ich doch gar nicht.

Jetzt würde ich gerne der Kollegin Katja Dörner das 
nächste Fragerecht geben.

Katja Dörner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank, Frau Ministerin. – Aus Ihrem Haus liegt 

ein Referentenentwurf zur Aufnahme der Kinderrechte 
ins Grundgesetz vor. Im Vorfeld hat eine Bund-Länder- 
Arbeitsgruppe mehrere Monate gearbeitet und einen Be-
richt vorgelegt, der mehrere Formulierungsvorschläge 
enthält.

Ich möchte Sie fragen: Warum haben Sie sich bei der 
Bandbreite der vorgeschlagenen möglichen Formulierun-
gen in Ihrem Vorschlag für die in der Substanz schwäch-
ste Formulierung entschieden, über die beispielsweise der 
Deutsche Kinderschutzbund sagt, dass sie in der Substanz 
und in ihren Auswirkungen hinter die ständige Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts zurückfällt?

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich mache es ungern, aber ich muss in dem Moment 
dem Kinderschutzbund deutlich widersprechen. Ich halte 
den Vorschlag, den ich vorgelegt habe, für eine Fort-
schreibung bzw. Abbildung der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts, und darüber hinausgehend gibt 
es einen Vorschlag dazu, wie Kinder in Verfahren alters-
gerecht zu berücksichtigen sind.

Deswegen ist es ein Vorschlag, der – ich will es mal 
gemäß der Skala der Bund-Länder-Arbeitsgruppe sagen – 
zwischen den Regelungsvarianten 1 und 2 – das ist für all 
diejenigen, die sich damit so intensiv beschäftigen wie 
Sie – liegt. Es geht darum, dass Kinderrechte abgebildet 
werden. Das wird durch meinen Vorschlag der Fall sein. 
Es geht darum, dass Kinder nicht nur in Gerichtsverfah-
ren – dort ist es heute schon festgeschrieben –, sondern 
auch in Verwaltungsverfahren gehört werden. Einige Ver-
fahren haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, dies noch 
mal festzuschreiben. Darum geht es. Das bildet mein Ent-
wurf ab.

Ich kann Sie alle nur auffordern, darüber kräftig zu 
diskutieren, weil diese Diskussion schon zeigt, dass wir 
jetzt eine Möglichkeit haben, 30 Jahre nach der Verab-
schiedung der Kinderrechtskonvention – 30 Jahre da-
nach! –, endlich Kinderrechte im Grundgesetz zu veran-
kern. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern sie 
haben unsere besondere Berücksichtigung verdient. Das 
bilde ich mit diesem Vorschlag ab.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Frau Dörner möchte eine Nachfrage stellen.

Katja Dörner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Also, der Kindeswohlvorrang, wie ihn die UN-Kinder-

rechtskonvention formuliert, die ja für uns bindend ist, 
findet in Ihrer Formulierung keinen Widerspruch.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Kein Widerspruch.
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Katja Dörner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sie sprechen davon, dass in der Abwägung das Kindes-

wohl „angemessen berücksichtigt“ werden muss. Dieses 
Wort „angemessen“ gibt ganz offensichtlich keine Ziel-
richtung vor. Was beinhaltet bei Ihnen diese Formulie-
rung „angemessene Berücksichtigung“?

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Grundrechte bilden die Werteordnung unseres Ge-
meinwesens ab. Da werden verschiedene Grundwerte 
festgeschrieben. Unter Juristen nennt man es „praktische 
Konkordanz“, wenn verschiedene Grundrechte gegenei-
nander abzuwägen sind.

Dadurch, dass ich Kindergrundrechte ausdrücklich er-
wähne, erfahren sie selbstverständlich eine Berücksichti-
gung auf Augenhöhe, die sie bisher nicht hatten. Deswe-
gen ist es keineswegs so, wie Sie es beschreiben, dass ich 
diese Rechte nicht abbilden würde. Im Gegenteil: Sie be-
kommen jetzt sogar eine Extrabenennung. Das ist gut so. 
In dieser Abwägung muss das Kindeswohl bei jedem 
staatlichen Handeln, sei es bei der Verwaltung, sei es im 
Gerichtsverfahren, sei es bei uns als Gesetzgeber, ange-
messen berücksichtigt werden. Ich glaube, das ist längst 
überfällig. Deswegen habe ich diesen Vorschlag vorge-
legt.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Michel Brandt, Die Linke, möchte auch eine Nachfrage 

stellen. – Nein, das ist offenbar ein Irrtum.

Norbert Müller (Potsdam) (DIE LINKE):
Vielen Dank, Herr Präsident. – Norbert Müller ist mein 

Name, nicht Michel Brandt.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Ich bitte um Entschuldigung. Das ist mir falsch aufge-

schrieben worden. Irren ist menschlich.

Norbert Müller (Potsdam) (DIE LINKE):
Das ist überhaupt kein Problem. Allerdings ist 

„Müller“ auch ein schöner Name.

Frau Ministerin, Sie haben jetzt wortreich ausgeführt, 
warum Sie an Ihrem Vorschlag festhalten. Dann stelle ich 
mir die Frage, wie Sie sich angesichts der öffentlichen 
Debatte, die danach eingesetzt hat, eigentlich vorstellen, 
dass dieser Vorschlag Bundestag und Bundesrat passieren 
soll.

Die Koalitionsfraktionen scheinen ja nicht in der Lage 
zu sein, Gespräche zu führen, um die nötige Zweidrittel-
mehrheit zu erreichen, und verschieben es oder warten 
auf die Kabinettsentscheidung und darauf, dass die Bun-
desregierung einen Schritt weitergeht und Ihren Vor-
schlag bestätigt. Mich würde interessieren: Planen Sie 
denn im Bundesrat und im Bundestag mit den notwen-
digen Partei-, Fraktions- und Ländermehrheiten zusam-
menzukommen und diesen Vorschlag möglicherweise 
noch zu qualifizieren? Oder was ist der Plan B, wenn 

Sie damit ins Rennen gehen, wohl wissend, dass er mög-
licherweise so keine Mehrheit findet?

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Eine Veränderung der Grundrechte ist schon eine ganz 
besondere gesetzgeberische Maßnahme. Deswegen ist es 
gut und richtig, dass wir eine ganz intensive Debatte da-
rüber führen. Die Debatte der letzten Wochen hat gezeigt, 
dass dabei ganz unterschiedliche Interessen und auch Be-
fürchtungen eine Rolle spielen. Diese Befürchtungen 
müssen entsprechend berücksichtigt und ausgeräumt 
werden, weil ich finde, dass viele von ihnen einer Grund-
lage entbehren. Es wird keinen Eingriff in das Kind-El-
tern-Verhältnis geben; das ist mir auch bei diesem Vor-
schlag ganz wichtig.

Sie haben zu Recht angemerkt, dass wir für eine Än-
derung des Grundgesetzes eine Zweidrittelmehrheit brau-
chen, sowohl hier im Bundestag als auch im Bundesrat. 
Selbstverständlich werden wir mit allen Fraktionen über 
diesen Entwurf sprechen und im parlamentarischen Ver-
fahren die nötigen Mehrheiten organisieren. Ich sage es 
noch mal: Wir haben jetzt ein Zeitfenster, das wirklich 
genutzt werden muss. – Im Koalitionsvertrag haben wir 
uns auf die Verankerung der Kinderrechte im Grund-
gesetz verständigt. In 15 Landesverfassungen sind die 
Kinderrechte verankert. Ich freue mich, dass Frau 
Kramp-Karrenbauer, die Vorsitzende der CDU, -

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Ampel, Ampel!

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

– sich in einem Interview ausdrücklich dazu bekannt 
hat. Diese Möglichkeit will ich nutzen.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Vielen Dank. – Die Kollegin Katja Keul, Bündnis 90/ 

Die Grünen, möchte noch eine Nachfrage stellen. Das ist 
die letzte Nachfrage, die ich zulasse. Die nächste Frage 
stellt dann der Kollege Peterka von der AfD.

Katja Keul (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank, Herr Präsident. – Frau Ministerin, wir 

haben jetzt mehrere Vorschläge im Raum. Wir kennen 
Ihren Referentenentwurf. Es gibt presseöffentliche Vor-
schläge aus der Union, die davon abweichen; es gibt einen 
Grünengesetzentwurf. Sie haben uns ermuntert, wir soll-
ten doch jetzt die Debatte führen und das Zeitfenster nut-
zen. Genau das wollen wir auch tun. Deswegen frage ich 
Sie: Geben Sie mir recht, dass es sinnvoll wäre, wenn zu 
dem Gesetzentwurf der Grünen zeitnah eine Anhörung 
durchgeführt würde? Der Gesetzentwurf wurde in den 
Bundestag eingebracht, und wir warten seit Monaten 
auf einen Termin für eine Anhörung im Rechtsausschuss. 
Dieser Termin wird von den Koalitionsfraktionen nicht 
vereinbart.

(Dr. Volker Ullrich [CDU/CSU]: Den haben 
wir doch heute beschlossen!)
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Aufgrund der Anhörung würden wir über weitere Exper-
tise verfügen, sodass wir intensiv diskutieren können.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Frau Kollegin, ich halte es für sinnvoll, wenn eine 
solche Anhörung den Entwurf der Bundesregierung mit 
umfasst. Dann wäre das eine sehr sinnvolle Anhörung. 
Sie wird zu Recht eine große Dimension haben, weil viele 
Aspekte zu berücksichtigen sind. Wir befinden uns in der 
Regierung in der Abstimmung. Das ist manchmal nicht 
ganz so einfach. Aber mein Lebensmotto ist: Wenn es 
einfach wäre, würden es andere machen. – Deswegen 
bemühe ich mich darum, dass wir alsbald einen abge-
stimmten Entwurf in das parlamentarische Verfahren ein-
bringen können.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Vielen Dank. – Ich möchte dafür plädieren, Frau Kol-

legin, dass wir die Tagesordnung für das Parlament und 
die Ausschüsse möglichst im Bundestag selbst festlegen 
und dazu nicht die Regierung befragen. Das ist in anderen 
Ländern auch so. Ich glaube, wir sollten dabei bleiben, 
dass wir das selber machen. Sie haben in Ihrer früheren 
Eigenschaft als Parlamentarische Geschäftsführerin ge-
nau so agiert.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich bin ja auch Teil des Parlaments.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Jetzt stellt der Kollege Tobias Peterka, AfD, die nächs-

te Frage.

Tobias Matthias Peterka (AfD):
Vielen Dank, Herr Präsident. – Frau Ministerin, Sie 

haben eingangs erneut betont: Sie treten vor allem dafür 
ein, vermeintliche oder tatsächliche Strafbarkeitslücken 
zu schließen. Da gibt es sinnvolle konkrete Ansätze, 
wie zum Beispiel die Strafbarkeit des Upskirtings bei 
Frauen. Derzeit steht ein sehr unkonkreter Ansatz im 
Raum, nämlich die Wiedereinführung der Strafbarkeit 
des bloßen Gutheißens von Straftaten. Er wird unter an-
derem prägnant vertreten durch den Bundesinnenminis-
ter.

Jetzt meine Frage: Teilen Sie meine Befürchtung und 
meine Meinung, dass dies mit dem Recht auf freie Mei-
nungsäußerung in Konflikt steht und dass das bei dieser 
allgemeinen Formulierung des bloßen Gutheißens von 
Straftaten sehr schnell der Fall ist? Das geht über die 
§§ 111 und 140 des Strafgesetzbuchs hinaus.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Frau Bundesminister.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich muss Ihnen ehrlich sagen: Bei manchen Äußerun-
gen, die Mord, schlimmste Gewaltverbrechen, Volksver-
hetzung und hassschürende Aussagen gutheißen, habe ich 
den Eindruck: Nein, das ist nicht mehr von der Meinungs-
freiheit gedeckt.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Das muss entsprechend berücksichtigt werden. Es geht 
eben nicht darum, dass etwas bloß gutgeheißen wird, son-
dern wir können ganz klar eine Entwicklung erleben, dass 
es andere quasi als Aufforderung empfinden, aus Worten 
Taten werden zu lassen. Deswegen teile ich die Einschät-
zung, dass wir das Gutheißen schwerster Straftaten – da-
mit gibt man das Signal: „Das ist in Ordnung“ – eingren-
zen müssen.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Herr Kollege Peterka, Nachfrage? – Bitte.

Tobias Matthias Peterka (AfD):
Vielen Dank für das Zulassen der Frage. – Ihnen ist 

bekannt, dass die Vorschrift in den 80ern schon mal exis-
tierte und nach fünf Jahren abgeschafft wurde, zum Teil 
durchaus wegen grundgesetzlicher Bedenken, aber auch 
wegen deren Irrelevanz, weil über die Undefiniertheit des 
bloßen Gutheißens kaum ein Nachweis erfolgen konnte. 
Natürlich sind gewisse Äußerungen auch jetzt schon 
strafbewehrt; ich habe die beiden Paragrafen erwähnt. 
Es gibt noch die Volksverhetzung. Das teilt natürlich auch 
die AfD. Aber Sie gehen hier einen sehr gefährlichen 
Weg, wenn durch die Rechtsprechung gegebenenfalls in 
das Recht auf freie Meinungsäußerung eingegriffen wird 
und dann alles im Nachhinein durch eine Aufhebung wie-
der aufgefangen werden muss, vielleicht dieses Mal nach 
nur wenigen Monaten. Deswegen meine Frage: Sind Sie 
vielleicht auch in Zukunft bereit, Grundrechte über solch 
ungenaue Formulierungen einzuschränken?

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich bin nie bereit, Grundrechte einzuschränken über 
unkonkrete Formulierungen. Wenn ich eine Formulie-
rung vorlege, dann wird sie sehr konkret sein und auch 
die Voraussetzungen erfüllen, dass sie bei einer Überprü-
fung vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hat. Ich 
sage es noch mal: Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass 
ich alles sagen kann, was ich möchte,

(Fabian Jacobi [AfD]: Das hat ja auch niemand 
behauptet!)

sondern Meinungsfreiheit findet da ihre Grenzen, wo das 
Strafrecht beginnt.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der Abg. Canan Bayram 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
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Deswegen ist der § 140 durchaus der richtige Ansatz, 
um auch gegen das Billigen von Straftaten und das Gut-
heißen von zukünftigen Straftaten vorzugehen. „Vor Ge-
richt und auf hoher See …“, Sie kennen den Spruch. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass durch die Regelung, die ich 
vorlegen werde, die verfassungsrechtlich geschützte Mei-
nungsfreiheit sehr wohl gewahrt bleibt. Aber, wie gesagt: 
Da, wo Strafrecht beginnt, endet die Meinungsfreiheit.

(Fabian Jacobi [AfD]: Das ist aber ein Zirkel-
schluss an der Stelle!)

Die Bestimmung in § 140, die Sie angesprochen haben, 
ist damals nicht wegen Rechtsprechung außer Kraft ge-
setzt worden, sondern weil es keine Anwendungsfälle 
gab. Aber wenn Sie sich heute mal anschauen, was im 
Internet alles geschieht, dann erkennen Sie: Wir haben 
eine völlig veränderte Situation. – Und auf völlig verän-
derte Situationen muss der Staat auch reagieren.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Vielen Dank. – Dr. Gero Hocker, FDP, möchte dazu 

eine Frage stellen.

Dr. Gero Clemens Hocker (FDP):
Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie diese Frage zu-

lassen. – Verehrte Frau Ministerin, vor dem Hintergrund 
der Debatte, die wir jetzt gerade führen über die Wieder-
einführung des Straftatbestands des Gutheißens von 
Straftaten im Kampf gegen Internethetze, möchte ich 
von Ihnen gerne erfahren, ob Sie, wenn Repräsentanten 
von Vereinen wiederholt dazu auffordern, Straftaten zu 
begehen, oder es gutheißen, dass Straftaten erfolgen – ich 
denke an das Eckpunktepapier und den Referentenent-
wurf, den Sie eingangs angesprochen haben –, beabsich-
tigen, gegen die Zuerkennung der Gemeinnützigkeit und 
die damit verbundenen Steuerbegünstigungen vorzuge-
hen?

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Also, mein Entwurf wird nichts mit Steuervergünsti-
gungen zu tun haben, sondern er wird eine Veränderung 
im Strafrecht vorsehen. Deswegen bitte ich Sie um Ver-
ständnis, dass ich zur Gemeinnützigkeit in diesem Zu-
sammenhang jetzt gar nichts sagen kann. Das Billigen 
von Straftaten bezieht sich nicht auf eine bestimmte 
Gruppe, eine bestimmte Klientel, sondern Strafrecht gilt 
für jeden und wird von jedem dann auch entsprechend zu 
berücksichtigen sein. Die steuerlichen Konsequenzen ei-
ner Änderung des § 140 stehen damit jetzt nicht im kon-
kreten Zusammenhang, bzw. sie werden nicht geregelt.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Danke sehr. – Frau Rößner möchte dazu auch noch eine 

Frage stellen.

Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank, dass ich die Nachfrage stellen darf. – Sie 

haben das Maßnahmenpaket angesprochen. Da geht es ja 
darum, die sozialen Netzwerke stärker in die Pflicht zu 

nehmen. Deshalb stellt sich uns die Frage: Wollen Sie 
dazu eine spezielle Strafanzeigepflicht der Diensteanbie-
ter normieren?

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ja.

Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Oder welchen Charakter soll das haben? Wie soll ge-

gebenenfalls eine Nichtmeldung sanktioniert werden, 
bzw. macht sich ein Diensteanbieter, wenn er nicht mel-
det, dann strafbar?

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ja. – Wir werden neben die Pflicht, die heute schon 
nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz besteht, bei be-
stimmten rechtswidrigen Inhalten zu sperren oder zu lö-
schen, die Pflicht zur Meldung einführen; das wird eine 
Verpflichtung sein. Gemeldet werden soll an eine Zen-
tralstelle beim Bundeskriminalamt, die quasi eine Vor-
prüfung vornehmen soll und es dann an die örtlich 
zuständigen Ermittlungsbehörden weiterleiten kann. 
Selbstverständlich wird das dann auch so sanktioniert 
sein: So, wie auch heute schon das Nichtsperren bzw. 
das Nichtlöschen sanktioniert ist, werden wir es auch 
bei der Meldepflicht handhaben.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Danke sehr. – Der Kollege Jan Nolte, AfD, möchte 

dazu eine Frage stellen.

Jan Ralf Nolte (AfD):
Vielen Dank. – Ich glaube, es ist hier Konsens, dass das 

Gutheißen schwerster Straftaten nicht in Ordnung ist. Es 
wurde auch zu Recht angesprochen, dass das andere ani-
mieren könnte, solche Straftaten zu begehen.

Vor Kurzem ist ein Musikvideo von der Band K.I.Z 
erschienen, in der man auf detaillierteste Weise sehen 
kann, wie unser Fraktionsvorsitzender enthauptet wird, 
wie andere Mitglieder unserer Partei auf bestialische 
Weise umgebracht werden. Viele hören das vielleicht 
zum ersten Mal; das hat nämlich zu keinem Aufschrei 
geführt in Deutschland. K.I.Z ist übrigens die Band, für 
die auch unser Bundespräsident geworben hat; bei „Wir 
sind mehr“ haben die gespielt. Mich würde interessieren, 
wie Sie ein solches Video einschätzen. Sollte die Politik 
hier handeln? Soll so etwas auch weiterhin von der Kunst-
freiheit gedeckt sein? Wie bewerten Sie das?

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich habe schon ausgeführt: Strafrecht gilt nicht für eine 
bestimmte Gruppe oder für eine bestimmte politische 
Ausrichtung oder für eine besondere Gruppierung, nein, 
Strafrecht gilt für alle und für jedermann. Wenn wir so 
etwas unter Strafe stellen, dann gilt das auch für jeden und 
für jede.

Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass ich ganz 
konkrete Vorgänge nicht kommentiere. Das hat auch was 
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mit dem Respekt vor Richterinnen und Richtern zu tun. In 
diesem Land sprechen Richterinnen und Richter Urteile 
und nicht die Bundesjustizministerin; und diese Gewal-
tenteilung ist auch gut so.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Vielen Dank. – Jetzt möchte dazu noch die Frau Kolle-

gin Renate Künast, Bündnis 90/Die Grünen, eine Frage 
stellen.

Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich freue mich auf die Debatte über die Bestimmtheit 

von Straftatbeständen. Wir sollten den Rechtsstaat ja auch 
nicht überdehnen; denn das wirkt sich überall negativ aus.

Ich habe allerdings eine Frage zu Ihrem ganzen Vor-
haben im Rahmen des Maßnahmenpakets und speziell 
zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, weil davon nicht 
die Rede ist. Wenn ich mir das anschaue, habe ich den 
Eindruck, dass Sie gar nicht mehr davon reden, was es 
beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz ansonsten noch an 
Novellierungsbedarf gibt, und zwar in Bereichen, die 
auch den Rechtsextremismus betreffen. Die Chatfunktion 
bei Games: Werden Sie die auch mit reinnehmen in die 
Meldepflichten? Und wie werden Sie dafür Sorge tragen, 
dass andere, die zum Beispiel wie TikTok mittlerweile 
2 Millionen Nutzer haben, auch ihren Pflichten nachkom-
men? Werden Sie dann auch in diesem Verfahren so etwas 
wie Put-back-Verfahren, einfache Meldewege, Clearing-
stellen mit umsetzen? Das ist ja dringend nötig und hat 
alles mit Bekämpfung von Rechtsextremismus zu tun.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Vielen Dank. – Frau Kollegin, es gibt einmal das Maß-
nahmenpaket. In dem haben wir jetzt quasi vorgeschaltet, 
was auf die Schnelle aus unserer Sicht erforderlich ist, 
und das wird jetzt auch ganz schnell umgesetzt.

Daneben ist eine Novellierung des Netzwerkdurchset-
zungsgesetzes etwa bei den Meldewegen dringend not-
wendig. Da hat das Bundesamt für Justiz beispielsweise 
eine Auseinandersetzung mit Facebook, ob die Meldewe-
ge so, wie sie vorgegeben sind, eingehalten werden, oder 
ob daneben auch andere Meldewege, die diese Vorgaben 
nicht erfüllen und deswegen auch nicht in Gänze zur 
Meldung kommen, ausreichend sind. Deswegen wird es 
insgesamt eine Novellierung geben. Diese Novellierung 
ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber wir sind ganz kurz 
davor.

Ich bitte aber um Verständnis, dass wir diese Melde-
pflicht, die mir ganz wichtig war, vorgezogen haben. 
Selbstverständlich gehört insgesamt die Novellierung 
des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, wie Sie zu Recht 
anmahnen, auf die Tagesordnung und wird auch auf die 
Tagesordnung kommen.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, schönen Nachmittag 

von mir Ihnen!

Vielleicht etwas zu der 30-Sekunden-Regelung: Wir 
können die Uhr nicht richtig einstellen. Solange sie sich 
nicht richtig einstellen lässt, werden wir diese Regelung 
nicht strikt exerzieren.

Sie haben die Möglichkeit für eine Rückfrage, Frau 
Künast, und dann kommt Herr Jacobi.

Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Meine Rückfrage bezieht sich auf die Meldepflicht. Ich 

lese, dass Beleidigungsdelikte nicht meldepflichtig sein 
werden, sondern Sie sich auf schwere Delikte konzentrie-
ren. Das kann ich vom Arbeitsaufwand her verstehen, 
aber nicht vor dem Hintergrund, dass der Rechtextremis-
mus die Strategie hat, systematisch durch Beleidigungen 
Leute fertigzumachen, und zwar nicht nur Leute in die-
sem Haus, sondern quer durchs Land engagierte Men-
schen. Was sind dann also in dem Maßnahmenpaket, 
wenn nicht die Meldepflicht das Werkzeug ist, Ihre Werk-
zeuge, um dieser Zersetzungsstrategie durch systemati-
sche Beleidigungen entgegenzutreten?

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Frau Ministerin.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Beleidigung ist ein Antragsdelikt, und das ist auch aus 
gutem Grund so. Das hat eben den Hintergrund, dass 
Beleidigungen von den Betroffenen manchmal zur An-
zeige gebracht werden, aber manchmal eben auch nicht 
zur Anzeige gebracht werden, weil die Betroffenen das 
gar nicht wollen.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ich bin Juristin! Sie können in der Sache 
antworten!)

Deswegen, glaube ich, macht es keinen Sinn, Beleidigun-
gen insgesamt in die Meldepflicht mit aufzunehmen. 
Aber immer dann, wenn Beleidigungen dazu führen, dass 
die öffentliche Ordnung, dass der öffentliche Friede ge-
stört wird, nämlich wenn sie systematisch erfolgen, so 
wie von Ihnen beschrieben, werden sie selbstverständlich 
von dieser Meldepflicht erfasst sein. Genau so ist es auch 
formuliert. Lassen Sie uns da in den Beratungen vielleicht 
noch um weitere Präzisierungen ringen. Aber immer 
dann, wenn Beleidigungen, so wie von Ihnen beschrie-
ben, systematisch Hass schüren und dazu führen, dass 
Menschen mundtot gemacht werden sollen – und diese 
Strukturen erkennen wir ja in solchen Beleidigungszu-
sammenhängen –, werden sie selbstverständlich von die-
ser Meldepflicht erfasst.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Frau Ministerin. – Herr Jacobi, bitte.
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Fabian Jacobi (AfD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Frau Ministerin, ich 

komme noch mal auf das vorige Thema zurück. Sie haben 
gerade auf die letzte Nachfrage geantwortet, dass Sie als 
Justizministerin keine konkreten Gerichtsentscheidungen 
kommentieren und bewerten. Das ist richtig und lobens-
wert; das war aber nicht ganz die Frage. Die Frage bezog 
sich nach meinem Verständnis – und in diesem Sinne 
möchte ich sie neu formulieren – vielmehr auf Ihr Ge-
setzesvorhaben betreffend die Gutheißung von Straftaten. 
Es wurde dann ein aktuelles Internetvideo angeführt, in 
dem Mord an Angehörigen meiner Fraktion beworben 
wird; so kann man das durchaus verstehen.

Die Frage, die ich noch mal stellen möchte, ist, ob Sie 
mit diesem Gesetzesvorhaben – und das ist jetzt keine 
Kommentierung eines Gerichtsverfahrens, sondern das 
bezieht sich auf Ihr Gesetzesvorhaben – die Intention ver-
folgen, auch solche Erscheinungen zu erfassen und zu 
verhindern. Soll in Ihr Gesetzesvorhaben einbezogen 
werden, dass solche Aufrufe – so verstehen wir das – 
zum Mord an AfD-Abgeordneten dann strafbewehrt sein 
sollen, und, wenn nein, warum nicht? Das wäre meine 
Frage. – Vielen Dank.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich habe bereits in mehreren Antworten deutlich ge-
macht, dass eine Verschärfung oder eine Konkretisierung 
des § 140 StGB dazu führen soll, dass die Billigung von 
schwersten Straftaten erfasst ist, und deswegen, glaube 
ich, brauche ich dazu auch keine weiteren Ausführungen 
zu machen.

Und die Bewertung von einzelnen Videos, Liedern, 
Pamphleten gehört nicht in meinen Aufgabenbereich. 
Es geht auch nicht darum, bestimmte Gruppen zu erfas-
sen, sondern es geht darum, einen generellen Straftatbe-
stand zu formulieren; und den habe ich vorgelegt.

(Beifall der Abg. Esther Dilcher [SPD])

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Jacobi, haben Sie eine Rückfrage? – Sie müssen 

nicht. – Gut.

(Fabian Jacobi [AfD]: Ich denke, die Antwort 
spricht für sich!)

Dann kommt als Nächster Kollege Roman Müller- 
Böhm.

Roman Müller-Böhm (FDP):
Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie sprachen gerade 

schon von der Thomas-Cook-Pleite und davon, dass sich 
die Bundesregierung bereit erklärt hat, die fehlenden Gel-
der, die nicht im Rahmen der Kundenabsicherung abge-
sichert sind, nun doch zur Verfügung zu stellen, damit der 
Schaden der Kundinnen und Kunden abgewendet werden 
kann.

Meine Frage geht in die Richtung: Warum tun Sie das, 
da das, wenn man so will, ja im Grunde bereits einem 
Schuldeingeständnis gleichkommt, dass die Pauschalrei-
serichtlinie damals eben nicht richtig umgesetzt wurde? 

Es gab damals in der Anhörung diesbezüglich mehrere 
Anmerkungen, beispielsweise auch vom vzbv. All das hat 
anscheinend keinen Niederschlag gefunden. Dementspre-
chend möchte ich Sie fragen: Ist das nicht an der Stelle ein 
vorgezogenes Schuldeingeständnis, dass die Richtlinie 
nicht richtig umgesetzt wurde?

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Frau Ministerin.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Das ist es definitiv nicht, und das muss ich auch noch 
mal deutlich machen. Ich habe es auch in einigen Aus-
führungen, glaube ich, schon sehr konkretisiert, dass bei 
der Umsetzung der EU-Richtlinie in nationales Recht 
selbstverständlich beobachtet wurde: Welche Insolven-
zen gab es denn bisher schon? Das heißt, in welchem 
Rahmen müssen wir denn da vernünftig und erwartbar – 
so ist, glaube ich, der Wortlaut der Richtlinie – kalkulie-
ren? Es gab keine Insolvenz, die bei über 30 Millionen 
Euro lag. Und wenn man dann von 110 Millionen Euro 
und, wie wir sagen, plus eventuell anfallenden Rückho-
lungskosten, so wie es damals formuliert wurde, ausgeht, 
dann bin ich der Meinung, dass das durchaus den Vor-
gaben dieser EU-Richtlinie entspricht. Deswegen geht es 
uns bei der Entscheidung, die wir heute im Bundeskabi-
nett getroffen haben, darum, deutlich zu machen, dass das 
Vertrauen der Reisenden, der Kunden darauf, dass mit 
diesem Versicherungsschein ihre Ansprüche, ihre Anzah-
lungen abgesichert sind, berücksichtigt wird.

Ich habe aber auch deutlich gemacht, dass zahlreiche 
rechtliche Fragen offen sind. Diese rechtlichen Fragen 
werden zu klären sein. Wir haben die Einschätzung, dass 
es nicht bei dem bleibt, was bisher von einigen in Aus-
sicht gestellt wurde.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Haben Sie eine Rückfrage? – Schön, aber bitte die 

Redezeiten einhalten.

Roman Müller-Böhm (FDP):
Auf jeden Fall. – Dann möchte ich Sie aber konkret 

fragen, da es die rechtlichen Bedenken, die Sie gerade 
eben ausgeführt haben, nicht erst seit heute gibt, sondern 
schon seit geraumer Zeit: Warum ist die Bundesregierung 
an der Stelle nicht bereits früher tätig geworden, um diese 
Bedenken auch in der nationalen Umsetzung vorher aus-
zuräumen?

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Die rechtlichen Fragen, die ich deutlich gemacht habe, 
beziehen sich nicht auf das Gesetz, sondern darauf, wie 
das Gesetz offensichtlich verstanden wird. Ich habe ver-
sucht, klarzumachen, dass es von der Versicherung so 
verstanden wird, dass im Höchstbetrag der Versiche-
rungssumme, in diesen 110 Millionen Euro, die Rück-
holungskosten enthalten seien. Wenn Sie sich mal die 
Beratungen, die Protokolle zum gesamten Gesetzge-
bungsverfahren anschauen und auch die Begründungen 
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lesen, dann stellen Sie fest, dass darin ausdrücklich ent-
halten ist, dass die Rückholungskosten on top kommen. 
Das heißt, wir reden nicht bloß über 110 Millionen Euro, 
sondern auch über die Rückholungskosten. Das hat aber 
nichts mit der Gesetzesformulierung – mit den 110 Millio-
nen Euro –, sondern mit der Auslegung zu tun.

Rechtliche Frage wird sein, zu klären – das neue Reise-
jahr hat begonnen –: Sind die Reisen, die in dieses neue 
Jahr hineinfallen, ebenfalls zu berücksichtigen? Durften 
die 100 Millionen Euro, die an die britische Muttergesell-
schaft gezahlt wurden, zu diesem Zeitpunkt bezahlt wer-
den? Das alles sind rechtliche Fragen, die wir jetzt zu 
klären haben, die aber mit der Ausgestaltung des Gesetzes 
nichts zu tun haben.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Eine Rückfrage von Frau Rößner, und 

dann kommt die SPD dran.

Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank, dass ich die Rückfrage noch stellen darf. – 

Der Wissenschaftliche Dienst hat dazu ein Gutachten er-
stellt und hat darauf hingewiesen und es als problema-
tisch eingestuft, dass seit 1993 keine Anpassung der Ver-
sicherungssumme erfolgt ist, obwohl der Reisemarkt sehr 
stark gewachsen ist, es eine Inflation gegeben hat usw. In 
das gleiche Horn bläst übrigens auch die Stellungnahme 
des Bundesrates aus dem Jahr 2016, in der ebenfalls die 
festgelegte Höchstgrenze als zu niedrig bemessen ange-
sehen wurde. Deshalb meine Frage: Wer trägt dafür in der 
Bundesregierung die Verantwortung, und wer vermittelt 
das den Steuerzahlern?

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Frau Ministerin.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich mache es gerne noch mal deutlich. Bei der Abwä-
gung, welche Versicherungssumme man wählt, sind da-
mals

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: 93!)

die Insolvenzen betrachtet worden, die es nach damals 
aktuellem Stand bislang gab. Das heißt, es ging nicht 
darum, den Reisemarkt einzuschätzen, sondern darum: 
Welche Insolvenzen gab es? – Wenn der höchste Scha-
densfall bei einer Insolvenz 30 Millionen Euro betrug und 
man dann sagt: „110 Millionen Euro halten wir für ent-
sprechend vertretbar“, macht das deutlich, dass sehr wohl 
die gesamte Entwicklung auf dem Reisemarkt berück-
sichtigt wurde.

Wenn Sie das Gutachten des Wissenschaftlichen 
Dienstes in Gänze zitieren würden, dann müssten Sie 
auch darstellen, dass der Wissenschaftliche Dienst kei-
neswegs von einer Staatshaftung, einer Verantwortung 
des Gesetzgebers ausgeht, sondern ebenfalls davon aus-
geht, dass eine Staatshaftung hier nicht auf der Hand liegt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Tabea 
Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Er 
schließt das aber auch nicht aus!)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Danke schön. – Dann kommt jetzt die Kollegin Esther 

Dilcher für die SPD-Fraktion.

Esther Dilcher (SPD):
Frau Präsidentin, vielen Dank. – Frau Ministerin, Sie 

haben in Ihrer Einführung schon auf das Maßnahmenpa-
ket gegen Rechtsextremismus abgestellt. Wir haben auch 
schon einige Maßnahmen erörtert. Wir sehen, dass die 
Hemmschwellen in unserer Gesellschaft offensichtlich 
immer geringer werden. Eine Maßnahme ist, dass Sie 
im Melderecht Änderungen vornehmen wollen zum 
Schutz von Personen, die durch Hass und Drohung ge-
fährdet werden. Meine Frage: Welche Änderungen wol-
len Sie konkret im Recht des Melderegisters vorsehen, 
und für wen konkret sollen diese Regelungen anwendbar 
sein?

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Danke schön. – Frau Ministerin.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich habe deutlich gemacht, dass das, was ich jetzt in die 
Ressortabstimmung gegeben habe, die Umsetzung all der 
Vorgaben ist, die in mein Ressort fallen. Dazu gehört das 
NetzDG, dazu gehört das StGB. Das Melderecht ist tat-
sächlich beim BMI angesiedelt. Deswegen bin ich mit 
dem Kollegen dort in ganz intensivem Austausch.

Uns ist es wichtig, dass es in Zukunft einfacher sein 
wird, seine Adresse sperren zu lassen. Es sollen nicht die 
Hürden angehoben werden, um eine Auskunft zu bekom-
men; vielmehr soll es für Betroffene einfacher sein, ihre 
Adresse sperren zu lassen. Denn gerade für Menschen, 
die gemeinnützig engagiert sind in Kirchen, in Verbän-
den, in Flüchtlingshilfen,

(Fabian Jacobi [AfD]: In der AfD!)
ist es ein riesiges Problem, dass ihre Privatadressen zum 
Teil im Internet herumgereicht werden, nicht etwa, um 
einen Weihnachtsgruß zu schicken, sondern mit anderen 
Absichten.

(Fabian Jacobi [AfD]: Es ist so schön, dass 
dieses Phänomen anerkannt wird!)

Da sind wir in der Abstimmung; wie gesagt, der Kollege 
Seehofer ist dafür zuständig. Aber ich bin sehr zuversicht-
lich, dass wir alsbald eine entsprechende Lösung hinbe-
kommen, da wir das gleiche Ziel verfolgen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Frau Dilcher, haben Sie noch eine Frage? – Dann danke 

schön, Frau Dilcher.

Der Kollege Niema Movassat stellt die nächste Frage.
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Niema Movassat (DIE LINKE):
Danke schön. – Frau Lambrecht, meine Frage bezieht 

sich auf das Drogenstrafrecht. Sie sind ja als Justizminis-
terin zuständig für die Einheitlichkeit der Rechtsanwen-
dung und auch dafür zuständig, Rechtsunsicherheit im 
Bereich des Strafrechts zu vermeiden bzw. zu beseitigen. 
Die Bürgerinnen und Bürger müssen ja bei jeder Hand-
lung, die sie vornehmen, wissen: Ist es strafbar, oder ist es 
nicht strafbar?

Jetzt möchte ich Ihnen mal ein Beispiel geben; daran 
schließt dann meine Frage an. Wenn jemand hier in Berlin 
mit 10 Gramm Cannabis in einen Zug steigen würde, 
dann wäre das nach den Regelungen des Landes Berlin 
nicht als Straftat zu verfolgen, sondern 10 Gramm wären 
eine geringe Menge im Sinne des § 31a BtMG. Würde er 
eine halbe Stunde später in Potsdam aus dem Zug steigen, 
würde er sich mit denselben 10 Gramm strafbar machen, 
er würde strafrechtlich verfolgt werden, weil dort die ge-
ringe Menge bei 6 Gramm endet. Mich würde interessie-
ren, ob Sie diese Regelung, diesen Flickenteppich, den es 
bundesweit gibt, für sinnvoll erachten oder nicht.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Frau Ministerin.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Was strafbar ist, regelt der Bundesgesetzgeber, und das 
ist auch entsprechend normiert. Wie es in den einzelnen 
Ländern in Bezug auf geringfügige Mengen bzw. Mengen 
für den Eigengebrauch gehandhabt wird, ist dann wiede-
rum Aufgabe der zuständigen Gerichte. Die Strafbarkeit 
ist selbstverständlich bundeseinheitlich geregelt; und so 
soll und wird es auch bleiben. Aber, wie gesagt, die Aus-
gestaltung ist Gegenstand von Gerichtsentscheidungen.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Danke, Frau Ministerin. – Herr Movassat.

Niema Movassat (DIE LINKE):
Jein. Die Bundesländer machen ja durch Anweisung an 

die Staatsanwaltschaften Vorgaben, wann eine Strafver-
folgung stattfindet und wann nicht und wann durch § 31 
BtMG eine entsprechende Grundlage dafür vorhanden 
ist. Für die Bürgerinnen und Bürger macht es de facto 
ja keinen Unterschied, ob es eine strafrechtliche Rege-
lung ist oder ob eine Strafverfolgungsregelung umgesetzt 
wird; denn für die Bürgerinnen und Bürger gibt es sozu-
sagen keine einheitliche Rechtsanwendung.

Es gab ja in der Justizministerkonferenz schon mal den 
Vorschlag, bundeseinheitlich eine geringe Menge zu defi-
nieren, damit bundesweit Rechtssicherheit besteht, damit 
in Berlin die gleiche Handlung strafbar ist wie auch in 
Potsdam. Mich würde interessieren, ob Sie sich als Mi-
nisterin für eine bundeseinheitliche Geringe-Menge-Re-
gelung einsetzen.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Frau Ministerin.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Ich sage es noch mal: Die Strafbarkeit ist schon heute 
bundeseinheitlich geregelt. Bei der Auslegung, wann ver-
folgt wird und wann nicht, gibt es zwischen den Bundes-
ländern Unterschiede. Ich muss zugeben: Es steht nicht 
ganz oben auf meiner Agenda, die Bestimmung einer 
bundeseinheitlich geringen Menge für Cannabiskonsum 
auf die Tagesordnung zu setzen.

(Niema Movassat [DIE LINKE]: Denken Sie 
mal darüber nach!)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Frau Ministerin. – Jetzt lasse ich noch 

eine Frage zu. Die Fragestellerin ist nach unserer Reihung 
Ulle Schauws.

Ulle Schauws (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Danke, Frau Präsidentin. – Frau Justizministerin, Sie 

sind letztendlich verantwortlich für den § 219a StGB in 
der jetzigen Fassung. Wie bewerten Sie, dass die Reform 
des Paragrafen weiterhin dazu führt, dass Ärztinnen ver-
urteilt werden und dass sie in diesem Land dementspre-
chend kriminalisiert werden, wenn sie über Schwanger-
schaftsabbrüche informieren? Wir haben jetzt die 
Situation, dass in Berlin zwei Ärztinnen verurteilt wur-
den, zwei Ärztinnen in Kassel freigesprochen wurden. Ist 
das für Sie die Rechtssicherheit, die Ärztinnen in diesem 
Land brauchen, die Informationen zum Schwanger-
schaftsabbruch an ungewollt Schwangere geben?

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Frau Ministerin.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Uns allen, auch mir als damalige Abgeordnete, war es 
bei der Neuregelung des § 219a wichtig, dass sich Frauen, 
die sich in dieser ganz schwierigen Situation befinden, 
informieren können, welche Möglichkeiten es gibt, wo 
es solche Möglichkeiten gibt; denn ich glaube, es ist 
das Allerwichtigste, dass man sich, bevor man eine solche 
Entscheidung trifft, entsprechend informieren kann. Ich 
glaube, das ist mit der Neuregelung des § 219a auch 
ermöglicht worden.

Was ich für eine bedenkliche Entwicklung halte, ist, 
dass sich immer mehr Ärztinnen und Ärzte nicht mehr 
in Listen, zum Beispiel bei der Bundesärztekammer, ein-
tragen lassen, weil sie in Sorge sind, dass diese Eintra-
gung dann zu Repressalien vor Ort, in ihren Praxen, ge-
genüber ihren Familien, führt. Das ist etwas, was sie 
davon abhält, dieses Angebot kundzutun, und das führt 
dazu, dass Frauen eben weniger Ansprechpartner in sol-
chen ganz schwierigen Situationen haben.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Davor haben wir gewarnt!)

Deswegen ist es wichtig, dass wir deutlich machen: Das 
ist eine ganz schwierige Situation, und selbstverständlich 
muss es für Frauen dieses Angebot geben. § 219a bietet 
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so, wie er jetzt neu geregelt ist, die Möglichkeit, sich 
entsprechend zu informieren.

Die Urteile, die Sie angesprochen haben, beruhen zum 
Teil noch auf der alten Rechtslage.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Frau Ministerin.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Sie haben bitte Verständnis dafür, dass ich auch da 
konkrete Entscheidungen nicht kommentiere.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Rückfrage?

Ulle Schauws (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ja. – Das macht die Sache, dass Ärztinnen und Ärzte 

weiter durch diesen Paragrafen kriminalisiert werden, 
nicht besser. Das sehen wir an diesen Urteilen.

Sie haben aber gerade noch einmal die Situation der 
Frauen angesprochen. Es war übrigens absehbar, dass 
sich Ärztinnen und Ärzte auf dieser Grundlage nicht in 
diese Listen eintragen lassen. Das war vorhersehbar.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Wir hören an dieser Stelle aber, dass Sie hier auf diese 
Listen bzw. die Informationen der Bundesärztekammer 
verweisen. Ich frage deshalb: Finden Sie denn, dass die 
sehr allgemeinen Informationen auf der Seite der 
Bundesärztekammer die Informationsersatzleistung sind, 
die die Ärztinnen und Ärzte als die Wissenden im Jahr 
2019 auf die eigene Internetseite stellen könnten? Sagen 
Sie mir, ob Sie der Meinung sind, dass das ausreichende 
Informationen für Frauen in Not sind, die eine ungewollte 
Schwangerschaft haben und schnell Informationen brau-
chen?

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Frau Ministerin, bitte.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz:

Frauen in dieser Konfliktsituation haben die Möglich-
keit, Informationen über Einsicht dieser Liste bei der 
Bundesärztekammer bundesweit abzufragen. Sie haben 
nicht nur die Möglichkeit, diese für ihren Ort einzusehen. 
Manchmal entscheiden sie sich ja, gerade nicht vor Ort, 
da wo sie leben, zum Arzt zu gehen, um sich in solch einer 
Konfliktsituation beraten zu lassen. Vielmehr entscheiden 
sie sich ganz bewusst, einen anderen Arzt aufzusuchen, 
um sich entsprechend beraten zu lassen. Deswegen glau-
be ich, dass diese Liste bei der Bundesärztekammer diese 
Möglichkeit gibt, diese Informationen eben bundesweit 
zu bekommen, um dann die Entscheidung zu treffen, von 
welchem Arzt man sich darüber informieren lassen möch-
te.

(Ingo Wellenreuther [CDU/CSU]: So sieht es 
aus! Genau!)

Das gibt der § 219a in der Neuregelung her.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Frau Ministerin. – Damit beende ich jetzt 

die Befragung der Bundesregierung. Die Zeit ist abgelau-
fen. – Danke schön, Frau Lambrecht.

(Beifall bei der SPD)
Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Fragestunde

Drucksache 19/15715

Die mündlichen Fragen auf Drucksache 19/15715 wer-
den in der üblichen Reihenfolge aufgerufen.

Ich rufe zuerst den Geschäftsbereich des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung auf. Ich begrüße zur Beantwortung die Parla-
mentarische Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbarth.

Ich bitte die Kollegen, Platz zu nehmen bzw. ihre De-
batten woanders zu führen.

Damit kommen wir zur Frage 1 des Kollegen 
Dr. Christoph Hoffmann, FDP:

Wie viele Mittel hat das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für das Textil-
siegel Grüner Knopf im Jahr 2019 insgesamt verausgabt, und 
wann wird das BMZ in Anknüpfung an das Textilsiegel Grüner 
Knopf den Entwurf für ein Lieferkettengesetz vorlegen?

Frau Flachsbarth.

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Frau Präsidentin, vielen Dank. – Herr Kollege 
Hoffmann, 2019 hat die Bundesregierung für das Textil-
siegel Grüner Knopf insgesamt Mittel in Höhe von rund 
2 Millionen Euro verausgabt. Das schließt Kosten der 
GIZ einschließlich dortiger Personal- und Gemeinkosten 
sowie einmalige Kosten mit ein. Darunter fallen zum Bei-
spiel die Einrichtung einer Vergabestelle und die Erarbei-
tung aller rechtlichen Dokumente wie die Satzung des 
Siegels und weitere Dokumente.

Die Frage eines Lieferkettengesetzes ist getrennt davon 
zu betrachten. Hierüber wird die Bundesregierung auf 
Grundlage des weiteren Verlaufs des NAP-Monitorings 
2020 entscheiden.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Dr. Hoffmann, bitte.

Dr. Christoph Hoffmann (FDP):
Ich hätte dazu eine Nachfrage, Frau Staatssekretärin. 

Herr Müller war ja gerade auf Auslandsreise in Äthio-
pien. Er war dort zusammen mit Arbeitsminister Heil 
unterwegs. Da ging es bestimmt auch um Lieferketten. 
Er hat in diesem Rahmen gefordert, dass man die Mehr-
wertsteuer auf fairen Kaffee wegfallen lassen sollte. Die 
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Kaffeesteuer macht im Bundeshaushalt ja nur 1 Milliarde 
Euro aus. Wie er diese ersetzen will, will ich jetzt gar 
nicht fragen.

Die zwei haben aber doch sicherlich mit den zuständi-
gen Arbeits- und Bildungsministern in diesem Land ge-
sprochen. Und die Frage wäre doch, ob es nicht gesetz-
liche Regelungen in dem Land bräuchte, um dort wirklich 
faire Löhne für die Kaffeebauern zu erzielen. Haben die 
Minister in Äthiopien über Mindestlohn und Kinderarbeit 
mit den dortigen Ministern gesprochen?

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Da ich selber nicht dabei war, kann ich Ihnen nicht 
sagen, über welche Fragen die Minister nun ganz aktuell 
bei ihrem Besuch gesprochen haben. Aber ich kann Ihnen 
sehr wohl sagen, dass bei den Verhandlungen, die wir mit 
unseren jeweiligen Partnerländern führen und bei denen 
wir jeweils schauen, in welchen Entwicklungsschwer-
punkten wir zusammenarbeiten wollen, die Frage von 
Menschenrechten und damit auch die Frage von Arbeits-
bedingungen und gerechten Löhnen immer einen wichti-
gen Schwerpunkt bilden.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Dr. Hoffmann.

Dr. Christoph Hoffmann (FDP):
Noch eine weitere Nachfrage: Wenn Sie jetzt davon 

sprechen, für fairen Kaffee die Mehrwertsteuer erlassen 
zu wollen – das ist ja so eine Idee, die einer rechtlichen 
Prüfung vermutlich nicht standhält; sehen wir mal davon 
ab –: Wer soll denn dann bestimmen, was fair ist? Würde 
dann nicht automatisch jeder andere Kaffeeproduzent, der 
Kaffee auf den Markt bringt, diskriminiert werden, oder 
müssten Sie nicht erst mal nachweisen, ob der wirklich 
unfaire Produkte auf den Markt bringt?

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Das ist genau eine der Fragen, die weiter geprüft wer-
den müssen, Herr Kollege Dr. Hoffmann. Es wird im 
weiteren Verlauf der Fragestunde noch einen Extraab-
schnitt zu genau dieser Thematik geben. Die Bundesre-
gierung ist gerade dabei, genau diese Sachverhalte näher 
zu überprüfen.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Danke schön. – Dann kommen wir zur Frage 2 von 

Dr. Hoffmann:
Auf welche Projekte bezog sich Bundeskanzlerin Dr. Angela 

Merkel in ihrer Rede bei der Veranstaltung „Eine Welt – Unsere 
Verantwortung“ am 14. November 2019 in Berlin, als sie da-
von sprach, dass Deutschland in den vergangenen Jahren im 
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit dabei geholfen hat, 
mehr als 160 Millionen Hektar Wald weltweit unter Schutz zu 
stellen, und wie viele Mittel wurden insgesamt dafür veraus-
gabt (www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von- 

bundeskanzlerin-merkel-zur-auftaktveranstaltung-der-sdg- 
kampagne-des-bundesministeriums-fuer-wirtschaftliche- 
zusammenarbeit-und-entwicklung-am-14-november-2019-in- 
berlin-1691878)?

Frau Flachsbarth.

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Wald, Herr Kollege Dr. Hoffmann, ist eine Schatztruhe 
der biologischen Vielfalt und ein wichtiger Kohlenstoff-
speicher und damit von großer Bedeutung für den Klima- 
und Biodiversitätsschutz. Der Waldaktionsplan des BMZ 
aus dem Jahr 2017 sieht den Schutz der Wälder, die Wie-
deraufforstung und die nachhaltige Nutzung von Wald 
vor. Bundeskanzlerin Angela Merkel bezog sich in ihrer 
Rede vom 14. November 2019 auf Vorhaben der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit zum Waldschutz, 
die hauptsächlich in Afrika, in Asien und in Mittel- und 
Südamerika durchgeführt wurden. Seit 2008 wurden al-
lein für diese Vorhaben Mittel in Höhe von knapp 
510 Millionen Euro zugesagt.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Dr. Hoffmann.

Dr. Christoph Hoffmann (FDP):
Eine Nachfrage. – Frau Merkel sprach von 160 Millio-

nen Hektar Wald, wie wir auch in der Frage dargestellt 
haben. Wir fragen uns, wie sie eigentlich auf diese Zahl 
kommt; denn wir können sie nicht nachvollziehen und 
das auch nirgends sehen. Das wäre die Nachfrage.

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Genau. Wie ich bereits sagte, sind es Vorhaben der 
Entwicklungszusammenarbeit zum Waldschutz in Afri-
ka, Asien, Mittel- und Südamerika. Darüber hinausge-
hend will ich Ihnen sehr gerne schriftlich eine projekt-
scharfe Liste zukommen lassen.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Dr. Hoffmann, noch mal oder nicht?

Dr. Christoph Hoffmann (FDP):
Dann vielleicht noch eine andere Frage; denn da kom-

men wir nicht weiter, das merke ich schon. Zu klären, wie 
sich die 160 Millionen genau zusammensetzen, das haben 
wir jetzt nicht geschafft.

Somit vielleicht noch eine Frage zum Thema „Schutz 
des Waldes in Brasilien“. Wie ist denn da der aktuelle 
Stand? Herr Bolsonaro hat ja verkündet, dass er weitere 
Teile des Amazonasgebietes für die landwirtschaftliche 
Produktion freigeben und Rodungen zulassen will, und 
ermuntert Kleinbauern auch dazu. Welchen Plan hat die 
Bundesregierung, dem entgegenzuwirken?
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Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Diese Frage ist eine, die uns im Moment in unseren 
Gesprächen im Kontext der COP 25 in Madrid sehr stark 
beschäftigt. Für uns steht außer Zweifel, dass der Schutz 
der Wälder als grüner Lunge eine hohe Priorität hat. Auf 
der anderen Seite müssen wir gerade mit einem Land wie 
Brasilien in stetem Austausch und Kontakt bleiben, auch 
wenn wir eine schwierige Situation haben, und versu-
chen, möglichst große Teile unserer Auffassung in den 
Gesprächen mit den Partnern, auch mit schwierigen Part-
nern, Realität werden zu lassen.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Kekeritz dazu.

Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herzlichen Dank. – Frau Staatssekretärin, wir haben 

jetzt bei dem Fragekomplex des Kollegen Hoffmann ein 
Thema angesprochen, das immer zentraler wird. Es gibt 
Fraktionen hier im Hause, die sagen: Die nationalen Re-
gierungen vor Ort sind eigentlich dafür verantwortlich, 
dass Sozialpolitik in ihrem Land auch tatsächlich durch-
gesetzt wird, also Lohnhöhe, Arbeitsbedingungen, Um-
weltschutz usw. – Dem schließe ich mich natürlich voll 
und ganz an. Aber wie steht eigentlich die Bundesregie-
rung grundsätzlich dazu? Wir wissen, dass viele Länder 
einfach kein Rechtssystem haben, dass sie auch oftmals 
den politischen Willen nicht haben. Wie steht die Bun-
desregierung dazu? Sind wir dann verpflichtet, via Liefer-
kettengesetz oder Lieferkettenverantwortung dies zu 
kompensieren, oder sagen Sie: „Nein, das spielt für uns 
überhaupt keine Rolle; die nationale Verantwortung 
bleibt in dem Land, und wir kümmern uns nicht darum“?

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Frau Dr. Flachsbarth.

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Herr Kollege Kekeritz, auf der einen Seite sind wir 
Abgeordneten, inklusive der Bundesregierung, der Auf-
fassung, dass die Frage von Arbeitsschutzstandards, von 
sozialen Standards, von Umweltstandards selbstverständ-
lich zunächst mal Angelegenheit einer jeden nationalen 
Regierung sind. Wir sehen aber im Rahmen unserer Ent-
wicklungszusammenarbeit unsere Aufgabe unter ande-
rem darin, Partnerländer zu ermutigen und letztendlich 
auch zu stärken – zum Beispiel über Capacity Building –, 
diese Anforderungen in ihrer nationalen Gesetzgebung 
und letztendlich auch in der Durchsetzung ihrer nationa-
len Gesetzgebung zu implementieren.

Bezüglich der Frage der Durchsetzung von Arbeitneh-
merrechten und von Umweltstandards im Rahmen von 
Lieferketten haben wir zum Beispiel den entsprechenden 
NAP auf den Weg gebracht. Wir sind im Moment dabei, 
ihn zu evaluieren und zu schauen, inwiefern Lieferketten 
für unsere eigenen Unternehmen eine wichtige Maßgabe 
in ihren unternehmerischen Entscheidungen sind.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Dann kommen wir jetzt zur Frage 3 des 

Kollegen Uwe Kekeritz:
Inwiefern plant die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene für 

ein neues EU-Afrika-(Handels-)Abkommen einzusetzen, wie 
es Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller (www.bmz. 
de/20191120-2) und der Persönliche Afrikabeauftragte der 
Bundeskanzlerin im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, Günter Nooke (https://rp- 
online.de/politik/eu/afrikabeauftragter-guenter-nooke-europa- 
braucht-einen-deal-mit-afrika_aid-44049897), angekündigt 
haben, und in welchem Verhältnis soll dieses zur Afrikasäule 
des Post-Cotonou-Vertrages stehen?

Frau Staatssekretärin.

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Das Ziel der Bundesregierung, Herr Kollege Kekeritz, 
ist eine vertiefte Partnerschaft Deutschlands und der Eu-
ropäischen Union mit Afrika. Die Bundesregierung strebt 
eine umfassende Beziehung zu den afrikanischen Staaten 
an, die der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung 
Afrikas und seinen Potenzialen gerecht wird. Ein wichti-
ger Aspekt ist hierbei neben anderen Themen, wie 
beispielsweise Frieden und Sicherheit durch Bildungs-, 
Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Zu-
kunftsperspektiven für Menschen in Afrika zu schaffen. 
Die Bundesregierung begrüßt daher mit Nachdruck die 
Absicht der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, 
gemeinsam mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst 
eine neue Afrika-Strategie zu erarbeiten. Die Afrika-Stra-
tegie der Bundesregierung sowie die unter der G-20-Prä-
sidentschaft ins Leben gerufene Initiative „Compact with 
Africa“ können dafür wichtige Impulse liefern.

Derzeit verhandeln die EU und ihre Mitgliedstaaten 
mit den AKP-Staaten aus Subsahara-Afrika, der Karibik 
und der Pazifikregion ein neues, umfassendes Partner-
schaftsabkommen, das sogenannte Post-Cotonou-Ab-
kommen. Dieses soll neben einem überregionalen Rah-
men drei regionale Säulen erhalten. Die Bundesregierung 
setzt sich unter anderem für eine starke EU-Afrika-Säule 
im Rahmen dieses Abkommens und deren Kohärenz mit 
anderen Kooperationsformaten ein.

Aufbauend auf der erfolgreichen Umsetzung der afri-
kanischen Freihandelszone der Afrikanischen Union und 
ihrer Mitgliedstaaten, die am 30. Mai 2019 in Kraft ge-
treten ist und an der sich derzeit 54 afrikanische Staaten 
beteiligen, sollte den afrikanischen Partnern zudem als 
langfristiges Ziel angeboten werden, ein umfassendes 
Kontinent-zu-Kontinent-Abkommen zu verhandeln. Vo-
raussetzung hierfür ist aber ein gemeinsamer Außenzoll 
der AfCFTA. Deutschland ist der wichtigste bilaterale 
Geber ebendieser afrikanischen Handelsunion und unter-
stützt die Afrikanische-Union-Kommission bei den Ver-
handlungen. Die künftige Gestaltung der EU-Afrika-Be-
ziehungen wird auch ein Schwerpunkt der im zweiten 
Halbjahr 2020 anstehenden deutschen Ratspräsident-
schaft sein.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Herr Kekeritz.
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Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Danke schön. – Sie sprechen vom Post-Cotonou-Ab-

kommen als dem neuen großen Abkommen zwischen der 
EU und – in diesem Fall – Afrika. Wir haben lange Zeit, 
von 2001 bis 2014, die sogenannten EPAs verhandelt, die 
nicht zur Zufriedenheit der meisten afrikanischen Länder 
abgeschlossen worden sind. Inwieweit würden denn jetzt 
diese Verträge, die Handelsverträge zwischen Brüssel 
und den afrikanischen Wirtschaftseinheiten, das Post-Co-
tonou-Abkommen tangieren? Wenn Sie davon sprechen, 
dass wir eine afrikanische Freihandelszone befürworten: 
Inwieweit würde da auch eine Veränderung der EPAs 
notwendig werden?

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Ich gehe davon aus, dass dann langfristig auch eine 
Veränderung dieser sogenannten EPAs notwendig werden 
würde. Wie gesagt, langfristig streben wir tatsächlich ein 
Kontinent-zu-Kontinent-Abkommen an, also ein Abkom-
men zwischen Europa und Afrika – ich habe die neue 
Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen auch so 
verstanden, als sie mit ihrem ersten Auslandsbesuch Ad-
dis Abeba in Äthiopien, den Sitz der Afrikanischen 
Union, besucht hat –, sodass diese EPAs langfristig mög-
licherweise ersetzt werden könnten.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Kekeritz, möchten Sie eine weitere Nachfrage 

stellen?

Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ja, noch eine Frage. – Es gibt ja viele Veränderungen 

positiver Art in Afrika, zum Beispiel im Sudan. Meine 
Frage ist: Plant die Bundesregierung die Aufnahme des 
Sudan in die Länderliste? In welchem Zeitraum soll das 
geschehen? Wenn man sich die aktuelle Entwicklung an-
sieht: Inwieweit sieht die Bundesregierung die Erstellung 
von Länderlisten als sinnvoll an, da die Welt in Bewegung 
ist und sich die Verhältnisse von heute auf morgen oft-
mals drastisch ändern? Dann ist eine starre Länderliste 
sicherlich nicht förderlich.

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Sie wissen, dass es eine Beschlussfassung des Deut-
schen Bundestages bezüglich der Aussetzung der bilate-
ralen Zusammenarbeit mit dem Sudan gibt. Daran ist die 
Bundesregierung selbstverständlich gehalten. Aber ge-
nauso muss die Bundesregierung die Lage in den einzel-
nen Ländern immer wieder erneut bewerten. Ich gehe 
davon aus, dass der Deutsche Bundestag das ebenso tut 
und dass wir möglicherweise angesichts der neuen Ver-
hältnisse zu neuen Erkenntnissen kommen.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Dann kommen wir zur Frage 4 des 

Kollegen Kekeritz:

Wie positioniert sich die Bundesregierung im Rahmen der 
Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen der Europä-
ischen Union zum Vorhaben, 10 Prozent der Mittel des Neigh-
bourhood, Development und International Cooperation Instru-
ment (NDICI), aus dem die außenpolitischen Vorhaben der 
Europäischen Union finanziert werden sollen, für den Bereich 
Migration zu verausgaben, und inwiefern ist nach Kenntnis der 
Bundesregierung eine Konditionalisierung von Entwicklungs-
geldern in Bezug auf die Bereitschaft von Partnerstaaten, Mig-
ration zu unterbinden, oder zur Rücknahme von Staatsange-
hörigen Teil der Verhandlungen zum NDICI?

Frau Dr. Flachsbarth.

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Im Juni 2018 schlug die Europäische Kommission das 
Instrument für Nachbarschaft, Entwicklung und interna-
tionale Kooperation, NDICI, für den mehrjährigen Fi-
nanzrahmen von 2021 bis 2027 vor. Darin sollen mehrere 
im derzeitigen MFR separate Außenfinanzierungsinstru-
mente der EU zusammengefasst werden. Verhandlungen 
werden erst im Rahmen einer Gesamteinigung zum neuen 
MFR der EU abgeschlossen werden können.

Die Bundesregierung setzt sich im Rahmen der Ver-
handlungen über das NDICI für einen umfassenden An-
satz im Bereich Flucht und Migration ein. Mit dem neuen 
Instrument sollen sowohl Maßnahmen des Migrations-
managements und der Migrationssteuerung als auch der 
Ursachenminderung von Flucht und irregulärer Migra-
tion finanziert werden.

Die Bundesregierung teilt die gemeinsame Position des 
Rates, mindestens 10 Prozent der NDICI-Mittel für den 
Bereich Flucht, Migration vorzusehen. Diese Position hat 
auch Eingang in das Verhandlungsmandat des Rates ge-
funden. Teil dieses Mandates ist auch ein flexibler An-
satz, welcher die EU in die Lage versetzen soll, die Wir-
kung ihrer Mittel an die konkreten Verhältnisse des 
Partnerstaates besser anzupassen. Die Bundesregierung 
wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass im Rahmen 
des NDICI die Zielerreichung und die Verhältnismäßig-
keit möglicher Maßnahmen, insbesondere auch in Bezug 
auf entwicklungspolitische Zielsetzungen und Kohärenz, 
sichergestellt werden.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Kekeritz.

Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herzlichen Dank. – Sie sprechen richtigerweise von 

NDICI als neuem Instrument. Sie sagen auch völlig kor-
rekt, dass es sehr viel mit Migrationspolitik zu tun hat. Ich 
weiß von Minister Gerd Müller, dass er sich immer ge-
weigert hat, Rückführung und Migration mit Konditiona-
litäten zu belegen. Aber in Artikel 8 Absatz 7 der Regel-
ungen zu NDICI wird ganz klar davon gesprochen, dass 
es nur dann eine Unterstützung gibt, wenn die Länder 
auch bereit sind, über die Rückkehrmöglichkeiten groß-
zügig zu verhandeln und die Menschen auch wieder zu-
rückzunehmen. Inwieweit widerspricht das dem Ansatz 
des Ministers?
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Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Wir sind im Moment bezüglich der konkreten Ausfor-
mulierung der NDICI-Mittel und der NDICI-Rahmenbe-
dingungen auf dem Weg und werden tatsächlich schauen – 
ich kann das wiederholen –, dass es eine Regelung gibt, 
die sich an die konkreten Verhältnisse des Partnerlandes 
anpasst, sodass im Rahmen von NDICI die Zielerrei-
chung und die Verhältnismäßigkeit, insbesondere die Ori-
entierung an den entwicklungspolitischen Zielsetzungen 
und der Kohärenz möglicher Maßnahmen, sichergestellt 
werden. Das ist die Grundlage, auf der wir weiter ver-
handeln.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Kekeritz, eine weitere Frage?

Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ja. – Sie sprachen mehrmals von dem Begriff „Kohä-

renz“ im Zusammenhang mit NDICI. Meine Frage ist, 
inwieweit der EUTF eine Rolle spielt. Inwieweit ist si-
chergestellt, dass der EUTF seine Funktion, die er zurzeit 
hat, beibehält? Wird er tatsächlich als selbstständiger 
Fonds geführt, oder wird er in das Budget der EU über-
führt?

Die zweite Frage: Sie haben eine Evaluierung des Eu-
ropäischen Rechnungshofes vorliegen. Diese Evaluie-
rung ist extrem negativ. Wie geht die Bundesregierung 
mit diesen Ergebnissen des Europäischen Rechnungsh-
ofes bezüglich EUTF um?

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Herr Kollege Kekeritz, das sind sicher gerechtfertigte 
Fragen, die wir berücksichtigen müssen. Wir werden sie 
auch berücksichtigen, aber ich kann Ihnen leider noch 
keine abschließenden Ergebnisse dieser Überlegungen 
darstellen.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Eine Rückfrage von Frau Polat.

Filiz Polat (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Sehr geehrte Frau 

Parlamentarische Staatssekretärin Dr. Flachsbarth, Sie 
haben es angesprochen: Etwa 10 Prozent fließen unter 
anderem auch in den Aufbau von Grenzregimen. In eini-
gen der afrikanischen Länder gab es bis dato keine Gren-
ze. Viele der Länder haben freien Waren- und Personen-
verkehr gehabt, und zwar in dem Sinne, wie wir das auch 
innerhalb der Europäischen Union verfolgen. Nun wer-
den aus innenpolitischen Interessen dort massiv Grenz-
regime aufgebaut. Sehen Sie hier aus Sicht des Entwick-
lungsministeriums zum einen negative Entwicklungen, 
und wird zum anderen die GIZ mit europäischen Mitteln 
und damit auch mit deutschen Steuergeldern dabei unter-
stützt, dort Grenzkontrolleure auszubilden?

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Ehrlich gesagt sind wir vermutlich beide der Auffas-
sung, dass es in Afrika eher zu viele Grenzen denn zu 
wenige gibt. Es gibt zu viele Handelshemmnisse denn zu 
wenige. Deshalb fördert die deutsche Bundesregierung 
auch insbesondere die Anstrengungen der Afrikanischen 
Union, eine große Freihandelszone auf den Weg zu brin-
gen. Da sind tatsächlich noch viele, viele Hindernisse zu 
überwinden. Wichtige Punkte sind sicherlich der Zoll, 
aber auch die Wertigkeit von Waren. Von daher sehe ich 
nicht, dass die Europäische Union oder Deutschland nun 
versucht, auf der einen Seite eine Freihandelszone zu 
etablieren und auf der anderen Seite Grenzen einzuzie-
hen.

(Filiz Polat [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Doch!)

Sicherlich versuchen wir aber – das ist so –, unregulierte 
Migration einzudämmen, und das selbstverständlich mit-
hilfe unserer afrikanischen Partnerländer.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Ottmar von Holtz.

(Filiz Polat [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Und die GIZ-Frage?)

Ottmar von Holtz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Schönen Dank, Frau Präsidentin. – Frau Staatssekretä-

rin, mit dem neuen Nachbarschaftsinstrument wird ja 
nicht nur der Entwicklungsfonds integriert, sondern es 
soll eine ganze Reihe bestehender Instrumente – jeden-
falls gemäß den vorliegenden Vorschlägen der Kommis-
sion – in dieses Instrument integriert werden, unter ande-
rem das Instrument für Stabilität und Frieden – in 
englischer Abkürzung IcSP –, welches ein Instrument 
ist, das eine ganze Reihe von sehr detailliert ausformu-
lierten Maßnahmen und Zielen – ich nenne beispielsweise 
die Minenräumung – beinhaltet, um im Konfliktfall für 
nachhaltigen Frieden zu sorgen.

Sie sagen, es wird noch verhandelt. Wie und unter 
welchen Bedingungen gehen Sie in die Verhandlungen, 
um sicherzustellen, dass sich die Ziele dieses Instrumen-
tes weiterhin in Maßnahmen wiederfinden, die dafür sor-
gen, dass dann auch Friedensinitiativen vor Ort von dem 
neuen Nachbarschaftsinstrument profitieren können?

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Herr Kollege von Holtz, wir werden sicherlich alles 
dafür tun, dass Instrumente, die wir beide in diesem Mo-
ment als sinnvoll erachten, auch weiter ihre Wirkung ent-
falten können.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Rückfrage: Dr. Kirsten Kappert- 

Gonther.
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Dr. Kirsten Kappert-Gonther (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Frau Staatssekretärin, 
bei der Beantwortung der von der Frau Kollegin Polat 
gestellten Frage ist noch offen geblieben, ob es richtig 
ist, dass die GIZ Projektmittel zur Ausbildung von Grenz-
beamten erhält.

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Soweit ich weiß, ist die GIZ eher unterwegs, die ver-
schiedenen Polizeiorgane über die unveräußerlichen 
Menschenrechte und über die Menschenwürde zu infor-
mieren und insbesondere die entsprechenden Grenzschut-
zorgane darüber in Kenntnis zu setzen. Das ist das, was 
ich Ihnen im Moment sagen kann; das ist das, was ich 
weiß. Ich kann Ihnen aber sehr gerne dazu auch noch eine 
schriftliche Stellungnahme aus meinem Haus zukommen 
lassen.

(Dr. Kirsten Kappert-Gonther [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Das wäre sehr gut!)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Sehr gut. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. – Dann 

kommen wir zur Frage 5 des Kollegen Stefan Schmidt:
Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus der 

Forderung der Bundesminister Hubertus Heil und Dr. Gerd 
Müller, die Kaffeesteuer für fair angebauten und verarbeiteten 
Kaffee abzuschaffen (vergleiche www.tagesschau.de/ 
wirtschaft/fairtrade-kaffee-101.html), und kann diese Maßnah-
me nach Einschätzung der Bundesregierung dazu beitragen, 
die Attraktivität und den Marktanteil von fair gehandeltem 
Kaffee in Deutschland zu steigern (bitte begründen)?

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Herr Kollege Schmidt, die Bundesregierung arbeitet 
engagiert an der Umsetzung der nachhaltigen Entwick-
lungsziele und unterstützt daher nachdrücklich auch den 
fairen Handel. Er hat eine wichtige Bedeutung im Kampf 
gegen Armut, ermöglicht nachhaltiges Wirtschaften und 
kann die Lebensbedingungen der beteiligten Produzen-
tinnen und Produzenten vor Ort verbessern. Unter dieser 
Maßgabe eruiert die Bundesregierung derzeit, ob eine 
Befreiung von nachhaltig produziertem und fair gehan-
deltem Kaffee von der Kaffeesteuer einen Beitrag zu die-
sen Zielen leisten kann. Dabei ist insbesondere zu klären, 
welche Kriterien an die Nachhaltigkeit des importierten 
Rohkaffees anzulegen wären – darüber haben wir eben 
bereits gesprochen –, ob sichergestellt werden kann, dass 
der nationale Handel die Steuerersparnis dann auch an 
Kundinnen und Kunden oder Produzentinnen und Produ-
zenten weitergeben würde, und inwieweit die Steuerbe-
freiung die Attraktivität von nachhaltig produziertem und 
fair gehandeltem Kaffee dann auch wirklich erhöhen wür-
de.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Schmidt.

Stefan Schmidt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank. – Ihre Antwort setzt direkt an meiner 

Nachfrage an, wenn man so will. – Auch wenn man eine 
Steuerermäßigung gewährt, bleibt der konventionelle 
Kaffee günstiger. Da nur ungefähr 1 Prozent des Umsat-
zes durch Fairtrade-Produkte erzielt wird, ist meine Fra-
ge, ob Sie wirklich eine Lenkungswirkung erwarten. Ich 
möchte auch wissen, ob Sie weitere Maßnahmen planen, 
um Fairtrade-Produkten einen größeren Marktzugang 
und damit mehr Umsatz in Deutschland zu ermöglichen.

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Also ein bisschen mehr als 1 Prozent, Herr Kollege 
Schmidt, ist es nach meinen Informationen schon. Es sind 
5 Prozent – immerhin. Natürlich erhoffen wir uns von 
einer Befreiung von der Steuer, dass es größeren Zu-
spruch zu diesen Produkten gibt. Ich darf daran erinnern, 
dass die Bundesregierung im Zusammenhang mit der 
Energiegesetzgebung diesen Weg geht, um die Attrakti-
vität der Produkte der Deutschen Bahn zu erhöhen.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Schmidt.

Stefan Schmidt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank. – Nur zum Verständnis: 1 Prozent bezog 

sich auf alle Produkte, die Angabe von 5 Prozent bezieht 
sich wahrscheinlich nur auf Kaffee.

Eine Steuersenkung für Fairtrade-Produkte käme nur 
den zertifizierten Produkten zugute. Sie würde nicht das 
generelle Problem der Kinderarbeit und der katastropha-
len Arbeitsbedingungen in den Erzeugerländern, auf den 
Kaffeeplantagen beispielweise, lösen. Deshalb meine 
Frage: Inwiefern wollen Sie konkrete verbindliche ge-
setzliche Regelungen für Kaffeeimporteure festschrei-
ben, sodass existenzsichernde Löhne und gute Arbeits-
bedingungen zur Voraussetzung für Kaffeeimporte 
werden würden? Das gilt gleichermaßen für vergleich-
bare Produkte wie Kakao oder Tee.

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Herr Kollege Schmidt, wie Sie wissen, gibt es seit 2011 
die für alle Unternehmen verbindlichen UN-Leitprinzi-
pien für Wirtschaft und Menschenrechte. Sie sind auch 
in der Bundesrepublik Deutschland implementiert, unter 
anderem im Rahmen des NAP, des Nationalen Aktions-
plans „Wirtschaft und Menschenrechte“. Wie Sie außer-
dem wissen, erfolgt derzeit eine Evaluation, inwiefern 
sich Unternehmen auf freiwilliger Basis diesen Rahmen-
bedingungen tatsächlich verpflichtet fühlen.

Es liegt uns ein Ergebnis vor, das besagt, dass der erste 
Abschnitt der Evaluation nicht befriedigend ausgefallen 
ist. Der Koalitionsvertrag ist dazu relativ klar und sagt: 
Wenn im Jahr 2020 der zweite Abschnitt der Evaluation 
ebenfalls nicht zufriedenstellend ausfallen sollte, dann 
verpflichtet sich die Koalition, ein Lieferkettengesetz 
auf den Weg zu bringen.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 133. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 11. Dezember 2019                            16578 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

juris Lex QS
06052024 ()



Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Nächste Rückfrage: Dr. Hoffmann.

Dr. Christoph Hoffmann (FDP):
Ich bin dem Kollegen von den Grünen dankbar, dass 

ich zum Thema „fair gehandelter Kaffee“ nachfragen 
kann.

Wenn Sie Steuererleichterung für faire Produkte ein-
führen wollen, so wie das im Ansatz von Herrn Müller 
vorgesehen ist, dann muss das auch für andere faire Pro-
dukte gelten. Das kann nicht nur für Kaffee gelten, son-
dern muss auch für Tomaten, die in Deutschland fair und 
gut hergestellt werden, gelten; denn auch regionale Pro-
dukte aus Deutschland befinden sich in einem Konkur-
renzkampf mit internationalen Produkten, die unter 
schlechteren Bedingungen hergestellt worden sind, viel-
leicht durch sklavenartige Arbeit in den südlichen 
Ländern Europas. Muss nicht auch für die deutsche Land-
wirtschaft gelten, dass es für faire Produkte einen Mehr-
wertsteuererlass gibt?

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Herr Kollege Hoffmann, ich gehe davon aus, dass die 
Produktion der in Deutschland hergestellten Waren unter, 
wie Sie es nennen, „fairen“ Bedingungen geschieht. Wir 
haben Instrumente wie zum Beispiel den Mindestlohn, 
wir haben entsprechende Standards bei den Sozialversi-
cherungen, und wir haben Arbeitsschutzinstrumente, so-
dass die Produkte, die bei uns hergestellt werden, diesen 
Maßstäben genügen.

Zu den in anderen europäischen Staaten geltenden Pro-
duktionsbedingungen: Sie wissen, dass wir einen gemein-
samen Markt haben und dass in allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union die gleichen Bedingungen gelten. 
Im Moment sprechen wir tatsächlich über die Bedingun-
gen bei der Herstellung von Produkten, die aus Drittlän-
dern in unseren Wirtschaftsraum eingeführt werden.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Danke schön. – Nächste Rückfrage: Uwe Kekeritz.

Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Danke schön. – Frau Staatssekretärin, ich empfehle 

Ihnen jetzt nicht, die deutschen Schlachthöfe zu besu-
chen, obwohl Sie eben sagten, in Deutschland werde alles 
grundsätzlich fair hergestellt.

Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass die UN- 
Leitprinzipien seit 2011 letztendlich für die Unternehmen 
verbindlich sind und im Prinzip eingehalten werden soll-
ten. Es soll jetzt evaluiert werden, wie der NAP-Prozess 
tatsächlich umgesetzt wird. Die erste Befragung ist abge-
schlossen. Sie hat ganz klar gezeigt, dass die Ziele von 
den international agierenden deutschen Unternehmen 
krachend verfehlt worden sind.

Meine Frage: Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass 
sich das Verhältnis innerhalb der nächsten zehn, zwölf 
Monate verändert? Oder ist die Wissenschaftlichkeit Ihrer 
Umfrage überhaupt in Zweifel zu ziehen? Das habe ich 

anfangs gemacht; aber man hat mir seitens Ihres Hauses 
immer wieder erklärt: Nein, das ist auf wissenschaftlich 
höchstem Niveau; wir bekommen das geregelt. – Bei ei-
ner zweiten Befragung kann meines Erachtens kein ande-
res Ergebnis erzielt werden.

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Ich schlage grundsätzlich immer vor, die Ergebnisse 
einer Umfrage abzuwarten, bevor man spekuliert, wie 
die Ergebnisse aussehen könnten. Das hilft immer. Das 
Betrachten der Wirklichkeit ist ja Beginn aller Politik, 
wie wir wissen.

Man muss schauen, wie dieses Ergebnis tatsächlich 
aussieht. Auf Grundlage dieses Ergebnisses wird man, 
so wie der Koalitionsvertrag es vorsieht – das haben üb-
rigens die Minister Müller und Heil heute Morgen be-
kräftigt –, sich gegebenenfalls auf den Weg machen zu 
einem Lieferkettengesetz. Deshalb werden sich die bei-
den Häuser jetzt an die Erarbeitung von Eckpunkten ma-
chen, um auf die gegebene Situation, wie auch immer sie 
sich darstellt, reagieren zu können.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Dann habe ich noch eine Rückfrage 

vom Kollegen Luksic.

Oliver Luksic (FDP):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Frau Staatssekretärin, 

Ihnen ist sicherlich bekannt, dass wir bei Kaffee drei 
unterschiedliche Steuersätze haben. Für löslichen Kaffee 
gibt es einen anderen Steuersatz, und die Rohbohne wird 
nicht besteuert. Wir haben also drei unterschiedliche 
Steuersätze für Kaffee. Wenn Sie jetzt noch einen eigenen 
Tatbestand für den vermeintlich fair gehandelten Kaffee 
einführten – das wäre ein Bürokratiemonstrum –, hätten 
wir nachher sechs Steuersätze. Halten Sie das für einen 
Beitrag zur Bürokratiesenkung? Wie soll das am Schluss 
funktionieren? Ich bin auf Ihre Antwort wirklich ge-
spannt.

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Herr Kollege, es geht mir hier nicht um irgendwelche 
Steuersätze. Ich bin auch keine Finanzpolitikerin, wie Sie 
wissen. Von daher kann ich Ihnen dazu auch nicht ge-
nügend seriös Auskunft geben.

Uns im Entwicklungsministerium geht es letztendlich 
darum, dass es fairen Handel gibt und dass es in den 
Ländern, in denen Rohstoffe für die Produkte gewonnen 
werden, die wir hier zu unserem täglichen Lebensumfeld 
rechnen – sei es Kaffee, sei es Schokolade, seien es Texti-
lien oder seien es Handys oder Batterien, die Coltan oder 
Kobalt enthalten –, faire Produktionsbedingungen und 
faire Löhne gibt. Wir sollten versuchen, im Rahmen 
von Entwicklungszusammenarbeit die Lebensverhältnis-
se in unseren Partnerländern zu verbessern, aber wir soll-
ten als Konsumenten nicht dazu beitragen, dass sich diese 
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Lebensverhältnisse nicht verbessern können. Da suchen 
wir passende Instrumente.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Die Fragen 6 und 7 der Abgeordneten 

Eva-Maria Schreiber werden schriftlich beantwortet.

Ich rufe die Frage 8 des Kollegen Ottmar von Holtz 
auf:

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus der 
Forderung von unter anderem Ärzte ohne Grenzen e. V. 
(www.msf.org/gavi-should-stop-awarding-special-funds- 
pfizer-and-gsk-pneumonia-vaccine), dass die Impfallianz GA-
VI die Subventionierung der beiden Pharmafirmen Pfizer und 
GlaxoSmithKline (GSK) für Pneumokokkenimpfstoffe aus 
dem speziellen Fördertopf Advanced Market Commitment 
(AMC) einstellen sollte, um stattdessen andere Hersteller fi-
nanziell zu unterstützen, um eine notwendige Preissenkung des 
Impfstoffes zu bewirken?

Frau Staatssekretärin.

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Herr Kollege von Holtz, die Bundesregierung teilt das 
Ziel von Ärzte ohne Grenzen, alle Kinder mit lebensret-
tenden Impfstoffen zu erreichen. Um jedes Kind weltweit 
vor vermeidbaren Krankheiten zu schützen, müssen 
Impfstoffe in ausreichender Menge und zu einem ange-
messenen Preis verfügbar sein. Dafür setzt sich Deutsch-
land als Mitglied im Verwaltungsrat der globalen Impf-
allianz GAVI ein.

Das von Ihnen genannte Advanced Market Commit-
ment hat wesentlich dazu beigetragen, dass auch Kinder 
in den ärmsten Ländern der Welt den Zugang zu Impf-
stoffen gegen Pneumokokken erhalten haben. Mit GAVIs 
Unterstützung konnten bisher mehr als 183 Millionen 
Kinder in 60 der ärmsten Länder der Welt mit Impfstoffen 
vor Pneumokokken geschützt werden.

Ungeachtet der bereits erreichten Preisreduzierungen 
scheinen die Kosten für die beiden zurzeit von GAVI 
bezogenen Pneumokokkenimpfstoffe eine Herausforde-
rung für viele Länder zu sein. Vor diesem Hintergrund 
ist es grundsätzlich erfreulich, dass der Markteintritt eines 
weiteren, noch günstigeren Impfstoffs gegen Pneumo-
kokken voraussichtlich im kommenden Jahr ansteht. En-
de 2020 läuft die Laufzeit des AMC für Pneumokokken 
aus. Eine Entscheidung im Hinblick auf die verbliebenen 
Mittel müsste von den Gebern des AMC und den betei-
ligten Akteuren getroffen werden. Die Bundesregierung 
setzt sich im GAVI-Verwaltungsrat weiterhin dafür ein, 
den Zugang zu lebensrettenden Impfstoffen für Kinder in 
Entwicklungsländern zu verbessern, indem eine lücken-
lose Versorgung zu einem nachhaltigen Preis sicherge-
stellt wird.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Herr Ottmar von Holtz.

Ottmar von Holtz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Schönen Dank, Frau Staatssekretärin. – Ich habe eine 

Nachfrage. Es ist schön, zu hören, dass Sie sich im Rah-

men des Boards, also des Verwaltungsrates, dafür einset-
zen. Das Problem vieler Länder, vor allen Dingen der 
Transitionsländer, die aus dem GAVI-Programm heraus-
fallen, ist, die Preise halten zu können und die in der 
GAVI-Zeit gewohnten Impfprogramme selber finanzie-
ren und weiterführen zu können. Das hängt unmittelbar 
mit den Preisen für Impfstoffe zusammen.

Da möchte ich gern die Bundesregierung fragen, in-
wieweit sie solche Länder unterstützt, damit sie in dieser 
Übergangsphase und mittelfristig bis langfristig die Fi-
nanzierung eigener Impfkampagnen sicherstellen kön-
nen, und inwieweit sie ihren Einfluss auf die Gestaltung 
der Impfpreise in diesem Bereich geltend macht.

Dr. Maria Flachsbarth, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung:

Herr Kollege von Holtz, wir versuchen im Rahmen des 
uns Möglichen gerade im Hinblick auf diese Transitions-
länder, Einfluss zu nehmen. Speziell in Bezug auf Pneu-
mokokken gibt es die wirklich erfreuliche Entwicklung, 
dass über Pfizer und GlaxoSmithKline hinaus zwei po-
tenzielle Anbieter von Pneumokokkenimpfstoff beim 
AMC registriert sind. Da geht es letztendlich auch immer 
um die Frage von Zertifizierungen. Bislang ist es tatsäch-
lich so, dass nur diese beiden „alten“ Anbieter von der 
WHO vorqualifiziert sind und AMC-zugelassene Impf-
stoffe produzieren. Aber wir gehen davon aus, dass das 
Qualifizierungs- bzw. Zertifizierungsverfahren jetzt sei-
nen Gang nimmt. Dann hätten wir eine wesentlich höhere 
Anzahl – nämlich nicht mehr zwei, sondern vier – potenz-
ieller Anbieter und damit auch im Sinne der Verbraucher 
positive Marktkräfte, die wirken würden.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Ich sehe keine weitere Nachfrage. Dann 

danke ich Ihnen, Frau Dr. Flachsbarth.

Wir kommen jetzt zum nächsten Geschäftsbereich, und 
zwar zum Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des 
Bundeskanzleramts.

Zur Beantwortung steht uns Dr. Hendrik Hoppenstedt 
bereit; er wird Frage 9 beantworten. Frage 10 wird von 
der Staatsministerin Monika Grütters beantwortet.

Ich rufe Frage 9 der Abgeordneten Canan Bayram auf:
Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus den 

beiden Urteilen des Verwaltungsgerichts Berlin vom 20. No-
vember 2019, wonach das Bundespresseamt zwei Journalisten 
deren Akkreditierung zum G-20-Gipfel 2017 in Hamburg ohne 
gegebene Voraussetzungen sowie ermessensfehlerhaft wider-
rufen habe, für ihre künftige Praxis, und wird die Bundesregie-
rung nach diesen zwei Urteilen – statt dagegen möglicherweise 
Rechtsmittel zu erheben – auch die weiteren sieben anhängigen 
Parallelklagen weiterer Kläger gegenüber dem Gericht rasch 
anerkennen (www.lto.de/recht/nachrichten/n/vg-berlin-27-k- 
516-17-akkreditierungen-g-20-gipfel-hamburg-widerruf- 
rechtswidrig-pressefreiheit/)?

Herr Dr. Hoppenstedt.
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Dr. Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister bei der 
Bundeskanzlerin:

Frau Präsidentin, vielen Dank. – Frau Kollegin 
Bayram, auch Ihnen vielen Dank für die Frage, die ich 
gern wie folgt beantworte:

Die Bundesregierung hat die Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts Berlin zur Kenntnis genommen. Über mög-
liche Konsequenzen für die Akkreditierungspraxis wie 
auch für die weitere Prozessführung in den anhängigen 
Gerichtsverfahren kann erst nach Eingang und sorgfälti-
ger Auswertung der schriftlichen Urteilsbegründung ab-
schließend entschieden werden.

Eine wichtige Neuerung im Nachgang zum G-20-Gip-
fel in Hamburg ist die Einsetzung eines Akkreditierungs-
beauftragten im Bundespresseamt, der das Akkreditie-
rungsverfahren aufmerksam juristisch begleitet und bei 
entsprechenden Veranstaltungen zu allen Belangen der 
Akkreditierung vor Ort als Ansprechpartner für die Jour-
nalistinnen und Journalisten zur Verfügung steht.

Nach dem G-20-Gipfel in Hamburg hat das Bundes-
presseamt unter Einbeziehung der zuständigen Sicher-
heitsbehörden auch Gespräche mit der Bundespressekon-
ferenz und den Journalistenverbänden, namentlich dem 
Deutschen Journalisten-Verband und der Deutschen Jour-
nalistinnen- und Journalisten-Union, zu möglichen Ver-
besserungen geführt.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Frau Bayram.

Canan Bayram (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie auf diese Gerichtsent-

scheidung hin die weiteren offenen Verfahren nicht da-
durch beenden wollen, dass Sie der Feststellung des Ge-
richts folgen und sozusagen anerkennen, dass sich die 
Bundesregierung auch in den anderen Verfahren falsch 
verhalten hat? Habe ich Sie dahin gehend richtig verstan-
den, dass Sie sagen: „Wir haben das Urteil zur Kenntnis 
genommen, aber wir werden uns in absehbarer Zeit nicht 
dazu verhalten“?

Dr. Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister bei der 
Bundeskanzlerin:

Nein, da haben Sie mich falsch verstanden. Ich habe 
ausgeführt, dass wir uns, sobald die schriftliche Urteils-
begründung vorliegt, sehr genau damit befassen werden 
und dann schauen werden, ob das Auswirkungen auf die 
anderen noch anhängigen Klagen hat.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Haben Sie eine weitere Nachfrage? – Ja, Frau Bayram.

Canan Bayram (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Dann wäre meine weitere Nachfrage: Meine Befürch-

tung ist, dass Sie dieses vom Gericht beanstandete Ver-
fahren für die Zukunft nicht verändern werden, sondern 
es wird weiterhin jederzeit die Gefahr, das Risiko geben, 
dass Journalistinnen und Journalisten auf Listen landen, 
nur weil sie ihrer Arbeit nachgehen. Sie müssen dann vor 
ein Verwaltungsgericht ziehen, um hinsichtlich eventuell 

zurückgenommener Akkreditierungen die Rechtmäßig-
keit bzw. – wohl zutreffender – die Rechtswidrigkeit 
der Zurücknahme der Akkreditierung überprüfen zu las-
sen.

Faktisch kann man das ja zusammenfassen mit der 
Aussage: Sie haben aus den Fehlern der Vergangenheit 
nichts gelernt und wollen auch in Zukunft weiter so mas-
siv in Journalistinnen- und Journalistenrechte eingreifen. 
Habe ich Sie da richtig verstanden?

Dr. Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister bei der 
Bundeskanzlerin:

Frau Kollegin, Sie haben leider vor allen Dingen offen-
kundig meine Antwort auf die Frage nicht zur Kenntnis 
genommen. Ich könnte mir jetzt die Mühe machen, das 
Ganze noch mal vorzutragen, aber ich fürchte, auch das 
wird nicht dazu führen, dass sich Ihre Auffassung ändern 
wird.

Wir haben im Bundespresseamt jetzt verschiedene 
Neuerungen, zum Beispiel, wie ich Ihnen vorgetragen 
habe, die Einrichtung eines Akkreditierungsbeauftragten, 
der genau solche juristisch schwierigen Fragen klären 
soll. Denn eines ist doch ganz klar: Für die Bundesregie-
rung ist die Pressefreiheit ein überragend hohes Gut, und 
wir sind da sehr, sehr vorsichtig. Als Nächstes werden wir 
uns die Urteilsgründe noch mal ganz genau anschauen 
und danach entscheiden, wie es mit den anderen Fällen 
weitergeht.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Dr. Hoppenstedt. – Wir kommen zur Fra-

ge 10 der Kollegin Dr. Kirsten Kappert-Gonther:
Welche Informationen hat die Bundesregierung zur Anzahl 

der zu beforschenden Objekte und menschlichen Überreste aus 
kolonialen Kontexten in den vom Deutschen Zentrum Kultur-
gutverluste (DZK) abgelehnten Projektanträgen, die in der ers-
ten Förderphase für den Bereich „koloniale Kontexte“ einge-
reicht wurden, und warum wurden diese Anträge nach 
Kenntnis der Bundesregierung abgelehnt (Antwort der Bun-
desregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksa-
che 19/15392)?

Es beantwortet Monika Grütters. – Frau Grütters.

Monika Grütters, Staatsministerin bei der Bundes-
kanzlerin:

Im Jahr 2019 wurden 14 Anträge auf langfristige För-
derung sowie 3 Anträge auf kurzfristige Förderung ein-
gereicht. 5 Anträge auf langfristige Förderung sowie 1 
Antrag auf kurzfristige Förderung wurden abgelehnt. 1 
Antrag auf langfristige Förderung wurde vor Bewilligung 
durch den Vorstand vom Antragsteller zurückgenommen, 
1 Antrag wurde nach Bewilligung zurückgezogen.

Die abgelehnten Anträge hatten verschiedene Objekt-
zahlen zum Gegenstand: das Oberhessische Museum/ 
Marburg/Universität Gießen circa 100 Objekte, Universi-
tät Düsseldorf/Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim circa 
2 000 Objekte, Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
in Mainz circa 77 Objekte, München – Die Neue Samm-
lung circa 650 Objekte, Rautenstrauch-Joest-Museum in 
Köln circa 2 000 Konvolute mit insgesamt deutlich höhe-
rer Objektzahl, Braunschweig – das war der kurzfristige 
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Antrag – circa 36 menschliche Überreste; dem Antrag-
steller wurde geraten, einen langfristigen Antrag zu stel-
len.

Die Entscheidung über Bewilligung oder Ablehnung 
der Anträge obliegt dem Vorstand des Deutschen Zent-
rums Kulturgutverluste in eigener Verantwortung unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen des Förderbeirats. 
Der Bundesregierung werden die Gründe für eine Ableh-
nung nicht mitgeteilt.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Nachfrage, bitte.

Dr. Kirsten Kappert-Gonther (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Vielen Dank, Frau 
Staatsministerin, für diese Antwort, der wir entnehmen 
konnten, dass eine erhebliche Anzahl von Objekten nicht 
beforscht wird, weil es ebendiese entsprechenden Ableh-
nungen gibt.

Nachfolgend frage ich, wie die Bundesregierung den 
Umstand bewertet, dass in dieser ersten Förderphase des 
Förderbereichs „Koloniale Kontexte“ am Deutschen 
Zentrum Kulturgutverluste lediglich genehmigt wurde, 
dass 149 von geschätzten Zigtausenden menschlichen 
Gebeinen sowie nur etwa 1 300 von geschätzten Millio-
nen Objekten aus kolonialen Kontexten auf ihre Herkunft 
hin erforscht werden. Inwieweit muss bzw. kann hier 
nachgesteuert werden?

Monika Grütters, Staatsministerin bei der Bundes-
kanzlerin:

Wie gesagt, die Bearbeitung der Anträge und die Be-
gründung dafür, ob sie angenommen – das heißt, ob eine 
Finanzierung erfolgt – oder abgelehnt werden, fällt das 
Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in eigener Verant-
wortung unter Konsultation eines eigens dafür eingesetz-
ten Förderbeirats. Insofern ist es nicht meine Aufgabe, die 
Gründe für eine Bewilligung oder Ablehnung hier zu 
kommentieren.

Wenn ich Sie aber richtig verstehe, zielt Ihre Frage 
darauf ab, wie man mehr Objekte besser beforschen kann. 
Dazu kann ich nur sagen: Jede Einrichtung, die diese 
Objekte beherbergt, muss natürlich – das ist Kernaufgabe 
ihrer Arbeit – die Beforschung selber vornehmen. Das, 
was das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste leistet, ist 
eine ergänzende und zusätzliche Bereitstellung von Mit-
teln durch den Bund.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Weitere Rückfrage?

Dr. Kirsten Kappert-Gonther (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Frau Staatsministerin, 
uns hat die Nachricht, die Ankündigung der Open Society 
Foundations erreicht, dass in den kommenden vier Jahren 
etwa 15 Millionen US-Dollar für die Erforschung und 
Rückgabe von Kulturgut aus kolonialen Kontexten be-
reitgestellt werden sollen. Welche Schlussfolgerung zieht 

die Bundesregierung denn aus dieser Ankündigung, und 
inwieweit wird die Bundesregierung mit der Stiftung zu-
sammenarbeiten?

Monika Grütters, Staatsministerin bei der Bundes-
kanzlerin:

Es ist ja aus meiner Sicht äußerst begrüßenswert, dass 
jetzt auch andere Quellen sprudeln, um unsere Kolonial-
geschichte und die Geschichte der Kulturgüter aufzuar-
beiten, die aus den kolonialen Kontexten unter zum Teil 
äußerst problematischen Umständen hierhergekommen 
sind, und dass sich jetzt eben auch andere Organisationen 
dieser Aufarbeitung widmen.

Ich glaube, dass die Kolonialzeit lange ein blinder 
Fleck in unserer Geschichtsaufarbeitung und Erinne-
rungskultur war und dass es hohe Zeit wird, mit gemein-
samen Kräften daranzugehen, dass diese Geschichte auf-
gearbeitet wird und wir das Wissen aufholen. Das gilt 
natürlich auch für die entsprechenden Einrichtungen.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Vielen Dank, Monika Grütters, vielen 

Dank, Hendrik Hoppenstedt.

Damit kommen wir zum nächsten Geschäftsbereich: 
Das ist der Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
der Finanzen. Ich begrüße die Parlamentarische Staats-
sekretärin Sarah Ryglewski.

Wir kommen zur Frage 11 des Kollegen Oliver Luksic:
Mit welchen steuerlichen Folgen rechnet die Bundesregie-

rung in Bezug auf die jetzt bekannt gewordenen Forderungen 
des Umweltbundesamts, etwa die Abschaffung der Pendler-
pauschale und die Erhöhung der Besteuerung von Kraftstoffen 
(bitte nach einzelnen Forderungen und ihren Folgen auffüh-
ren), und welche Auswirkungen hätte das nach Einschätzung 
der Bundesregierung auf einen durchschnittlichen Haushalt 
(www.welt.de/newsticker/news1/article204070162/Umwelt- 
Umweltbundesamt-Studie-fordert-hoehere-Spritpreise- 
Tempolimit-und-Elektroquote.html)?

Sarah Ryglewski, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister der Finanzen:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Herr Luksic, die Bun-
desregierung nimmt die Position des Umweltbundesam-
tes zur Kenntnis. Sie hat dazu keine Berechnungen oder 
Folgenabschätzungen vorgenommen.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Luksic.

Oliver Luksic (FDP):
Frau Staatssekretärin, das war eine kurze und sehr 

knappe Antwort. Es geht um eine nachgeordnete Behörde 
des Umweltministeriums, wie Ihr Haus SPD-geführt, also 
mit einer SPD-Beamtin an der Spitze. Deswegen möchte 
ich Sie doch nach Ihrer Meinung zu dem Inhalt des Gan-
zen fragen. Es geht um zwei Aspekte: Zum einen geht es 
darum, die Elektroquote zu erhöhen – dazu hat Ihr Haus 
Vorschläge für den Autogipfel gemacht –, zum anderen 
darum, Mobilität zu verteuern. Beides trifft ja die breite 
Mitte in Deutschland.
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Ich frage Sie, ob Sie auch wissen, dass wir deshalb 
erstens in Deutschland jeden Tag 270 Arbeitsplätze im 
Bereich Automobil und Zulieferer verlieren und dass die-
se Vorschläge das Problem verschärfen würden – der 
Bosch-Chef hat heute vor einem Verbot des Diesels ge-
warnt, das gerade in Brüssel durch die Hintertür durch-
gesetzt werden soll – und dass zweitens gerade der länd-
liche Raum betroffen ist, wenn Kraftstoffpreise steigen 
und die Pendlerpauschale abgeschafft wird. Wir wollen 
ja, dass die Menschen nicht alle in die Städte ziehen. 
Deswegen: Wie ist dazu die Auffassung Ihres Hauses?

Sarah Ryglewski, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister der Finanzen:

Also, die Auffassung meines Hauses drückt sich in den 
Gesetzen aus, die wir gerade erst beschlossen haben. Des-
wegen war die Antwort eben zugegebenermaßen knapp. 
Aber sie gibt auch das wieder, was die Bundesregierung – 
Stand jetzt – als Meinung hat. Dass man natürlich immer 
gucken muss, wie man Meinungen weiterentwickelt, ist ja 
klar und auch selbstverständlich.

Aber wir nehmen das jetzt erst mal zur Kenntnis. Das 
sind die Äußerungen des Umweltbundesamtes. Wir ha-
ben gerade – das haben Sie selber auch gesagt – in diesem 
Kontext einige Gesetze beschlossen. Wir halten den 
Stand, an dem wir jetzt sind, erst mal für gut. Dann wird 
man in der Perspektive schauen müssen. Aber für uns gibt 
es aktuell keinen Grund, jetzt zu sagen: Wir reagieren 
darauf unmittelbar.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Luksic haben Sie eine weitere Frage? – Nein. 

Dann ist Dr. Kraft der Nächste.

Dr. Rainer Kraft (AfD):
Vielen Dank. – Frau Staatssekretärin, dass Sie zu den 

Äußerungen des Bundesumweltamtes so kurzfristig keine 
Zahlen haben, ist verständlich. Aber es gibt ja die dezi-
dierten Pläne der Bundesregierung, Elektromobilität zu 
fördern und einen sukzessiven Aufbau an Elektromobili-
tät zu haben.

Ich frage jetzt Sie als Repräsentantin des Finanzminis-
teriums: Haben Sie denn Zahlen, wie weit die Bundes-
haushalte bzw. das Steueraufkommen durch eine Redu-
zierung der Kfz-Steuer und auch durch eine Reduzierung 
der Energiesteuer in Form von weniger verkauften 
Treibstoffen an Tankstellen in den kommenden zehn Jah-
ren belastet werden?

Sarah Ryglewski, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister der Finanzen:

Wir haben nicht nur Pläne zur Förderung der Elektro-
mobilität, sondern dieses Haus hat dazu vor einigen Wo-
chen Gesetze beschlossen, etwa das Jahressteuergesetz.

Diese detaillierte Frage, die Sie jetzt zu den Zahlen 
gestellt haben, kann ich Ihnen so ad hoc – dafür werden 
Sie vielleicht Verständnis haben – nicht beantworten. 
Wenn Sie mir das schriftlich zukommen lassen, würden 
wir Ihnen das schriftlich beantworten.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Nächster: Dr. Hoffmann.

Dr. Christoph Hoffmann (FDP):
Frau Staatssekretärin, ich wüsste gerne Ihre Auffas-

sung – der Kollege Luksic hat es angesprochen – dazu: 
Halten Sie es für richtig, dass eine Behörde, die einem 
Ministerium nachgeordnet ist, das Umweltbundesamt, 
mit eigener Meinung und eigenen Vorschlägen hinaus-
geht und die politische Debatte anfacht, wobei sie unter 
Umständen gar nicht die Meinung des eigenen Minister-
iums abbildet?

Sarah Ryglewski, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister der Finanzen:

Es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Aber ich habe 
die Haltung der Bundesregierung dazu deutlich gemacht. 
Wir haben jetzt Entscheidungen getroffen, die die Fragen 
zur Entfernungspauschale berücksichtigen. Wir wollen 
für Leute, die pendeln bzw. längere Strecken pendeln 
müssen, eine Entlastung schaffen, weil sie nicht dafür 
verantwortlich gemacht werden können, dass die Infra-
struktur vielleicht nicht so gut ausgebaut ist, wie das wün-
schenswert wäre. Wir wollen aber gleichzeitig auch Mo-
bilität fördern, mit der weniger CO2 produziert wird. 
Diese Positionen vertreten wir. Die haben wir mit diesem 
Gesetzespaket vernünftig adressiert.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Die Frage 12 des Abgeordneten 

Stephan Kühn wird schriftlich beantwortet.

Wir kommen zur Frage 13 des Abgeordneten Markus 
Herbrand:

Welche Schlussfolgerung und Konsequenzen zieht das Bun-
desministerium der Finanzen (BMF) aus der im Schreiben des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) vom 
22. November 2019 an die Abteilungsleiterinnen und -leiter 
für Soziales der Länder beschriebenen Einigung zwischen 
BMF und BMAS, dass durch den Ausschluss von „Restaura-
tionsleistungen“ davon auszugehen ist, dass die aus Sicht des 
BMAS „untragbare Mehrbelastung der leistungsberechtigten 
Menschen mit Behinderung“, die bei einem Umsatzsteuersatz 
von 19 Prozent entstehen würde, vermieden wird, und welchen 
Zeitplan strebt das BMF an, um diese Einigung in Absprache 
mit den Finanzbehörden der Länder in verbindliche Rechts-
normen zu überführen und hierdurch – nach meiner Meinung 
mit großer Verspätung, vier Wochen vor Inkrafttreten der ur-
sprünglich geplanten Regelung – endlich Rechtssicherheit für 
die Betroffenen zu schaffen?

Frau Staatssekretärin.

Sarah Ryglewski, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister der Finanzen:

Das Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales vom 22. November 2019 an die Abteilungslei-
terinnen und -leiter für Soziales der Länder entspricht 
dem Ergebnis des Fachgesprächs im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales am 12. November 2019 unter 
Beteiligung des Bundesministeriums der Finanzen, des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend sowie von Vertreterinnen und Vertretern der Lan-
dessozialministerien, der kommunalen Spitzenverbände, 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger 
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der Sozialhilfe sowie der Verbände der Leistungserbrin-
ger, zum Beispiel der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege, und wurde mit dem Bundesmi-
nisterium der Finanzen abgestimmt. Eine entsprechende 
Verwaltungsauffassung wird derzeit seitens des Bundes-
ministeriums der Finanzen mit den obersten Finanzbe-
hörden der Länder abgestimmt. Die Abstimmung soll 
bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Herbrand.

Markus Herbrand (FDP):
Dazu habe ich keine Nachfrage. Ich glaube aber auch, 

dass Sie die falsche Frage beantwortet haben.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Nein, Frage 13 war an der Reihe.

Markus Herbrand (FDP):
Dann kommen wir jetzt zur Frage 14, bitte.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Gut, dazu keine Nachfrage. – Dann kommen wir zur 

Frage 14 des Abgeordneten Markus Herbrand:
Wie verhält sich nach Kenntnis des Bundesministeriums der 

Finanzen (BMF) die Anzahl der seit Oktober 2019 jeweils pro 
Monat bei der Financial Intelligence Unit (FIU) eingegangenen 
Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche bzw. Terrorismusfinan-
zierung zu der Anzahl von Meldungen, die seitdem jeweils 
zum Monatsende an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet 
wurden, ins sogenannte Monitoring verschoben wurden oder 
bei der FIU in Bearbeitung waren (bitte – vorläufige – Angaben 
aus dem Monat Dezember 2019 integrieren), und inwieweit ist 
es nach Ansicht der Bundesregierung kontraproduktiv für das 
Anwerben von kriminalistischer Erfahrung in der FIU, dass 
Polizistinnen und Polizisten früher pensioniert werden als Be-
schäftigte des Zolls/der FIU (vergleiche Regelung nach § 5 des 
Bundespolizeibeamtengesetzes; eine vergleichbare Regelung 
für die Beschäftigten des Zolls existiert nicht)?

Ich würde Sie bitten, aufzustehen, denn Frage 14 ist 
auch von Ihnen.

Sarah Ryglewski, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister der Finanzen:

Das Thema FIU haben wir vorhin auch im Finanzaus-
schuss länger diskutiert. Die von Ihnen erfragten Daten 
des Monats 2019 bitte ich einer Tabelle zu entnehmen; ich 
trage sie einmal vor: Im Oktober 2019 sind bei der FIU 
10 185 Verdachtsmeldungen eingegangen. In der Rubrik 
„Abgaben“ stehen 3 653, in der Rubrik „Monitoring“ 
9 405 und in der Rubrik „In Bearbeitung nach Erstbe-
wertung“ 45 356. Die Zahlen für die Monate November 
und Dezember 2019 können derzeit nicht validiert ausge-
wiesen werden. Bei den Angaben in den Spalten „Abga-
ben“, „Monitoring“ sowie „In Bearbeitung nach Erstbe-
wertung“ handelt es sich um Gesamtzahlen. Die im 
betreffenden Monat jeweils abgegebenen, im Monitoring 
und in der Bearbeitung befindlichen Meldungen sind da-
her nicht deckungsgleich mit den in diesem Monat ein-
gegangenen Verdachtsmeldungen.

Zu der Frage, inwieweit es nach Ansicht der Bundes-
regierung kontraproduktiv für das Anwerben von krimi-
nalistischer Erfahrung in der FIU ist, dass Polizistinnen 
und Polizisten früher pensioniert werden als Beschäftigte 
des Zolls bzw. der FIU: Die Erklärung dazu war auch 
Gegenstand der Antwort, die wir im Finanzausschuss ge-
geben haben. Man kann mutmaßen, dass möglicherweise 
die Unterschiede, die es beim Renteneintrittsalter und 
beim Altersruhestand von Polizei und Zoll gibt, für Leute 
durchaus eine Motivation darstellen, nicht zu wechseln. 
Wir haben das aber nicht dezidiert abgefragt, deswegen 
können wir das so nicht validieren. Aber möglicherweise 
spielt das eine Rolle. Das Hauptproblem ist aber in der Tat 
eher, dass die Polizeien ihre Leute nicht gerne abgeben.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Herbrand.

Markus Herbrand (FDP):
Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. – Frau 

Präsidentin, dazu habe ich eine Nachfrage.

Wir haben jetzt über 50 000 Geldwäscheverdachtsmel-
dungen, die nicht abschließend bearbeitet worden sind. 
Ich halte das, ehrlich gesagt, für eine Gefahr in der Si-
cherheitsarchitektur unseres Landes. Sie sind offenbar 
auch der Auffassung, dass Sie immer mehr Meldungen 
ansammeln müssen; das war heute jedenfalls auch Ge-
genstand unserer Besprechung im Finanzausschuss. Ich 
bin der Auffassung: Wir müssen eher die richtigen Mel-
dungen bekommen, damit wir gegen die richtigen Sachen 
vorgehen können.

Können Sie mir sagen, inwieweit Fälle bei der Finan-
cial Intelligence Unit, die mit Terrorfinanzierung in Be-
zug stehen, sogenannte „weitere eilbedürftige Fälle“ – so 
werden die genannt –, erst nach Monaten an die zuständi-
gen Stellen der Länder weitergeleitet werden? Ich hatte 
dem BMF dazu vor vielen Monaten Belege zukommen 
lassen und würde gerne wissen, was daraus geworden ist.

Sarah Ryglewski, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister der Finanzen:

Dazu hat der Leiter der FIU ja heute im Finanzaus-
schuss auch Auskünfte gegeben. Er hat darauf hingewie-
sen, dass es Einzelfälle gab, bei denen spät gemeldet 
worden ist; denen wird nachgegangen, und es wird nach 
bestem Wissen und Gewissen versucht, sie weiter zu re-
duzieren. Es ist aber nicht vollkommen ausgeschlossen, 
dass es immer mal wieder vorkommt.

Vielleicht noch einmal zur Erläuterung für diejenigen, 
die in diesem Kontext nicht so drin sind; das mag ja in 
dieser Runde so sein. Es ist in der Tat so: Wir möchten 
gerne, dass viel gemeldet wird. Es ist aber nicht so, dass 
jede Information, die wir bekommen, automatisch gene-
riert: „Hier ist ein Geldwäschefall“ oder „Hier geht es um 
Terrorfinanzierung“. Sondern es geht auch darum, Auf-
fälligkeiten zu registrieren, daraus Muster zu entwickeln 
und dann Rückschlüsse zu ziehen. Insofern ist es auch 
nicht so, dass die Fälle, die in der Rubrik „In Bearbeitung 
nach Erstbewertung“ sind, nur daliegen und nicht mehr 
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angefasst werden, sondern sie dienen auch dazu, solche 
Muster weiter zu erhärten.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Herbrand, eine weitere Rückfrage?

Markus Herbrand (FDP):
Ja, eine Rückfrage habe ich noch. – Ich bin nicht der 

Auffassung, dass es hilfreich ist, wenn man auf der Suche 
nach der Nadel den Haufen immer weiter vergrößert. Ich 
stelle also fest: Wir haben über 50 000 Geldwäschever-
dachtsmeldungen, die nicht abschließend bearbeitet wor-
den sind. Wir haben Hinweise darauf, dass Meldungen 
zur Terrorfinanzierung monatelang bei der FIU liegen, 
bevor sie an die Polizei weitergeleitet werden. Und auf 
eine meiner letzten parlamentarischen Anfrage haben Sie 
eingeräumt, dass der FIU knapp 200 Mitarbeiter fehlen. 
Wie wollen Sie den Personalnotstand kurzfristig behe-
ben? Denn mehr Zeit dürfen wir uns aus meiner Sicht 
da nicht mehr lassen.

Sarah Ryglewski, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister der Finanzen:

Vielleicht noch einmal zur Erläuterung: Wir haben 
nicht 50 000 unbearbeitete Fälle,

(Markus Herbrand [FDP]: Nicht abschließend 
bearbeitet!)

sondern diese wurden alle erst gesichtet und sind dann 
weiter in die Bearbeitung nach Erstbegutachtung gegan-
gen; das ist ein Unterschied.

Zum Thema Personalaufwuchs: Wir sind sehr bemüht, 
das zügig zu machen, es aber auch mit entsprechender 
Qualität zu unterlegen. Unser Interesse ist, dass wir hier 
eine Breite haben, auch an beruflicher Expertise, dass wir 
Personal nicht nur aus dem Bankensektor gewinnen wol-
len, sondern auch aus dem Nichtfinanzsektor. Denn Sie 
haben natürlich recht: Es geht nicht nur darum, dass man 
den Haufen immer größer macht, sondern dass man dann 
auch die Instrumente hat, vernünftig auszuwerten.

Im Übrigen bemühen wir uns auch durch die Zusam-
menarbeit mit den Verpflichteten im Sinne des Geldwä-
schegesetzes, zu schauen, wie man Meldestrukturen so 
etablieren kann, dass man gezielter die Sachen bekommt, 
die man auch braucht. Es ist auch nicht so, dass jetzt nur 
diese 256 Stellen besetzt sind, sondern wir haben noch die 
Unterstützung durch das Personal aus der Zollverwal-
tung. Also: Es wird sukzessive ein Personalaufwuchs an-
gestrebt, und wir halten das auch so für angemessen und 
vertretbar. Aber dass es schneller geht, wünschen wir uns 
natürlich immer alle.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. – Dann kommen wir zur Frage 15 vom 

Kollegen Tobias Matthias Peterka:
Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung vor, um 

welche konkreten Pläne es sich bei dem genannten Ziel der 
Kommissionspräsidentin Dr. Ursula von der Leyen, eine euro-
päische Arbeitslosenrückversicherung einzuführen, handelt, 
und wird die Bundesregierung prüfen, ob eine Gefahr grund-
gesetzwidriger Ausweitung des Berechtigtenkreises des deut-

schen Sozialkassensystems oder sonstige verfassungsrechtli-
che Bedenken vorliegen (vergleiche dazu „Welt Online“ vom 
27. November 2019, https://bit.ly/2OQtl0G, abgerufen am 
4. Dezember 2019)?

Sarah Ryglewski, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister der Finanzen:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Die Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrem Programm 
einen Vorschlag für eine europäische Arbeitslosenrück-
versicherung angekündigt mit dem Ziel der Absicherung 
der europäischen Bürgerinnen und Bürger und der Min-
derung des Drucks auf die öffentlichen Finanzen bei ex-
ternen Schocks. Diese Aufgabe steht auch in den Auf-
tragsschreiben an die Kommissare für Wirtschaft, Paolo 
Gentiloni, der dafür federführend ist, und für Beschäfti-
gung und Soziales, Nicolas Schmit. Erkenntnisse zu kon-
kreten Plänen liegen der Bundesregierung derzeit nicht 
vor. Soweit auf EU-Ebene ein Vorhaben zur Arbeitslo-
senrückversicherung verfolgt werden wird, wird die Bun-
desregierung auf eine Ausgestaltung hinwirken, die eine 
vom Fragesteller unterstellte Ausweitung des Berechtig-
tenkreises in den jeweiligen nationalen Systemen der Ar-
beitslosenversicherung ausschließt.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Peterka.

Tobias Matthias Peterka (AfD):
Vielen Dank. – Es wundert mich, dass da keinerlei 

Erkenntnisse vorliegen. Vielleicht liegen ja Vermutungen 
vor? Denn es könnte ja sein, dass damit die europäische 
Investitionssicherungsfunktion gemeint ist, die seit 2018 
schon als Entwurf vorliegt und die ja in den Erwägungs-
gründen durchaus als erster Schritt zur Einführung einer 
europaweiten umfassenden Sozialversicherung genannt 
wurde. Wenn ich Sie jetzt darauf hinweise, wie stehen 
Sie dann dazu? In den Erwägungsgründen steht, wie ge-
sagt, der Fahrplan schon fest, dass es nicht nur dieser 
Fonds, also diese Funktion sein soll, sondern darauf auf-
bauend für Schocks – später auch bei sonstigen 
Schieflagen – vielleicht wirklich im Endeffekt eine Art 
europäisches Kassensystem angestrebt wird. Sind Sie 
dann immer noch entschlossen, sich da gegebenenfalls 
auch gegen Frau von der Leyen zu stellen?

Sarah Ryglewski, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister der Finanzen:

Was die Frage angeht, wie weit die Diskussionen auf 
europäischer Ebene schon fortgeschritten sind, liegen 
uns, wie ich gerade gesagt habe, keine Erkenntnisse 
vor. Es mag sein, dass es da schon weiter gediehene Dis-
kussionsschritte gibt.

Die Haltung der Bundesregierung ist aber – das habe 
ich Ihnen vorgetragen, und da sind wir sehr eindeutig, 
sehr konkret –, dass wir es nicht so sehen, dass man die 
Sozialversicherungssysteme dann ausweitet, sondern 
dass es um eine Rückversicherung geht. Das wäre der 
Punkt, über den man im Zweifelsfall diskutieren könnte, 
auch wenn wir innerhalb der Bundesregierung keine ab-
gestimmte Positionierung dazu haben. Aber so, wie Sie 
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das angesprochen haben, dass man sagt: „Wir weiten den 
Beteiligtenkreis aus“, das sehen wir so nicht.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Peterka, noch einmal? – Dann vielen Dank, Frau 

Staatssekretärin.

Wir kommen zum nächsten Geschäftsbereich, dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und Heimat. Zur Beantwortung ist Dr. Günter Krings 
bei uns. Die letzte Frage, die ich noch zulasse im Rahmen 
der Zeiten, die uns gegeben sind, ist Frage 16 des Abge-
ordneten Tobias Matthias Peterka:

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung hinsichtlich 
des Vorliegens einer Einreisesperre bezüglich der rund 30 000 
Asylbewerber, die seit 2012 Deutschland verlassen haben und 
dann wieder eingereist sind, um danach, wie erfahren, weitere 
Male Asyl zu beantragen (vergleiche hierzu die Antwort auf 
die schriftliche Frage des Abgeordneten Martin Sichert vom 
18. November 2019 auf Bundestagsdrucksache 19/15583)?

Dr. Günter Krings, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern, für Bau und Heimat:

Frau Präsidentin! Herr Kollege Peterka, Sie haben nach 
dem Thema Wiedereinreisesperren gefragt. Ausweislich 
des Ausländerzentralregisters zum Stichtag 31. Oktober 
2019 war im Sinne der Frage aus der Personengruppe der 
28 283 Personen, auf die sich die Beantwortung der 
schriftlichen Frage 11/217 bezog, zu insgesamt 11 544 
Personen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot gespei-
chert.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Peterka.

Tobias Matthias Peterka (AfD):
Vielen Dank. Es ist ja im Aufenthaltsgesetz auch vor-

gesehen – deswegen wundert mich die Zahl –, dass bei 
einer Ausweisung sogar quasi mit Ermessensreduzierung 
eine Einreisesperre zu erfolgen hat. Deswegen wundert 
mich, dass dies nicht einmal die Hälfte dieser Personen 
betrifft.

Aber wenn jetzt schlussendlich der Straftatbestand der 
Wiedereinreise trotz Einreisesperre erfolgt: Haben Sie da 
Zahlen oder eine Schätzung, in wie vielen Fällen nicht nur 
zur Geldstrafe, sondern auch zur Freiheitsstrafe gegriffen 
wurde? Und: Wirken Sie vielleicht auch darauf hin, dass 
diese Freiheitsstrafe dann im Herkunftsland angetreten 
wird?

Dr. Günter Krings, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern, für Bau und Heimat:

Ich möchte zunächst einmal darauf hinweisen, dass wir 
Wiedereinreisesperren verhängen, wenn es um nicht frei-
willige Ausreisen geht; dann ist das noch einmal ein an-
derer Sachverhalt.

Wiedereinreisesperren können, natürlich auch auf-
grund der europäischen Vorgaben, nicht unbegrenzt aus-
gesprochen werden, sondern nur für eine bestimmte An-
zahl von Jahren. Das kann jedenfalls einen Großteil der 
von Ihnen angesprochenen Diskrepanz erklären.

Im Übrigen haben wir keine Aufschlüsselung darüber, 
welche Strafen in den Verurteilungen in den von Ihnen 
genannten Fällen verhängt wurden.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Haben Sie noch eine Rückfrage? – Dann ganz schnell.

Tobias Matthias Peterka (AfD):
Ganz schnell: Wie ist Ihre allgemeine Haltung zur Ver-

büßung dieser Strafe in den Herkunftsländern? Damit ge-
rade nicht Anreize gesetzt werden, sich dadurch, dass 
man die Strafe hier absitzen darf, hier doch wieder Zutritt 
zu verschaffen.

Dr. Günter Krings, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern, für Bau und Heimat:

Wir befürworten es sehr, Herr Kollege, dass solche 
Strafen dann im Herkunftsland verbüßt werden.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Danke schön, Herr Dr. Krings. – Vielen Dank, liebe 

Kolleginnen und Kollegen.

Damit beende ich die Fragestunde und rufe gleich den 
nächsten Tagesordnungspunkt, Zusatzpunkt 1, auf:

Aktuelle Stunde

auf Verlangen der Fraktion DIE LINKE

Immer mehr Rentnerinnen und Rentner leben 
von der Tafel – Altersarmut bekämpfen

Dann bitte ich die Kollegen und Kolleginnen, die sich 
an der Aktuellen Stunde beteiligen möchten, Platz zu 
nehmen; die anderen mögen ihre Debatten bitte draußen 
führen.

Ich rufe die erste Rednerin, Susanne Ferschl, für die 
Fraktion Die Linke auf.

(Beifall bei der LINKEN)

Susanne Ferschl (DIE LINKE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr verehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Es gibt immer mehr Menschen in 
Deutschland, die auf die Tafeln angewiesen sind. Mittler-
weile gibt es 1,6 Millionen „Kunden“. Das ist eine ziem-
lich beschönigende Bezeichnung für Menschen, die arm 
sind und ihren Lebensunterhalt sonst nicht bestreiten 
könnten. Das, meine Damen und Herren, ist nicht nur in 
der Vorweihnachtszeit eine Schande für dieses reiche 
Land!

(Beifall bei der LINKEN)
Eine besonders große Gruppe derjenigen, die auf die 

Tafeln angewiesen sind, sind die Rentnerinnen und 
Rentner. Hier ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 
20 Prozent gestiegen.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: 10 Prozent!)
Hinter dieser anonymen Zahl verbergen sich Schicksale, 
verbirgt sich Armut. Ältere Menschen, die Flaschen sam-
meln, sind in den Großstädten mittlerweile ein alltägli-
ches, trauriges Bild. 1 Million Rentnerinnen und Rentner 
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haben einen Minijob; die Zahl hat sich seit 2003 verdop-
pelt. Diese Menschen tun das sicher mehrheitlich nicht 
aus Spaß oder Langeweile, sondern aus purer Existenz-
not. Dass Tafeln überhaupt notwendig sind, ist ein Sym-
bol eines Sozialstaates, der an entscheidenden Stellen 
nicht mehr richtig funktioniert, und das werden wir als 
Linke niemals akzeptieren.

(Beifall bei der LINKEN)
Diese Situation ist nicht vom Himmel gefallen, son-

dern politisch verursacht worden durch unterschiedliche 
Regierungskoalitionen, die die gesetzliche Rentenver-
sicherung demontiert haben, und eine verfehlte Arbeits-
marktpolitik, die Befristung, Leiharbeit und andere 
Formen der prekären Beschäftigung gefördert hat. 
Deutschland hat mittlerweile einen der größten Niedrig-
lohnsektoren in Europa. Mittlerweile arbeitet jeder Fünfte 
in Deutschland zu einem Niedriglohn, in Ostdeutschland 
sogar jeder Dritte. Das offenbart doch das sozialpolitische 
Versagen; denn wer von seiner Arbeit schon nicht leben 
kann, wird auch im Alter arm sein. Um es deutlich zu 
machen: Wer ein Leben lang unter 12 Euro pro Stunde 
gearbeitet hat, dem bleibt nichts anderes übrig, als im 
Alter aufs Amt zu gehen und Grundsicherung zu bean-
tragen.

Meine Gewerkschaft NGG führt zurzeit Tarifverhand-
lungen in der Systemgastronomie – Burger King, McDo-
nald’s, Starbucks usw. Die Kolleginnen und Kollegen 
kämpfen gegen die Hungerlöhne in dieser Branche. Kein 
Lohn unter 12 Euro pro Stunde; denn damit ist Alters-
armut vorprogrammiert!

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen an der Stelle 
ganz viel Erfolg.

Um Altersarmut zu verhindern, müssen die Löhne, 
muss der Mindestlohn steigen. Wir fordern schon lange 
einen Mindestlohn von 12 Euro. Auch bei SPD und Grü-
nen scheint diese Einsicht jetzt zu reifen; wir haben ja 
schon öfter die Vorreiterrolle innegehabt. Die Union be-
hauptet allerdings nach wie vor scheinheilig, dass die Er-
höhung des Mindestlohns Aufgabe der Tarifpartner sei,

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Natürlich!)
und trägt die Tarifautonomie wie eine Monstranz vor sich 
her,

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Sie kommen 
doch von der Gewerkschaft, Frau Ferschl!)

wohl wissend, dass die Mindestlohnkommission gegen 
das Veto der Arbeitgeber den Mindestlohn eben nicht 
mit einer kräftigen Erhöhung auf ein armutsfestes Niveau 
anheben kann.

(Beifall bei der LINKEN – Max Straubinger 
[CDU/CSU]: Wollen Sie, dass die Gewerk-
schaften keine Arbeit mehr haben? – Matthias 
W. Birkwald [DIE LINKE]: Sie hat recht! Ein-
fach politisch festsetzen!)

Selbst Ihr eigener Arbeitnehmerflügel gesteht ein: „Die 
Entwicklung des Mindestlohns ist eine Riesenenttäu-

schung.“ Also: Zeit zu handeln, meine Damen und Her-
ren!

(Beifall bei der LINKEN – Matthias W. 
Birkwald [DIE LINKE], an die CDU/CSU ge-
wandt: Fragen Sie Herrn Laumann!)

Aber stattdessen blockieren Sie von der Union wieder 
jeglichen Fortschritt.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Was? Der 
Fortschritt ist die Union!)

Neun Monate lang haben Sie in der Großen Koalition um 
den Kompromiss zur Grundrente gerungen. Neun Mona-
te! Herausgekommen ist dabei wahrlich kein großer 
Wurf, aber immerhin eine Verbesserung für fast 1,5 Mil-
lionen Menschen. Und jetzt stellt Ihre Parteichefin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer diesen kleinen Kompromiss 
wieder infrage, nur weil ihr das Verhalten der SPD an 
dieser Stelle nicht gefällt. Es geht Ihnen also nicht um 
Respekt vor der Lebensleistung; es geht Ihnen auch nicht 
darum, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbes-
sern.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Dafür sorgen 
wir die ganze Zeit, Frau Ferschl!)

Dafür sollten Sie sich als Union wirklich schämen!

(Beifall bei der LINKEN – Matthias W. 
Birkwald [DIE LINKE]: Unchristlich! – Antje 
Lezius [CDU/CSU]: Wir haben ja einen Kom-
promiss! Wir wollen ihn nur nicht wieder auf-
schnüren!)

Länder wie Österreich beweisen uns, dass es anders 
möglich ist: mit einer Versicherung, in die alle einbezah-
len,

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Jetzt kommt 
die alte Leier wieder!)

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genauso wie 
Selbstständige, Beamte und, ja, auch Politikerinnen und 
Politiker.

(Beifall bei der LINKEN)
Ich bin der Meinung, wir Abgeordnete sollten bei uns 

selber anfangen.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: Ar-
me Rentner!)

Ich will es an einem Beispiel klarmachen: Ich habe in den 
27 Jahren, in denen ich im Betrieb gearbeitet habe, einen 
ähnlich hohen Rentenanspruch erworben, wie ich ihn 
nach vier Jahren im Bundestag haben werde. Das ist wirk-
lich absurd, meine Damen und Herren.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Glauben Sie 
doch selber nicht, was Sie jetzt gesagt haben! – 
Gegenruf des Abg. Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE]: Doch, da hat sie recht! – Gegenruf des 
Abg. Max Straubinger [CDU/CSU]: Nein, hat 
sie nicht. Sie hat die Betriebsrente vergessen!)

– Ich kann Ihnen den Rentenbescheid zeigen, wenn Sie es 
nicht glauben. – Um eine Lebensstandardsicherung im 
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Alter zu erreichen, brauchen wir höhere Löhne durch eine 
hohe Tarifbindung – der Mindestlohn kann letztendlich 
nur die Auffanglinie sein – und eine starke gesetzliche 
Rentenversicherung mit einem höheren Rentenniveau 
und einer Mindestrente.

(Beifall bei der LINKEN)
Dafür steht Die Linke.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Susanne Ferschl. – Nächster Redner: für 

die CDU/CSU-Fraktion Peter Weiß.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Die Tafeln sind eine nützliche Einrichtung, und es ist toll, 
wie viele Mitbürgerinnen und Mitbürger sich da ehren-
amtlich engagieren.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Aber daraus Rückschlüsse auf das Thema „Armutsge-
fährdung in Deutschland“ zu ziehen, ist eine sehr subjek-
tive Einschätzung.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, von denjeni-
gen, die bei uns in Deutschland eine gesetzliche Rente 
beziehen, sind nach wie vor knapp 3 Prozent auf Grund-
sicherung im Alter angewiesen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Wie 
viele sind das in absoluten Zahlen?)

Das zeigt, dass die gesetzliche Rente in Deutschland nach 
wie vor leistungsfähig ist.

(Beifall bei der CDU/CSU – Matthias W. 
Birkwald [DIE LINKE]: Nein, das zeigt das 
nicht!)

– Es ist so.

Das viel größere Problem bilden diejenigen, die gar 
keine Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung beziehen, weil sie nie eingezahlt haben oder nur über 
ein paar wenige Jahre in die Rente eingezahlt haben und 
ansonsten nicht mehr. Deswegen ist die entscheidende 
Frage nicht, welche Veränderungen ich bei der gesetzli-
chen Rente vornehme, sondern, wie ich die Löcher stopfe, 
die dadurch entstehen, dass jemand gar keinen Anspruch 
gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung hat.

Da fällt einem zuallererst auf, dass viele ehemalige 
Selbstständige nur wenig oder ungenügend fürs Alter vor-
gesorgt haben und dass es Personenkreise gibt, die nie in 
der Rentenversicherung waren. Durch das zentrale Ar-
mutsbekämpfungsinstrument, das wir als Große Koali-
tion angehen werden – wir verpflichten alle Selbstständi-
gen vom ersten Tag, an dem sie sich selbstständig 
machen, bis ins Rentenalter hinein fürs Alter vorzusor-
gen –, werden auch all diejenigen, die heute keine 
Rentenbiografie haben, eine verlässliche Altersversor-

gung aufgrund von Beiträgen, die sie in ein Pflichtsystem 
eingezahlt haben, erzielen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Max Straubinger 
[CDU/CSU]: Das ist gerecht gegenüber den 
anderen Beitragszahlern! – Dr. Wolfgang 
Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Geringverdiener!)

Das Zweite. Wenn man sich fragt: „Was sind das für 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die trotz gesetzlicher 
Rente im Alter nicht genug zum Leben haben?“, dann 
stellt man fest, dass das vor allen Dingen Rentnerinnen 
und Rentner sind, die neben der gesetzlichen Rente kein 
zusätzliches Alterseinkommen haben, sprich: keine Zu-
satzrente. Deswegen ist das Entscheidende zur Vorsorge 
gegen Altersarmut, dass wir dafür sorgen, dass künftig 
möglichst alle Mitbürgerinnen und Mitbürger neben der 
gesetzlichen Rente auch eine Zusatzrente in Form der 
Betriebsrente oder privaten Altersvorsorge beziehen kön-
nen. Mit der Zusatzrente ist quasi die Sicherheit gegeben, 
dass man im Alter nicht zusätzlich auf Grundsicherung 
angewiesen ist.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Wenn 
Sie nicht doppelt verbeitragen würden! Oder 
doppelt besteuern!)

Deswegen hat die Große Koalition bemerkenswerte 
und wichtige Reformen verabredet. Erstens. Neue Ver-
träge der betrieblichen Altersvorsorge können seit dem 
1. Januar dieses Jahres nur dann abgeschlossen werden, 
wenn auch der Arbeitgeber 15 Prozent dazugibt. Zwei-
tens. Wir haben uns entschlossen, die Geringverdiener-
förderung, eine rein arbeitgeberfinanzierte Förderung der 
betrieblichen Altersvorsorge, zu verdoppeln. Drittens. 
Wir beschließen in dieser Woche, dass es bei der Verbei-
tragung durch die Krankenkasse im Alter einen Freibe-
trag von – ab nächstem Jahr – 179 Euro gibt.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Nein, 
159,25 Euro für die Krankenversicherung! – 
Gegenruf der Abg. Dagmar Schmidt [Wetzlar] 
[SPD]: Streber! – Heiterkeit)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Jetzt ist der Herr Weiß dran.

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU):
Das ist ein dynamischer Freibetrag in der Krankenver-

sicherungspflicht.

Ich finde, jetzt ist es höchste Zeit, dass wir mit diesem 
Angebot in Zukunft eine Verpflichtung schaffen, damit 
jeder eine Form der zusätzlichen Altersversorgung erhal-
ten kann. Wir werden die Geringverdiener in diesem star-
ken Maß fördern, so wie wir es in der Koalition miteinan-
der verabredet haben.

Ein dritter Punkt ist in der Tat das Projekt Grundrente. 
Wir wollen, dass derjenige, der lange in das System ein-
gezahlt hat, im Alter besser dasteht als derjenige, der 
nicht eingezahlt hat. Deswegen ist es folgerichtig, und 
darin sind wir uns einig – in der Ausgestaltung sind viel-
leicht viele Fragen noch strittig –: Wir wollen, dass der-
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jenige, der 35 Jahre in das System der gesetzlichen Rente 
eingezahlt hat, besser dasteht als derjenige, der nie ein-
gezahlt hat, und damit die Chance hat, deutlich über das 
Grundsicherungsniveau zu kommen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD – Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE]: Mit eurer Kürzung um die 12,5 Pro-
zent wird das für viele nicht funktionieren!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, man kann 
vieles beklagen und auch skandalisieren. Die Frage ist: 
Handeln wir? Wir haben beim Thema „betriebliche Al-
tersvorsorge für jeden Geringverdiener möglich machen“ 
gehandelt. Wir werden beim Thema „Alterssicherung der 
Selbstständigen“ handeln – wir sind in der Vorbereitung 
der entsprechenden Gesetzentwürfe –, und wir werden 
beim Thema Grundsicherung handeln. Am Handeln der 
Großen Koalition soll es nicht fehlen, um Altersarmut in 
Zukunft zu vermeiden.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Peter Weiß. – Nächste Rednerin: für die 

AfD-Fraktion Ulrike Schielke-Ziesing.

(Beifall bei der AfD)

Ulrike Schielke-Ziesing (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Liebe Bürger!

Wir sprechen heute über das Thema Altersarmut, weil 
die Tafeln aktuell Alarm geschlagen haben, weil sie dem 
Ansturm auf ihre Lebensmittel nicht mehr gewachsen 
sind und weil es immer mehr alte Menschen sind, die dort 
anstehen müssen, Menschen im Rentenalter. Diese Men-
schen haben oft ein ganzes Leben lang gearbeitet und sind 
nun trotzdem auf gespendete Lebensmittel angewiesen.

Mit der gleichen Berechtigung, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, könnten wir heute eine Aktuelle Stunde abhal-
ten, weil das DIW vor Kurzem festgestellt hat, dass mehr 
Menschen keine Grundsicherung im Alter beantragen, 
obwohl sie Anspruch darauf hätten, als es Menschen gibt, 
die tatsächlich zum Amt gehen und Hilfe beantragen. Mit 
der gleichen Berechtigung könnten wir jede Woche eine 
Aktuelle Stunde abhalten, weil immer mehr alte Men-
schen ihre Miete nicht bezahlen können oder ihre Strom-
rechnung. Und mit der gleichen Berechtigung könnten 
wir heute eine Aktuelle Stunde beantragen, weil 
Senioren, die Pfandglas aus den Mülleimern ziehen, in-
zwischen – auch in der Vorweihnachtszeit – zum Bild 
deutscher Innenstädte dazugehören.

(Beifall bei der AfD)

Mit anderen Worten: Wir reden hier über das völlige Ver-
sagen in der Renten-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und 
das jahrzehntelange Kaputtsparen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung.

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Was ist das Konzept 
der AfD? – Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sie wollen die Rentenversicherung 
ganz zerschlagen!)

Nirgendwo in Europa zahlen die Bürger so hohe Bei-
träge von ihrem Einkommen, nirgendwo in Europa erhal-
ten sie im Vergleich so wenig an Leistungen und nirgend-
wo in Europa müssen sie so lange dafür arbeiten.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Wenn es 
nach Herrn Meuthen ginge, würde es nur noch 
schlimmer!)

Das ist seit 2001 politisch so gewollt; das ist die traurige 
Bilanz Ihrer Politik.

(Beifall bei der AfD)
Die gesetzliche Rentenversicherung, ehemals verlässli-
che Basis für die Altersversorgung aller Beitragszahler, 
ist nur noch eine Säule. Für die anderen Säulen, das heißt 
die betriebliche und die private Altersvorsorge, durften 
die Menschen dann in aller Wahlfreiheit selbst aufkom-
men.

(Dr. Achim Kessler [DIE LINKE]: Was hat 
denn die AfD für ein Rentenkonzept?)

Mit den Hartz-IV-Reformen wurde von der SPD ein 
dauerhafter Niedriglohnsektor geschaffen. Dieser Nied-
riglohnsektor ist keine Randerscheinung, sondern bis 
heute ein strukturelles Problem. 2017 hatten über 32 Pro-
zent der Menschen in meinem Bundesland, in Mecklen-
burg-Vorpommern, weniger als 2 000 Euro brutto zur 
Verfügung. Wohlgemerkt: Die 2 000 Euro beziehen sich 
auf qualifizierte Angestellte, geringqualifizierte Arbeit-
nehmer verdienen natürlich weniger. Wissen Sie, in wel-
chen Berufen die Menschen in Deutschland sehr wenig 
verdienen? Das sind die Reinigungsberufe, gefolgt von 
der Tourismusbranche, also den Angestellten in Hotels 
und Gaststätten. Der Tourismus ist bei uns in Mecklen-
burg-Vorpommern ein bedeutender Wirtschaftszweig, da 
können die Angestellten der Tourismusbranche sogar in 
Zwölf-Stunden-Schichten schuften, allerdings für einen 
Hungerlohn.

Was hat das nun mit dem Thema Rente zu tun? Nun, 
aus niedrigen Löhnen werden später niedrige Renten. 
Hinzu kommt eine kontinuierliche Absenkung des 
Rentenniveaus von 55 Prozent im Jahr 1990 auf rund 
48 Prozent heute. Und wer die Möglichkeit hatte, privat, 
zum Beispiel mit einer Betriebsrente, vorzusorgen, dem 
wurden durch die Doppelverbeitragung der Kranken- und 
Pflegeversicherung die Zahlbeträge um rund 19 Prozent 
gekürzt. Und wer als Kleinanleger seine Rente mit einem 
Aktiensparplan aufbessern möchte, so wie es die Politik 
seit Jahren fordert, dem wird demnächst der Ertrag weg-
gesteuert.

(Ulli Nissen [SPD]: „Ertrag weggesteuert“? 
Was ist das für ein Unsinn?)

Außerdem wurde die Deutsche Rentenversicherung 
über Jahre hinweg mit immer mehr versicherungsfrem-
den Leistungen belastet. Die Zahlen dazu sind inzwischen 
bekannt: 2017 waren das über 31 Milliarden Euro, und 
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dieses Jahr werden es über 34 Milliarden Euro sein; Geld, 
mit dem die Altersarmut gemildert werden könnte, wenn 
es die Rentenversicherung denn hätte. Insofern ist es gut – 
und ich begrüße das –, dass wir hier und heute die Ge-
legenheit haben, darüber zu reden, vor allem, da die Koa-
litionsfraktionen derzeit mehr mit sich selbst und ihren 
Beziehungsproblemen beschäftigt sind als mit einem ver-
nünftigen Rentenkonzept.

(Beifall bei der AfD)
Ich finde es erfrischend ehrlich, dass die Grundrente 

das Erste ist, was die CDU/CSU über Bord werfen möch-
te, wenn sich die SPD aus der Regierung verabschiedet. 
Das ist verständlich; denn das Konzept ist Mist. Es ist 
teuer, wirkungslos und sozial ungerecht.

(Beifall des Abg. Norbert Kleinwächter [AfD])
Da sind sich alle Experten, angefangen von der Bertels-
mann-Stiftung bis hin zur OECD, einig.

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen nicht nur von 
der Linksfraktion, dann frage ich Sie doch: Wenn Ihnen 
die Bekämpfung der Altersarmut so sehr am Herzen liegt, 
warum haben Sie dann unserem Antrag im Ausschuss 
nicht zugestimmt, der genau das enthält, was einhellig 
von Experten gefordert wird, nämlich eine Freibetrags-
lösung für die Grundsicherung im Alter?

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Weil wir 
einen viel besseren Antrag haben und ein bes-
seres Konzept!)

Das wäre doch der einfachste und sicherste Weg für die 
Entlastung der Rentner mit niedrigem Einkommen. Kann 
es sein, dass Sie dem Antrag nur deshalb nicht zuge-
stimmt haben, weil er von uns kommt?

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Genau!)
Sie sollten Ihre Einstellung gegenüber den armen Rent-

nern noch einmal überdenken.

(Beifall bei der AfD)
Die heutige Aktuelle Stunde sollte Ihnen Gelegenheit da-
zu geben.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Frau Kollegin Schielke-Ziesing. – Näch-

ster Redner: für die SPD-Fraktion Ralf Kapschack.

(Beifall bei der SPD)

Ralf Kapschack (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Nur ein Gedanke: Apropos Rentenkonzept, Frau 
Schielke-Ziesing – wo ist denn Ihres?

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abge-
ordneten der CDU/CSU – Matthias W. 
Birkwald [DIE LINKE]: Herr Meuthen will 
die gesetzliche Rente abschaffen!)

Wollen Sie wie Herr Meuthen die gesetzliche Rentenver-
sicherung zerschlagen? Oder wollen Sie eine völkische 
Rente à la Höcke? Das müssten Sie innerparteilich mal 
klären. Dann können Sie wieder herkommen und über 
Rentenkonzepte reden.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU – 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Beides 
schlimm! – Martin Reichardt [AfD]: Ein Ge-
laber! – Weitere Zurufe von der AfD)

– Blöken Sie nicht dazwischen, sondern äußern Sie sich 
sachlich! Klären Sie Ihre innerparteilichen Differenzen! 
Und dann kommen Sie mit einem Rentenkonzept her.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Martin 
Reichardt [AfD]: Wenn man nur von 12 bis 
Mittag denkt, dann fährt man vor die Wand! – 
Weiterer Zuruf von der AfD: Sie gibt es in 
Thüringen gar nicht mehr!)

Aber zurück zum Thema. Eines vorweg: Die knapp 
1 000 Tafeln im Lande liefern und realisieren eine wirk-
lich gute Arbeit. Sie sorgen dafür, dass noch brauchbare 
Lebensmittel nicht auf dem Müll landen, sondern bei 
Menschen, die sie wirklich gebrauchen können. Dafür 
sage ich auch an dieser Stelle herzlichen Dank an die 
vielen Ehrenamtlichen, die das vor Ort machen.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der LIN-
KEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Klar ist: Die Arbeit ist sinnvoll; denn dort gehen Leute 
hin, die sonst schwer über die Runden kommen; das ist ja 
unbestritten. Wenn die Zahl der älteren Tafelkunden 
steigt, ist das ein Hinweis auf ein drängendes Problem. 
Diese Menschen haben oft eine zu niedrige Rente und 
scheuen sich ebenso häufig, zum Amt zu gehen. Alters-
armut ist in diesem Land ein Thema; das ist überhaupt 
keine Frage. Sie ist kein Massenphänomen; aber sie 
nimmt zu.

(Dr. Alice Weidel [AfD]: Ach!)

Die Zahl derjenigen, die Grundsicherung im Alter bezie-
hen, kann da nur ein Anhaltspunkt sein.

(Martin Reichardt [AfD]: Sie haben doch die 
kleinen Leute verkauft!)

Das DIW – die Studie ist ja eben schon erwähnt wor-
den – hat vor ein paar Tagen veröffentlicht, dass 60 Pro-
zent derjenigen, die Anspruch auf Grundsicherung im 
Alter haben, diesen Anspruch nicht realisieren -

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: So ist 
es!)

aus Unwissenheit, aus Angst, dass die Kinder finanziell in 
Anspruch genommen werden, aber auch aus Scham. An 
diesem Phänomen hat sich leider seit Jahrzehnten nichts 
verändert.

(Martin Reichardt [AfD]: Dann ist es mal an 
der Zeit!)

Ich habe meine Diplomarbeit über dieses Thema ge-
schrieben.
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Es ist allerdings ein Armutszeugnis für ein reiches 
Land wie Deutschland und einen Sozialstaat wie unseren, 
dass es Menschen gibt, die trotz Sozialleistungen auf-
grund steigender Mieten und Lebenshaltungskosten zu-
sätzlich zur Tafel gehen, weil sie sonst nicht über den 
Monat kommen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Es gibt viele, die ihren Anspruch beim Staat gar nicht 
geltend machen, weil sie sich schämen oder weil sie 
Angst vor der Bürokratie haben.

Wir wollen und wir werden künftig denjenigen den 
Gang zum Amt ersparen, die jahrzehntelang gearbeitet 
haben, die Kinder erzogen haben und die Angehörige 
gepflegt haben. Mit der Grundrente ohne Bedürftigkeits-
prüfung lösen wir dieses Versprechen endlich ein.

(Beifall bei der SPD – Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE]: Nur für einen kleinen Teil!)

Wir wollen den Sozialstaat wieder stärker zum Partner 
der Menschen machen, damit sie ihn nicht als Obrigkeits-
staat verstehen und erleben, wie das noch viel zu oft der 
Fall ist.

(Beifall bei der SPD)

Die SPD hat jüngst auf ihrem Parteitag mit dem Sozial-
staatspapier den Grundstein dafür gelegt. Da heißt es:

Leistungen des Sozialstaats sind soziale Rechte, die 
Bürgerinnen und Bürgern zustehen. Sie sind Inhabe-
rinnen und Inhaber dieser Rechte, keine Bittsteller.

(Beifall bei der SPD)

Da heißt es auch:

Der Sozialstaat hat gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern eine Bringschuld …

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Armut beginnt nicht 
erst mit dem Bezug von Grundsicherung; Armut beginnt 
viel früher, unabhängig davon, ob die Rente 10, 50 oder 
100 Euro über dem Existenzminimum liegt. Wenn man 
sich keinen Kaffee oder kein Stück Kuchen beim Bäcker 
und keinen Kinobesuch mehr leisten kann, dann führt das 
zu einem Gefühl der Ausgrenzung. Diesem Gefühl, von 
der Gemeinschaft, vom Staat im Stich gelassen zu wer-
den, müssen wir Rechnung tragen. Im besten Fall sorgt 
eine ordentliche gesetzliche Rente dafür, dass die Men-
schen im Alter ihren einmal erarbeiteten Lebensstandard 
halten können.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Da gibt es noch einiges zu tun, in der Tat; aber wir 
haben auch schon einiges auf den Weg gebracht. In den 
vergangenen Jahren gab es so viele Leistungsverbesse-
rungen bei der gesetzlichen Rente wie jahrzehntelang 
nicht. Und wir haben auch das Rentenniveau stabilisiert.

(Martin Reichardt [AfD]: Ja! Auf niedrigstem 
Niveau!)

Da gab es und gibt es Schlaumeier, die sagen: Ja, okay, 
aber was hat das mit dem Kampf gegen Altersarmut zu 
tun? – Das hat eine ganze Menge damit zu tun.

(Dr. Alice Weidel [AfD]: Hat gar nichts damit 
zu tun!)

Wenn das Rentenniveau weiter sinkt – Frau Schielke- 
Ziesing, Sie müssten das ja eigentlich wissen –, dann 
muss man immer länger arbeiten, um einen Renten-
anspruch zu erwerben, der oberhalb der Grundsicherung 
liegt. Insofern hat die Stabilisierung des Rentenniveaus 
sehr wohl etwas damit zu tun.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Wir wollen nicht, dass das Rentenniveau weiter sinkt. 
Mit der Stabilisierung stärken wir auch das Vertrauen in 
den Sozialstaat.

(Zuruf der Abg. Ulrike Schielke-Ziesing 
[AfD])

Die SPD will das Rentenniveau langfristig stabilisieren, 
um den erworbenen Lebensstandard von Rentnerinnen 
und Rentnern zu sichern. Wir wollen auf dem Arbeits-
markt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass eine Er-
höhung des Niveaus perspektivisch möglich ist. Das beste 
Rezept gegen Altersarmut sind eine gute Arbeitsmarkt-
politik, gute Löhne, eine starke Tarifbindung, ein Schutz 
vor sachgrundloser Befristung und eine deutliche Erhö-
hung des Mindestlohns.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Das hat auch etwas mit Generationengerechtigkeit zu tun; 
denn wir müssen heute auch dafür sorgen, dass es morgen 
gute Renten gibt.

Danke. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Ralf Kapschack. – Nächster Redner: für 

die FDP-Fraktion Pascal Kober.

(Beifall bei der FDP)

Pascal Kober (FDP):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, 

es gibt in diesem reichen Land auch Menschen, die im 
Alter arm sind. Aber zur Wahrheit gehört zunächst einmal 
auch, festzustellen, dass es derzeit nicht die Mehrheit ist. 
Die Mehrheit ist im Alter nicht arm.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das 
wäre ja noch schlimmer!)

97 Prozent sind nicht arm.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Hallo?)
Aber jeder Einzelne, der im Alter auf Grundsicherung 
angewiesen ist, ist natürlich arm, und das ist nicht in 
Ordnung. Dagegen müssen wir natürlich etwas tun.
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(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das sind 
viel mehr als nur die, die auf Grundsicherung 
angewiesen sind!)

Und deshalb ist es für mich vollkommen unverständlich, 
warum Sie sich vonseiten der Koalition, insbesondere Sie 
von der SPD, einer klugen, einer gerechten Lösung hart-
näckig verweigern. Sie sind ja seit Monaten unterwegs, 
kämpfen für eine Grundrente, die aber nur dem kleinsten 
Teil der Menschen überhaupt hilft. Nur wer 35 Jahre ein-
bezahlt hat, bekommt bei Ihnen noch extra oben etwas 
drauf auf seine Grundsicherung. Was ist aber mit den 
Menschen, die 15 Jahre gearbeitet haben und eingezahlt 
haben? Was ist mit denen, die 20 Jahre gearbeitet haben 
und eingezahlt haben?

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Sie müs-
sen zu uns gucken! Dafür haben wir Konzepte!)

Was ist mit denen, die 30 Jahre gearbeitet haben und ein-
gezahlt haben? Die gehen bei Ihnen alle leer aus, und das 
ist ungerecht, und das ist unverständlich. Das ist nicht 
sozialdemokratisch.

(Beifall bei der FDP)
Lassen Sie doch den Rentnerinnen und Rentnern ein 

bisschen was von ihrem selbstverdienten Geld, wenn sie 
in die Grundsicherung fallen. Wir schlagen 20 Prozent 
vor. Wenn jemand einen Rentenanspruch von 250 Euro 
hätte, dann würde er nach unserem Modell zur Grundsi-
cherung noch 50 Euro dazubekommen. Wenn er 450 Euro 
Rentenanspruch hat, wären es schon 90 Euro. Das ist eine 
kluge Lösung, das ist eine gerechte Lösung. Aber da zei-
gen Sie sich von einer Hartherzigkeit, die vollkommen 
unverständlich ist. Im Übrigen nicht nur beim Thema 
Altersarmut: Auch bei Hartz IV verweigern Sie sich einer 
Verbesserung der Situation. Wenn es um die Hinzuver-
dienstgrenzen geht, dann nehmen Sie den Menschen fast 
alles weg. 80 Cent von jedem verdienten Euro nehmen 
Sie weg. Wir haben hier gefordert, dass den Menschen 
mehr bleibt. Wir haben gesagt: Lasst den Menschen mehr 
Geld. Da sind Sie vollkommen hartherzig und gönnen den 
Menschen nichts. Ich verstehe das nicht, liebe Kollegin-
nen und Kollegen der SPD. Das ist keine soziale Politik.

(Beifall bei der FDP)
Wir haben hier im Bundestag ein Konzept eingebracht, 

mit dem Sie 300 000 Menschen in Arbeit bekommen 
würden. 300 000 Menschen! Sie haben es abgelehnt. 
Ich kann es nicht verstehen, dass eine sozialdemokrati-
sche Partei es ablehnt, Menschen in Arbeit zu bringen. 
Das ist nicht in Ordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen 
der SPD.

(Ulli Nissen [SPD]: Unfug!)
Womit beschäftigen Sie sich stattdessen? Stattdessen phi-
losophieren Sie darüber, dass Sie Unternehmen wie 
BMW enteignen wollen, die Erbschaftsteuer erhöhen 
wollen, eine Vermögensteuer einführen wollen. Das sind 
alles lauter alte Kamellen aus der Vor-Godesberg-Zeit, 
liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD. Das ist der 
falsche Weg. Gehen Sie voraus in die Zukunft und nicht 
in die Vergangenheit.

(Beifall bei der FDP)

Wo, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die soziallibe-
rale SPD der 70er-Jahre? Damals galt bei Ihnen noch: 
Aufstieg durch Bildung. Damals galt bei Ihnen noch, 
die Menschen zu befähigen. Damals galt bei Ihnen noch, 
die Menschen durch Bildung starkzumachen. Nichts da-
von ist bei Ihnen noch zu spüren, und nichts davon ist bei 
Ihnen noch zu hören. Liebe Kolleginnen und Kollegen 
der Sozialdemokratie, befreien Sie sich von diesem fal-
schen Weg. Gehen Sie mit uns zurück in die Zukunft. 
„Zurück in die Zukunft“, das hieße, die Menschen stark-
zumachen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: „Zurück 
in die Zukunft“ ist ein schöner Film, aber mehr 
nicht!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann so weiter-
machen. Wenn es um die Bekämpfung der Altersarmut in 
der Zukunft geht, dann wird es darum gehen, die Men-
schen starkzumachen. Das beginnt im Kindesalter. Wir 
haben Anfang dieses Jahres einen Antrag in den Deut-
schen Bundestag eingebracht, um die Teilhabe der jungen 
Menschen, der Kinder, an Sportvereinen, an Musikschu-
len besser zu bezuschussen. Wir haben Sie aufgefordert, 
den Zuschuss von 10 Euro auf 20 Euro zu erhöhen; Sie 
sind auf 15 Euro gegangen. Bei den restlichen 5 Euro sind 
Sie hartherzig geblieben. Das ist nicht in Ordnung. Wenn 
es um die Kinder geht, dann sollten Sie etwas mehr Ver-
antwortungsgefühl zeigen. Ich kann Ihnen nicht empfeh-
len, diesen Weg weiterzugehen. Vor wenigen Wochen 
haben wir hier die Forderung eingebracht, diese 15 Euro 
auf 30 Euro zu erhöhen, Stichwort „Bildungschancen für 
Kinder“. Auch das haben Sie abgelehnt. Liebe Kollegin-
nen und Kollegen der SPD, das ist nicht in Ordnung, und 
das werden wir auch weiterhin kritisieren.

(Beifall bei der FDP)
Eines möchte ich am Schluss aber auch noch sagen: 

Die Tafeln sind eine gute Einrichtung, und es ist sehr 
wertvoll, dass sich hier im Wesentlichen Menschen im 
Ehrenamt engagieren.

(Ulli Nissen [SPD]: Warum sprechen Sie 
eigentlich nur die SPD an?)

Bei den Tafeln geht es nämlich nicht nur um Lebensmit-
tel, die Menschen dort günstig bekommen; die Tafeln sind 
auch Orte der Begegnung, sie eröffnen die Möglichkeit, 
dass Menschen, die nicht altersarm sind, die nicht arm 
sind, auf Menschen treffen, die es im Leben vielleicht 
etwas knapper haben. Bei den Tafeln geht es auch darum, 
dass die Sozialarbeit an die Menschen andocken kann. 
Insofern kann ich Ihnen nur sagen: Die Tafeln sind eine 
wirklich gute Einrichtung. Ich bin dankbar für jede, die es 
gibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sollten wir 
auch weiter unterstützen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie der Abg. Antje 
Lezius [CDU/CSU])

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Pascal Kober. – Nächster Redner: für 

Bündnis 90/Die Grünen Markus Kurth.
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(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Herr Kober, Sie wollen die SPD nehmen und mit ihr 
zurückgehen. Sie haben die SPD ja aufgefordert, mit 
Ihnen zurückzugehen. Also, wissen Sie, wo Sie herkom-
men? Ich glaube nicht, dass es für die SPD wirklich eine 
attraktive Perspektive ist, sich ins Jahr 2013 zurückzube-
wegen.

(Pascal Kober [FDP]: Aufstieg durch Bildung!)
Das, was Sie hier erzählen, zeigt allerdings, dass Sie 

wirklich ganz weit zurückwollen. Kann es denn sein, dass 
wir hier in einer Debatte über Armut im Alter allen Erns-
tes quasi als Empfehlung geben, dass die Armen im Alter 
arbeiten gehen? Das ist wirklich wirklichkeitsfremd, 
muss ich sagen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Pascal Kober [FDP]: Sie haben am Anfang 
meiner Rede nicht zugehört!)

Wir sind auch dafür, dass man das Arbeiten auf frei-
williger Basis auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
erleichtern und ermöglichen sollte.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: An beidem ist 
nichts Schlimmes, lieber Herr Kurth!)

Aber in diesem Kontext von Armutsbekämpfung durch 
Arbeiten im Alter zu reden, das ist schon – ich benutze 
das Wort nicht so inflationär – zynisch.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so-
wie bei Abgeordneten der LINKEN – Pascal 
Kober [FDP]: Sie sollten schon zuhören, wenn 
Sie kritisieren!)

Auf der anderen Seite, Herr Kober, machen Sie dann 
auch noch den Vorschlag, als Armutsbekämpfungsmög-
lichkeit einen Freibetrag in der Grundsicherung einzufüh-
ren. Wissen Sie, was das wiederum bedeutet? Das bedeu-
tet, dass die Rentnerinnen und Rentner möglicherweise 
trotz sehr langer Versicherungszeiten in der Grundsiche-
rung bleiben. Das heißt also, die Angemessenheit der 
Wohnung wird überprüft; das Ersparte wird angerechnet. 
Das ist überhaupt keine Lösung für Leute, die auf viele 
Jahrzehnte Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung zurückblicken.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so-
wie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN – Abg. Pascal Kober [FDP] meldet sich 
zu einer Zwischenfrage)

Da ich jetzt sehe, dass die SPD an der Stelle klatscht, 
worüber ich mich freue, muss ich leider doch sagen: Sie 
räumen dieses Problem mit Ihrer Grundrente zu weiten 
Teilen nicht aus. Wenn man Krankenversicherungs- und 
Pflegeversicherungsbeiträge nach Anwendung Ihres Be-
rechnungsmechanismus anrechnet, und wenn man sich 
anguckt, wie gerade in den hochpreisigen Städten die 
Wohnkosten sind, dann stellt man fest – wir werden ja 
vielleicht irgendwann in ein Gesetzgebungsverfahren da-
zu kommen –, dass ein großer Teil derer, die Sie erreichen 

wollen, trotzdem in der Verfahrensmühle Grundsicherung 
stecken bleibt, obwohl es einen Freibetrag gibt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Völlig 
korrekt!)

Darum schlagen wir, Bündnis 90/Die Grünen, auch 
vor, eine Garantierente einzuführen: Nach 30 Versiche-
rungsjahren bekommt man 30 Rentenpunkte. Es soll da-
bei keine Vermögensprüfung geben,

(Stephan Stracke [CDU/CSU]: Sagen Sie mal 
was zur Finanzierung, Herr Kurth!)

und es soll nur sichergestellt werden, dass die Ehe nicht 
bessergestellt ist. Es braucht einfache, unbürokratische 
Leistungen, auf jeden Fall oberhalb der Grundsicherung. 
Das wäre ein prima Modell, und dieser Richtung sollten 
Sie folgen. Geben Sie sich einen Ruck!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Eines muss ich jetzt zu Frau Schielke-Ziesing und der 

AfD sagen: Was Sie in der Rentenpolitik möchten, ist gar 
nicht klar. Herr Meuthen – das ist immerhin einer Ihrer 
Bundesvorsitzenden – hat auf dem Podium mehrerer 
Rentenveranstaltungen, bei denen ich mit ihm saß, das 
Vorbild Chile genannt. Chile hat die gesetzliche Renten-
versicherung

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Um 
Gottes willen!)

komplett zerstört und durch eine Kapitaldeckung ersetzt. 
Dort ist die Armut im Vergleich zu allen OECD-Ländern 
mit Abstand am allerhöchsten. Das ist das, was Sie den 
Leuten in Mecklenburg-Vorpommern offenbar vorschla-
gen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so-
wie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN)

Und der andere da – wie heißt er, der aus Thüringen? –, 
Bernd Höcke ist auch völlig auf dem Holzweg. Er sagt, er 
will einen Rentenaufschlag nur für Deutsche. Das ist ver-
fassungswidrig. Das läuft dem Versicherungsprinzip zu-
wider, bei dem die eingezahlten Beiträge über das Aus-
gezahlte bestimmen. Das ist das kleine Einmaleins jeder 
Versicherung, nicht nur der Rentenversicherung.

(Jürgen Pohl [AfD]: Lesen Sie erst mal und 
dann argumentieren Sie! Keine Ahnung! Da-
von eine ganze Menge!)

Das ist natürlich vollkommener Unsinn und überhaupt 
kein rentenpolitisches Konzept.

Da Sie von der AfD gerade noch die Niedriglohnbe-
schäftigung in Mecklenburg-Vorpommern beklagten und 
Sie gleichzeitig, wie mir eine Kollegin sagte, heute im 
Wirtschaftsausschuss die Allgemeinverbindlichkeitser-
klärung von Tarifverträgen bekämpft haben,

(Ulli Nissen [SPD]: Pfui!)
sage ich Ihnen: Gerade die Beschäftigten, die Zwölf- 
Stunden-Schichten im Sommer an der Ostseeküste, auf 
Usedom, auf Rügen machen, gerade die Beschäftigten im 
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Nahrungsmittel- und Gaststättengewerbe, gerade diejeni-
gen, die von Altersarmut tatsächlich risikoreich betroffen 
sind, sind Ihnen vollkommen egal. Sie wollen die Leute 
instrumentalisieren

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

und Wasser auf die Mühlen gießen. In Wirklichkeit ver-
raten Sie von vorne bis hinten deren Interessen.

Danke. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Markus Kurth. – Herr Kober, Sie haben 

sich zu einer Zwischenfrage gemeldet. Aber bei einer 
Aktuellen Stunde ist das nicht vorgesehen.

(Ulli Nissen [SPD], an den Abg. Pascal Kober 
[FDP] gewandt: Wie lange sind Sie schon im 
Parlament?)

Als nächster Redner: Frank Heinrich für die CDU/ 
CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Frank Heinrich (Chemnitz) (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Auf gewisse Weise sind die Tafeln ein Spiegel-
bild unserer Gesellschaft. Sie auf dieser Seite sprachen 
hauptsächlich über einen Aspekt, und von der anderen 
Seite habe ich etwas anderes gehört. Aber wenn wir in 
den Spiegel schauen, dann sehen wir zum einen gewisse 
Unwuchten in unserer Gesellschaft, die von einem Ihrer 
Kollegen bis hin zur Menschenrechtsverletzung bezeich-
net wurden. Dagegen bin ich als Menschenrechtspolitiker 
ein bisschen allergisch.

Zweitens sehen wir im Spiegel ein großes Engagement 
auf der Seite derer, die sich einsetzen. 60 000 Menschen, 
x Firmen – auch das macht unsere Gesellschaft aus.

Drittens sehen wir sogar – zumindest in den letzten 
Jahren – eine ökologische Facette des Ganzen; denn die 
Lebensmittel landen nicht im Müll.

Beim Thema Tafeln hätte ich mich als Redner bewor-
ben, wenn ich nicht vorgeschlagen worden wäre. Ich sel-
ber habe zwei Tafeln gegründet. In dem Thema bin ich zu 
Hause. Ich habe mehrere Jahre jede Woche ein bis zwei 
Tafeln besucht. Die Erlebnisse, die ich gemacht habe, der 
Blick in die Augen, in die ich gesehen habe – einerseits 
die dankbaren, andererseits die der begeisterten Helfer –, 
das Engagement, die Zeit, das Geld, die Umstände, die 
man dabei hatte, sind unglaublich. Im Übrigen – das ist 
mir wichtig –: Die Gründung der Tafeln, die ich zu ver-
antworten hatte, wie auch die der anderen Tafeln entstand 
in erster Linie aus dem Überfluss unserer Gesellschaft 
und aus dem Ausgleich, der innerhalb der Gesellschaft 
möglich gemacht werden konnte. Eine sinnvolle Verbin-
dung von Überfluss und Mangel – geile Idee! Als Ansatz 
für eine Mangelbekämpfung und natürlich eine Armuts-
bekämpfung fand die erste Gründung in Berlin statt. 

Wenn ich es recht in Erinnerung habe, war das 1993. 
Sie entstand aufgrund von Obdachlosigkeit. Es war eine 
Suppenküche, ein Gegenentwurf zu den Nebenwirkungen 
von Armut. Da haben Sie, Herr Kapschack, vollkommen 
recht. Es ist eine Art Ausgrenzung. Es entsteht Einsam-
keit. Dann gab es ein Gemeinschaftserlebnis. Das passiert 
nicht nur in den Läden und im Schlangestehen, sondern 
auch in der Gemeinschaft, die hervorgerufen wurde. Über 
Jahre hinweg habe ich als Mitarbeiter gesehen, was pas-
siert ist. Deshalb weiß ich, dass die Zahlen – 1,65 Millio-
nen – nicht automatisch Rückschlüsse darauf zulassen, 
wie viel Armut ist und wie viel davon Armut im Alter 
ist. Hierfür gibt es viele andere Facetten.

Dann gab es den Unmut, warum der eine etwas be-
kommt und der andere nicht. Wir haben in diesem Jahr 
eine große mediale Debatte dazu geführt. Teilweise haben 
mir Spender gesagt: Aber denen dürft ihr nichts geben! 
Woher wisst ihr denn, dass die arm sind? – Ärger, Neid 
und Unklarheit darüber, wer überhaupt arm ist. Auf der 
anderen Seite heißt es: Ihr seid die Tafel, ihr müsst uns 
doch versorgen. – Diese Haltung wurde manchmal durch 
eine Suggerierung von Behörden sogar bestätigt. Auch 
ein Freund, der die Tafel weiter leitete, die ich damals 
verantwortete, bestätigte mir gestern Abend: Oft sind es 
Leute ohne deutschen Pass, die gesagt kriegen: Ja wenn es 
nicht reicht, dann geben wir Ihnen einen Tipp: Es gibt die 
Tafel. – Und die glaubten das und haben den Eindruck 
erweckt bekommen, dass sie ein Recht haben, dort ver-
sorgt zu werden – staatlich. Die Tafeln wollen nicht als 
offiziell soziale Leistung verstanden werden, und das sind 
sie auch nicht; natürlich sind sie eine soziale Leistung, 
aber on top. Sie sind ein zusätzliches strukturelles Ange-
bot, worauf aber keiner einen Anspruch hat.

Unsere staatliche Aufgabe ist die Verhinderung von 
Armut. Die Tafeln entbinden uns nicht von der Daseins-
vorsorgepflicht.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: 
Sehr richtig!)

Die Tafeln arbeiten nicht im öffentlichen Auftrag, obwohl 
es zu unserem gesamten Land dazugehört und ein schö-
nes Bild in diesem Spiegel ist. Die Tafeln stellen sich der 
gesellschaftlichen Aufgabe und den negativen Folgen 
von Armut – das habe ich gerade genannt. Und das ist 
großartig.

Nun bekommen wir das Thema von Ihnen vorgesetzt. 
Was passiert dann? Soziale Einrichtungen sind ein Grad-
messer für unsere Gesellschaft. Wir als Politik, als Koali-
tion – ja, das wurde schon genannt, das muss ich nicht wer 
weiß wie ausführen – haben einiges getan: Die Grund-
rente ist eine große Anpassung. Es gibt die Geringver-
dienerförderung; mein Kollege Weiß hat es gesagt. Die 
Bundesregierung hat den Armuts- und Reichtumsbericht 
vorgelegt. Wir werden übermorgen darüber debattieren, 
ob die Erhebung einer Wohnungslosenstatistik – aus der 
Gruppe der Wohnungslosen werden sehr wahrscheinlich 
einige bei den Tafeln landen – sinnvoll ist, und möglicher-
weise werden wir neue Erkenntnisse für die Politik daraus 
ableiten.

Einiges ist an Erfolg zu verzeichnen, wir sind aber noch 
lange nicht am Ende. Ja, das muss man auch in dem 
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Spiegel wahrnehmen. Aber – mein Kollege hat es vorhin 
gesagt – letztlich muss man natürlich die Arbeitslosigkeit 
bekämpfen, wenn man Armut im Alter bekämpfen will. 
Gut ausgebildete Personen sind in aller Regel dauerhaft 
vor sozialem Abstieg geschützt.

Letzter Gedanke – dritter Teil im Spiegel –: Es geht um 
mehr als um Geld oder um Armut oder um den Ausdruck 
von Reichtum in diesem Spiegel. Tafeln retten jährlich 
265 000 Tonnen Lebensmittel, aber immer noch werden 
18 Millionen Tonnen Lebensmittel vernichtet. Die Le-
bensmittelverschwendung zu halbieren und Potenzial 
beim Klimaschutz zu heben: Da ist eine Menge Schönes 
in dem Spiegel wahrzunehmen. Deshalb werden wir nicht 
den Teil ausixen, den Sie uns genannt haben.

Dazu könnte eine Neubewertung des Ehrenamts bei-
tragen; in Sachsen tun wir das gerade.

Und ein letzter Gedanke. Vielleicht wäre es charmant, 
darüber nachzudenken, ab einer gewissen Stunden- plus 
Monats- plus Jahreszahl über einen Rentenpunktean-
spruch für Menschen im Ehrenamt nachzudenken. Darü-
ber würde ich mich freuen.

Danke sehr.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der nächste Redner ist der Kollege Norbert 

Kleinwächter für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Norbert Kleinwächter (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und 

Kollegen! Sehr geehrte Frau Lehmann, ehemalige Kreis-
tagskollegin, herzlichen Glückwunsch zum Einzug in den 
Bundestag und auf eine gute gemeinsame Zusammenar-
beit für den Heimatwahlkreis!

Ich komme gerade zurück aus Paris.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: 
Oh!)

Es war eine Dienstreise. Ich war bei der Sitzung der Par-
lamentarischen Versammlung des Europarats. Es ging um 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ich weiß, da haben 
gewisse Parteien hier in diesem Haus leider gewisse Be-
rührungsängste.

(Widerspruch bei Abgeordneten der CDU/ 
CSU)

Ich war der einzige deutsche Abgeordnete dort – leider.

Auf jeden Fall: In Paris demonstrieren und streiken die 
Leute gerade. Sie demonstrieren und streiken gegen ge-
nau die Politik, die in Deutschland existiert und die Mac-
ron dort einführen will.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Macron 
will, dass auch Minister in die Rente einzahlen 
und dass Leute mit mehr als 120 000 einen 
Solidaritätsbeitrag zahlen!)

Macron will faktisch die deutsche Rente nach Frankreich 
kopieren, genauso wie Ursula von der Leyen den Green 
New Deal von irgendwelchen US-amerikanischen Öko-
kommunistinnen kopiert und Merkel den Politikstil des 
Zentralkomitees. Diese Arbeitsattitüde der Großen Koa-
lition bringt niemanden voran.

(Beifall bei der AfD)

Die Leute gehen auf die Straße, weil sie sehen: Das 
bringt uns in Armut. Wenn dieses System kommt, dann 
bedeutet die Zukunft Armut, und das ist leider die Gegen-
wart in Deutschland. Insofern danke ich Ihnen von der 
Linken, dass Sie das Thema heute auf die Tagesordnung 
gesetzt haben;

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das ha-
ben wir nicht Ihnen zu Gefallen getan!)

denn es ist eine Schande für Deutschland, wenn immer 
mehr Rentner zur Tafel gehen müssen, um überhaupt 
überleben zu können.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Links und 
rechts Hand in Hand! – Ulli Nissen [SPD]: 
Sie sind eine Schande für Deutschland!)

Das zeigt doch: Es stimmt etwas nicht zwischen Einnah-
men und Ausgaben.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Es kommt erstens zu wenig rein, und zweitens steigen die 
Ausgaben zu stark. Und das hat natürlich mit dieser mak-
roökonomischen Politik zu tun, die insbesondere von den 
regierenden Parteien hier betrieben worden ist und be-
trieben wird.

Ein großes Stichwort heißt „Riester-Dämpfung“. Die 
Reform, die SPD und Grüne – ich spreche es offen an – 
damals eingeführt haben: Die Leute werden am Rande 
alle noch ein bisschen riestern, und dann werden sie letzt-
endlich eine private Vorsorge haben. – Pustekuchen! Ich 
frage mich schon, wie die Bundesregierung überhaupt 
noch die Frechheit besitzen kann, im Rentenversiche-
rungsbericht mit 4 Prozent per annum Verzinsung für 
die Riester-Rente zu rechnen. Wir wissen alle – das IVFP 
hat es nachgewiesen –, es kommen zwischen 0 und 2 Pro-
zent Rendite raus, nicht 4 Prozent. Deswegen werden die 
Leute kaum mehr ausgezahlt bekommen, als sie einge-
zahlt haben, wenn sie in Rente gehen. Das bedeutet: Die-
ser private Vorsorgeteil scheitert, die gesetzliche Umla-
gerente haben Sie im Prinzip nach unten reformiert, auf 
einen niedrigen Standard reformiert, und dass wir heute 
Altersarmut zu beklagen haben, ist kein Zufall, sondern 
das Ergebnis Ihrer Politik. Das haben Sie als Ziel defi-
niert.

(Beifall bei der AfD – Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE]: Euer Herr Höcke will noch viel 
schlimmer kürzen, und der Nazi will Rente nur 
für Deutsche! Ich würde an Ihrer Stelle lieber 
ruhig sein!)

Es ist übrigens kein Ausweg, dass die Rentner im Alter 
einfach weiterarbeiten, Herr Kober. Ich weiß nicht, wa-
rum Sie das formulieren. Auch in einem Zeitungsinter-
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view haben Sie das formuliert. Vielleicht betreibt die FDP 
ja demnächst einen Sarglieferservice für Büros.

(Antje Lezius [CDU/CSU]: Ah!)
Ich weiß nicht, was das soll. Menschen haben im Alter ein 
gutes Auskommen verdient, und dafür müssen wir in der 
Politik sorgen.

Jetzt kommt die schwere Aufgabe für die Zukunft – 
viele von Ihnen haben darüber gesprochen –: Wir müssen 
Löhne anheben, wir müssen für Bildung sorgen usw. Das 
ist richtig, und das ist wichtig für die nächste Generation. 
Aber wir haben schon jetzt ein Altersarmutsproblem bei 
den Leuten, die bereits in Rente sind. Und da müssen wir 
letztendlich mit anderen ökonomischen Mitteln herange-
hen.

(Kordula Schulz-Asche [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Welche denn?)

Wir haben zweierlei Lösungskomplexe, die ich Ihnen 
ganz kurz vorstelle.

Das eine ist ganz klar: die Ausgaben zu reduzieren. Wir 
haben jede Menge Dinge, die die ganz normalen Men-
schen in unserem Land immer mehr belasten. Ich sage 
nur: Ökospinnereien aller möglichen Arten, neue Hei-
zungsverpflichtungen, neue Autoverpflichtungen, Er-
neuerbare-Energien-Gesetz. Das muss weg. Das treibt 
unseren Strompreis in die Höhe, und diesen Strom zahlen 
natürlich auch unsere Rentner.

(Beifall bei der AfD – Markus Kurth [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz und Rente?)

Wir sollten die Grundsteuer abschaffen. Wir müssen den 
Mehrwertsteuersatz senken. Das sind doch alles Dinge, 
die zu Ausgaben führen.

Und vor allem: Wir müssen raus aus diesem Euro; denn 
der ist die Grundlage der großen Probleme, die wir in 
Deutschland haben.

(Ulli Nissen [SPD]: Oh, jetzt geht das wieder 
los!)

Wir haben den Euro mit einer ständigen Geldmengenstei-
gerung. 13 Billionen ist die Geldmenge aktuell. Die EZB 
druckt jedes Jahr eine halbe Billion nach. Das wird ein-
fach in den Markt gestreut, und zwar nicht an alle, son-
dern an Investoren. Die investieren wieder in Immobilien, 
damit werden die Wohnungen teurer, damit werden die 
Mieten wieder teurer, und diese Mieten müssen natürlich 
auch unsere Rentner bezahlen. Deswegen sind sie am 
Ende dann arm. Diese Situation haben wir.

Wir haben die Abwertung der Währung, sodass unsere 
Löhne und unsere Renten tatsächlich immer weniger wert 
sind.

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was erzählen Sie denn da?)

Das ist natürlich ein Problem, weil das letztendlich unsere 
Währung billiger macht und Investoren aus dem Ausland 
anlockt, was dann letztendlich wiederum zu einer Preis-
steigerung im Sachwertesegment führt.

Und wir haben die Negativzinspolitik, die auch ein 
Grund dafür ist, dass Riester nicht funktioniert. Die Leute 
kriegen keine Zinsen mehr auf ihre Spareinlagen. Die 
Leute können gar nicht mehr ordentlich fürs Alter vor-
sorgen. Und am Ende sind sie arm, weil unsere deutschen 
Rentner im Prinzip für die insolventen Broker aus dem 
Ausland zahlen. Das ist doch die Wahrheit der Politik, die 
die Regierung hier an den Tag legt.

Deswegen sagen wir: Runter mit den Ausgaben und 
raus aus dem Euro.

(Zuruf der Abg. Kordula Schulz-Asche 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Das ist die wahre makroökonomische Lösung für das 
Problem der Altersarmut in Deutschland.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der AfD – Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE]: Das heißt, Benzin ins Feuer 
schütten! Das Letzte!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die SPD hat das Wort die Kollegin Daniela Kolbe.

(Beifall bei der SPD)

Daniela Kolbe (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen 

und Kollegen! Was ich nicht mehr hören kann, sind diese 
Äußerungen, es gebe überhaupt gar kein Problem mit der 
Altersarmut, jedenfalls nicht jetzt, sondern irgendwann 
später.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN – Matthias W. Birkwald [DIE LIN-
KE]: Kann ich auch nicht! Sehr richtig!)

Dann werden oft die Zahlen der Grundsicherung im Alter 
hervorgezaubert, dass nur etwa 3 Prozent der Rentner-
innen und Rentner Grundsicherung bekämen, im Osten 
sogar noch viel weniger. Wenn das etwas mit der Realität 
zu tun hätte, der jetzigen, würde ich alle armen Rentner in 
meinem Wahlkreis persönlich kennen; denn die waren 
dann alle schon mal bei mir. Ich habe nämlich sehr viele 
Gespräche mit armen Menschen im Rentenalter geführt. 
Die meisten Gespräche bestätigen mir, dass die Leute gar 
nicht den Anspruch wahrnehmen, den sie gegenüber dem 
Sozialstaat haben.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Die Menschen kommen mit ihrem GEZ-Bescheid für 

die Rundfunkgebühr, die sie natürlich zahlen müssen, 
wenn sie keine Grundsicherung beantragt haben. Darun-
ter sind DDR-Geschiedene mit erbärmlichen Rentenbe-
scheiden. Es gibt Menschen, die mit einer Mieterhöhung 
kommen, die sie nicht stemmen können. Es kommen Leu-
te, die mich fragen, ob ich eine Idee hätte, wo sie noch 
zusätzlich erwerbstätig sein könnten, obwohl sie in der 
Rente sind. Und viele kommen und fragen, ob die Grund-
rente etwas ist, von dem sie profitieren könnten.

Ich frage dann nach. Ich frage nach ihrer Biografie: 
Wie ist es zu einer so niedrigen Rente gekommen? Aber 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 133. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 11. Dezember 2019                            16596 

Norbert Kleinwächter 
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

juris Lex QS
06052024 ()



ich frage auch – das muss ich in den meisten Fällen tun –: 
Wieso haben Sie noch keinen Antrag auf Grundsicherung 
oder auf Wohngeld gestellt?

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das 
kann ich dir sagen!)

Die Geschichten, die dann kommen, treiben mir die Scha-
mesröte ins Gesicht. In diesem reichen Land! Für ganz 
viele ist es eine Frage der Würde. Aus Gründen der Wür-
de sagen sie: Nein, nach einem Leben voller Arbeit, nach-
dem ich Kinder großgezogen und mein Leben ohne Hilfe 
gemeistert habe, gehe ich nicht zum Amt und mache mich 
am Ende meines Lebens „nackig“. Wenn ich die Leute 
anschaue, wird mir auch immer wieder bewusst, dass sie 
ganz doll auf Äußerlichkeiten achten und dass es da um 
Würde geht: Ich bewahre mir meine Würde, obwohl ich 
ganz wenig Geld habe.

Es geht in den Gesprächen ganz oft um Sachen, die mir, 
wie gesagt, die Schamesröte ins Gesicht treiben. Da geht 
es darum, dass die Menschen Angst haben, dass ihre Fa-
milie mit den Beerdigungskosten alleingelassen ist und 
dass sie sozusagen Kosten hinterlassen. Sie nennen ganz 
lakonisch den genauen Euro-Betrag, den sie pro Woche 
für Lebensmittel zur Verfügung haben, oder sagen, wie 
viel sie noch im Kühlschrank haben. Sie sagen, dass sie 
im Herbst natürlich nicht heizen werden, sondern sich 
einen Pulli mehr anziehen, oder sie heizen nur ein 
Zimmer.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das war 
ein Vorschlag von Herrn Sarrazin!)

So haben sich diese Menschen ihr Alter nicht vorge-
stellt. Und es gibt einen Moment, bei dem ganz vielen die 
Tränen kommen, nämlich wenn es darum geht, dass sie 
kein Geld haben, um ihren Enkeln irgendwie mal was 
zuzustecken. Da muss auch ich echt tief durchatmen.

Dieser Zustand, dass ganz viele einen Rechtsanspruch 
gegenüber dem Sozialstaat haben, ihn aber nicht geltend 
machen, kann so nicht bleiben, liebe Leute.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Ich wehre mich auch mittlerweile gegen den Begriff 
„verdeckte Armut“. Denn es kann eigentlich jeder sehen, 
der es sehen will: bei den Tafeln, die Rentnerinnen und 
Rentner beim Flaschensammeln, aber auch, wenn man 
genau hinguckt und auch auf die Einkaufswagen achtet, 
beim Einkaufen im Supermarkt in bestimmten Stadttei-
len.

Man kann gerne über die Höhe der Leistungen reden, 
finde ich. Das ist eine legitime Debatte. Aber noch viel 
zentraler ist für mich die Frage: Wie muss ein Sozialstaat 
sein, dass Menschen ihre Rechte gegenüber dem Sozial-
staat auch geltend machen?

(Beifall bei der SPD)

Dazu hat die SPD auf ihrem Parteitag in ihr Sozialstaats-
papier geschrieben und einstimmig beschlossen: Wir 
brauchen einen Sozialstaat, der auf Augenhöhe ist, der 
die Menschen nicht klein macht, der Partner ist und der 
die Menschen nicht zum Bittsteller werden lässt.

Die Grundrente macht es ja vor. Das ist nicht nur per se 
ein Instrument, das vielen hilft, Altersarmut zu vermei-
den; es ist auch eines, das es, wenn wir es so umgesetzt 
bekommen – ich gucke meinen Koalitionspartner an: 
wenn die Geiselhaft dann beendet ist –,

(Antje Lezius [CDU/CSU]: Was für eine Gei-
selhaft?)

vormachen würde, nämlich dass kein Antrag nötig ist. 
Das ist richtig so. Dass kein Antrag nötig ist, um eine 
Leistung zu bekommen, und dass der Staat auf die Men-
schen zugeht, wenn es darum geht, Leistungen in An-
spruch zu nehmen, das finde ich den richtigen Weg.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Antje 
Lezius [CDU/CSU]: Das ist ungerecht denen 
gegenüber, die das bezahlen müssen! – Max 
Straubinger [CDU/CSU]: Ohne Antrag?)

Deswegen: Lassen Sie uns bei der Grundrente mit der 
Umsetzung loslegen! 1,5 Millionen Menschen in diesem 
Land warten darauf.

Was ist noch zu tun? Wir haben ja auch die zukünftigen 
Rentnergenerationen. Denen müssen wir helfen, indem 
wir Selbstständige besser absichern. Ich hoffe, wir be-
kommen da noch was Gutes hin.

Der Mindestlohn muss rauf, und wir brauchen eine 
höhere Tarifbindung.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Und für die jetzige Rentnergeneration müssen wir drin-
gend den Sozialstaat reformieren, und zwar zu einem 
Sozialstaat, der auf Augenhöhe ist, damit die Menschen 
die Hilfe, die ihnen zusteht, auch wirklich annehmen.

Wir müssen auch etwas für eine Gruppe tun, die ich 
schon genannt habe: für die in der DDR geschiedenen 
Frauen; Sie kennen das von mir. Da muss es einen Ent-
schädigungsfonds geben, damit diese Menschen besser-
gestellt werden.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Was ist denn 
mit den geschädigten Frauen im Westen?)

Und wir müssen in einem ersten Schritt zügig die 
Grundrente einführen. Dann tun wir effektiv was gegen 
Altersarmut.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die Fraktion Die Linke hat das Wort der Kollege 

Matthias W. Birkwald.

(Beifall bei der LINKEN)

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Die Altersarmut in Deutschland steigt von Jahr zu 
Jahr. Die Linke sagt: Eine Politik, die dazu führt, dass 
immer mehr ältere Menschen sich gezwungen sehen, zu 
den Tafeln zu gehen oder in Mülleimern oder Glascontai-
nern nach Pfandflaschen zu suchen, ist eine Politik der 
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unwürdigen Zustände. Und solche unwürdigen Zustände, 
meine Damen und Herren, müssen dringend abgeschafft 
werden.

(Beifall bei der LINKEN)
Wenn die Altersarmut nicht so rasant zunähme, dann 

hätten im vergangenen Jahr nicht 420 000 Menschen im 
Rentenalter Lebensmittel von den Tafeln holen müssen. 
Nach den Kriterien der Europäischen Union sind in 
Deutschland heute schon, Herr Weiß, liebe Union, Herr 
Straubinger, 18,2 Prozent der Menschen über 65 Jahre als 
arm zu bezeichnen. Das sind 1,3 Millionen Männer und 
1,7 Millionen Frauen; das sind heute schon 3 Millionen 
arme Alte, und deswegen hat Daniela Kolbe mit dem, was 
sie eben gesagt hat, recht. Das sind 60 Fußballstadien voll 
mit armen Menschen im Alter, und da kann ich nur sagen, 
liebe Union: „Schämen Sie sich“, weil Sie überhaupt 
nichts gegen Altersarmut tun.

(Beifall bei der LINKEN)
Altersarmut ist kein Problem von morgen; sie ist schon 

heute ein Riesenproblem. Altersarmut fällt nicht vom 
Himmel. Sie ist menschengemacht, und sie hat handfeste 
Ursachen. Eine der wesentlichen Ursachen ist, dass SPD, 
Grüne und Union das Rentenniveau von 53 Prozent an in 
den Sinkflug geschickt haben. Heute erhalten Rentner-
innen und Rentner, alle 21 Millionen, im Durchschnitt 
einen Zahlbetrag von 1 000 Euro. Viele Rentnerinnen 
und Rentner erhalten aber wesentlich weniger.

Der nächste Punkt: der Mietenwahnsinn. 860 000 Se-
niorenhaushalte müssen mehr als 40 Prozent ihres Netto-
einkommens für die Miete aufwenden, und über 
270 000 Rentnerinnen- und Rentnerhaushalte beziehen 
deshalb Wohngeld. Darum sage ich: Wir brauchen die 
Mietpreisbremse nicht nur in Berlin, die brauchen wir 
in ganz Deutschland.

(Beifall bei der LINKEN)
Wer Wohngeld bezieht, hat keinen Anspruch auf 

Grundsicherung oder Sozialhilfe im Alter. Die Grundsi-
cherung im Alter – das Rentner-Hartz-IV – beträgt durch-
schnittlich 809 Euro, und davon sollen die Menschen es-
sen, trinken, Kleidung kaufen, die Kosten für Miete, 
Heizung, Warmwasser und Strom und dann auch noch 
das bezahlen, was Bürokratinnen und Bürokraten „gesell-
schaftliche Teilhabe“ nennen und worunter wir hier Kaf-
fee, Wasser, Bier, Theater, Kino, eine Fahrt mit dem 
Schiff auf der Spree oder auf dem Rhein verstehen. 
809 Euro! Ich weiß nicht, wie man das davon bezahlen 
soll. Wissen Sie es? Nein, Sie wissen es auch nicht.

Seit 2003 hat sich die Zahl der Älteren, die auf dieses 
Rentner-Hartz-IV angewiesen sind, verdoppelt. Nun sind 
das 566 000 Menschen, also elf Fußballstadien voll mit 
armen Menschen. Hinzu kommt, Herr Weiß, dass 400 000 
davon eine gesetzliche Rente haben. Deswegen kann ich 
nur sagen: Was Sie hier vorhin vorgetragen haben, war 
unterkomplex.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Ja, das sind nicht mal 3 Prozent aller Altersrentnerinnen 
und -rentner, aber das sind in unserem reichen Land de-

finitiv 566 000 Menschen zu viel, und darum müssen wir 
jetzt dringend handeln.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – Peter Weiß [Emmen-
dingen] [CDU/CSU]: Wie lange haben die Leu-
te in die Rente eingezahlt?)

Das Ausmaß dieser unwürdigen Zustände, der Alters-
armut, ist viel größer, als uns Bundesminister Spahn, die 
Arbeitgeber oder Rainer Hank von der „FAZ“ weis-
machen wollen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung hat das in seinem jüngsten Wochenbericht sehr 
deutlich gesagt: Die 566 000 armen Alten, die wirklich 
aufs Amt gehen und sich Sozialhilfe holen, sind nur 
38 Prozent von denen, die eigentlich einen Anspruch hät-
ten.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: 
Woher wissen Sie das?)

Das bedeutet: Schon heute hätte eine knappe Million 
Menschen einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter, 
aber sie nehmen ihn aus vielen Gründen nicht wahr.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: Das 
sind doch Fantasiezahlen!)

Insgesamt könnten heute 1,5 Millionen Menschen einen 
Anspruch auf Grundsicherung im Alter geltend machen, 
und da sage ich: So darf man mit unseren Alten nicht 
umgehen. Das muss aufhören.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Dunkelziffer ist riesengroß, weil sich viele 
schämen oder nicht informiert sind oder weil sie die zehn 
Seiten des Antrags auf Grundsicherung in Bürokraten-
sprache nicht verstehen – weil das zu kompliziert ist – 
oder weil sie glauben, dass die Kinder das Geld, das sie 
vom Sozialamt erhalten, zurückzahlen müssen. Dabei 
müssen das nur die Kinder tun, die 100 000 Euro und 
mehr im Jahr verdienen, und davon gibt es nicht so viele.

(Zuruf von der CDU/CSU: Das haben wir ge-
macht!)

Viele Menschen stellen darum keinen Antrag und sam-
meln stattdessen Pfandflaschen oder gehen zur Tafel. 
Meine Damen und Herren, schon heute rauscht eine Wel-
le enormer Altersarmut gut hörbar auf uns zu, und darum 
sagt Die Linke: Unser aller Aufgabe hier im Parlament – 
vor allem auf der linken Seite des Hauses – ist es, sie zu 
verhindern. Wir müssen gemeinsam mit den Gewerk-
schaften, mit den Kirchen und mit den Sozialverbänden 
dafür sorgen, dass alle Menschen auch nach ihrem 65. Ge-
burtstag in Würde leben können und dass ihre Rente zum 
Leben reicht. Die Altersarmut zu bekämpfen und für 
mehr sozialen Zusammenhalt zu sorgen, ist eine der wich-
tigsten und dringendsten Aufgaben in unserer demokrati-
schen Gesellschaft.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der LINKEN)
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Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der Kollege Max Straubinger hat das Wort für die 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Max Straubinger (CDU/CSU):
Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Die 

Linken nehmen jede Möglichkeit wahr, wieder das Lied 
der Armut in Deutschland zu singen. Anders kann ich es 
nicht feststellen.

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Und das vor Weihnachten!)

Die Pressemitteilung, die es zu diesem Thema gab, 
dass sich immer mehr Menschen bei den Tafeln zusätzlich 
mit Lebensmitteln versorgen, bedeutet noch nicht, dass 
dies ein Armutsquotient ist. Sie haben richtigerweise die 
Arbeit der großartigen Ehrenamtlichen bei den Tafeln – es 
gibt fast 1000 Tafeln in Deutschland – angesprochen. Da 
danke ich ausdrücklich allen, die sich dieser ehrenamt-
lichen Arbeit verschrieben haben.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Hier wird Menschen zusätzlich die Möglichkeit eröff-
net, Lebensmittel zu erwerben, um damit neben der fi-
nanziellen Unterstützung des Staates – entweder durch 
Grundsicherung oder durch Wohngeld – mehr Freiraum 
zu haben. Diese ehrenamtliche Tätigkeit ist doch ein 
großartiges Engagement für den sozialen Zusammenhalt 
in unserer Gesellschaft; das möchte ich hier würdigen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Das Zweite ist: Die Linke zeichnet mal wieder ein ver-
zerrtes Bild der Situation.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Nein, 
das ist die Realität, Herr Straubinger!)

– Doch, natürlich. Der Kollege Peter Weiß hat völlig recht 
gehabt, als er darauf hingewiesen hat, dass die Tatsache, 
dass nur knapp 3 Prozent im Alter auf Grundsicherung 
angewiesen sind,

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das ha-
be ich Ihnen gerade vorgerechnet! Haben Sie 
nicht zugehört?)

ein großartiges Ergebnis unserer Gesellschaftsform be-
deutet. Wenn über 97 Prozent grundsätzlich nicht auf 
solche sozialen Unterstützungsleistungen angewiesen 
sind,

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Die Zah-
len der Europäischen Union sind Ihnen offen-
bar nicht bekannt!)

so beruht das auf vergangener Arbeit, auf vergangenem 
Erwerb und darüber hinaus darauf, dass sich die Men-
schen selbst eine Lebensgrundlage geschaffen haben 
und nicht von staatlichen Leistungen abhängig sind. Es 
muss ja das Ziel einer Gesellschaft sein, dass letztendlich 
die eigenen Möglichkeiten der Menschen besonders ge-
fördert werden.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Aber 
doch nicht mit 800 Euro! Wie soll das denn 
gehen?)

Das tut die Union, auch in dieser ab und zu etwas 
schwierigen Koalition.

Ich möchte doch einen kleinen Verweis auf die Ver-
gangenheit geben. Wir haben die Regierung Ende 2005/ 
Anfang 2006 angetreten. Arbeitslosigkeit: 10,8 Prozent. 
Jetzt sind wir bei 5 Prozent.

(Lachen des Abg. Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE])

Das heißt, wir haben die Arbeitslosigkeit kräftig halbiert. 
Das bedeutet Rentenansprüche in der Zukunft.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Die 
OECD sagt: Die Armut steigt trotz sinkender 
Arbeitslosigkeit! Lesen Sie nichts?)

Die Arbeitslosen der vergangenen rot-grünen Regierung 
haben keine Rentenansprüche erworben. Das muss man 
hier mit sehen.

Wir haben die Zahl der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisse gesteigert. 2006: 26,5 Millio-
nen. Mittlerweile sind es über 33 Millionen sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigte.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Immer 
mehr prekäre! – Weitere Zurufe von der LIN-
KEN)

Das ist die Grundlage, damit zukünftig keine Altersarmut 
entsteht. Das ist mit das Entscheidende.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das stimmt gar nicht!)

Wir haben die Zahl der Erwerbstätigen kräftig gestei-
gert: 2006, also am Ende von Rot-Grün, 39,1 Millionen 
Erwerbstätige in unserem Land, jetzt 44,8 Millionen Er-
werbstätige.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Ge-
sundbeter! Sie sind ein Gesundbeter!)

Das ist die Grundlage für zukünftige Alterssicherung.

(Beifall bei der CDU/CSU – Matthias W. 
Birkwald [DIE LINKE]: Ihnen muss man zu-
rufen: Kehrt um, tut Buße!)

Sie propagieren hier im Prinzip ein bedingungsloses 
Grundeinkommen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Nein! 
Sie haben mich nicht verstanden!)

– Ja, natürlich. Das sind doch die Vorschläge, die hinter 
Ihren Worten schlummern.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Nein, 
nein!)

– Natürlich. – Die Frau Kollegin Ferschl, die ja Betriebs-
ratsvorsitzende war, ist mittlerweile als Gewerkschafterin 
dazu übergegangen, die Tarifpolitik auf den Staat zu über-
tragen, indem sie hier einen Mindestlohn von 12 Euro 
einfordert.
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(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: Ein 
Misstrauen gegen die Gewerkschaft! – 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Wie in 
anderen Ländern auch!)

Sie haben in diesem Zusammenhang die NGG genannt, 
die Gewerkschaft für einen Bereich, in dem besonders 
niedrige Löhne gezahlt werden. Es wäre besser, die Ge-
werkschaften würden eine bessere Tarifpolitik machen,

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Ihnen 
muss man zurufen: Tun Sie Buße, kehren Sie 
um!)

und man kann diese Verantwortung nicht dem Staat zu-
schieben, so wie Sie das tun, liebe Frau Kollegin Ferschl.

Das zeigt sehr deutlich: Wir haben die besseren Kon-
zepte, damit Altersarmut gar nicht entsteht. Das ist mit 
das Entscheidende für uns und für die Menschen in un-
serem Lande. Daran sollten wir uns orientieren, nicht an 
irgendwelchen Pseudoergebnissen von fragwürdigen 
wissenschaftlichen Untersuchungen. Die Angabe, dass 
60 Prozent angeblich nicht ihre Ansprüche anmelden, 
kann ich in keinster Weise nachvollziehen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Doch! 
Das ist schon vor Jahren durchgerechnet wor-
den! Mit zwei Studien!)

– Ja, Studien mag es genügend geben. Die Praxis ist etwas 
anderes.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Eigent-
lich müssten Sie singen wie Andrea Nahles! 
Pippi Langstrumpf machen Sie hier!)

Beim BAföG jammert keiner, dass er zum Amt gehen 
muss und seine Einkommensverhältnisse offenlegen 
muss.

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Herr Kollege.

Max Straubinger (CDU/CSU):
Bei vielen anderen Dingen ist es genauso. Man sagt 

immer: Man muss zum Amt gehen. – Es sind Rechtsan-
sprüche der Bürgerinnen und Bürger; da braucht sich nie-
mand zu scheuen. Es ist auch eine Verhöhnung der Mi-
tarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ämtern, wenn man 
ihnen immer unterstellt, -

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Kommen Sie bitte zum Ende.

Max Straubinger (CDU/CSU):
– dass die Menschen zu ihnen nicht gehen wollen, weil 

sie möglicherweise unwürdig behandelt werden.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Ach, 
Quatsch!)

Das sollten Sie sich auch mal zu Gemüte führen.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU – Matthias W. 
Birkwald [DIE LINKE]: Legen Sie 300 Euro 
drauf, und erhöhen Sie das Schonvermögen, 
dann können wir verhandeln!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Ursula 

Schulte.

(Beifall bei der SPD)

Ursula Schulte (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Als ehema-
lige Mitarbeiterin der Tafel in meiner Heimatstadt Vreden 
sind mir viele Schicksale bekannt, die am Ende dazu ge-
führt haben, dass Menschen Kunden der Tafel wurden. 
Denn Tafelmitarbeiter retten nicht nur Lebensmittel, sie 
haben auch ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der 
Menschen. Für dieses großartige Engagement möchte ich 
mich von ganzem Herzen bei allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Tafeln bedanken.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

1,6 Millionen Menschen waren im letzten Jahr Kunden 
der Tafeln. Die Kundschaft ist vielfältig: Familien und 
Alleinstehende, Menschen mit und ohne Migrationshin-
tergrund, junge und alte Menschen. Sie alle haben aber 
eines gemeinsam: Ihr Einkommen ist so niedrig, dass der 
normale Wocheneinkauf zur Herausforderung wird oder 
ein kaputter Kühlschrank eine Katastrophe ist. Besonders 
bedrückend sind für mich die Kinderarmut und die Al-
tersarmut, weil in beiden Fällen die betroffenen Bevölke-
rungsgruppen an ihrem Umstand, arm zu sein, kaum et-
was ändern können.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: So ist es, 
aber Herr Straubinger nimmt das ja nicht 
wahr!)

Viele der älteren Kunden bei den Tafeln sind Frauen. 
Altersarmut ist in der Regel weiblich. Frauen arbeiten in 
schlechter bezahlten Berufen, und sie unterbrechen ihre 
Erwerbstätigkeit öfter. Sie haben Kinder erzogen oder 
ihre Eltern oder Schwiegereltern gepflegt, gar nicht so 
selten beide Elternpaare. Diese Aufgaben werden auch 
heute noch in der Regel von Frauen übernommen. Immer 
wieder frage ich mich: Was tut unsere Gesellschaft gerade 
diesen Frauen an, die eine so wichtige Aufgabe wie die 
Pflege von Angehörigen übernehmen, die ihre Bedürfnis-
se und Wünsche für viele Jahre hintanstellen und dann als 
„Belohnung“ in die Grundsicherung geschickt werden? 
Und das, nachdem sie der Gesellschaft durch ihre Arbeit 
viele Kosten erspart haben!

Die Koalition hat die Situation der pflegenden Ange-
hörigen durch die Pflegestärkungsgesetze verbessert; das 
muss man wirklich anerkennen. Der nächste wichtige 
Schritt wäre jetzt das von der SPD am Wochenende be-
schlossene Familienpflegegeld analog zum Elterngeld. 
Denn der Mensch ist ganz besonders auf die Hilfe und 
die Solidarität anderer angewiesen, wenn er klein und 
hilflos oder alt und pflegebedürftig ist.
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(Beifall bei der SPD)
Armut im Alter und der Gang zur Tafel haben fast 

immer mit Armut im Erwerbsleben zu tun. An dieser 
Wahrheit führt kein Weg vorbei. Wer wenig verdient, 
erwirbt geringe Rentenansprüche, kann kaum für das Al-
ter vorsorgen und erbt in den seltensten Fällen große Ver-
mögen. Dagegen wird Armut oft vererbt. Wer diesen 
Zusammenhang übersieht und so tut, als wären die Men-
schen selbst schuld, wenn sie arm sind, der ist einfach nur 
zynisch.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Gute Arbeit braucht gute Löhne. Das muss unser so-

zialpolitischer Anspruch sein und bleiben. Wir brauchen 
starke Sozialpartnerschaft, wir brauchen starke Gewerk-
schaften, die auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern ver-
handeln können. Ich bin froh, dass wir als SPD das am 
Wochenende noch mal bekräftigt haben.

(Beifall bei der SPD)
Die Große Koalition war auch in den letzten Jahren in 

Sachen Armutsbekämpfung nicht untätig; das will ich 
durchaus honorieren. Wir haben den Mindestlohn trotz 
großer Proteste aus der Wirtschaft eingeführt. Wir haben 
die Arbeitsbedingungen in einigen Bereichen, zum Bei-
spiel bei den Paketboten, verbessert. Aber über 1 Million 
Rentner in Deutschland haben eigentlich Anspruch auf 
Grundsicherung im Alter, und nur die Hälfte, Herr 
Straubinger, beantragt diese Leistung. Dafür gibt es ins-
besondere zwei Gründe: Viele kennen diese Leistung 
nicht; andere schämen sich, zum Sozialamt zu gehen. 
Dieses Amt haben sie in ihrem ganzen Leben noch nie 
in Anspruch nehmen müssen, und das möchten sie auch 
nicht im Alter tun. Es ist also ihr Stolz, der sie daran 
hindert.

Ich will auch noch an eine ganz besondere Armut er-
innern: Menschen, die Hilfe zur Pflege erhalten und in 
einer stationären Pflegeeinrichtung leben, erhalten um die 
100 Euro Taschengeld. Ich schäme mich für dieses reiche 
Land, wenn mir alte Damen dann erzählen, dass ihnen im 
Monat kein Geld für den Friseurbesuch übrig bleibt. Auch 
das ist ein Stück Würde, die wir den Menschen vorent-
halten.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Wenn mir gerade auch Frauen erzählen, mit wie wenig 

Geld sie auskommen müssen, dann weise ich natürlich 
auf die Grundsicherung hin. Doch sie sagen mir: Nein, 
diese beantrage ich nicht; meine Kinder müssen dann für 
mich zahlen. – Davor haben viele ältere Menschen die 
meiste Angst: ihre Armut gegenüber den eigenen Kindern 
zuzugeben. Während erwachsene Kinder nicht so große 
Scheu haben, ihre Eltern einmal um Geld zu bitten, ist es 
umgekehrt fast ein Tabu. Viele Betroffene sind über-
rascht, wenn ich dann sage: Aber Ihre Kinder werden 
doch erst ab einem Einkommen von 100 000 Euro zum 
Unterhalt verpflichtet. – Ob sie dann zum Sozialamt ge-
hen, entzieht sich meiner Kenntnis. Denn zuzugeben, arm 
zu sein, fällt vielen sehr, sehr schwer.

Deswegen ist die Einführung der Grundrente gerade 
für Frauen so wichtig. Ich bin unserem Arbeitsminister 

Hubertus Heil und allen Beteiligten, auch den Kollegin-
nen und Kollegen von der CDU/CSU, die ja über ihren 
Schatten springen mussten, dankbar, dass diese Leistung 
ohne Bedürftigkeitsprüfung gewährt werden soll.

(Beifall bei der SPD)
Alles andere wäre auch keine Anerkennung von Lebens-
leistung gewesen. Diese Anerkennung hätten wir dann 
wiederum vor allem Frauen vorenthalten, die unter ganz 
anderen Umständen als heutzutage berufstätig waren, 
Kinder erzogen und gepflegt haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, solange Löhne und 
Renten noch nicht armutsfest sind, bin ich froh, dass es 
die Tafeln gibt. Sie geben den Menschen ein bisschen 
mehr finanziellen Spielraum. Das ist einfach die Realität, 
die ich nicht akzeptieren will, die ich ändern will,

(Norbert Kleinwächter [AfD]: Aber die SPD 
akzeptiert die Realität nicht!)

aber vor der ich auch nicht die Augen verschließen darf. 
Die Mitarbeiter der Tafeln tun im Übrigen alles, damit die 
Kunden sich nicht als Bittsteller fühlen. Natürlich gelingt 
das nicht immer. Gerade in kleinen Orten, wo jeder jeden 
kennt, stellt man sich nicht gern bei der Tafel an. Es geht 
auch nicht an, dass Sozialämter Menschen Leistungen 
verweigern mit dem Hinweis auf die Tafel.

(Beifall der Abg. Ulli Nissen [SPD])
Die Tafeln sind kein Sozialamt light. Hier darf sich der 
Staat keinen schlanken Fuß machen.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Ende.

Ursula Schulte (SPD):
Ja. – Wenn ich zu Weihnachten dann noch einen 

Wunsch frei hätte, Herr Präsident, dann würde ich mir 
wünschen, dass in einem so reichen Land wie Deutsch-
land niemand aus Not zur Tafel gehen muss, sondern frei-
willig und selbstbewusst und einzig, um Lebensmittel zu 
retten.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank. – Die letzte Rednerin mit ihrem 

Weihnachtswunsch: die Kollegin Antje Lezius, CDU/ 
CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. Ralf 
Kapschack [SPD])

Antje Lezius (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Wie wahrscheinlich viele meiner Kolleginnen 
und Kollegen habe ich vor Ort in meinem Wahlkreis Ta-
feln besucht, habe dort hospitiert, mit den Menschen ge-
sprochen und mir ihre Geschichten angehört. Die Men-
schen, die ich dort angetroffen habe, leben nicht von der 
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Tafel, wie der Antrag für diese Aktuelle Stunde es be-
hauptet; aber sie sind dankbar, dass es die Tafel gibt. Ich 
bin dankbar, dass Ehrenamtler sich hier so stark einbrin-
gen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Pascal Kober [FDP])

Wir wünschen uns alle, dass niemand in unserem Land 
für zusätzliche Lebensmittel anstehen muss. Besonders 
schmerzhaft ist es, wenn ältere Menschen, Rentnerinnen 
und Rentner, die vielleicht schon ein entbehrungsreiches 
Leben hinter sich haben, mit persönlichen Widrigkeiten 
gekämpft haben und nicht mehr im vollen Besitz ihrer 
Kräfte sind, für eine Lebensgrundlage anstehen müssen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Rich-
tig!)

Gerade weil es schmerzt, sind wir verpflichtet, ganz 
genau hinzusehen, um richtig einordnen zu können, um 
nicht nur Symptome, sondern Ursachen zu bekämpfen, 
um nachhaltige Lösungen zu finden. Schauen wir nur auf 
die gesetzliche Rente und ignorieren Vermögen, private 
oder betriebliche Altersvorsorge, das Einkommen des 
Ehepartners, dann sind Millionen Deutsche im Alter ar-
mutsgefährdet. Schauen wir hingegen nur auf die 
Bezieher von Grundsicherung im Alter, liegt die Zahl 
bei circa 500 000. Folgen wir dem Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung, ergibt sich, dass etwa 1,5 Mil-
lionen ältere Menschen arm sind.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Und 
folgt man der Europäischen Union, sind es 
3 Millionen!)

Dies zur Einordnung. Dass selbst eine geringe Zahl im-
mer noch zu hoch wäre, das versteht sich für mich von 
selbst.

Was können wir tun, um Altersarmut zu verringern? 
Die Rente, die wir erhalten, entspricht im Grundsatz dem, 
was wir vorher verdient haben. Das Rentensystem ist 
keine Sozialfürsorge, sondern eine Sozialversicherung, 
umso mehr wir einzahlen, desto mehr erhalten wir im 
Alter. Eine gute Wirtschaftspolitik, eine gute Arbeits-
marktpolitik, das sind die wichtigsten Hebel gegen Al-
tersarmut. Unter den unionsgeführten Regierungen wurde 
in den vergangenen 14 Jahren die Arbeitslosigkeit massiv 
gesenkt. Wir haben eine stete Zunahme von sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten; mein Kollege hat es 
schon erwähnt. Wir haben Lohnsteigerungen. Wir haben 
ein konstantes Wirtschaftswachstum. Wir investieren Re-
kordsummen in Bildung. Wir unterstützen Qualifizierung 
und Weiterbildung.

Was können wir außerdem tun? Wir können uns die 
Gruppen anschauen, die besonders von Altersarmut ge-
fährdet sind: Es sind die Frauen; es sind Selbstständige; es 
sind Langzeitarbeitslose; es sind Menschen mit fehlender 
Ausbildung; es sind Menschen, die schon in jungen Jah-
ren krank geworden sind oder einen Unfall erlitten haben. 
Herr Birkwald, wir haben bereits viel getan – Sie waren 
dabei –: Für Letztere haben wir bereits in der 18. Wahl-
periode mehrfach die Ansprüche bei der Erwerbsminde-
rungsrente erhöht. Menschen mit fehlender Ausbildung 
helfen wir durch die Unterstützung bei der Nachqualifi-

zierung, beim Nachholen von Abschlüssen. Aber wir 
setzen auch schon viel früher an: Wir haben Jugendbe-
rufsagenturen eingeführt, unterstützen durch Berufsaus-
bildungsförderung, durch BAföG, durch das Vermitt-
lungsbudget. Um Langzeitarbeitslosen den Weg zurück 
in die Beschäftigung zu erleichtern, haben wir das Teil-
habechancengesetz auf den Weg gebracht. Und um den 
sozialen Schutz von Selbstständigen zu verbessern, wer-
den wir jetzt eine gründerfreundlich ausgestattete Alters-
vorsorgepflicht einführen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Wann 
denn bitte?)

– Demnächst. – Frauen haben wir nicht nur durch eine 
Erhöhung der Mütterrente gestärkt, sondern ermöglichen 
durch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
auch eine konstantere Berufstätigkeit. Mit der Grundrente 
honorieren wir die Lebensleistung von Menschen, die 
jahrelang gearbeitet haben, aber dennoch zu niedrige 
Rente daraus beziehen. Mit dem Freibetrag in der betrieb-
lichen Altersversorgung entlasten wir die Betriebsrentner 
ab Januar 2020 und steigern die Attraktivität, betrieblich 
vorzusorgen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Altersarmut 
hat viele Gesichter. Dank unseres Sozialstaats muss nie-
mand Hunger und Not leiden. Aber wir wollen, dass es 
den Menschen besser geht. Daran arbeitet die Große Koa-
lition mit einer klugen Arbeits- und Sozial-, Bildungs- 
und Wirtschaftspolitik.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Frau Kollegin Lezius. – Die Aktuelle 

Stunde ist beendet.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 4 a und 4 b auf:

a) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (19. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD

Mittelmeerraum stabilisieren – Entwick-
lungspolitische Kooperationen im westli-
chen Mittelmeerraum ausbauen

Drucksachen 19/13510, 19/14671

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dietmar Friedhoff, Markus Frohnmaier, Ul-
rich Oehme, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der AfD

Den afrikanischen Binnenmarkt stärken – 
Chancen für die deutsche Wirtschaft nut-
zen – Migration stoppen durch eine reale 
„Perspektive Heimat“

Drucksache 19/15737

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (f) 
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Auswärtiger Ausschuss 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Arbeit und Soziales

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten be-
schlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege 
Peter Stein (Rostock) für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Peter Stein (Rostock) (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Liebe Gäste auf der Tribüne! Ich bin seit ungefähr 
sechs Jahren im Deutschen Bundestag als Berichterstatter 
im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung zuständig für den Maghreb-Raum und für 
den nordafrikanischen Bereich insgesamt. Ich bin sehr 
froh, dass es uns gelungen ist, einen sehr fortschrittlichen, 
einen sehr zukunftsweisenden gemeinsamen Antrag hier 
heute vorzulegen. Deshalb danke ich auch ganz herzlich 
den Kollegen von der SPD, dass wir ihn inhaltlich so stark 
aufstellen konnten.

Wir reden in all den Jahren, in denen ich mich mit 
diesem Thema beschäftigen darf, immer wieder über 
das Markantum: Wir brauchen eigentlich eine europä-
ische Mittelmeerstrategie. Ich glaube, das würde uns ins-
gesamt etwas überfordern; denn der Mittelmeerraum ist 
natürlich sehr divers. Nicht nur, dass dort drei Kontinente 
aufeinandertreffen, der asiatische, der afrikanische und 
der europäische, auch die Strukturen sind natürlich sehr 
viel diverser, als wir das innerhalb der Europäischen 
Union kennen. Deshalb haben wir uns in der Fraktion 
und auch mit dem Koalitionspartner darauf verständigt, 
dass wir uns mehr auf einen Bereich konzentrieren müs-
sen, in dem man mit vergleichbaren, homogenen Struk-
turen miteinander arbeiten kann: Das wäre der westliche 
Mittelmeerraum. Auf der nordafrikanischen Seite sind 
das im Wesentlichen die Staaten Tunesien, Algerien, Ma-
rokko. Auf der europäischen Seite gehören dazu südliche 
Regionen, die wir nach dem europäischen Maßstab als 
strukturschwach bezeichnen könnten: Süditalien, Spa-
nien, Griechenland nicht zu vergessen, Malta gehört da-
zu, aber sicherlich auch Frankreich – um einmal die Part-
ner zu nennen, mit denen wir es hier zu tun haben.

Jüngst ist beispielsweise in Tunesien bei den Präsident-
schaftswahlen ein Demokratieprozess zutage getreten, 
den man nur sehr begrüßen kann. Ich war am Tag nach 
den Wahlen selber in Tunesien und habe ein sehr aufge-
räumtes, unaufgeregtes Miteinander erlebt und habe allen 
Tunesierinnen und Tunesiern, die ich getroffen habe, ge-
sagt: Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid jetzt wahre De-
mokraten. – Das zu unterstützen, ist auch ein Kernanlie-
gen unseres gemeinsamen Antrags.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Auch im Nachbarland Algerien kann man Ähnliches 

beobachten. Die Zeit nach Bouteflika ist, glaube ich, ein-
geläutet. Wenn man sich in Frankreich mit Exilalgeriern 
unterhält – meistens sind es sehr junge Leute –, sagen 
diese jungen Leute, dass sie zum ersten Mal wieder stolz 
auf ihr Land sind. Selbst die Perspektive, zurückzugehen 

und in ihrem Heimatland etwas auf die Beine zu stellen, 
etwas zu entwickeln, erscheint ihnen greifbar. Ich glaube, 
es ist ein wichtiges Anliegen der gesamten europäischen 
Gemeinschaft, diesen jungen Leuten die Unterstützung 
zu geben, damit sie diesen Weg gehen können und damit 
sie ihrem Volk – von wo aus auch immer – helfen können, 
sich wirtschaftlich, sozial, politisch, aber auch ökologisch 
aufzustellen und ein wichtiger Teil unserer Wertegemein-
schaft zu sein.

Ich möchte ein Beispiel nennen; ich bin auch Mitglied 
im Ostseeparlament. Wir haben zwei Binnenmeere auf 
dem europäischen Kontinent: Das sind die Ostsee und 
das Mittelmeer. Das sind europäische Binnenmeere. 
Strukturell betrachtet ist Wasser eigentlich etwas Verbin-
dendes. Aber warum ist der Ostseeraum auf der einen 
Seite eine der prosperierendsten Regionen auf der Welt,

(Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Viele li-
berale Regierungen in den Anrainerstaaten!)

und warum gibt es im Mittelmeerraum auf der anderen 
Seite so viele Probleme? Wenn man sich die Geschichte 
einmal anschaut, stellt man fest, dass im Mittelmeerraum 
eigentlich alle europäischen Hochkulturen entstanden 
sind. Dort gab es vor dreieinhalbtausend Jahren schon 
Hafenstädte, von denen aus mit Segelschiffen Handel in 
der ganzen Welt betrieben worden ist, während wir im 
Ostseeraum noch nicht einmal Häfen hatten und wahr-
scheinlich noch im Einbaum unterwegs waren.

Welcher Prozess hat also dazu geführt, dass sich das so 
auseinanderentwickelt hat? Ich glaube, da ist es ganz 
wichtig, zu schauen, wie wir es hinbekommen, dass die 
europäische Seite und die afrikanische Seite im Handels-
raum, im Wirtschaftsraum, im Sozialraum und im politi-
schen Raum Mittelmeer mehr miteinander kooperieren. 
Das zu unterstützen, ist auch ein wesentlicher Teil unseres 
gemeinsamen Antrags.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Wir brauchen also eine Best-Practice-Region „westli-

ches Mittelmeer“, die vielleicht auch für andere Mittel-
meerregionen beispielgebend sein kann für ein Miteinan-
der im Austausch von Parlamentariern, aber auch im 
Austausch von Wirtschaftsleistungen. Ich glaube, wir ha-
ben allerbeste Voraussetzungen, um das dort hinzube-
kommen.

Ein wichtiger Punkt ist am Ende unseres Antrags bei-
spielsweise der Vorschlag zu einem sogenannten Deut-
schen Haus, um das, was Deutschland an aktiven Ent-
wicklungspartnerschaften mit unseren Einheiten, mit 
unseren Durchführungsorganisationen und mit dem Goe-
the-Institut in den Ländern bereits hat, zu bündeln und 
eine Adresse für die deutsche Wirtschaft, für Unterneh-
men, für Vereine, für das Ehrenamt, für Kultur und für 
Sport zu schaffen, damit man weiß, an wen man sich zu 
wenden hat, und damit man weiß, an welcher Stelle man 
Hilfe bekommt. Das ist wichtig für uns, aber natürlich 
auch für die Menschen in diesen Ländern.

Und dann kommt ein AfD-Antrag dazu, der hier über-
haupt nicht hinpasst und der sich offensichtlich überhaupt 
nicht mit dem Kernanliegen unseres Antrags beschäftigt 
hat, nämlich mit der Europäischen Nachbarschaftspolitik, 
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dem Miteinander von Europa und Afrika. Der Antrag der 
AfD kümmert sich ausschließlich um den afrikanischen 
Kontext. Deshalb hat es mich sehr geärgert, dass er hier so 
eingespeist worden ist. Aber zum Glück ist er so flach wie 
eine Flunder; inhaltlich ist da nicht viel drin.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Dr. Bernd Baumann [AfD]: Phrasendreschma-
schine!)

Das einzig Markante, das ein bisschen herausragt, ist 
das, was immer herausragt, nämlich die Überschrift 
„Migration stoppen“. Da kann ich Ihnen nur sagen: Mig-
ration lässt sich nicht stoppen, Migration lässt sich 
steuern.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Das können Sie 
aber nicht! Sie schaffen das nicht!)

Das ist gar keine Frage. Migration ist immer auch ein 
Motor der Entwicklung der Menschheit gewesen. Sie ha-
ben wahrscheinlich kein Problem damit, wenn von den 
europäischen Migranten, die zu Hunderttausenden einmal 
nach Südafrika ausgewandert sind, der eine oder andere 
zurückkommt; Sie haben ein Problem damit, wenn die 
Menschen aus dem Kongo und aus Nigeria kommen.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Weil es unter-
schiedliche Kulturen sind! Wann begreifen 
Sie das? Die Kulturen unterscheiden sich!)

Sagen Sie doch ganz offen, was Sie wollen – damit kom-
me ich zum Schluss –: Sie wollen Rassentrennung am 
Mittelmeer machen. Nichts anderes steht in Ihrer Über-
schrift.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD – Dr. Bernd Baumann [AfD]: Wieso 
kommen Sie mit Rassen? Ich rede von Kultu-
ren! Warum verfälschen Sie das? Sie Verleum-
der! Wir reden von Kulturen, nicht von Ras-
sen! – Gegenruf von der CDU/CSU: Ganz 
locker!)

Nicht anders kann ich das auch verstehen.

Ich freue mich darüber, dass der Kollege Stefinger die 
restlichen Punkte des Antrags darstellen wird.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der nächste Redner ist der Kollege Dietmar Friedhoff, 

AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Dietmar Friedhoff (AfD):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Herr Stein, zu-
hören und lernen. Der vorliegende Antrag der CDU/CSU 
und SPD ist wie die Regierungsarbeit dieser Parteien 
Stückwerk und geht am Ziel vorbei. Aber wir von der 
S- –, AfD

(Lachen bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP, 
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – Dr. Sascha Raabe [SPD]: Das 
weisen wir mit Abscheu und Entrüstung zu-
rück!)

setzen uns gewohnt sachlich damit auseinander und zei-
gen auf, warum unser Antrag doch der bessere ist. – Im-
mer ein bisschen Humoristik, Herr Raabe.

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Vielleicht geben Sie besser zu Protokoll!)

Zu Ihrem Antrag „Mittelmeerraum stabilisieren – Ent-
wicklungspolitische Kooperationen im westlichen Mit-
telmeerraum ausbauen“. Herr Stein, bereits 1995 wurde 
die Euro-Mediterrane Partnerschaft ins Leben gerufen, 
der sogenannte Barcelona-Prozess. 2008 wurde die 
Union für den Mittelmeerraum gegründet, 2013 die ersten 
Projekte lanciert und 2015 – zum 20. Jahrestag des Bar-
celona-Prozesses – die Wiederbelebung und die Erneue-
rung des Ansatzes von 1995 beschlossen. Dazwischen 
war ja noch etwas: der Arabische Frühling im Jahr 
2010, Bomben auf Libyen 2011 und viele weitere Kriege 
und Konflikte.

Wie so oft in Ihrer Entwicklungspolitik: Es läuft nach 
25 Jahren nicht so wirklich, oder? Was also soll Ihr An-
trag denn nun bewerkstelligen, außer Papier zu bedrucken 
und wieder etwas zu erklären? Ich würde sogar behaup-
ten, dass dieses Vorgehen kontraproduktiv zu den eigen-
afrikanischen Zielen ist. Wer Nordafrika europäisieren 
will, schafft dadurch mehr Migrationsbewegung inner-
halb Afrikas, und er verhindert die Vollendung der Ein-
heit Afrikas, wie es die Afrikanische Union ihrerseits be-
schlossen hat -

(Beifall bei der AfD)

ein historischer Moment! Ihr Antrag, Herr Stein von der 
SPD, mag dazu überhaupt nicht passen.

(Helin Evrim Sommer [DIE LINKE]: Ihrer 
auch überhaupt nicht!)

Beim Gipfeltreffen der Afrikanischen Union – jetzt 
schön zuhören, Frau Sommer -

(Helin Evrim Sommer [DIE LINKE]: Ich höre! 
Sie erzählen ja nur Unsinn!)

im Juli 2019 in Niger fiel der Startschuss zur Umsetzung 
des afrikanischen Freihandelsabkommens: Aufbau der 
größten Freihandelszone der Welt mit dem langfristigen 
Ziel, 2063 ein vereinigtes, wohlhabendes, selbstbestimm-
tes und friedliches Afrika zu schaffen – jetzt wird es 
spannend –, ein Afrika mit einer starken kulturellen Iden-
tität. „The Africa we want“, sagen die Afrikaner – ein 
Afrika, wie es die Afrikaner wollen. Afrika ist nicht Af-
ropa.

Genau deswegen gibt es unseren Antrag: den afrikani-
schen Binnenmarkt stärken, mitgestalten, aufbauen; denn 
nur das wird für Nachhaltigkeit und Teilhabe und damit 
zu einer echten, realen Perspektive Heimat führen.

(Beifall bei der AfD)
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Hier liegt doch die deutsche, die europäische Chance, 
es nun einmal richtig zu machen mit dem Binnenmarkt: 
keine Währungsunion, aber eine Union, wie sie sich Eu-
ropa in der Gründungsphase gedacht hatte, keine aus-
ufernde Bürokratie, kein Vorgabenwahn, wie wir es ge-
rade in Europa durch die EU erleben. Das wäre 
Deutschlands Chance, in Afrika zu einem handelnden 
Schwergewicht zu werden und China auf Augenhöhe 
auf diesem Kontinent zu begegnen. Es kann Deutschland 
ein zweites Wirtschaftswunder bescheren, gerade in den 
Bereichen Automobilindustrie, Maschinenbau, Bergbau-
industrie, Energie- und Umwelttechnik. Für die grünen 
Klimatologen eine Information: Produzieren die Afrika-
ner ihre Produkte für Afrika in Afrika selber, senkt das 
maßgeblich den CO2-Ausstoß in Deutschland.

(Zuruf des Abg. Uwe Kekeritz [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN])

Um den Binnenmarkt zu vollenden, braucht es einen 
starken politischen und wirtschaftlichen Willen und den 
Mut und die Ausdauer, Herr Kekeritz, von Visionären, 
von Machern und von Pionieren. Es bedarf auch und ge-
rade großer Zeichen, die verbinden und den Weg in die 
Zukunft zeigen: eine Route 66 oder der Bau einer Pan-
afrikanischen Eisenbahnstrecke vom Atlantik zum Indi-
schen Ozean, von West nach Ost. Der Bau einer Eisen-
bahn vom Pazifik zum Atlantik einte 1869 einmal eine 
große Nation: die Vereinigten Staaten von Amerika. Was 
im 19. Jahrhundert in sieben Jahren möglich war, wird 
doch im 21. Jahrhundert irgendwie umsetzbar sein. Der 
Vorteil für uns in Deutschland: Hier bräuchten wir zumin-
dest keinen Flughafen zu bauen.

Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu.

Vielen lieben Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Das Wort hat für die SPD-Fraktion die Kollegin 

Dagmar Ziegler.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dagmar Ziegler (SPD):
Vielen Dank. – Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! „Wir 
wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden, im 
Inneren und nach außen.“ In Zeiten der Europäischen 
Union bezieht dies eben nicht nur unsere europäischen 
Nachbarn mit ein, sondern vor allem auch die Nachbarn 
unseres Europas. Unser Antrag ist auch Ausdruck dieses 
vielzitierten Satzes aus Willy Brandts Regierungserklä-
rung 1969. Deshalb ist Ihre Sichtweise auf den Mittel-
meerraum eine ganz andere als die unsere, liebe AfD. Die 
nordafrikanischen Staaten sind Nachbarn unseres Euro-
pas und somit wichtige Partner in sicherheitspolitischen, 
in wirtschaftlichen und auch in außenpolitischen Fragen. 
Es liegt im gegenseitigen, aber eben auch in unserem 
deutschen strategischen Interesse, diese Kooperationen 
weiter auszubauen, und dafür tragen wir hier im Parla-
ment eine sehr große Verantwortung.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Die aufeinandertreffenden verschiedenen Kulturen und 
Religionen ebenso wie die gesellschaftlichen Ungleich-
gewichte in der Region beherbergen aber auch Konflikte, 
die bis nach Europa reichen; das wissen wir alle. Neben 
dem Verbindenden kennzeichnet den Mittelmeerraum 
auch sehr viel Trennendes: Wohlstand gegenüber Armut, 
staatliche Stabilität gegenüber Fragilität, Rechtssicher-
heit versus Rechtsunsicherheit sowie Staaten zwischen 
Demokratie und Diktatur, religiösen Fundamentalismus 
und Nationalismus. Da hilft die Eisenbahnstrecke wenig. 
Schlechte Regierungsführung, politische Krisen, funda-
mentalistische Gewalt stehen Menschenrechten, indivi-
duellen Freiheiten, Demokratisierung und wirtschaft-
lichem Aufstieg entgegen. Während beispielsweise 
Tunesien – mit großen Abstrichen in Bezug auf Men-
schenrechte – es schafft, sich immer weiter zu entwickeln, 
werden Staaten wie Libyen immer instabiler. Um genau 
dem entgegenzutreten, gilt es, den Zusammenhalt inner-
halb der Region zu fördern, den Blick auf gemeinsame 
Interessen zu richten und den politischen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Austausch zu intensivieren, im Übrigen 
auch zwischen Parlamentariern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Aufgabe 
muss es sein, die Region bei ihrer politischen, demokrati-
schen und rechtsstaatlichen Entwicklung langfristig 
durch strukturelle Reformmaßnahmen zu unterstützen, 
die Einhaltung der Menschenrechte vor Ort ohne Wenn 
und Aber zu erreichen, die Region wirtschaftlich zu stär-
ken und als verlässlichen Partner Europas zu gewinnen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Das Werkzeug, um an diesen Zielen weiterzuarbeiten, ist 
in unserem Antrag beschrieben. Ich möchte mich bei un-
serem Koalitionspartner bedanken, dass das so gut gelun-
gen ist.

Die Koalitionsfraktionen fordern die Bundesregierung 
erstens auf, in den Verhandlungen der Europäischen 
Union mit den südlichen Anrainerstaaten des Mittelmeers 
zu vertieften, umfassenden Handelsabkommen zu gelan-
gen, die verbindliche soziale, menschenrechtliche und 
auch ökologische Standards ebenso wie konkrete Be-
schwerdeüberprüfungs- und Reaktionsmechanismen ent-
halten.

(Beifall bei der SPD)

Für Herrn Rabe explizit, aber auch für uns alle ist die 
Aussage sehr wichtig, dass die Handelsabkommen die 
wirtschaftliche Stabilisierung und nachhaltige Entwick-
lung der Region fördern müssen und da insbesondere auf 
die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen geachtet wer-
den muss.

(Beifall bei der SPD)

Zweitens sind alle Vorhaben dahin gehend zu überprü-
fen, ob sie geeignet sind, vor allem junge Menschen in 
angemessene Beschäftigung zu bringen, um nachhaltige 
Lebensperspektiven vor Ort zu schaffen. Es geht eben 
nicht um eine Europäisierung von Afrika.
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Drittens ist auf eine Verbesserung der menschenrecht-
lichen Lage hinzuwirken. Vor allem damit wird ein wich-
tiger Beitrag zur Stabilisierung und Konfliktprävention in 
der Region geleistet, besonders die Einhaltung rechts-
staatlicher Prinzipien, die Pressefreiheit und die Umset-
zung demokratischer Beteiligungsformen sind von zent-
raler Bedeutung. Auch hier, muss ich sagen, ist der 
Austausch zwischen Parlamenten, Kommunalpolitikern, 
Landespolitikern und eben auch Regierungsvertretungen 
so wichtig, damit wir auch da Einfluss nehmen im guten 
Sinne.

Bei allen Verhandlungen muss darauf hingewirkt wer-
den, dass die zunehmende Einschränkung der Arbeit der 
deutschen politischen Stiftungen in einigen Ländern 
Nordafrikas beendet wird. Das ist etwas, worauf wir be-
stehen sollten. Im Hinblick auf die künftige Zusammen-
arbeit mit den afrikanischen Staaten ist das elementar.

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bitte um 
Zustimmung, damit die Bundesregierung dies zum An-
lass nimmt, die vielen Maßnahmen, die wir beschlossen 
haben – es sind sehr viele Maßnahmen – auch tatsächlich 
schnellstmöglich in Angriff zu nehmen und umzusetzen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Frau Kollegin Ziegler. – Für die FDP- 

Fraktion hat das Wort der Kollege Till Mansmann.

(Beifall bei der FDP)

Till Mansmann (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen 

und Kollegen! Die Sicherung und Entwicklung des, wie 
Sie schreiben, westlichen Mittelmeerraums, aber eigent-
lich meinen wir den südlichen Mittelmeerraum, ist ein 
wichtiges Anliegen und aus vielen Gründen richtig; aber 
insgesamt lässt mich Ihr Antrag ein wenig ratlos zurück. 
Denn auch nach sechs Jahren Ihrer Regierungsarbeit in 
der sogenannten Großen Koalition ist die Situation nach 
wie vor so kritisch wie zu Anfang vor einigen Jahren. Für 
Regierungslobhudelei ist da wenig Spielraum.

Dazu, wie Sie das alles praktisch umsetzen wollen, 
finde ich in Ihrem Antrag sehr wenig Konkretes und 
Handfestes. So erklären Sie zum Beispiel, im Schulter-
schluss „mit Ländern wie Frankreich, Italien, Malta und 
Spanien“ sollten „Schwerpunkte einer vertieften regiona-
len Zusammenarbeit der westlichen Staaten Nordafrikas“ 
identifiziert und gefördert werden. Das wird aber schon 
bei unseren eigentlich engsten Partnern schwierig. Allein 
zwischen Berlin und Paris wird gern Geschlossenheit zur 
Schau gestellt. Dabei gibt es deutlich sichtbar große Un-
terschiede, etwa über die Reform des Sicherheitsrates, 
über Rüstungsexporte und die Lage in Libyen. Aber das 
sind alles Aspekte, die hier eine sehr große Rolle spielen. 
Stichwort „Libyen“: Das Land versinkt im Chaos. Das hat 
gravierende Folgen für die gesamte Region und letztlich 
für alles, was Sie in Ihrem Antrag fordern.

Ein weiterer Aspekt, den man in unseren Augen sehr 
viel prominenter herausstellen müsste und der in Ihrem 
Antrag leider nur unter „ferner liefen“ auftaucht, ist die 
Frage der erneuerbaren Energien. Sie schreiben ganz pau-
schal: „Deutsches Know-how“ sollte eingebracht werden, 
„um die … Potenziale eines gemeinsamen Ausbaus der 
lokalen und regionalen Energieversorgung auszuschöp-
fen …“ Das ist viel zu klein gedacht. Dem Ausbau der 
Energieversorgung auf erneuerbare Energien und die Ge-
winnung zum Beispiel von E-Fuels kommt gerade in die-
sen Ländern die zentrale Bedeutung in unserer gemein-
samen Zukunft zu.

(Beifall bei der FDP)
In Deutschland gibt es zu wenig Sonne und zu wenig 

Flächen, um die Energieversorgung komplett CO2-frei zu 
ermöglichen. In sonnenreichen Ländern wie den Mittel-
meeranrainerstaaten könnten dagegen genug E-Fuels für 
den Export produziert, gleichzeitig Jobs vor Ort und da-
mit Sicherheit, Stabilität und Wohlstand geschaffen wer-
den. Insbesondere die Power-to-Liquid-Technologie 
könnte nachhaltig zur Förderung des Wohlstands in die-
sen Ländern beitragen.

(Beifall bei der FDP)
Von alldem einmal abgesehen: Dass Sie alles, was Sie 

in diesem Antrag anstreben, zudem unter Haushaltsvor-
behalt stellen, dann aber nichts dafür in den Haushalt 
einstellen, macht Ihren Antrag leider zu einem reinen 
Schaufensterantrag.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Ottmar 
von Holtz [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Es ist schon erstaunlich, dass wir uns in Europa gerade 
extrem ambitionierte Ziele setzen, die unsere Industrie 
vor so große Herausforderungen stellen, dass man sich 
die Frage stellen muss, ob sie diese überhaupt bewältigen 
kann. Aber hier, wo ein Teil der Lösung liegen könnte, 
kommen Sie nur mit Allgemeinplätzen daher. Im Einzel-
nen sind diese nicht falsch, aber so verzagt, wie Sie sie 
vorlegen, sind sie eben doch insgesamt nicht richtig. Des-
wegen werden wir diesen Antrag ablehnen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Kollegin 

Eva-Maria Schreiber.

(Beifall bei der LINKEN)

Eva-Maria Schreiber (DIE LINKE):
Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäs-

te! Es ist gut, dass wir uns heute mit dem Mittelmeerraum 
befassen. Diese Region ist für Frieden, Stabilität und 
wirtschaftliche Zusammenarbeit von großer Bedeutung. 
Dagmar Ziegler hat es gerade schon betont. Es gibt sehr 
viele Maßnahmen.

Aber ich war doch erschrocken: Die Koalition begrüßt 
in dem Antrag das mit Marokko geschlossene Abkom-
men über Landwirtschafts- und Fischereiprodukte. Damit 
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legitimieren Sie die völkerrechtswidrige Besetzung der 
Westsahara durch Marokko. Sie missachten nämlich ein 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2018.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Darin wird der EU untersagt, mit Marokko Abkommen 
über Fischerei vor der Küste der Westsahara zu schließen. 
Das ist wirklich ein starkes Stück. Hiermit schwächen Sie 
den Europäischen Gerichtshof und das Völkerrecht gleich 
mit. Das verurteilen wir.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

In meinen Augen ist Kern Ihres Antrags die Forderung 
nach bilateralen, vertieften und umfassenden Freihan-
delsabkommen, DCFTA, mit Tunesien und Marokko 
und weiteren unmittelbar an das Mittelmeer angrenzen-
den Staaten Nordafrikas. Sie schreiben, Sie wollen die 
afrikanischen Staaten beim Ausbau einer eigenen wirt-
schaftlichen Entwicklung unterstützen. Das würde aus 
unserer Sicht auch bedeuten, die Bemühungen der Afri-
kanischen Union zur Schaffung einer kontinentalen 
afrikanischen Freihandelszone zu respektieren und zu un-
terstützen. Stattdessen geht es mit diesen Freihandelsab-
kommen um den erleichterten Zugang zu neuen Absatz-
märkten, den Sie mit Ihrem Antrag im Kern auch wollen, 
also vor allem um eigene Interessen. Dadurch konterka-
rieren Sie alle Erfolge Ihrer eigenen Entwicklungspolitik.

(Beifall bei der LINKEN)

Wie wir wissen, hat das BMZ eine Studie bei der Öster-
reichischen Forschungsstiftung für Internationale Ent-
wicklung in Auftrag gegeben. Diese Studie warnt vor 
den negativen Folgen des geplanten EU-Freihandelsab-
kommens mit Tunesien. Die Studie sagt:

Erstens. Es bedroht die tunesische Landwirtschaft, da 
diese mit den subventionierten EU-Agrarprodukten nicht 
konkurrieren kann.

Zweitens. Es drohen massive Arbeitsplatzverluste.

Drittens. Es gefährdet die makroökonomische Stabili-
tät Tunesiens; denn der Wegfall von Steuereinnahmen 
wird die ohnehin schon hohe Staatsverschuldung weiter 
vergrößern.

Viertens. Es ist eine Gefahr für das tunesische Wirt-
schaftswachstum, das durch das Freihandelsabkommen 
zu schrumpfen droht.

Minister Müller, Sie wollen aber mit den Reformpart-
nerschaften ausdrücklich die makroökonomische Stabili-
tät in den Partnerländern steigern. Was nun? Sie sollten 
sich entscheiden; denn Sie können sich teure Studien er-
sparen, wenn Sie wider besseres Wissen mit der einen 
Hand einreißen, was Sie mühsam mit der anderen gerade 
aufbauen.

Meine Damen und Herren, wer vom Mittelmeer 
spricht, darf von Ertrinkenden nicht schweigen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Bringen Sie endlich eine zivile staatliche Seenotrettung 
auf den Weg.

Danke. 

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für Bündnis 90/Die Grünen hat das Wort der Kollege 

Ottmar von Holtz.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ottmar von Holtz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Dass wir uns über die Zukunft des Mittelmeerraums Ge-
danken machen müssen, ist natürlich völlig richtig. Aber, 
Herr Stein und Frau Ziegler, ganz ehrlich, Ihr Antrag ist 
hierfür, glaube ich, nicht sehr gut geeignet. Diesen Antrag 
kann die Bundesregierung so gar nicht umsetzen. Überall 
bleiben Sie an der Oberfläche, reißen die Themen nur an, 
und überall hängt ein Zettel des Finanzierungsvorbehalts 
dran. Dabei ist eigentlich entscheidend, was hinter Ihren 
vagen Ausführungen steht und wie das finanziert werden 
kann. Beim Lesen des Antrags bleiben viele offene Fra-
gen. Ich möchte zwei Beispiele nennen.

In Forderungspunkt 10 sagen Sie, dass Sie alle vor-
handenen Maßnahmen und Mittel dahin gehend überprü-
fen wollen, ob sie zuallererst geeignet seien, nachhaltige 
Lebensperspektiven vor Ort zu schaffen. Was heißt denn 
das genau? Welche Mittel? Meinen Sie damit die Sonder-
initiativen? Können wir damit rechnen, dass das eine Ab-
kehr von der Politik ist, mit Sonderinitiativen Flucht und 
Migration zu bekämpfen?

Oder Forderungspunkt 12. Sie wollen Wirtschaftspart-
nerschaften. Wie stellen Sie sich diese vor? Um zu wis-
sen, ob wir Ihnen folgen können, müssten wir das wissen. 
Sie reden einfach von Wirtschaftspartnerschaften, ohne in 
die Tiefe zu gehen.

Es sind 22 Forderungspunkte, die alle genug Stoff bie-
ten, um einen eigenständigen Antrag bilden zu können. 
Dann würde man ins Detail gehen. Dann würde es auch 
spannend werden. Dann könnten wir darüber sprechen, 
ob wir dem folgen können oder nicht. Gerade mit Blick 
auf die Instabilität in der Region fehlen aus unserer Sicht 
im Antrag ein paar wesentliche Punkte. Bisherige soge-
nannte Hilfsprogramme mit dem Fokus auf Migration 
und Terrorismus gehen nämlich völlig am Bedarf vorbei. 
Wir müssen endlich an die Ursachen ran.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so-
wie der Abg. Helin Evrim Sommer [DIE LIN-
KE])

Das sind unter anderem schlechte Rahmenbedingungen 
für die Menschen vor Ort und schlechte Regierungsfüh-
rung. Reine Symptombekämpfung, wie sie mit den Son-
derinitiativen betrieben wird, bringt uns nicht weiter.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Kollege, aus 

den Reihen der FDP-Fraktion?

Ottmar von Holtz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Bitte, Herr Hoffmann.

(Dr. Sascha Raabe [SPD]: Opposition fragt 
Opposition!)

Dr. Christoph Hoffmann (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Lieber Kollege von 

Holtz, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulas-
sen. – Sie haben gerade von der Stabilität des Mittelmeer-
raumes gesprochen und davon, dass es eine wichtige Rah-
menbedingung sein müsse, Stabilität in diesem Raum zu 
haben. Wie ist denn Ihre Auffassung bezüglich der Stabi-
lität in Libyen? Was macht die Große Koalition, was 
macht diese Bundesregierung strategisch, um diesen 
Raum zu sichern? Wir haben gerade die Ankündigung 
von Herrn Erdogan gehört, dass er Truppen in diese Re-
gion schicken will, dass er bereit ist, sich hier einzusetzen. 
Ist die Bundesrepublik dazu bereit? Wie ist Ihre Einschät-
zung dazu? Ist die EU bereit, da etwas zu tun? Was ist Ihre 
Einschätzung?

Ottmar von Holtz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Wir wissen, dass die EU in Bezug auf Libyen leider 

nicht mit einer Stimme spricht. Ich glaube, wichtig ist, 
dass wir sowohl in Libyen – da ist es schwierig; das gebe 
ich zu – als auch anderswo lokale Friedensstifter, lokale 
Menschenrechtsorganisationen mit allen diplomatischen, 
die zivile Krisenprävention betreffenden Mitteln, die wir 
zur Verfügung haben, unterstützen müssen, um Stabilität 
zustande zu bringen. Es geht mir aber nicht nur um Li-
byen, sondern auch um alle anderen Anrainerstaaten des 
Mittelmeers. Das ist genau das Problem, das wir haben: 
Wir sollten weniger Symptome bekämpfen oder Flucht-
wege zu schließen trachten; vielmehr sollten wir uns vor 
Ort die Rahmenbedingungen anschauen und dort anset-
zen.

(Dagmar Ziegler [SPD]: Das ist genau unser 
Antrag!)

Lokale Friedensstifter, Frauen vor allen Dingen, aber 
auch andere marginalisierte Gruppen sind diejenigen, die 
wir bei der bisherigen Politik leicht aus dem Blick ver-
lieren. Wir dürfen nicht am Ende die belohnen – das tun 
wir womöglich in Libyen –, die für die schlechte Regie-
rungsführung verantwortlich sind.

Aber wo bleibt die Afrikanische Union, und wo bleiben 
die lokalen Wirtschaftsräume? Grenzüberschreitende He-
rausforderungen, finde ich, müssen wir auch grenzüber-
schreitend unterstützen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Die Afrikanische Union erwähnen Sie in Ihrem Antrag 
nicht ein einziges Mal. Die zivile Krisenforschung erklärt 
uns schon seit Jahrzehnten, wie die Ansätze aussehen 
müssten und wer geeignete Partner vor Ort sind. Es gibt 
nämlich durchaus Ansätze, was wir ändern können. Ein 
Beispiel: Durch die langfristige Ausstattung ziviler Pro-

jektpartner können wir es schaffen, vor Ort wirklich ver-
lässliche Friedenskapazitäten dauerhaft einzurichten. Mit 
der derzeitigen einjährigen Projektfinanzierung ist das 
nicht möglich.

Ihrem Antrag fehlt vor allen Dingen eine kohärente 
Strategie, die die Agenda 2030, die Nachhaltigkeitsziele, 
die Agenda 2063 der Afrikanischen Union und das Pari-
ser Klimaabkommen mit Friedensbedarfen übereinbringt. 
Das vermissen wir, und das wäre dringend erforderlich. 
Deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen müssen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Dagmar Ziegler [SPD]: Auch schade!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Herr Kollege. – Der letzte Redner zu 

diesem Tagesordnungspunkt: der Kollege Dr. Wolfgang 
Stefinger, CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Wolfgang Stefinger (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wir haben alle noch die Bilder im Kopf – es ist 
vorher schon angesprochen worden – vom Arabischen 
Frühling. Damals ist die Jugend in den betreffenden Län-
dern auf die Straßen gegangen, mit der Hoffnung auf und 
dem Wunsch nach Freiheit, nach Mitbestimmung, nach 
guten Chancen, nach einer guten Zukunft, nach Jobs und 
vor allem nach einem selbstbestimmten Leben. Ja, wir 
müssen sagen: Neun Jahre später ist an die Stelle der 
Euphorie Ernüchterung getreten. Die Lage in der Region 
ist zwar unterschiedlich, aber größtenteils labil. Positiv 
ist – das ist schon angesprochen worden –: Tunesien hat 
sich auf den Weg zur Liberalisierung und auch zur Demo-
kratie gemacht.

Ich habe gesagt: Die Euphorie ist gewichen. Geblieben 
ist die Hoffnung auf ein besseres Leben. Deswegen ist uns 
wichtig, zu betonen – das geschieht auch mit diesem An-
trag –, dass wir, dass diese Bundesregierung die reform-
willigen Länder nach Kräften unterstützen soll,

(Beifall des Abg. Peter Stein [Rostock] [CDU/ 
CSU])

dass wir die Partnerschaften mit diesen Ländern ausbauen 
und vertiefen, dass wir die Länder auf ihrem Weg zur 
Demokratisierung, zum Aufbau von Verwaltungsstruktu-
ren, von Bildung und von wirtschaftlicher Stärke unter-
stützen und dass wir die wirtschaftliche Entwicklung för-
dern.

Ein großes Problem vor Ort, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ist häufig die schlechte Qualifizierung, die 
mangelnde Bildung, die schlechte berufliche Qualifizie-
rung. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit in den nord-
afrikanischen Staaten; die Arbeitslosenquote wird jetzt 
zum Teil auf 28,6 Prozent geschätzt. Insbesondere junge 
Frauen sind betroffen.

Nicht zu vergessen ist das Bevölkerungswachstum, das 
uns natürlich ebenfalls vor eine Herausforderung stellt. 
Auch hier ist im Übrigen Bildung ein wichtiger Schlüssel. 
Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir im 
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Antrag eben auch formuliert, dass wir alle Maßnahmen 
und Mittel dahin gehend überprüfen, ob sie geeignet sind, 
vor allem junge Menschen in Beschäftigung zu bringen, 
das heißt vor allem, zu qualifizieren und ihnen Bildung 
nahezubringen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, eines ist klar: Es 
braucht Perspektiven vor Ort. Es braucht Stabilität in 
der Region, und es braucht vor allem gut ausgebildete 
Menschen, die ihre Heimatländer voranbringen, die ihre 
Heimatländer entwickeln und wirtschaftlich aufbauen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, weil nach konkreten 

Maßnahmen gefragt wurde: Die Sonderinitiative zur Sta-
bilisierung und Entwicklung von Nordafrika und Nahost 
legt den Schwerpunkt gerade auf Jugend und auf Be-
schäftigung. Weil immer wieder die Sonderinitiative 
„Perspektive Heimat“ kritisiert wird: Gerade Tunesien 
und Marokko sind Schwerpunktländer von uns, in denen 
Beratungszentren entstanden sind, nämlich die Beratung 
vor Ort, die Entwicklung von Ideen mit den Menschen 
vor Ort. Wie kann ich mich selbstständig machen? Wel-
che Perspektiven bietet mir der heimische Arbeitsmarkt? 
Oder: Wie kann ich initiativ werden und Initiative ergrei-
fen, um mein Land nach vorne zu bringen?

Ich möchte einen wichtigen Aspekt anbringen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. Das ist die Zusammenarbeit 
mit den Kommunen, die Zusammenarbeit auf kommuna-
ler Ebene, die wir in unserem Antrag erwähnt haben. Ich 
meine nicht nur die hervorragende Initiative, die von den 
Landkreisen initiiert wurde, nämlich 1 000 Schulen für 
Afrika, sondern ich meine vor allem die Zusammenarbeit 
im Bereich der Daseinsvorsorge, nämlich bei Verwal-
tungsabläufen, bei der Einführung eines Meldewesens, 
beim Abfallmanagement, beim Wasser- und Abwasser-
management und bei der Energieversorgung. Deswegen 
ist es uns besonders wichtig, dass wir die Möglichkeit 
geben und unterstützen, dass sich kommunale Versor-
gungsunternehmen vor Ort engagieren und in die Zusam-
menarbeit einbezogen werden.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die kommenden Jah-

re – das ist unbestritten – werden entscheidend sein. Es 
muss uns – damit meine ich nicht nur Deutschland, son-
dern Europa – allen gelingen, diese Region zu 
stabilisieren. Bleibt diese Region labil, wird Europa un-
mittelbar betroffen sein. Deswegen muss es uns gelingen, 
einen gemeinsamen europäisch-nordafrikanischen Wirt-
schaftsraum aufzubauen mit Perspektiven für die Jugend 
und selbstverständlich auch mit Perspektiven für die 
Wirtschaft. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle davon 
profitieren werden. Deshalb bitte ich um Zustimmung für 
unseren Antrag.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Wolfgang Stefinger. – Ich schließe die 

Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt.

Wir kommen zur Abstimmung, zunächst zur Abstim-
mung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zum 
Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD mit dem 
Titel „Mittelmeerraum stabilisieren – Entwicklungspoli-
tische Kooperationen im westlichen Mittelmeerraum aus-
bauen“. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 19/14671, den Antrag der 
Fraktionen von CDU/CSU und SPD auf Drucksache 19/ 
13510 anzunehmen. Wer stimmt dafür? – Das ist die 
Koalition. Gegenprobe! – Das ist die geschlossene Op-
position. Enthaltungen? – Keine. Die Beschlussempfeh-
lung ist damit angenommen.

Wir kommen zur Vorlage auf Drucksache 19/15737. 
Hier wird die Überweisung an die in der Tagesordnung 
aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere 
Überweisungsvorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann 
verfahren wir wie vorgeschlagen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Rüdiger 
Lucassen, Martin Hess, Christoph Neumann, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Opferbereitschaft deutscher Soldaten aner-
kennen – Einführung eines Verwundetenab-
zeichens in der Deutschen Bundeswehr

Drucksache 19/15736

Überweisungsvorschlag:  
Verteidigungsausschuss

Beschlossen ist eine Aussprache von 30 Minuten. Ich 
eröffne die Aussprache. Es beginnt für die AfD-Fraktion 
der Kollege Jens Kestner.

(Beifall bei der AfD)

Jens Kestner (AfD):
Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Lie-

be Besucher auf den Tribünen, Zuschauer vor den Fern-
sehbildschirmen, Kameraden in den Kasernen der Ein-
satzgebiete und deren Familien!

Die Armee ist die vornehmste aller Institutionen in 
jedem Lande; denn sie allein ermöglicht das Beste-
hen aller übrigen Einrichtungen. Alle politische und 
bürgerliche Freiheit, alle Schöpfungen der Kultur, 
der Finanzen stehen und fallen mit dem Heere.

Das sagte zu seiner Zeit Otto Fürst von Bismarck.

(Dr. Barbara Hendricks [SPD]: Und aus der 
Zeit ist es auch! Das hat mit Demokratie wenig 
zu tun!)

Ersetzen Sie in der heutigen Zeit die Begrifflichkeit 
„Heer“ mit der Bundeswehr.

Gerade weil jeder Soldat unsere besondere Aufmerk-
samkeit verdient und der Dienst in den Streitkräften nicht 
zu vergleichen ist mit anderen Tätigkeiten, debattieren 
wir heute über unseren Antrag zur Einführung eines Ver-
wundetenabzeichens in der deutschen Bundeswehr. Ein 
Soldat gelobt, der Bundesrepublik Deutschland treu zu 
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dienen und das Recht und die Freiheit der Bundesrepublik 
Deutschland tapfer zu verteidigen.

(Dr. Fritz Felgentreu [SPD]: Des deutschen 
Volkes!)

Dieser Schwur, wie ich ihn und Tausende vor und nach 
mir geleistet haben, bedingt, das eigene Leben und die 
körperliche und geistige Unversehrtheit einzusetzen. 
Wenn wir all das konsequent zu Ende denken, dann stel-
len wir fest: Den Kameraden, welche verwundet an Kör-
per und Seele aus dem Einsatz, von ihrem Dienst zurück-
kehren, gebührt eine besondere Auszeichnung, und diese 
besondere Auszeichnung ist das von uns geforderte Ver-
wundetenabzeichen. In allen Bereichen der Streitkräfte 
gibt es Ehrenzeichen, sei es das Ehrenkreuz der Bundes-
wehr für Tapferkeit, sei es die Einsatzmedaille „Gefecht“, 
das Veteranenabzeichen oder viele weitere. Genau hier 
wollen wir mit unserem vorliegenden Antrag die noch 
offene Lücke in der von mir eben aufgeführten Aufzäh-
lung schließen.

(Beifall bei der AfD – Ingo Gädechens [CDU/ 
CSU]: Es gibt keine Lücke!)

Dass eine besondere Absicherung und Fürsorge für 
unsere Soldaten selbstverständlich ist, darüber müssen 
wir uns hier in diesem Kreis nicht unterhalten; das ist 
jedem von uns klar und bewusst. Es geht hier nun um 
die nach außen hin sichtbaren Zeichen der Anerkennung 
der Kameraden. Das Verwundetenabzeichen dient als 
Zeichen der Wertschätzung für die erbrachten Opfer an 
Körper und Seele. Jeder Kamerad, der im Einsatz auf dem 
Schlachtfeld verwundet wurde, verdient diese Auszeich-
nung. Es mag nach außen hin erkennbar sein, wenn ein 
Soldat in seinem Einsatz für das Vaterland einen Arm 
oder ein Bein verloren hat. Aber wir müssen auch die 
Soldaten einbinden, welche grausame Bilder gesehen ha-
ben, als der Kamerad zur Rechten durch eine Sprengfalle 
zerfetzt oder im Gefecht niedergestreckt wurde. Alle Er-
wähnten haben persönliche Opfer erbracht, um ihren Auf-
trag zu erfüllen, den wir, der Bundestag, ihnen mit auf den 
Weg gegeben hat. Gerade für die Verletzten an der Seele 
ist es die Möglichkeit, das Schweigen, die stille Stigma-
tisierung zu durchbrechen.

Einzelne mögen – so habe ich es bereits gelesen – he-
rablassend sagen: Es ist doch nur ein Stück Blech, welche 
Bedeutung soll das denn haben? Denen möchte ich ent-
gegnen, dass sie nicht verstanden haben, was diese Aus-
zeichnung bedeutet, ja, dass sie das Wesen eines Solda-
ten, dass sie das Wesen unserer Streitkräfte nicht 
verstanden haben.

(Beifall bei der AfD)

Es geht um die Wertschätzung gegenüber jedem Einzel-
nen, der seinem Vaterland dient und der gerade in der 
heutigen Zeit dazu bereit ist, das zu geben, was für viele 
von uns selbstverständlich ist, nämlich die körperliche 
und seelische Unversehrtheit. Zeigen wir unseren Solda-
ten, dass wir bereit sind, ihnen dieses Zeichen zuzuge-
stehen, so wie es andere Länder auch tun, zum Beispiel 
die Vereinigten Staaten mit der Verleihung des Purple 
Heart. Es ist an uns, ein Zeichen zu setzen für die Aner-

kennung der Einsatz- und Opferbereitschaft unserer Sol-
daten. Wer sein Land liebt, der liebt seine Soldaten.

(Beifall bei der AfD)
Er ist dazu bereit, ihnen das nach außen hin sichtbare 
Zeichen der Anerkennung für ihre Opferbereitschaft zu 
gewähren, und redet es ihnen nicht ab. Ich ersuche jeden 
Einzelnen, den vorliegenden Antrag zu unterstützen. Es 
ist einer der letzten Schritte hin zu Akzeptanz und Wert-
schätzung unseren Streitkräften gegenüber.

All denen, die glauben, sie müssen den vorliegenden 
Antrag zerreden, sie müssen ihn ablehnen, nur weil er von 
der AfD kommt, möchte ich mit auf den Weg geben: Es 
geht nicht um uns, um die AfD. Es geht um unsere Solda-
ten, es geht um unser Land, und es geht um unsere Hei-
mat. Wenn Sie meinen, Sie müssen den Antrag umschrei-
ben, Sie müssen ihn anders stellen, dann tun Sie das. Wir 
werden Sie dabei unterstützen. Es geht uns hierbei um 
unsere Soldaten. Und deswegen: Wenn Sie ihn schon 
nicht mittragen können, dann stellen Sie ihn neu. Unsere 
Stimmen haben Sie.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Ich erteile das Wort dem Parlamentarischen Staatssek-

retär Dr. Peter Tauber.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Peter Tauber, Parl. Staatssekretär bei der Bundes-
ministerin der Verteidigung:

Meine sehr verehrten Damen! Meine Herren! Es ist 
noch nicht allzu lange her, da haben hier, direkt vor 
dem Reichstag, junge Rekrutinnen und Rekruten gelobt, 
dieses Land tapfer zu verteidigen, und zwar im Zweifel 
unter Einsatz ihres Lebens und unter Inkaufnahme eines 
seelischen oder körperlichen Schadens oder Leidens.

Jürgen Busch hat einmal gesagt: Der Soldat muss han-
deln, obwohl es gefährlich und der Erfolg unsicher ist, 
und der Soldat muss handeln, weil es gefährlich und der 
Erfolg unsicher ist. Sich in Gefahr zu begeben und in die 
Gefahr hinein zu handeln, ist sozusagen ein Wesenskern 
des soldatischen Selbstverständnisses. Deswegen ist es 
richtig, dass wir immer wieder darüber nachdenken: Wel-
che Form der Wertschätzung erfahren die Männer und 
Frauen, die sich auf diese Art und Weise in den Dienst 
unseres Landes stellen? Dass das Parlament darüber 
nachdenkt, ist noch einmal wichtiger; denn die Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages schicken unsere Solda-
tinnen und Soldaten in diese bisweilen lebensgefährli-
chen Einsätze.

Wenn wir heute diskutieren, dann sollten wir uns auch 
die Zeit nehmen, von diesem Rednerpult aus diesen Dank 
gegenüber unseren Soldatinnen und Soldaten zum Aus-
druck zu bringen, egal welchen Schwerpunkt wir bei der 
Frage, wie diese Wertschätzung aussehen muss, setzen.

Diese Wertschätzung hat – um im Bild zu bleiben – wie 
eine Medaille zwei Seiten: Da ist die äußere Wertschät-
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zung, die sich in Symbolen und Gesten zeigt. Aber vor 
allem auch die Fürsorge kann Ausdruck von Wertschät-
zung sein. Hier haben wir in den letzten Jahren viel er-
reicht. Wir müssen uns natürlich immer prüfen: Können 
wir noch besser werden? – Wenn das das Ziel dieses An-
trags ist, dann – da bin ich ziemlich sicher – wird es in 
dieser Frage keinen großen Streit geben.

Die Bundeswehr hat für Soldaten, die im Gefecht ver-
wundet werden, bereits eine Form der Auszeichnung und 
Wertschätzung: die Verleihung der Gefechtsmedaille. Sie 
kann explizit auch dann verliehen werden, wenn ein Sol-
dat im Gefecht verwundet worden ist. Nicht eingeschlos-
sen ist die Frage: Wie gehen wir mit den Männern und 
Frauen um, die im Einsatz einen seelischen Schaden erlit-
ten haben? Darauf komme ich gleich noch einmal kurz zu 
sprechen.

Die Wertschätzung über eine mögliche Auszeichnung, 
ein Abzeichen hinaus ist vielfältig. Die Bewerbung um 
die Austragung der Invictus Games ist Ausdruck der 
Wertschätzung für die Einsatzbereitschaft der Soldatin-
nen und Soldaten. Das Ehrenmal, das Veteranenabzei-
chen – all das sind Symbole der Wertschätzung für diesen 
nicht immer leichten Dienst. Und die Fürsorgemaßnah-
men – auch das, was wir jüngst auf den Weg gebracht 
haben –, die Einbeziehung der Familien, die Erstattung 
von Aufwendungen, die Schaffung einer zentralen Koor-
dinierungs- und Ansprechstelle, das Einsatz-Weiter-
verwendungsgesetz, von dem über 800 Soldaten derzeit 
profitieren – all das ist Ausdruck der Wertschätzung. Der 
Beauftragte für einsatzbedingte PTBS, der Beauftragte 
für Veteranenangelegenheiten – all diese Entscheidungen 
sind Zeichen der Wertschätzung für unsere Soldatinnen 
und Soldaten. Ich glaube, eine wichtige Aussage von uns 
hier muss sein: Wir bleiben dabei nicht stehen, sondern 
wir werden weiter darüber nachdenken, was zu tun ist, um 
unseren Soldaten, die im Einsatz einen Schaden erlitten 
haben, zu helfen und der Gesellschaft das Zeichen zu 
geben, dass wir uns Wertschätzung wünschen.

Damit bin ich bei einem Punkt, den ich zum Schluss 
nennen will. Wir haben derzeit eine geltende Definition 
für Verwundung. Die lautet: Verwundung ist ein personel-
ler Ausfall, der durch unmittelbare gegnerische Aktivität 
oder in einem Gefecht oder infolge eines Gefechts oder 
auf dem Hin- oder Rückweg zu oder von einem Gefecht 
erfolgt. – Nach dieser geltenden Definition würde ein 
Verwundetenabzeichen an einen Soldaten mit PTBS nicht 
verliehen werden. Das heißt, wir müssen an diese Defini-
tion heran, wenn wir es ernst meinen, wenn wir von seel-
ischer Verwundung sprechen.

Damit bin ich bei einem zweiten Punkt. An dieser 
Stelle macht Ihr Antrag, Soldaten, die an PTBS erkrankt 
sind, zu PTBS-Erkrankten erster und zweiter Klasse, weil 
Sie nur von den Kameradinnen und Kameraden sprechen, 
die im Gefecht oder aus einem Gefecht heraus an PTBS 
erkranken. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Was ist mit 
der Soldatin, die zwei Kinder hat und im Einsatz erlebt, 
wie zwei Kinder entführt werden, in den Kofferraum ge-
steckt werden und sie wegen der Rules of Engagement 
nicht eingreifen darf, und PTBS bekommt? Nach Ihrem 
Antrag darf sie kein Verwundetenabzeichen bekommen. 
Was ist mit dem Soldaten, der bei der Seenotrettung Lei-

chen im Wasser treiben sieht, ein Kind aus dem Wasser 
zieht, das dann in seinen Armen stirbt? Der darf nach 
Ihrer Definition, obwohl er an PTBS erkrankt, kein Ver-
wundetenabzeichen bekommen. Was ist mit dem Solda-
ten, der im Kosovo ein Massengrab exhumiert und des-
wegen an einer PTBS erkrankt? Er darf nach Ihrer 
Definition kein Verwundetenabzeichen bekommen.

Wir können gerne über all diese Fragen reden, und 
Fragen der Wertschätzung sind wichtig. Aber dann neh-
men wir uns bitte auch die Zeit und machen das so, dass 
wir nicht wieder Konfliktfälle schaffen. Ich bin für Anre-
gungen aus dem parlamentarischen Raum immer dank-
bar. Der Kollege Faber hat uns vor Kurzem darauf hinge-
wiesen, was wir beim Thema „Stichtagsregelung für die 
Gefechtsmedaille“ tun müssen. Das werden wir aufgrei-
fen.

Wir können über all diese Fragen reden, aber es darf 
nicht sein, dass das am Ende zulasten der Soldatinnen und 
Soldaten geht. Das ist eine gemeinsame Aufgabe des 
Parlaments, und wenn wir als Ministerium die Unterstüt-
zung aus dem Hohen Haus haben, dann freut uns das sehr.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und der 
FDP)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege 

Alexander Müller.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Ingo 
Gädechens [CDU/CSU])

Alexander Müller (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 

letzten Träger eines Verwundetenabzeichens in Deutsch-
land waren die Verletzten des Attentats vom 20. Juli 1944 
auf der Wolfsschanze. Das Abzeichen beinhaltete damals 
eine Widmung des Führers persönlich.

Davor schon wurden freiwillige deutsche Söldner, die 
beispielsweise in der Legion Condor aufseiten des Dikta-
tors Franco für den spanischen Faschismus kämpften, ge-
ehrt. Auch dieses Abzeichen wurde von derselben Person 
gestiftet. Wer ein neues Verwundetenabzeichen in 
Deutschland einführen will, muss ganz klar wissen, in 
welche historische Tradition er sich damit begibt.

Der aktuelle Traditionserlass der Bundeswehr nennt 
klare Kriterien, was genau traditionsstiftend für die Bun-
deswehr sein kann und was nicht. Man sollte also besser 
zweimal oder dreimal überlegen, welche Traditionen es 
wert sind, in der Bundeswehr wieder eingeführt zu wer-
den, und welche nicht.

(Beifall bei der FDP, der SPD und der LIN-
KEN)

Dazu kommt ein grundlegender Wandel in Kultur und 
Gesellschaft: In den beiden Weltkriegen mögen Soldaten 
noch stolz darauf gewesen sein, an blutigen Kämpfen 
beteiligt gewesen zu sein, überlebt zu haben und für die 
erlittenen Verwundungen oder Behinderungen geehrt zu 
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werden. Meine Erfahrung als Reservist der Bundeswehr 
ist heute eine völlig andere. Soldatinnen und Soldaten 
sind stolz, für Frieden und Stabilität weltweit einzuste-
hen, die Zivilbevölkerung zu schützen, den Wiederaufbau 
in Konfliktregionen abzusichern. Auf diese Erfolge ist die 
Truppe stolz. Aber es will doch niemand ernsthaft für 
Tapferkeit im Kampf oder für erlittene Verwundungen 
oder Behinderungen mit einem Orden geehrt werden. 
Diese Zeiten sind lange vorbei. Und der Begriff „Opfer-
bereitschaft“ ist im Jahre 2019 völlig daneben.

Es stellen sich auch ganz praktische Probleme – Staats-
sekretär Tauber hat sie schon genannt –: Für die Einsatz-
medaillen der Bundeswehr wird man vorgeschlagen. Wie 
soll das für ein Verwundetenabzeichen funktionieren? Es 
geht hier immerhin um medizinische Befunde, um 
höchstpersönliche Daten. Sollen die Sanis die Kranken-
akten einfach an die Vorgesetzten weiterleiten? Sollen die 
Sanis selbst die Vorschläge machen? Oder sollen sich die 
betroffenen Soldatinnen und Soldaten für das Verwunde-
tenabzeichen selbst bewerben und dabei die Umstände im 
Detail offenlegen? Darauf gibt Ihr Antrag keine Antwor-
ten.

Wir sollten uns viel stärker darüber Gedanken machen, 
wie wir unseren Soldatinnen und Soldaten im Falle einer 
geistigen oder körperlichen Verwundung wirklich helfen 
können. Die Weiterentwicklung der Forschung von The-
rapiemaßnahmen zum Beispiel für von einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung Betroffene, die weiter gehende 
Förderung und Bezuschussung von modernen tierbasier-
ten Therapien, weitere Aufklärungsmaßnahmen in der 
Bevölkerung und den Streitkräften gegen die Stigmatisie-
rung psychischer Erkrankungen, das Fördern der gesell-
schaftlichen Anerkennung der Soldatinnen und Soldaten 
und die Ehrung der Rückkehrer aus internationalen Sta-
bilisierungseinsätzen: Das wären Maßnahmen, die den 
Betroffenen wirklich helfen würden.

Wir danken an dieser Stelle all unseren Soldatinnen 
und Soldaten, die täglich ihr Leben und ihre körperliche 
Unversehrtheit für den Einsatz riskieren, und wir werden 
den Antrag ablehnen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Ingo 
Gädechens [CDU/CSU])

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Fritz 

Felgentreu.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Fritz Felgentreu (SPD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die AfD 

will ein Verwundetenabzeichen für die Bundeswehr ein-
führen. Laut Antragstext sollen damit symbolisch der 
Einsatz verwundeter Soldatinnen und Soldaten gewürdigt 
und die Moral und Motivation der Streitkräfte gestärkt 
werden.

Zu Recht bekennt die Antragstellerin selbst, dass es um 
Symbolik geht, nicht um eine bessere Versorgung von 

aktiven oder ehemaligen Soldatinnen und Soldaten, die 
an Leib und Seele verwundet aus dem Einsatz zurückge-
kehrt sind. Es gibt in diesem Haus einen breiten Konsens, 
dass wir es diesen Männern und Frauen schuldig sind, sie 
in der Heilung und auf dem weiteren Lebensweg so zu 
begleiten und abzusichern, wie sie es brauchen.

Wir haben sie in den Einsatz geschickt, bei dem sie zu 
Schaden gekommen sind. Wir haben die Pflicht, ihnen 
Dank und Anerkennung, Beistand und Sicherheit auf 
dem weiteren Lebensweg zu geben.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Und das tun wir auch, zuletzt mit dem vor wenigen Mo-
naten beschlossenen Gesetz zur Stärkung der Einsatzbe-
reitschaft, mit dem wir neben anderen Maßnahmen für 
Angehörige die Möglichkeit geschaffen haben, traumati-
sierte Soldaten bei ihrer Therapie zu begleiten.

Es geht hier also um eine angemessene äußere Form 
von Anerkennung für Einsatzkräfte. Wir haben zu bera-
ten, ob ein Verwundetenabzeichen dafür das richtige 
Symbol ist. Unsere Verbündeten haben diese Frage übri-
gens unterschiedlich beantwortet: die USA, Kanada, 
Frankreich, Polen und die Niederlande – nach unter-
schiedlichen Kriterien – mit Ja, Großbritannien, Spanien 
und Italien mit Nein. In der SPD-Fraktion haben wir 
große Zweifel, dass ein Verwundetenabzeichen die damit 
verbundenen Erwartungen der AfD-Fraktion erfüllen 
kann.

Richtig ist sicherlich, dass ein solches Abzeichen in 
einer zeitgemäßen Form nicht auf die Verletzung des Kör-
pers reduziert werden darf, sondern auch die seelischen 
Verletzungen mit einschließen müsste; wir haben darüber 
gesprochen. Dass es aber die Anerkennung des Soldaten-
berufes in der Gesellschaft fördern könnte, ist eine illu-
sorische Annahme. Wenn überhaupt, hat es eine Signal-
wirkung nach innen, gegenüber der Truppe.

Wie wir am Beispiel der Niederlande sehen, die den 
Kreis der Berechtigten ständig ausgeweitet haben, kann 
ein solches Abzeichen angesichts unterschiedlicher For-
men und Grade von Traumatisierung oder der Ursachen 
von Traumatisierung aber auch sehr leicht eine perma-
nente Diskussion über Gleichbehandlung hervorrufen. 
Für Zusammenhalt, Moral und Motivation in den Streit-
kräften ist das nicht unbedingt hilfreich.

Zum anderen bleibt fraglich, ob sich eine Verwundung 
überhaupt als Gegenstand einer Auszeichnung eignet.

(Zuruf von der SPD: Ja!)

Was wir auszeichnen und anerkennen wollen, ist doch 
nicht die Verwundung als solche, sondern alles, was für 
Verwundung oder Trauma ursächlich war. Die Pflichter-
füllung, die Einsatzbereitschaft, der Mut der Verwunde-
ten im Einsatz und im Gefecht, das ist das, was nach 
Auszeichnung verlangt. Die Wunde hingegen bedarf der 
Behandlung, der Heilung, und ihre Folgen bedürfen der 
Nachsorge und der Solidarität.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der FDP)
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Diese Auszeichnung für Einsatzbereitschaft, Pflichter-
füllung und Mut gibt es bereits. Mit der Einsatzmedaille, 
der Einsatzmedaille Gefecht und dem Ehrenkreuz der 
Bundeswehr für Tapferkeit werden in unterschiedlichen 
Stufen die Leistungen unserer Soldatinnen und Soldaten 
im Einsatz gewürdigt und sichtbar gemacht. Die aus der 
Truppe vernehmbare Kritik daran, dass die Einsatzme-
daille Gefecht nicht rückwirkend verliehen wird, scheint 
mir nachvollziehbar, aber eine Lücke, was die sichtbare 
Würdigung soldatischer Leistung im Einsatz angeht, 
kann ich nicht erkennen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns hier 
im Deutschen Bundestag dennoch bereits mit großer 
Mehrheit gemeinsam entschieden, Verwundung und 
Trauma von Soldatinnen und Soldaten im Dienst unseres 
Landes und im Auftrag dieses Parlaments in der Gesell-
schaft deutlicher sichtbar zu machen und zu würdigen. 
Mit der Ausrichtung der Invictus Games 2022 in Düssel-
dorf wollen wir ja nicht nur zeigen, was Soldatinnen und 
Soldaten im Einsatz verloren haben; wir wollen der Ge-
sellschaft in ihrer ganzen Breite auch vor Augen führen, 
zu welchen Höchstleistungen sie fähig sind und welches 
Gut ihr Beitrag für uns alle bedeutet. Uns scheint das ein 
besserer Weg zur Stärkung von Moral und Motivation zu 
sein als die Verleihung eines Abzeichens, das keinem 
Soldaten und keiner Soldatin ersetzen kann, was sie ver-
loren haben.

Meine Damen und Herren von der AfD-Fraktion, ich 
traue auch der Lauterkeit Ihres Anliegens nicht.

(Ulli Nissen [SPD]: Ich auch nicht! – 
Dr. Alexander Gauland [AfD]: Das war mir 
klar! Das musste ja kommen! – Dr. Tobias 
Lindner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das 
ist berechtigt!)

– Ja, das ist völlig klar. – Der Grund dafür ist die Sprache, 
die Sie verwenden. Nicht nur in diesem Antrag, sondern 
auch in Schriften wie dem AfD-Konzept zur Entwicklung 
der Bundeswehr schwelgen Sie in Begriffen, die an die 
Rhetorik der Weltkriege anknüpfen; wir haben das beim 
Kollegen Kestner ja gerade eben erlebt. Da wird die Fä-
higkeit „zum unerbittlichen Kampf“ gepriesen, da wer-
den im Anklang an das Motto der SS „Ehre“ und „Treue“ 
als soldatische Tugenden beschworen.

(Helin Evrim Sommer [DIE LINKE]: Furcht-
bar!)

Oder es soll, wie hier in Ihrer Überschrift, der Soldat in 
seiner „Opferbereitschaft“ als Ausdruck von Mut und 
Pflichterfüllung gestärkt werden.

(Ulli Nissen [SPD]: Widerlich!)

Auch der Begriff des Verwundetenabzeichens selbst 
greift auf eine Auszeichnung zurück, die im Zweiten 
Weltkrieg millionenfach verliehen wurde – übrigens nicht 
nur an Soldaten. Sie rufen damit bewusst das Bild eines 
Stahlhelms mit Hakenkreuz in einem Kranz aus Eichen-
laub auf.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Frank 

Pasemann [AfD]: Das ist ja furchtbar, was Sie 
hier sagen! Schämen sollten Sie sich!)

Ich glaube da nicht an einen Zufall und nicht an ein 
Versehen, sondern wir erkennen in Ihrem Antrag einen 
weiteren Versuch, die stolze Tradition der Bundeswehr 
als Armee der freien Republik abzuwerten und die Wehr-
macht wieder als Vorbild zu etablieren.

(Beifall bei der SPD, der FDP und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der CDU/CSU] – Dr. Alexander Gauland 
[AfD]: Ja, ja!)

Mit Ihrer „Armee der Deutschen“ führen Sie Bilder und 
Begriffe in den parlamentarischen Raum ein, an denen 
sich Rechtsextreme und Rechtsradikale nur zu gerne 
orientieren. Dafür können Sie von der SPD-Fraktion nur 
den entschiedensten Widerstand erwarten.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Herr Kollege, die Redezeit ist um.

Dr. Fritz Felgentreu (SPD):
Wir werden immer zu den Männern und Frauen stehen, 

die in unserem Auftrag ihr Leben und ihre Gesundheit 
riskieren. Aber Ihren Antrag werden wir ablehnen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die Fraktion Die Linke hat das Wort der Kollege 

Matthias Höhn.

(Beifall bei der LINKEN)

Matthias Höhn (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Ich hatte erst letzte Woche die Gelegenheit, an einer 
Sitzung des Vergabeausschusses der Härtefallstiftung 
teilzunehmen. Die Härtefallstiftung ist noch nicht so be-
kannt, wie sie eigentlich bekannt sein müsste. Wie ich 
erfahren habe, ist ihre Existenz auch vielen Soldatinnen 
und Soldaten immer noch nicht bekannt. Sie kümmert 
sich in der Tat sehr intensiv darum, geschädigten Solda-
tinnen und Soldaten, ob seelisch oder körperlich geschä-
digt, zum Teil über Jahre hinaus soziale und finanzielle 
Hilfe zukommen zu lassen. Ich will an dieser Stelle sagen: 
Diese Arbeit ist bei Weitem wertvoller als jedes Abzei-
chen, für das wir uns hier entscheiden.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und der Abg. Kerstin Vieregge 
[CDU/CSU])

Ich will hier – ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, 
das an konkreten Fällen ein Stück weit nachzuvollziehen 
und auch Schilderungen von Soldaten aus dem Einsatz 
und von den Ereignissen ihrer Traumatisierung zu lesen – 
die Möglichkeit nutzen, zu sagen: Ich finde, dass in un-
seren sicherheitspolitischen Debatten, auch wenn wir da-
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rüber reden, mehr Verantwortung zu übernehmen und als 
Parlament in der Zukunft möglicherweise mehr Einsätze 
weltweit zu bewilligen, die Frage der Konsequenz für 
unsere Soldatinnen und Soldaten, das Risiko, das damit 
verbunden ist, und die Schädigungen, die sie mit nach 
Hause bringen, regelmäßig zu kurz kommt. Das will ich 
ausdrücklich bedauern. Das ist ein Mangel unserer Debat-
ten. Das gehört zu den Folgen unserer politischen Ent-
scheidungen hier im Deutschen Bundestag dazu.

Die zweite Bemerkung, die ich machen will – das 
schließt an das an, was der Kollege Felgentreu eben auch 
schon ausgeführt hat –: Wenn man sich vergegenwärtigt, 
was das Bild der AfD-Fraktion von der Bundeswehr ist, 
dann kann man das besagte Papier zur Hand nehmen. 
Man kann sich noch mal ihre Reden durchlesen, die hier 
im Parlament gehalten worden sind. Da ist die Feminisie-
rung der Bundeswehr beklagt worden. Da ist der Trend 
zur Verweichlichung in der Bundeswehr beklagt worden. 
Gleichzeitig werden vernünftige Arbeitszeitmodelle für 
die Bundeswehr abgelehnt, weil das in einer Armee nichts 
zu suchen habe. Wir hören, dass es endlich wieder Zeit 
sei, stolz zu sein auf Leistungen deutscher Soldaten in 
zwei Weltkriegen. Die Debatte ist mit einem Zitat aus 
der Kaiserzeit eröffnet worden.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein 
Verständnis von Armee, von Bundeswehr, von Soldaten, 
das wir nicht teilen.

(Zuruf des Abg. Gerold Otten [AfD])

Deswegen, weil er genau diese Sprache spricht, werden 
wir Ihren Antrag auch ablehnen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der Kollege Tobias Lindner hat das Wort für Bünd-

nis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Tobias Lindner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Las-

sen Sie mich aus dem Traditionserlass der Bundeswehr 
zitieren:

Historische Beispiele für zeitlos gültige soldatische 
Tugenden, etwa Tapferkeit, Ritterlichkeit, Anstand, 
Treue, Bescheidenheit, Kameradschaft, Wahrhaftig-
keit, Entschlussfreude und gewissenhafte Pflichter-
füllung, aber auch Beispiele für militärische Exzel-
lenz, z. B. herausragende Truppenführung, können 
in der Bundeswehr Anerkennung finden ...

Von „Opferbereitschaft“ – das Wort, das die AfD in 
ihren fünf Minuten fast ein Dutzend Mal gebraucht hat – 
ist darin zu Recht keine Rede, liebe Kolleginnen und 
Kollegen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so-
wie bei Abgeordneten der SPD und des Abg. 
Matthias Höhn [DIE LINKE])

Um es klar und deutlich zu sagen, Herr Kollege 
Kestner: Sie stellen sich hier an dieses Pult und 
suggerieren den Soldatinnen und Soldaten, die an Seele 
oder Körper verwundet worden sind, es gehe Ihnen um ihr 
Schicksal. Wenn dem wirklich so wäre, dann hätten Sie 
doch diese Debatte nicht erst vor zwei Sitzungswochen 
auf die Tagesordnung setzen lassen, dann gegen einen 
anderen Tagesordnungspunkt getauscht und wieder ab-
setzen lassen. Wenn Ihnen wirklich daran gelegen wäre, 
dann hätten Sie doch Ihren Antrag nicht erst gestern 
Abend gegen 18 Uhr den anderen Fraktionen zukommen 
lassen. Um hier mal die Dinge beim Namen zu nennen!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so-
wie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der SPD 
und der FDP)

Wenn Sie fragen: „Was hat das damit zu tun?“, dann 
antworte ich Ihnen: Das hat etwas mit ehrlicher und ver-
nünftiger parlamentarischer Arbeit zu tun. Wer nicht in 
der Lage ist, einen einseitigen Antrag im Deutschen Bun-
destag etwas früher als 18 Uhr am Vortag vorzulegen, 
dem geht es doch, ehrlich gesagt, nicht um die Sache, 
liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU, der SPD und der FDP – Ingo 
Gädechens [CDU/CSU]: Genau das ist der 
Punkt!)

Um noch was ganz deutlich zu sagen: Wir haben keine 
Lücke bei Auszeichnungen in der Bundeswehr. Wir ha-
ben das Ehrenkreuz für Tapferkeit, und wir haben die 
Gefechtsmedaille. Wenn wir Lücken haben, dann in der 
Versorgung und bei der Fürsorge, wenn Menschen an 
Körper oder Seele verwundet worden sind.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es war in der Vergangenheit immer dieses Parlament mit 
seinen Fraktionen, das die Bundesregierung dazu ange-
halten hat, hier mehr zu tun. Ich will hinzufügen: Man 
kann an diesen Stellen weitere Schritte gehen, liebe Kol-
leginnen und Kollegen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Ich will Ihnen einen letzten Punkt nennen: Die Bun-
deswehr ist ganz bewusst in einem Bruch mit der Tradi-
tion aller deutschen Vorgängerarmeen gegründet worden. 
Darauf bin ich stolz, und ich finde, darauf können wir 
stolz sein. Wenn wir dieses Bild der Bundeswehr an die-
ser Stelle ernst nehmen, dann passt ein Abzeichen, das 
uns an die düstersten Zeiten der deutschen Geschichte 
erinnert, nicht zu dieser unserer Bundeswehr.

Herzlichen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so-
wie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der SPD 
und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die CDU/CSU-Fraktion hat das Wort die Kollegin 

Kerstin Vieregge.
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(Beifall bei der CDU/CSU)

Kerstin Vieregge (CDU/CSU):
Guten Abend! Es sind wir Abgeordnete, die im Deut-

schen Bundestag über Auslandseinsätze der Bundeswehr 
entscheiden. Dieses hohe Recht des Parlaments macht es 
selbstverständlich notwendig, soldatische Leistungen an-
zuerkennen, zu respektieren und auch zu ehren. Wir müs-
sen das Bewusstsein für diese Leistungen in die Mitte der 
Gesellschaft holen.

In der vergangenen Woche war ich erstmals in Afgha-
nistan und habe mir in Kabul, Masar-i-Scharif und Kund-
uz selbst ein Bild von der großen Herausforderung ma-
chen können, die dort von der Truppe zu bewältigen ist. 
Dort habe ich nicht den Eindruck gewonnen, dass durch 
ein Abzeichen einem Verwundeten geholfen würde. Nach 
mehreren ganz unterschiedlichen Truppenbesuchen im 
In- und Ausland und vielen Gesprächen sehe ich eine viel 
größere Dringlichkeit. Den Soldatinnen und Soldaten ist 
vielmehr daran gelegen, gar nicht erst verwundet zu wer-
den,

(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Richtig!)
zum Beispiel durch Ausrüstung und eine Ausbildung, die 
ihnen eine klare Überlegenheit gegenüber dem Gegner 
gewährt. Hierauf sollten wir unsere Anstrengungen viel 
stärker konzentrieren. Und wenn doch Umstände dazu 
führen, dass ein Angehöriger unserer Streitkräfte verwun-
det wird, dann ist eine optimale medizinische Versorgung 
das oberste Gebot. Und würde ein Abzeichen wirklich bei 
der Genesung helfen?

Ich möchte noch einen anderen Aspekt benennen. Mit 
einem Verwundetenabzeichen wird auch zum Ausdruck 
gebracht, dass in einem unglücklichen Moment ein Geg-
ner dem betroffenen Soldaten einen Schritt voraus war. 
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man daran stän-
dig erinnert werden will oder ein Zeugnis darüber an der 
eigenen Brust tragen möchte.

An diesem Punkt würde ich sogar noch einen Schritt 
weitergehen: Der vorliegende Antrag nutzt die Formulie-
rung „feindliche Handlungen“ als Verleihungsvorausset-
zung. Somit wird indirekt die Wirkung dieser feindlichen 
Handlungen anerkannt. Auf diese Art der Anerkennung 
können wir meiner Meinung nach aber ganz getrost ver-
zichten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Unsere Soldatinnen und Soldaten wissen, wie gefähr-
lich ihr Dienst ist. Daher wollen sie sich so gut wie mög-
lich schützen können. Die jüngste Initiative zur Bewaff-
nung unserer Drohnensysteme ist daher deutlich 
zielführender als der heute diskutierte Antrag.

(Henning Otte [CDU/CSU]: Sehr richtig!)
Letztlich will ich eine Lanze für die Anerkennungs-

kultur brechen. Es gibt viele Wege, die Leistungen der 
Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft zu holen, zum 
Beispiel, indem darüber gesprochen wird und indem die 
Bundeswehr mutig öffentlich auftritt. Daher finde ich, 
dass dafür nicht nur öffentliche Gelöbnisse ein Mittel sein 

sollten, sondern auch öffentliche Appelle zur Verabschie-
dung in den Einsatz und vor allem auch zur Begrüßung 
bei der Heimkehr. Dass man dabei auch Auszeichnungen 
verleihen und Beförderungen vornehmen kann, steht au-
ßer Frage.

Zum Abschluss will ich mich bewusst in der Vorweih-
nachtszeit an alle im Einsatz befindlichen Angehörigen 
der Bundeswehr richten. Seien Sie versichert, dass unsere 
Gedanken bei Ihnen sind!

(Enrico Komning [AfD]: Heuchlerisch!)

Verlassen Sie sich darauf, dass wir im Deutschen Bundes-
tag für Sie da sind, so wie Sie für unser Land da sind! 
Vielen Dank für Ihren Dienst!

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist 

der Kollege Thomas Erndl, CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Thomas Erndl (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sol-

datin oder Soldat sein ist kein Beruf wie jeder andere. 
Dieser Grundsatz muss sichtbar sein. Unsere Armee muss 
sichtbar sein in unserer Gesellschaft. Wir bilden das ab in 
unserer Politik: mit öffentlichen Gelöbnissen, mit dem 
kostenfreien Bahnfahren in Uniform und mit dem politi-
schen Rückhalt, den eine leistungsfähige Armee braucht. 
Soldatin oder Soldat ist eben kein Beruf wie jeder andere. 
Wer unsere Grundwerte und unsere Demokratie, ja, das 
Recht und die Freiheit unseres Volkes tapfer verteidigt, 
auch unter Einsatz von Leib und Leben, hat Anspruch auf 
eine besondere Anerkennung und Wertschätzung.

Vor 24 Jahren war ich bei den ersten Kampftruppenein-
heiten mit dabei, die unser Land in einen Auslandsein-
satz, damals nach Bosnien-Herzegowina, geschickt hat. 
Seitdem hat sich bei der Frage Anerkennung viel getan – 
es ist schon angesprochen worden –: Neben den Einsatz-
medaillen sind besonders das Ehrenkreuz für Tapferkeit 
und die Einsatzmedaille Gefecht hervorzuheben.

In der heutigen Debatte wird ein Verwundetenabzei-
chen vorgeschlagen. Dabei sind viele Fragen offen, ge-
rade mit dem Verweis auf erlittene seelische Schäden. 
Wollen Soldatinnen und Soldaten wirklich gerade seeli-
sche Schäden nach außen sichtbar machen, wie es im 
Vorschlag formuliert ist? Sie bringen den Begriff „Opfer-
bereitschaft“. Wollen die Soldatinnen und Soldaten wirk-
lich eine Opferrolle zuerkannt bekommen? Ich meine: 
Bei körperlicher und seelischer Verwundung ist wirkliche 
und reale Fürsorge entscheidend und keine Symbolpoli-
tik.

Wir haben hier bereits eine Menge auf den Weg ge-
bracht. Verwundete und Versehrte brauchen bestmögliche 
Versorgung und nicht nur Sichtbarkeit, und davon steht in 
Ihrem Antrag, Kolleginnen und Kollegen der AfD, nichts. 
Wir brauchen aufrichtige Wertschätzung und keinen Po-
pulismus.
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Meine Damen und Herren, die größte Wunde, die wir 
als Gesellschaft den Soldatinnen und Soldaten, die in 
einem gefährlichen Einsatz waren, zufügen können, die 
wir den Soldatinnen und Soldaten, die mit einer Verlet-
zung heimgekehrt sind, zusätzlich zufügen können und 
die wir den Familien und Angehörigen der über 100 Sol-
datinnen und Soldaten, die gefallen und nicht mehr heim-
gekehrt sind, zufügen können, ist, vergessen zu werden.

Es ist unsere Aufgabe, dass das nicht geschieht. Es gibt 
hier viele Initiativen: den Marsch zum Gedenken, die 
Invictus Games; sie sind angesprochen worden. Es ist 
unser Ziel, dass die Mehrheit der Menschen in unserem 
Land den Soldaten sagt: „Danke, dass ihr da seid“, anstatt 
bei öffentlichen Gelöbnissen zu pfeifen. Es ist unsere 
Verantwortung, dass Verletzte und Verwundete die best-
mögliche Versorgung bekommen. Die Wege, auf denen 
Wertschätzung und Anerkennung geleistet werden, ent-
wickeln sich sicherlich weiter. Ihr Vorschlag des Verwun-
detenabzeichens ist nicht stimmig.

Wir sagen Danke allen Soldatinnen und Soldaten, die 
für unser Land im Einsatz sind und ihren Dienst tun. Wir 
stehen an der Seite der Bundeswehr, unserer Soldatinnen 
und Soldaten.

(Zuruf von der AfD: Wir auch!)
Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungs-

punkt.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 19/15736 an den Verteidigungsausschuss 
vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschlä-
ge? – Das ist nicht der Fall. Dann wird so verfahren.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Tourismus (20. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU und SPD

30 Jahre Mauerfall und Reisefreiheit – Er-
folgsgeschichte Tourismus

Drucksachen 19/14750, 19/15674

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten be-
schlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der 
Kollegin Astrid Damerow.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Astrid Damerow (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Der Herbst 1989 – wir erinnern uns alle – 
war eine bewegte, aber auch eine bewegende Zeit. Der 
11. Dezember 1989, also heute vor 30 Jahren, war ein 
Montag. Bei dieser Montagsdemonstration wurde nun 

auch, nach dem Fall der Mauer, der bereits vier Wochen 
zurücklag, die Forderung nach einer Wiedervereinigung 
der beiden deutschen Teile laut.

Auch ich – mit Verwandten in Magdeburg und in West- 
Berlin – erlebte diesen Herbst zunächst mit Sorge, dann 
mit Freude und vor allem mit viel Dankbarkeit für den 
Mut der Menschen in der damaligen DDR. Nach dem 
Mauerfall war es uns endlich möglich, uns gegenseitig 
ungehindert, ohne Schikanen, ohne Ängste zu besuchen, 
aber auch Regionen Deutschlands in Ost und West zu 
erkunden, die wir bisher jeweils nur aus Büchern oder 
aus Erzählungen kannten. Reisefreiheit hatten die Ost-
deutschen mit dem 9. November 1989 also nicht nur für 
die Bürger der DDR, sondern auch für die Bürger West-
deutschlands erstritten – herzlichen Dank dafür!

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Die erkämpfte Reisefreiheit und die Restaurierung ost-
deutscher Städte und Landschaften boten eine große 
Chance für den Tourismus in ganz Deutschland. Heute 
sind Orte in Ost und West für uns Deutsche beliebte Rei-
seziele. Auch für Gäste aus dem Ausland ist das vereinte 
Deutschland ein Magnet: Die Zahl ausländischer Gäste 
hat sich seit der Wiedervereinigung in den alten Ländern 
verdoppelt, in den neuen Ländern sogar verfünffacht. 
Berlin stand 2018 mit 33 Millionen Übernachtungen auf 
Platz drei der beliebtesten Städte in Europa – nach Lon-
don und Paris.

Um dieses Potenzial weiter zu entfalten, werben wir in 
unserem Antrag dafür, die Gelder für die Deutsche Zent-
rale für Tourismus für das Auslandsmarketing auch in 
Zukunft zu verstetigen.

Wie Umfragen aber zeigen, können wir auch unseren 
Inlandstourismus durchaus noch ausbauen. Ich las neu-
lich, dass etwa jeder sechste Westdeutsche noch nicht 
privat in den ostdeutschen Bundesländern war.

(Gabriele Hiller-Ohm [SPD]: Unglaublich!)

Da ist also durchaus noch Luft im System.

Ebenso wichtig ist uns, dass in der nationalen Touris-
musstrategie auch die Förderung der deutsch-deutschen 
Erinnerungskultur berücksichtigt wird. Dazu gehört aber 
auch, dass wir nie, wirklich nie vergessen, dass die Ver-
brechen des Nationalsozialismus erst die Teilung 
Deutschlands nach sich gezogen haben.

Verehrte Damen und Herren, heute ist freies Reisen für 
viele Menschen selbstverständlich. Das kann aber nur so 
bleiben, wenn wir den Wert von Demokratie, Toleranz 
und Weltoffenheit erkennen und verteidigen. Dafür müs-
sen wir vor allem bereits bei jungen Menschen werben. 
Deshalb wollen wir den interkulturellen Jugendaustausch 
weiter fördern und für ein Klima eintreten, in dem 
Besucher aus anderen Ländern bei uns willkommen sind

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

und unsere Jugend andere Länder und Kulturen kennen-
lernt.
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(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Sehr gut!)
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Reisefreiheit war 

eine große Motivation für die Friedliche Revolution 
1989. Wir möchten mit unserem Antrag diese Errungen-
schaft aus touristischer Sicht würdigen, dabei aber auch 
nicht außer Acht lassen – wir hatten das in der Diskussion 
im Ausschuss –, dass die Wiedervereinigung in der Folge 
durchaus auch Probleme geschaffen hat, die noch nicht 
alle gelöst sind, dass nicht alles perfekt gelaufen ist.

Aber wir konzentrieren uns in unserem Antrag eben 
auf den touristischen Aspekt der Reisefreiheit. Deshalb 
bitte ich noch mal herzlich um Ihre Zustimmung zu un-
serem Antrag. Denn er soll einen Teil würdigen, ohne 
Probleme zu vernachlässigen.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Kollege 

Christoph Neumann.

(Beifall bei der AfD)

Christoph Neumann (AfD):
Sehr geehrter Präsident! Wertgeschätzte Kollegen! 

Liebe Gäste auf den Tribünen und zu Hause vor den Fern-
sehgeräten!

(Michael Donth [CDU/CSU]: Und auf Yo-
uTube!)

30 Jahre Mauerfall sind ein guter Anlass, um tourismu-
spolitische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wie-
dervereinigung in den Vordergrund zu rücken. Die Wie-
dervereinigung hat den Menschen in den neuen 
Bundesländern nicht nur die langersehnte Reisefreiheit 
gebracht; sie hat auch ermöglicht, dass dieser Teil von 
Deutschland in aller Welt immer stärker als Reiseziel ge-
sehen wird. Heute begeistern die östlichen Bundesländer 
die Gäste aus aller Welt nicht nur mit ihren Kulturdenk-
mälern, sondern auch mit malerischen Landschaften und 
Städten. Sie sind auch ein Reiseziel, das offen zeigt, wel-
che Schwierigkeiten 30 Jahre nach der Maueröffnung 
immer noch bestehen.

Wir Deutsche sind gute Gastgeber, aber wir spielen 
nicht heile Welt. Wir nennen das „ehrlichen Tourismus“, 
meine Damen und Herren. Zur Ehrlichkeit gehört auch, 
dass die Forderungen des Antrages von Union und SPD 
sinnvoll sind. Wir werden dem Antrag daher zustimmen. 
Ja, meine Kollegen von der Koalition, wir sprechen es 
offen aus, wenn Sie vernünftige Dinge vorschlagen.

(Beifall bei der AfD – Ingo Gädechens [CDU/ 
CSU]: Wir schlagen nur vernünftige Dinge 
vor! – Michael Donth [CDU/CSU]: Wir auch, 
wenn Sie sich Mühe geben! – Gegenruf des 
Abg. Dr. Alexander Gauland [AfD]: Kommt 
selten vor! – Gegenruf des Abg. Ingo 
Gädechens [CDU/CSU]: Bisschen anstren-
gen!)

Leider gelingt Ihnen das umgekehrt bisher nicht. Da soll-
ten Sie sich endlich mal ein Herz fassen und über Ihren 
Schatten springen.

Soweit es Ihren Antrag betrifft, werte Kollegen, sind 
wir bei Ihnen, wenn Sie die erfolgreiche Auslandsver-
marktung Deutschlands als Reiseziel weiter fördern wol-
len. Dabei sollte selbstverständlich auch die deutsch- 
deutsche Geschichte eine besondere Rolle spielen. Sie 
ist einzigartig in Europa. Das wollen unsere Gäste haut-
nah erleben.

(Beifall bei der AfD)
Deshalb ist es auch gut, im Rahmen der nationalen Tou-
rismusstrategie die deutsch-deutsche Erinnerungskultur 
zu berücksichtigen. Die Gedenkstätte Deutsche Teilung 
Marienborn oder das Deutsch-Deutsche Museum Mödla-
reuth sind wichtige Orte, die Besuchern helfen, unser 
Land besser zu verstehen.

(Beifall bei der AfD)
Sie müssen weiter durch den Bund gefördert werden.

Neben der Erinnerung an die schmerzliche Teilung 
müssen wir tourismuspolitisch aber auch in die Zukunft 
blicken. Deutschland muss als starker Wirtschaftsstand-
ort mitten in Europa auch das berufliche Reisen stärker in 
den Blick nehmen. Der Marktanteil der Geschäftsreisen 
an allen europäischen Reisen nach Deutschland lag 2018 
laut der Deutschen Zentrale für Tourismus auf dem nied-
rigsten Stand seit 2004. Deshalb soll die Auslandsver-
marktung dringend mehr Gewicht auf die Geschäftsreisen 
legen. Auch hier stimmen wir Ihrem Antrag zu.

Meine Damen und Herren, Deutschland gilt zu Recht 
als weltweit attraktives und gastfreundliches Reiseland. 
Wir alle müssen uns deshalb bemühen, das Erreichte hier 
in diesem Haus nicht zu gefährden. Aus diesem Grund 
teilen wir auch Ihre Sorge um das positive Image des 
vereinten Deutschlands. Dieses Image wird durch Extre-
mismus und Gewaltbereitschaft aktuell bedroht.

(Gabriele Hiller-Ohm [SPD]: Ja, das stimmt!)
Um es ganz deutlich zu sagen: Extremismus, gleich von 
welcher Seite, gefährdet unser Land und unser Ansehen 
in der Welt.

(Beifall bei der AfD)
Die Krawalle der Autonomen anlässlich des G-20-Gip-
fels 2017 in Hamburg oder die Wellen linksextremer Ge-
walt in meiner Heimatstadt Leipzig schaden Deutschland.

(Astrid Damerow [CDU/CSU]: Pegida aber 
auch!)

Wenn Linksextreme in Leipzig Baumaschinen in Brand 
stecken, Menschen in ihren Wohnungen überfallen und 
das Landesamt für Steuern und Finanzen anzünden, ist 
das kein Aushängeschild für unser Land.

(Beifall bei der AfD – Alexander Graf 
Lambsdorff [FDP]: Die Aufmärsche der Pegida 
sind viel schlimmer!)

Werte Parlamentarier und Staatsdiener, diese Aus-
wüchse müssen wir gemeinsam beenden. Genauso wie 
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rechte Gewalt muss auch diese Gewalt von links unter-
bunden werden. Wir wollen eine sichere Heimat, und wir 
wollen Sicherheit für unsere Gäste.

Danke schön.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der Kollege Frank Junge ist der nächste Redner für die 

SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Frank Junge (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mei-

ne sehr geehrten Damen und Herren! Wir feiern in diesem 
Jahr 30 Jahre Friedliche Revolution und damit ein Ereig-
nis, in dessen Folge die innerdeutsche Mauer niederge-
rissen wurde. Das war möglich – es kam hier schon zur 
Sprache –, weil ostdeutsche Frauen und Männer mutig in 
den Protest, auf die Straße gegangen sind und sich für 
Demokratie und Freiheit eingesetzt haben. Sie taten das 
in völliger Ungewissheit darüber, welche Konsequenzen 
oder Repressalien sie und ihre Familien zu erleiden ge-
habt hätten. Ich bin diesen Menschen unendlich dankbar; 
denn am Ende dieses couragierten Protestes haben wir in 
Ostdeutschland wirklich demokratische Wahlen bekom-
men, und die Teilung der beiden deutschen Staaten ist 
sozusagen ohne Blutvergießen beendet worden.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben Meinungsfrei-

heit, Freiheit von Zensur und Pressefreiheit sind die Men-
schen im Herbst 1989 auch für Reisefreiheit auf die Stra-
ße gegangen. Andere Länder, andere Kulturen, andere 
Lebensverhältnisse kennenzulernen und den eigenen Ho-
rizont so zu erweitern, war ihnen genauso wichtig, wie die 
Verwandtschaft im Westen zu besuchen. Dass das mög-
lich wurde und dass dieser Aspekt zum Tragen gekom-
men ist, ist im Zuge dieser Protestsituation geleistet wor-
den. Hier hatten die Menschen die Reglementierungen 
des Staates so satt, dass dieses große unerfüllte Bedürfnis 
am Ende mit zur Wiedervereinigung Deutschlands ge-
führt hat.

Seitdem – das wissen wir alle, und wir haben es hier 
auch schon mehrfach debattiert – hat die Entwicklung in 
den alten und den neuen Ländern eine Erfolgsgeschichte 
durchlaufen, die ihresgleichen sucht. Vor allem in struk-
turschwachen Bereichen war und ist der Tourismus im-
mer noch Motor der gesamten wirtschaftlichen Entwick-
lung. Das gilt es hier auch noch mal herauszustellen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Mit unserem Antrag möchten wir daran anknüpfen. 
Wir wollen unter anderem bewirken, dass der Aspekt 
der Friedlichen Revolution von 1989 als einzigartige his-
torische Besonderheit unserer deutsch-deutschen Ge-
schichte für die weltweite Vermarktung unseres Reise-
landes Deutschland über die Deutsche Zentrale für 
Tourismus mit aufgenommen wird.

Außerdem soll das Thema der Friedlichen Revolution 
für die deutsch-deutsche Erinnerungskultur bei der Erar-
beitung von Aktionsplänen im Rahmen unserer auch hier 
schon beschlossenen nationalen Tourismusstrategie fest 
verankert werden.

Und wir wollen – das kam hier auch schon zur Spra-
che –, dass die Bedeutung der deutschen Wiedervereini-
gung und der Reisefreiheit für das friedliche Miteinander 
der Völker in einem geeinten Europa für den interkultu-
rellen Austausch aufgearbeitet und genutzt wird. Denn 
ich finde: Ein Land wie unseres, das sich friedlich vereint 
hat und das jetzt für eine starke Demokratie im Herzen 
Europas steht, kann damit nicht nur für sich selbst wer-
ben. Wir stellen damit auch weit sichtbar heraus, was 
mutige Menschen im Rahmen gesellschaftlicher Um-
bruchprozesse auf friedlichem Weg bewirken können.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Reisen bedeutet 
Weltoffenheit, friedliches Miteinander und Völkerver-
ständigung. Unter diesem Aspekt gilt unser wiederver-
eintes Deutschland heute weltweit als attraktives, sympa-
thisches und gastfreundliches Reiseziel. Sorgen wir dafür, 
dass das in Zukunft so bleibt. Stellen wir uns alle gemein-
sam gegen jegliche Form von Nationalismus, Ausgren-
zung und Rassismus und, Herr Neumann, gegen das Ge-
schäftsmodell der AfD, das genau auf diesen Säulen 
beruht. Denn Ausländerfeindlichkeit, Hass und Hetze wi-
dersprechen nicht nur unseren humanistischen Wertevor-
stellungen, sie schaden auch dem Wirtschafts- und Tou-
rismusstandort Deutschland.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Christoph 
Neumann [AfD]: Das wird schon seit Jahren 
behauptet! Warum steht Sachsen so gut da? 
Aber die SPD nicht, habe ich gehört!)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächster Redner in der Debatte ist der 

Kollege Dr. Marcel Klinge für die Fraktion der FDP.

(Beifall bei der FDP)

Dr. Marcel Klinge (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten 

Damen! Meine Herren! Das ganze Land redet über 30 Jah-
re Mauerfall, und ich finde es großartig, dass wir uns 
heute im Deutschen Bundestag auch mit der sehr erfolg-
reichen Entwicklung des Tourismus in Ostdeutschland 
beschäftigen. Es ist schon beeindruckend, was die Men-
schen in den neuen Bundesländern mit großem unter-
nehmerischen Einsatz, mit großem unternehmerischen 
Risiko und mit großem Mut – nämlich nach der Wieder-
vereinigung vielleicht noch mal was ganz Neues zu star-
ten – zusammen mit ihren fleißigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den letzten drei Jahrzehnten aufgebaut 
haben.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)
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Dass sich der Tourismus in Ostdeutschland zu einer dy-
namischen und erfolgreichen Branche entwickelt hat, 
sollte uns alle, glaube ich, sehr stolz machen.

Wie jeder gute Unternehmer sollte sich der Blick aber 
nicht nur in die Vergangenheit richten, sondern auch in 
die Zukunft. Uns Freie Demokraten beschäftigt natürlich 
die Frage, wie wir unsere Tourismusbetriebe in Ost-
deutschland und darüber hinaus für die Zukunft fit ma-
chen, wie wir sie bestmöglich unterstützen. Dabei sind 
aus unserer Sicht drei Themen zentral.

Erstens das Thema Digitalisierung. Die, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen von der Koalition, gestalten Sie 
eben nicht, indem Sie eine Kassenbonpflicht einführen.

Das ist zweitens das Thema Bürokratieabbau. Wir wol-
len für jede neue Regel zwei alte Vorschriften abschaffen.

Und das ist drittens der Fachkräftemangel, der für viele 
kleine und mittlere Betriebe vor allem in Ostdeutschland 
zur Existenzfrage Nummer eins geworden ist.

Ohne ausreichend gutes Personal, meine Damen und 
Herren, läuft im Tourismus nichts. Deswegen ist die Tou-
rismusbranche in besonderem Maße von einem modernen 
Zuwanderungsrecht abhängig.

(Beifall bei der FDP)

Zu diesem modernen Zuwanderungsrecht – das ist meine 
innerste Überzeugung – gehört eben auch der sogenannte 
Spurwechsel, also die Möglichkeit, dass Flüchtlinge, die 
bereits gut in den Arbeitsmarkt integriert sind, die sich 
nichts haben zuschulden kommen lassen, die für ihren 
eigenen Lebensunterhalt sorgen, dauerhaft bei uns in 
Deutschland bleiben können.

Das ist ein Riesenthema für die Tourismusbranche und 
für unsere Mittelständler im Allgemeinen, so auch in 
meinem Wahlkreis. Buba Jaiteh, 21, aus Gambia, wohnt 
im Gemeindehaus in Blumberg-Hondingen, hat einen un-
befristeten Vertrag bei einem Mittelständler im Schwarz-
wald-Baar-Kreis, trainiert in seiner Freizeit die F-Jugend 
des SV Hondingen und hangelt sich aktuell von einer 
Duldung zur nächsten. Er hat – genauso wie seine beiden 
Chefs, die ihm eine Chance gegeben haben, die das um-
gesetzt haben, was wir in Berlin einfordern – alles richtig 
gemacht. Die Große Koalition macht aber mit ihrer ak-
tuellen Politik alles falsch,

(Gabriele Hiller-Ohm [SPD]: Nun einmal 
langsam!)

indem sie die Anständigen in diesem Land, die Schaffer 
in unserem Land, bestraft und unseren Unternehmen be-
nötigte Arbeitskräfte wegnimmt.

(Beifall bei der FDP – Marianne Schieder 
[SPD]: Ihr wart zu feige, um überhaupt zu re-
gieren!)

Deswegen fordere ich Sie auf: Ändern Sie Ihre Haltung 
zum Thema Spurwechsel. Wenn Sie etwas gegen den 
Fachkräftemangel in West- wie in Ostdeutschland ma-
chen wollen, dann führen Sie den Spurwechsel ein

(Zuruf der Abg. Dr. Barbara Hendricks [SPD])

und helfen Sie dabei, dass junge Menschen wie Buba 
Jaiteh etwas aus ihrem Leben in Deutschland machen 
können.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Als Nächstes spricht für die Fraktion 

Die Linke die Kollegin Kerstin Kassner.

(Beifall bei der LINKEN)

Kerstin Kassner (DIE LINKE):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wenn es um den Tourismus im Osten geht, können Sie 
mir glauben, dass ich als Bewohnerin der schönen Insel 
Rügen

(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Fehmarn ist 
auch schön! – Gegenruf der Abg. Steffi Lemke 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Liegt be-
kanntlich nicht im Osten!)

und als Wirtin einer Pension, die ich 1992 mit meinem 
Mann gegründet habe, weiß, wovon ich spreche. Deshalb 
sage ich: Es ist gut, dass sich vieles im Bereich Tourismus 
getan hat. Wir können wirklich auf viele Erfolge stolz 
verweisen; aber es bleibt noch viel zu tun, und das sollten 
wir nicht leugnen.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Markus Tressel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

Ich möchte dafür drei Gründe nennen.

Der erste Grund ist die Lage der Kommunen. Trotz 
erfolgreicher Tourismuspolitik ist es selbst in touristi-
schen Hotspots nicht gelungen, einen selbsttragenden 
Aufschwung zu erreichen. Das bedeutet im Umkehr-
schluss, dass viele Infrastrukturprojekte noch immer not-
leidend sind: Die Digitalisierung ist ein Thema, an dem 
wir weiterarbeiten müssen, nicht geschlossene Radwege-
systeme ist ein weiteres Thema, und beim ÖPNV gibt es 
wirklich dringend Nachholbedarf. Beispielsweise hat 
auch meine Insel aufgrund des vom Tourismus verursach-
ten Verkehrschaos Probleme. Wir drohen an bestimmten 
Tagen zu bestimmten Zeiten im Verkehr zu ersticken. Wir 
brauchen einen guten ÖPNV. Das wäre für die Einwohner 
genauso wie für die Touristen gut.

(Beifall bei der LINKEN)
Ein zweites Thema, bei dem ich mir wünschte, dass wir 

uns damit intensiver beschäftigten, betrifft die Fragen: 
Wie stellen wir uns auf für die Zukunft? Wie schaffen 
wir es, dass unser Tourismus nachhaltig ist? Ich wünschte 
mir, dass wir viel mehr in Forschung und Kreativität in-
vestieren. Wenn ich höre, dass 4,4 Millionen Euro an 
Forschungsmitteln für den Tourismus zur Verfügung ge-
stellt werden und nur 2 Prozent davon in den Osten flie-
ßen, dann sage ich: Das ist eindeutig viel zu wenig. Hier 
brauchen wir neue Ansätze.

(Beifall bei der LINKEN)
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Gerade am Montag wurde uns vorgestellt, welche Pro-
jekte im Rahmen einer Kreativitätsförderung durch das 
Kompetenzzentrum Tourismus gefördert werden. Von 
den elf dort vorgestellten Projekten ist nur eins, ein ein-
ziges, tatsächlich im Osten zu verzeichnen. Und auch hier 
sage ich: Das ist zu wenig. Das muss verändert werden.

(Beifall bei der LINKEN – Michael Donth 
[CDU/CSU]: Richtig! Dann müssen mehr An-
träge kommen! Ganz einfach!)

Abschließend noch ein Wunsch: Wer Beschäftigter in 
dieser Branche ist, hat es verdient, dass er auskömmlich 
entlohnt wird, dass er nicht von Altersarmut bedroht ist, 
dass er die Chancen der Reisefreiheit nicht nur theore-
tisch, sondern auch tatsächlich nutzen und sich in anderen 
Gegenden davon überzeugen kann, dass es dort auch 
schön ist.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächster Redner ist für die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen der Kollege Markus Tressel.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Ingo Gädechens [CDU/CSU]: So, jetzt bin ich 
gespannt!)

Markus Tressel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 

Forderung nach Reisefreiheit war ja ein wichtiger Antrieb 
und die zentrale Forderung während der Friedlichen Re-
volution von 1989. Dieses Freiheitsrecht wurde in der 
DDR massiv eingeschränkt. Unter anderem durch die 
auf die Straße getragene nachdrückliche Forderung nach 
Reisefreiheit und mehr Freiheit im Allgemeinen kam es 
in jener Nacht des 9. November zur Maueröffnung. Die-
ses denkwürdigen Ereignisses, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, müssen wir angemessen gedenken. Mit den 
Feierlichkeiten im November ist das aus meiner Sicht 
auch in guter Weise gelungen. Wir müssen es uns aber 
auch jeden Tag vor Augen führen, gerade in Zeiten, in 
denen Forderungen lauter werden, Grenzen wieder dicht 
zu machen. Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir auch 
heute diskutieren müssen. Das ist kein Thema von ges-
tern, sondern das ist auch ein Thema von heute.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Die Reisefreiheit, die Freiheit jedes Einzelnen, sein 
Land verlassen zu dürfen und wiederkommen zu können, 
ist ein Menschenrecht. Die Reisefreiheit – das muss man 
an dieser Stelle auch sagen – ist konstitutiv für einen 
erfolgreichen Tourismusstandort und für eine erfolgrei-
che Tourismusbranche insgesamt. Die Erinnerung an Zei-
ten, in denen das in Deutschland nicht so war, müssen wir 
lebendig halten und erfahrbar machen. Dafür sind nicht 
nur Bildungsangebote notwendig, sondern auch zahlrei-
che andere Ansätze.

In Ihrem Antrag stellen Sie den Radweg Deutsche Ein-
heit heraus. Die Forderung, diesen zu fördern, unterstüt-

zen wir ausdrücklich; aber wir möchten noch mehr ge-
fördert wissen. Ein größerer Einsatz zum Beispiel für den 
Berliner Mauerweg oder für den Iron Curtain Trail auf 
europäischer Ebene wäre wünschenswert. Darüber finde 
ich in Ihrem Antrag nichts, liebe Kolleginnen und Kol-
legen. Oder das Grüne Band! Das Grüne Band ist mit 
seinen fast 1 400 Kilometern ein einzigartiges Naturdenk-
mal dieser Zeit. Es ist ja ein besonderes Paradoxon, dass 
sich gerade auf dem ehemaligen Todesstreifen und auf 
den angrenzenden Arealen eine der wertvollsten Natur-
landschaften Deutschlands erhalten hat. Das ist historisch 
und touristisch bedeutsam. In Ihrem Antrag wird es aber 
erst gar nicht erwähnt, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
Das ist absolut bedauerlich. Das Grüne Band hätte es 
verdient, in diesem Antrag Erwähnung zu finden, auch 
weil es ein touristisches Aushängeschild ist.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Nur weil es grün 
ist!)

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam 
den Tourismus in Ost und West fördern, aber grundle-
gend. Dazu gehört auch die Benennung der Herausforde-
rungen. Das heißt, wir müssen den Blick auch nach vorne 
und nicht nur zurück wagen. Die Kollegin Kassner hat es 
angesprochen: Viele Themen sind in Ihrem Antrag nicht 
erwähnt. Ich nenne die Themen Fachkräftemangel, 
Rechtsradikalismus und Abwanderung. Da hätte ich von 
Ihrem Antrag deutlich mehr erwartet.

(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Habt ihr denn 
einen Ergänzungsantrag gestellt? Habt ihr ir-
gendwas gemacht?)

Dieser Antrag wird der hohen Erwartung, die Sie mit dem 
Titel wecken, auch angesichts der Bedeutung der Reise-
freiheit nicht gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Das ist ja Ar-
beitsverweigerung!)

Ich sage Ihnen noch etwas – ich habe das ja bereits im 
Ausschuss gesagt –: Sie hätten diesen Antrag schon vor 
einem Jahr im Hinblick auf die Frage, wie wir die Feier-
lichkeiten zu dem Jubiläum gestalten, einbringen müssen. 
Sie haben ihn dann zwei Tage vor dem Jubiläum einge-
bracht. Das ist ein bisschen spät.

Wir brauchen also eine gesamtdeutsche Perspektive 
auf dieses Thema. Ich finde, ganz ehrlich, dass dieser 
Antrag dem hohen Anspruch, den Sie selbst formulieren, 
nicht gerecht wird, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Jetzt hat er das Museum in Dessau, das Bau-
haus Museum, ja doch nicht erwähnt!)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Als Nächster spricht für die Bundesre-

gierung der Kollege Thomas Bareiß.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
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Thomas Bareiß, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Energie:

Herr Präsident! Liebe Kollegen! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! In der Tat: Der Fall der Mauer am 
9. November 1989, die Friedliche Revolution im Osten, 
die Wiedervereinigung Deutschlands knapp ein Jahr spä-
ter und die Überwindung des Sozialismus sind auch nach 
30 Jahren für uns alle noch eine große Freude und Anlass, 
zu feiern. Wir verspüren hierfür in besonderer Weise das 
Bedürfnis, unserer Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen.

Wie so oft – das kam auch in den Beiträgen meiner 
Vorredner zum Ausdruck – finden die stillen Helden die-
ser Revolution viel zu wenig Beachtung. Es waren die 
Menschen, die damals Mut und Zivilcourage hatten, auf 
die Straße zu gehen, für ihre Meinungsfreiheit zu kämp-
fen, für ihre Pressefreiheit, für ihr Privateigentum, für 
freie Wirtschaft, für Wohlstand und auch für das freie 
Reisen. Auch das war ein ganz wichtiger Antrieb. Seit 
dieser Zeit vor 30 Jahren sind Tourismus und Reisefrei-
heit ganz eng mit dem Fall der Mauer, der Wiederver-
einigung und auch dem Erfolg Gesamtdeutschlands ver-
bunden.

Tourismus ist ein ganz wichtiger Faktor. Die Zahlen 
haben gezeigt, dass wir hier die letzten Jahre sehr erfolg-
reich waren. Immer wieder konnten wir neue Erfolgsmel-
dungen liefern.

Ich glaube zunächst einmal, dass Tourismus ein ganz 
wichtiger Faktor bei der Überwindung der deutsch-deut-
schen Teilung war. Gerade wenn man sieht, dass viele 
Menschen in Deutschland Urlaub machen und dabei auch 
in Regionen gehen, die sie noch nicht kennen, wird klar, 
dass es ein wichtiger Faktor ist, dass man andere Länder 
kennt, dass man sich kennt und dass man die Teilung nach 
vielen Jahrzehnten überwindet und auch ein Stück weit 
das neue Deutschland, das andere Deutschland, den 
Nachbarn kennenlernt. Auch das ist ein ganz wichtiger 
Punkt, der, glaube ich, die letzten Jahre dazu beigetragen 
hat, dass Deutschland stärker zusammengewachsen ist, 
als das noch vielleicht vor Jahren der Fall war.

Darüber hinaus ist Tourismus ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor, der dazu beiträgt, dass ländliche Regionen 
bzw. schwache Regionen entwickelt werden. Auch das ist 
ein ganz wichtiger Faktor, gerade in den neuen Ländern. 
Hier hat Tourismus ganz viel dazu beigetragen, dass 
schwache Regionen neue Betriebe bekommen, neue Per-
spektiven bekommen. Auch das, denke ich mal, ist etwas, 
was Tourismus in besonderer Weise auszeichnet.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Der dritte Punkt, den ich noch erwähnen will, ist, dass 

Tourismus nicht nur ein Wirtschaftsfaktor ist, sondern 
auch etwas, was Menschen verbindet. Tourismus ist auch 
etwas, was unser Land nach außen hin trägt und eine 
Visitenkarte für unser Land ist. Wenn man sieht, dass 
im letzten Jahr 88 Millionen Menschen nach Deutschland 
kamen, dass immer mehr Menschen nach Deutschland 
kommen wollen, auch aus Ländern, die nicht gerade mit 
Demokratie und Freiheit gesegnet sind, bietet das uns 
auch die Möglichkeit, ein Stück weit für unser Lebens-
modell zu werben, für Freiheit, für Demokratie, für Mei-
nungsfreiheit. Wir können so das sympathische, das of-

fene, das weltoffene Deutschland präsentieren und damit 
nicht nur in Deutschland ein Stück weit etwas verändern, 
sondern auch die Welt ein Stück weit verändern. Auch das 
ist etwas, was, denke ich mal, an Deutschland herausra-
gend ist, weil Deutschland eine sehr wechselhafte Ge-
schichte hat. Auch davon können wir einiges erzählen.

Insofern ist es gut, dass wir hier enorm viel Geld inves-
tieren, um einerseits das zu präsentieren, andererseits aber 
auch die schönen Dinge. Damit machen wir Deutschland 
zu einem Modell für die Welt und zeigen auf, dass Demo-
kratie, Freiheit und soziale Marktwirtschaft etwas sind, 
was nachahmenswert ist in einer Welt, die immer stärker 
von Nationalismus bestimmt ist. Damit verteidigen wir 
auch ein Stück weit unsere Art, zu leben, und werben 
dafür. Das macht Tourismus in besonderer Weise aus, 
und das treibt dann Beschäftigte vor Ort, die eine erfolg-
reiche Arbeit machen, noch mal in besonderer Weise an.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächste Rednerin in der Debatte ist für 

die Fraktion der SPD die Kollegin Gabi Hiller-Ohm.

(Beifall bei der SPD)

Gabriele Hiller-Ohm (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich 
sehr, dass wir heute hier über Mauerfall und Reisefreiheit 
debattieren. Auch ich, obwohl ein Wessi, fühle mich di-
rekt betroffen. Ich wurde in Lübeck, der einzigen Groß-
stadt direkt an der Grenze zur damaligen DDR, geboren. 
Meine Großeltern hingegen hatten sich nach dem Krieg in 
Wismar eine neue Heimat geschaffen. Beide Städte – das 
muss man sich mal vorstellen – liegen nur 60 Kilometer 
voneinander entfernt. Aber sie waren über meine ganze 
Kindheit und über meine Jugend bis in mein Erwachse-
nenalter stets durch Grenzzaun, Todesstreifen und 
Mauern getrennt. Von meinem Zuhause waren es nur we-
nige Hundert Meter bis zum BRD-Schlagbaum. „Halt! 
Hier Grenze“ – das hat mich in meiner Kindheit total 
geprägt.

Wenn man in die DDR wollte, musste man ein nerven-
aufreibendes Prozedere durchmachen, das einschüch-
ternd und teilweise auch demütigend war. Die Einreise 
in die DDR, anfangs nur mit der Bahn und nur mit Visum 
zum Besuch von Familienangehörigen, musste schon 
sehr lange vorher beantragt werden und konnte auch ohne 
Weiteres verweigert werden, Zugfahrten mit zermürben-
den Aufenthalten in der damaligen DDR, beängstigenden 
Kontrollen im Zug durch bewaffnete Grenztruppen mit 
Hunden und Passkontrolleinheiten, die der Stasi unter-
standen.

(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Und real exis-
tierendem Sozialismus!)

Dann kleiner Grenzverkehr von Lübeck mit dem Auto in 
die DDR nach Wismar über vorgeschriebene Transitrou-
ten, und auch hier wieder einschüchternde, angstmachen-
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de und zum Teil entwürdigende Kontrollen am Grenz-
übergang.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es schon 
gehört – mein Kollege Frank Junge hat darauf hingewie-
sen –: Die Bürgerinnen und Bürger der damaligen DDR 
haben sich ihre Reisefreiheit schwer erkämpft. Viele ha-
ben dafür mit Tod, langen Haftstrafen und Ausgrenzung 
bezahlt. Das alles liegt hinter uns, und das ist ein riesen-
großer Erfolg.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Reisefreiheit war ein wichtiger Schlüssel für die Wie-
dervereinigung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am 
Beispiel der Wiedervereinigung erkennen wir den hohen 
Wert der Reisefreiheit als wichtigen Garant für Frieden 
und Völkerverständigung. In 30 Jahren nach dem Mauer-
fall ist in Sachen Reisefreiheit nicht nur innerdeutsch viel 
passiert. Werfen wir einen Blick auf die Europäische 
Union. Auch hier ist es gelungen, Grenzzäune abzureißen 
und den freien Verkehr von Waren und Personen zu er-
möglichen. Von Polen bis nach Portugal gibt es keine 
Passkontrollen mehr. Man merkt noch nicht einmal, wenn 
man eine Staatsgrenze überschreitet. Dies, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, ist ein wesentlicher Grundpfeiler 
der Europäischen Union. Diesen Meilenstein dürfen wir 
uns nicht nehmen lassen, schon gar nicht von Nationali-
sten und Rechtspopulisten, die die Grenzzäune wieder 
aufbauen wollen; denn die Freiheit, Grenzen zu überwin-
den, Mauern, auch in den Köpfen, einzureißen, diese 
Freiheit ist elementar für unsere Demokratie.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, für diese Freiheit 
kämpfen wir.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Letzter Redner in der Debatte ist für die 

Fraktion der CDU/CSU der Kollege Dr. Klaus-Peter 
Schulze.

(Beifall bei der CDU/CSU – Steffi Lemke 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Der lobt jetzt 
noch mal das Grüne Band!)

Dr. Klaus-Peter Schulze (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Sehr geehrter Herr Minister! Nachdem meine 
Vorredner viel auf den Mauerfall und dessen Würdigung 
eingegangen sind, möchte ich an einigen ganz konkreten 
Zahlen verdeutlichen, wie die Entwicklung in Ost-
deutschland war.

Wir hatten 1989  433 Hotels. Jetzt sind es 3 078. Es war 
eigentlich nicht möglich, spontan am Sonnabendvormit-
tag mit seiner Frau auszumachen: Wir fahren ein verlän-
gertes Wochenende irgendwohin. – Wenn man kein Hotel 
vorgebucht hatte, war das einfach nicht möglich.

(Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Dann hast du das Zelt genommen!)

– Dazu kommen wir. – Wir hatten damals auch nur 531 
Campingplätze, teilweise in einem sehr schlechten Zu-
stand. Mittlerweile sind es 631. Die Zahl der Besucher 
in Ostdeutschland ist seit 1993 von 3,4 Millionen auf 
mehr als 20,5  Millionen im Jahr 2018 angestiegen, wobei 
ich auch sagen muss: Ich würde mir wünschen, dass der 
eine oder andere aus den „gebrauchten“ Bundesländern 
doch mal in die neuen Bundesländer kommen sollte.

Am Beispiel der Entwicklung des Radtourismus will 
ich noch mal deutlich machen, welche großen finanziel-
len Anstrengungen in Ostdeutschland und darüber hinaus 
in den letzten Jahren unternommen wurden. Ich erinnere 
mich persönlich sehr gut an den 8. März 1995, nicht nur 
weil da Internationaler Frauentag war, sondern auch weil 
an dem Tag der Förderausschuss des Landes Brandenburg 
dem Landkreis Spree-Neiße, in dem ich Baudezernent 
war, 40 Millionen D-Mark zum Ausbau der touristischen 
Radwege zur Verfügung gestellt hat.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Es ist uns gelungen, innerhalb von fünf Jahren 400 Kilo-
meter Radwege zu bauen, unter anderem den Spreerad-
weg oder den Oder-Neiße-Radweg.

Damit nahm der Radtourismus in Ostdeutschland, spe-
ziell in unserer Region, den Anfang – ein Trend, der sich 
fortgesetzt hat. Mittlerweile haben wir im Land Branden-
burg 12 000 Kilometer touristisches Radwandernetz, und 
mittlerweile ist es so, dass der Radtourismus etwa ein 
Fünftel des touristischen Aufkommens in unserem Bun-
desland ausmacht. Das ist nicht nur in Brandenburg so, 
sondern auch in den anderen neuen Bundesländern. Ich 
glaube, es ist uns hier gelungen, im Bereich des Radtou-
rismus gegenüber den alten Bundesländern aufzuholen 
und vielleicht auch hier und da zu überholen. Mir sagen 
viele Radtouristen: Das Netz in Ostdeutschland ist besser 
als das in den alten Bundesländern.

(Beifall bei der CDU/CSU – Steffi Lemke 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Insbesondere 
am Elberadweg!)

Das ist aus meiner Sicht ein guter Erfolg.

Aber – das muss man an dieser Stelle auch sagen –: Wir 
sollten uns nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Wir 
müssen etwas tun. Ein Teil der Wege muss saniert wer-
den. Dafür wird beispielsweise in unserem Bundesland 
zusätzliches Geld für die Sanierung zur Verfügung ge-
stellt, was ich sehr gut finde. Wir haben allerdings auch 
die Tendenz, dass viele ländliche Gasthöfe und andere 
Versorgungseinrichtungen im ländlichen Bereich 
schließen, weil es keine Betriebsnachfolger gibt, weil 
der Bürokratismus zu groß ist, weil die Fachkräfte fehlen 
oder weil die Arbeitszeitregelungen, die wir haben, nicht 
sehr günstig sind.

(Beifall bei der CDU/CSU – Dr. Marcel Klinge 
[FDP]: Dann ändert das doch, wenn das das 
große Problem ist!)

– Lieber Kollege Klinge, ich habe eigentlich darauf ge-
wartet, dass Sie das Thema ansprechen. – Im Koalitions-
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vertrag zwischen SPD, CDU und Grünen im Land Bran-
denburg ist deshalb vermerkt, dass es eine Bundesrats-
initiative des Landes Brandenburg geben wird, die Ar-
beitszeitregelungen im touristischen Bereich flexibler 
zu gestalten. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam, hier 
einen kleinen Schritt nach vorne zu kommen.

Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht 

vor. Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Tourismus zu dem Antrag 
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD mit dem Titel 
„30 Jahre Mauerfall und Reisefreiheit – Erfolgsgeschich-
te Tourismus“. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 19/15674, den An-
trag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf 
Drucksache 19/14750 anzunehmen. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Das sind die Koalitionsfraktio-
nen und die AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind Bünd-
nis 90/Die Grünen und die Fraktion Die Linke. Enthal-
tungen? – FDP. Damit ist die Beschlussempfehlung 
angenommen.

Ich rufe den Zusatzpunkt 2 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Katja 
Suding, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), 
Mario Brandenburg (Südpfalz), weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der FDP

PISA-Sofortprogramm – Reformagenda für 
eine Bildungsnation

Drucksache 19/15767

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (f) 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss Digitale Agenda 
Haushaltsausschuss

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten vor-
gesehen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat als Erste für 
die Fraktion der FDP die Kollegin Katja Suding.

(Beifall bei der FDP)
Einen Augenblick noch, Frau Suding. Vielleicht su-

chen erst einmal alle ihre Plätze. – Wir beginnen mit 
der Debatte. Das Wort hat die Kollegin Suding.

Katja Suding (FDP):
Vielen Dank, Herr Präsident. – Sehr geehrte Damen 

und Herren! Die PISA-Ergebnisse der letzten Woche wa-
ren mal wieder eine Klatsche für die deutsche Bildungs-
politik. Bei der Lesekompetenz sind unsere Kinder zu-
rück auf dem Stand von 2009. Bei Mathematik und den 
Naturwissenschaften sind sie sogar auf dem niedrigsten 
Niveau seit 2003. Und wir liegen weiterhin nur im Mittel-
feld. Diese Ergebnisse müssten alle Bildungspolitiker 
nachts um den Schlaf bringen. Ich befürchte aber, die 

meisten von Ihnen schlafen seelenruhig weiter. Wachen 
Sie endlich auf!

(Beifall bei der FDP)
Erinnern wir uns an das Jahr 2000, den PISA-Schock.

(René Röspel [SPD]: Nach 16 Jahren FDP- 
Mitregierung!)

Damals haben die Ergebnisse ganz Deutschland aufge-
rüttelt. Die Verantwortlichen haben sich für Innovationen 
in der Bildung ins Zeug gelegt. Zunächst wurde es auch 
besser. Und heute? Das Ergebnis ist noch schlechter, aber 
der Ehrgeiz ist verflogen. Einen Schock wie damals gibt 
es nicht, nicht einmal Unruhe. Diese Sorglosigkeit, diese 
Gleichgültigkeit, meine Damen und Herren, können wir 
uns nicht leisten! Es darf nicht sein, dass die Verantwort-
lichen die neuerliche PISA-Klatsche schönreden. Wir 
brauchen ein PISA-Sofortprogramm, damit unsere Kin-
der weltbeste Bildungschancen bekommen, und zwar je-
des einzelne, egal ob die Eltern Ärzte oder Arbeiter sind 
und egal ob es in Bremen oder in Bayern zur Schule geht. 
Das sind wir unseren Kindern schuldig, meine Damen 
und Herren.

(Beifall bei der FDP)
Drei Punkte aus unserem umfangreichen PISA-Sofort-

programm sind mir besonders wichtig:

Erstens müssen wir den deutschen Bildungsföderalis-
mus reformieren.

(René Röspel [SPD]: Sagen Sie das auch Frau 
Gebauer!)

Die letzten Wochen haben die Probleme eindrucksvoll 
gezeigt. Bildungsministerin Karliczek hat sich beim Na-
tionalen Bildungsrat von den Ministerpräsidenten 
Kretschmann und Söder abservieren lassen. Ihr bleibt 
nicht einmal ein Platz am Katzentisch. Und während die 
bayerische Regierung die Ferienzeiten zur wichtigsten 
bildungspolitischen Frage der Nation erhebt,

(Heiterkeit bei der FDP)
erwischt Gesamtdeutschland die nächste PISA-Klatsche. 
Wir müssen endlich weg von dieser Kleinstaaterei und 
Kleingeistigkeit. Eine überwältigende Mehrheit der Deut-
schen ist es leid, dass jedes Bundesland seine eigene 
Suppe kocht, dass Umzüge in ein anderes Bundesland 
für Schüler eine Katastrophe sind und dass bei 
Schulabschlüssen, von der Hauptschule bis zum Abitur, 
die Vergleichbarkeit fehlt.

(Beifall bei der FDP)
Wir brauchen einheitliche, hochwertige und verbindliche 
Standards und zentrale Prüfungen. Wir brauchen ein 
Kooperationsgebot anstelle des Kooperationsverbotes.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN – Albert Rupprecht [CDU/CSU]: 
Das es gar nicht gibt!)

Zweitens müssen wir unsere Lehrer stärken. Der Leh-
rerberuf muss wieder für die Besten attraktiv sein. Wir 
müssen die Lehrerausbildung flexibler, praxisnäher und 
zukunftsfähiger machen. Mit einem Institut für beste 
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Schulpraxis wollen wir die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse so aufbereiten, dass Lehrkräfte sie für ihren Unter-
richt nutzen können. Wir wollen auch, dass Lehrkräfte, 
die sich häufiger fortbilden, mehr verdienen. So bekom-
men die Lehrer endlich wieder die Anerkennung und Un-
terstützung, die ihnen für ihre wichtige Aufgabe zusteht.

(Beifall bei der FDP – René Röspel [SPD]: Das 
könnte die FDP in NRW schon längst machen!)

Drittens muss der Bund Länder und Kommunen stärker 
dabei unterstützen, die Chancen der digitalen Bildung zu 
nutzen.

(Albert Rupprecht [CDU/CSU]: Was machen 
wir denn? 5 Milliarden, oder?)

Der beschlossene DigitalPakt ist ein wichtiger Schritt, 
aber er geht nicht weit genug. Der Bund fördert zwar 
mit Milliardenbeträgen die technische Ausstattung an 
den Schulen, aber Länder und Kommunen sind komplett 
auf sich allein gestellt, wenn es darum geht, Medienkon-
zepte zu entwickeln, Geräte zu warten, Lehrkräfte zu 
schulen, Datenschutzstandards zu entwickeln und digitale 
Schulbücher anzuschaffen. Ohne das alles kann digitale 
Bildung an den Schulen aber nicht gelingen. Wir brau-
chen deshalb einen Digitalpakt 2.0.

(Beifall bei der FDP)
Meine Damen und Herren, es darf uns nicht kaltlassen, 

wenn Deutschland bei den PISA-Ergebnissen weiter ab-
rutscht. Wir müssen ein PISA-Sofortprogramm auflegen, 
um endlich einen Platz an der Spitze der Bildungsnatio-
nen zu erklimmen.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächster Redner in der Debatte ist der 

Kollege Tankred Schipanski für die Fraktion der CDU/ 
CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Tankred Schipanski (CDU/CSU):
Vielen Dank. – Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Liebe Frau Kollegin Suding, ich glaube, keiner 
der Verantwortlichen redet die Ergebnisse der PISA-Stu-
die schön. Keinen von uns stimmt das Ganze gleichgültig. 
Die PISA-Ergebnisse zeigen leider Gottes wiederholt, 
dass es in der deutschen Schulpolitik objektive Probleme 
gibt und sehr dringender Handlungsbedarf besteht. Mit 
diesen Problemen beschäftigt sich die Bildungspolitik 
schon sehr lange. Der Bund gibt seit Jahren aktive Hilfe-
stellung, kann selbst jedoch nur beschränkt handeln, weil 
es sich hier um Schuldbildung und um Bildungsinhalte 
handelt, bei denen die Bundesländer die alleinige Zustän-
digkeit haben.

(Zuruf von der CDU/CSU: Hört! Hört!)
Der Bundestag hat fraktionsübergreifend verschiedene 

Initiativen angestoßen und den Bundesländern immer 
wieder die Hand gereicht, um die Probleme in gesamt-
staatlicher Verantwortung zu lösen. Jüngst wurde diese 
Hand wiederum ausgeschlagen, indem zwei Bundeslän-

der aus dem gemeinsam zwischen Bund und Ländern 
ausgehandelten Projekt Nationaler Bildungsrat ausgestie-
gen sind.

Das Gremium, das gegenwärtig auf die erneut 
schlechten PISA-Ergebnisse reagieren und konkrete 
Maßnahmen ergreifen muss, ist die Kultusministerkonfe-
renz, kurz KMK. Dieses Gremium hat das Hohe Haus 
fraktionsübergreifend über Jahrzehnte konstruktiv beglei-
tet und kritisiert, jedoch ohne Erfolg. Ergebnisse der Ar-
beit der KMK sind: Deutschland ist im internationalen 
Bildungsvergleich seit Jahrzehnten nur Mittelmaß, und 
Besserung ist nicht in Sicht. – Danke an Bundesministerin 
Anja Karliczek, die sehr richtig formuliert hat: Mittelmaß 
kann nicht unser Anspruch sein.

Ergebnis der Arbeit der Kultusministerkonferenz ist – 
das musste selbst das Bundesverfassungsgericht am 
19. Dezember 2017 feststellen –, dass die innerdeutschen 
Bildungsabschlüsse nicht vergleichbar sind. Und bei dem 
Themenfeld „Transparenz von Bildungsabschlüssen“ ist 
das Bild nicht einen Deut besser. Das erleben wir tagtäg-
lich in unserer bildungspolitischen Arbeit.

Mit dem von der FDP vorgeschlagenen Sofortpro-
gramm werden diese Probleme nicht gelöst. Zudem lau-
fen bereits viele Programme; das werde ich Ihnen am 
Schluss meiner Rede gerne aufzeigen. Wir haben eine 
umfangreiche Reformagenda; da gebe ich der FDP recht. 
Zur Umsetzung bedarf es aber eines Reformmotors. Auch 
an dieser Stelle sage ich voller Überzeugung, dass die 
KMK nicht der Reformmotor ist, den wir für diese Re-
formagenda dringend brauchen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP sowie der Abg. Margit Stumpp 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Obwohl der Nationale Bildungsrat gegenwärtig auf Eis 
liegt, halten die Länder – Gott sei Dank, so will ich sagen – 
an der Idee des Bildungsstaatsvertrages fest. Die 
Ministerpräsidentenkonferenz, kurz die MPK, ist drin-
gend gefordert, diesen Bildungsstaatsvertrag zu verab-
schieden, genauso wie wir das vom Rundfunkstaatsver-
trag – neu: Medienstaatsvertrag – kennen. Nur so 
erreichen wir verbindliche, einheitliche, allgemeine Bil-
dungsstandards. Das wäre ein notwendiges Zeichen von-
seiten der Länder, dass sie ihrer gesamtstaatlichen Ver-
antwortung gerecht werden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Die KMK wird dies meines Erachtens nicht leisten kön-
nen. Daher mein dringlicher Appell an die Ministerpräsi-
denten: Wir brauchen Transparenz, Qualität und Ver-
gleichbarkeit der Schulsysteme. Wir brauchen endlich 
abgestimmte Bildungsstandards, die wesentliche Inhalte 
der allgemeinen Schulbildung verbindlich festlegen.

Sollte der Bildungsstaatsvertrag durch die MPK 
scheitern oder bei der Ratifizierung in den Landtagen 
scheitern, dann müssen wir als Bund im Sinne des Bun-
desstaatsprinzips, das sich aus Artikel 20 Grundgesetz 
ergibt, sowie aufgrund des Verfassungsauftrags der Her-
stellung gleichwertiger Lebensverhältnisse neue Hand-
lungsstränge entwickeln, um die Chancengerechtigkeit 
im deutschen Bildungssystem zu sichern.
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Meine Damen und Herren, die Zielsetzung des FDP- 
Antrags mithin ist zu begrüßen. Den Begründungen des 
Antrags will ich aber ausdrücklich widersprechen. Da 
lese ich etwas von „kleinkariertem Kompetenzgerangel“. 
Nein, liebe Frau Suding, das ist unsere Verfassung, um die 
es da geht. Da lese ich schon wieder etwas von „Koopera-
tionsverbot“. Nein, wir haben über das Bundesstaatsprin-
zip ein Kooperationsgebot. Das haben wir aber alles 
schon in vielen Debatten hier besprochen.

Noch ein Blick auf die sogenannten PISA-Sofortmaß-
nahmen, die die FDP fordert. Sie wollen eine Strategie 
entwickeln. Ich glaube, es fehlt wirklich nicht an Erkennt-
nissen, es fehlt an Umsetzung.

(Katja Suding [FDP]: Dann machen Sie mal!)
Zu dem, was Sie hier zur frühkindlichen Bildung 
schreiben, sage ich: Ohne eigene Zuständigkeit macht 
der Bund mit allen Kitapaketen da schon eine ganze Men-
ge. Ansonsten, was die Erzieherausbildung und Ähnli-
ches angeht, liest sich der Antrag wie das CDU-Partei-
programm.

(Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Das ist ja 
auch bei uns abgeschrieben!)

– Nein, umgekehrt.

Zur Forderung nach einem zweiten DigitalPakt sage 
ich – ich glaube, darüber haben wir uns schon oft genug 
ausgetauscht –: Wollen wir doch erst einmal den ersten 
ordentlich umsetzen, sodass das Ganze läuft.

Sie sprechen die MINT-Fächer an. Ich nenne den 
MINT-Aktionsplan und zwei Förderrichtlinien. Zur vor-
geschlagenen Reform der Lehrerausbildung sage ich: Oh-
ne Annette Schavan und die Qualitätsoffensive Lehrer-
bildung würde da noch gar nichts laufen. Die setzen wir 
im Übrigen aktiv fort. – So könnte ich die Aufzählung 
weiterführen.

Wenn ich dann noch lese, dass Sie uns über den Bil-
dungsföderalismus belehren wollen, indem Sie auf Arti-
kel 91b Absatz 2 des Grundgesetzes abstellen, den Sie 
selber mitbeschlossen haben, dann sage ich: Wir wissen 
doch gemeinsam, wer den abgeändert hat – das war letzt-
lich der Bundesrat im Vermittlungsausschuss –, und dass 
wir gemeinsam nicht glücklich darüber waren.

(Zuruf des Abg. Dr. Karamba Diaby [SPD])
Aber ich glaube, man muss der Realität da ins Auge se-
hen.

Wenn ich am Ende Ihres Antrags lese: „Der Deutsche 
Bundestag fordert die Bundesregierung zur Einwirkung 
auf die Länder auf …“, dann sage ich: Ich bin sehr ge-
spannt, mit welcher Rechtsgrundlage Sie das konkret be-
gründen wollen.

Zum Schluss. Reformagenda für unsere Bildungsna-
tion? Ja. Der Ball liegt jetzt bei der Ministerpräsi-
dentenkonferenz. Wenn diese das Tor nicht trifft, dann 
müssen wir sie als Bund aus gesamtstaatlicher Verant-
wortung heraus beim Treffen unterstützen. Hierfür gilt 
es präventiv, geeignete Formate zu entwickeln, ganz im 
Sinne von Anja Karliczek: „Mittelmaß kann nicht unser 
Anspruch sein.“

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Dr. Ernst Dieter Rossmann [SPD])

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächster Redner in der Debatte ist für 

die Fraktion der AfD der Kollege Dr. Götz Frömming.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Götz Frömming (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Von nun an geht es bergab, könnte man in An-
spielung auf einen bekannten Schlager der 60er-Jahre mit 
Blick auf die PISA-Ergebnisse sagen. Rund 20 Prozent 
der 15-jährigen Schüler können nicht einmal auf Grund-
schulniveau lesen. Dabei wäre es so einfach, unsere 
Schulen wieder auf Vordermann zu bringen. Dafür müss-
ten zunächst die Klassen verkleinert werden. An jeder 
dritten Grundschule in Berlin wird die zulässige Größe 
von 26 Schülern überschritten, konnten wir vor Kurzem 
in der Presse lesen. Meine Damen und Herren, haben Sie 
einmal in einer Klasse mit 30 Schülern oder mehr in 
einem Brennpunktviertel unterrichtet? Dann wissen Sie, 
wovon ich spreche. Maximal 20 Schüler in der Grund-
schule und 25 in den Oberschulen: Mehr sollten es im 
Idealfall nicht sein.

Dann brauchen wir eine Rückbesinnung auf bewährte 
Tugenden und Unterrichtsmethoden. Wir brauchen mehr 
Disziplin, Wiederherstellung der Autorität des Lehrers 
und ein nach Leistung differenzierendes Schulsystem, 
das Erfolge und Niederlagen kennt. Eine Durchlässigkeit 
zwischen den verschiedenen Schultypen: Ja, das soll und 
muss es geben. Alle Schulgebäude müssen dringend 
renoviert werden. Das ist wichtiger, als einer konzeptlo-
sen Digitalisierung des Lernens das Wort zu reden.

(Beifall bei der AfD)

Schließlich muss eine langfristig denkende Bildungs-
politik auch den Mut haben, eine Neuordnung der Asyl- 
und Einwanderungspolitik zu fordern. Die Erfahrungen 
der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass sich ein niedri-
ger Bildungsstand der Eltern trotz aller Anstrengungen 
unseres Bildungssystems über Generationen hinweg ver-
erbt oder, wenn Sie so wollen, tradiert. Deshalb fordert 
die AfD-Fraktion einmal mehr: Bildungsstand und Bil-
dungsfähigkeit müssen ein zentrales Kriterium eines zu-
künftigen Einwanderungsgesetzes sein.

(Beifall bei der AfD)

Meine Damen und Herren, jetzt kurz zum Antrag der 
FDP. Im Kern will die FDP den Föderalismus überwinden 
und die Schulbildung von Berlin aus steuern.

(Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Nein! 
Wissen Sie auch!)

Dazu bedienen Sie sich politischer Kampfbegriffe und 
fordern genau wie die Linken die Abschaffung eines ver-
meintlichen Kooperationsverbots zwischen Bund und 
Ländern, das es bekanntlich gar nicht gibt.
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(Margit Stumpp [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Doch!)

Für die FDP stehen die deutschen Schüler im Wettbewerb 
mit Schülern in Kanada oder Japan. Sie folgt damit dem 
von der Lobbyorganisation OECD vorgegebenen Kurs 
hin zu einer Ökonomisierung und Globalisierung des Bil-
dungswesens.

Dem halten wir entgegen: Erstens. Schulen sind keine 
Fabriken. Zweitens. Schüler sind auch keine Arbeiter. 
Und drittens. Meine Damen und Herren, Bildung ist keine 
Ware.

(Beifall bei der AfD – Alexander Graf 
Lambsdorff [FDP]: Eine Binsenweisheit!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Bildung ist 
dann am besten, wenn sie ihren Zweck zunächst nur in 
sich selbst hat. Das hat bereits Wilhelm von Humboldt 
erkannt. Er legte damals in Preußen die Grundlagen für 
ein Bildungssystem, aus dem im Laufe der Jahre zahl-
reiche Forscher, Erfinder und Nobelpreisträger hervor-
gingen.

Deutschlands Wiederaufstieg nach dem Zweiten Welt-
krieg, das Wirtschaftswunder und der internationale Er-
folg unserer Unternehmen: All dies war möglich, obwohl 
oder vielleicht auch weil die Schulpolitik von den Län-
dern und nicht vom Bund gemacht wird. Wir als AfD- 
Fraktion sind deshalb der Anwalt der Länder, und wir 
bekennen uns auch zum Grundgesetz, das die föderale 
Ordnung unseres Staates zu Recht unter einen besonderen 
Schutz gestellt hat.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächste Rednerin in der Debatte ist für 

die Fraktion der SPD die Kollegin Marja-Liisa Völlers.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Marja-Liisa Völlers (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Bildung ist das zentrale Aufstiegsversprechen 
unserer Gesellschaft. Gehen Sie mal an einer Universität 
in eine Vorlesung und fragen Sie die Anwesenden, wie 
viele von ihnen aus einem wohlsituierten Haushalt kom-
men. Das sind nach wie vor weit mehr, als es rein statis-
tisch der Fall sein sollte. Genau das spiegelt sich auch in 
Teilen der vorliegenden PISA-Studie wider.

Die Schere zwischen Arm und Reich geht auch im 
Bildungssektor nach wie vor weit auseinander. Kinder 
aus wohlhabenderen Familien schneiden deutlich besser 
ab als Kinder aus ärmeren Verhältnissen. Das gilt vor 
allem für die Lesekompetenz, aber auch für die Bereiche 
Rechnen und Naturwissenschaft. Besonders ernüchternd 
ist natürlich: Diejenigen, die aus schwierigen sozialen 
Verhältnissen kommen und trotzdem gute Ergebnisse er-
zielen, glauben nicht an ihre Chancen.

(Zuruf von der SPD: Das ist schlimm!)

Zwei Drittel von ihnen rechnen nicht damit, später einen 
Hochschulabschluss machen zu können. Das dürfen wir 
nicht einfach so hinnehmen.

(Beifall bei der SPD)
Jedes Kind in diesem Land hat Potenzial. Und es ist un-
sere Aufgabe – von uns allen hier –, alles daranzusetzen, 
dass alle diese Kinder die Möglichkeit haben, das Beste 
aus sich zu machen.

(Beifall bei der SPD)
Wenn Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Um-

feld aber nicht die notwendige Unterstützung bekommen 
können, dann müssen wir als Politik ihre Lernorte umso 
stärker machen. Deshalb war es richtig, dass wir mit der 
SPD dafür gesorgt haben, Schulen in sozial schwierigen 
Lagen über ein Forschungs- und Förderungsprogramm zu 
unterstützen. 125 Millionen Euro werden der Bund und 
die Länder gemeinsam in den nächsten zehn Jahren hier-
für investieren.

(Beifall bei der SPD)
Deshalb ist es auch richtig, dass wir auf den flächen-

deckenden Ausbau der Ganztagsbetreuung im Grund-
schulalter drängen. Ein guter Ganztag schafft gute Chan-
cen. Dafür nehmen wir als Bund jetzt erst mal 
2 Milliarden Euro in die Hand, wohl wissend, dass das 
Engagement des Bundes damit noch nicht zu Ende sein 
kann – das gilt genauso übrigens für das Engagement der 
Länder und Kommunen, die an dieser Stelle auch ihren 
Beitrag leisten werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP-Frak-
tion, Sie wollen die Bildungsinvestitionen erhöhen. Da 
bin ich ja bei Ihnen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)
Aber gleichzeitig sind Sie gegen die Finanztransaktion-
steuer, gegen die Vermögensteuer, und am liebsten möch-
ten Sie mit uns auch noch über Unternehmensteuersen-
kungen sprechen. Aber wo soll denn dann das Geld für 
die Bildungsinvestitionen herkommen?

(Beifall bei der SPD – Katja Suding [FDP]: 
Gucken Sie doch mal in die tollen Anträge, 
die wir letzte Woche vorgelegt haben!)

Gesteht mir bitte noch eine Anmerkung als Lehrerin 
zu: Sie fordern in Ihrem Antrag eine Art Erfolgsprämie 
für Lehrkräfte, die sich irgendwie nach Engagement und 
Leistung bemisst. Was haben Sie denn für ein Bild von 
unseren Lehrerinnen und Lehrern? Wollen Sie jetzt den 
Lehrberuf auch noch ökonomisieren, und wie genau wol-
len Sie das dann überhaupt messen? Dazu sagen Sie in 
Ihrem Antrag übrigens auch wieder nichts.

(Beifall bei der SPD – Alexander Graf 
Lambsdorff [FDP]: Nicht wir! Die 
Schulleitungen können das selber!)

Sehr geehrte Damen und Herren, die aktuellen PISA- 
Ergebnisse zeigen wieder einmal mehr, wie vielschichtig 
die Herausforderungen einer gerechteren Bildungsland-
schaft sind. Gehen wir diese gemeinsam an, damit es 
jedes Kind packt!
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Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist für die Fraktion 

Die Linke die Kollegin Dr. Birke Bull-Bischoff.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Birke Bull-Bischoff (DIE LINKE):
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, PISA erzeugt 

immer wieder Aufregung, aber wir haben keinen Mangel 
an Erkenntnis, wir haben einen Mangel an Fähigkeit und 
Willen, etwas zu verändern.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

In Deutschland gibt es mindestens drei Grund-
probleme:

Zum ersten Problem. Wir haben zu wenig Geld und zu 
wenig Personal für Bildung. Die praktische Erfahrung 
beispielsweise vieler Leute in meinem Wahlkreis ist: 
Der Bürgermeister aus der Elsteraue kann nur wenige 
Kitas sanieren, nötig hätten es alle – bitter nötig.

(Tankred Schipanski [CDU/CSU]: Ja, das Land 
ist zuständig!)

Die Förderschule in Hohenmölsen ist im Originalzustand 
von vor 1990, und sie teilt dieses Schicksal mit vielen 
anderen Schulen.

(Tankred Schipanski [CDU/CSU]: Der Land-
kreis ist zuständig!)

Der Sanierungsbedarf in Kitas und Schulen beläuft sich, 
je nach Quelle, auf 45 bis 55 Milliarden Euro. Es fehlen 
Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas, wir haben zu 
wenig Geld für Schulsozialarbeit, obwohl alle wissen: 
Das ist ein Erfolgsmodell.

(Tankred Schipanski [CDU/CSU]: Dafür sind 
die Länder zuständig! Erzählen Sie doch mal 
was zum Bund! – Paul Lehrieder [CDU/CSU]: 
Wer regiert bei Ihnen?)

Bei der Verteilung der Mittel gibt es obendrein eine 
soziale Schieflage; denn da, wo es schon viel Geld und 
Personal gibt, kommt noch mehr obendrauf. Das Geld 
fließt vornehmlich in Exzellenzinitiativen, aber eben 
kaum in Alphabetisierung und Grundbildung. Ich gehe 
jede Wette ein, liebe Kolleginnen und Kollegen: Die Mit-
tel für Schulsanierung – auch die vom Bund einst – flie-
ßen sehr viel großzügiger in Schulen der bessergestellten 
Wohnviertel als in Schulen in Brennpunktvierteln, und 
das wollen und müssen wir endlich ändern.

(Tankred Schipanski [CDU/CSU]: Nicht be-
legt! – Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Le-
gendenbildung!)

Dafür lagen vielfältige Vorschläge – beispielsweise un-
sererseits – vor.

(Beifall bei der LINKEN)

Problem Nummer zwei. Kinder werden in unserem 
Schulsystem sozial platziert, das heißt, die Schulform ent-
scheidet letztlich darüber, wie viel Bildung wir unseren 
Kindern zugänglich machen; die Schulform entscheidet 
letztlich darüber, was wir Kindern heimlich zutrauen – 
Stichwort „der heimliche Lehrplan der Schulformen“ –, 
und die Schulform entscheidet letztlich darüber, was sie 
mal werden, wie viel Geld und wie viel Einfluss sie be-
kommen werden – und das nachweislich seit vielen Jah-
ren in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft.

(Tankred Schipanski [CDU/CSU]: Unter Ihrer 
Regierung!)

Das müssen wir ändern.

(Beifall bei der LINKEN)

Politische Vorhaben müssen immer daraufhin geprüft 
werden, wie sogenannte Brennpunktschulen oder Brenn-
punktkitas in besonderer Weise gefördert werden können.

(Tankred Schipanski [CDU/CSU]: Das machen 
Sie in Thüringen nicht!)

Wir müssen Exzellenzinitiativen für junge Menschen mit 
Benachteiligungserfahrungen entwickeln. Wir brauchen 
einen Sozialindex für Politik, damit Geld und Personal 
dahin kommen, wo sie wirklich am meisten gebraucht 
werden.

(Zuruf von der CDU/CSU: Dann macht es 
doch!)

Dritter und letzter Punkt. Ehrlich gesagt, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, der Streit um die vielfache Zustän-
digkeit und die Zuständigkeit selbst hängt den Leuten 
zum Halse raus,

(Beifall bei der LINKEN – Tankred Schipanski 
[CDU/CSU]: Das ist kein Streit, das sind Fak-
ten!)

und das kann ich gut verstehen, weil Handlungsfähig-
keit in der Tat anders aussieht.

(Beifall bei der LINKEN – Tankred Schipanski 
[CDU/CSU]: Sie machen nichts!)

Nein, Deutschland ist noch kein Bildungsland. In 
Deutschland ist Bildung vielfach ein sehr elitäres Gut, 
und Bildung sitzt in Deutschland oft genug am Katzen-
tisch. Das muss sich ändern.

Was wir brauchen, ist statt Kleinstaaterei eine Gemein-
schaftsaufgabe „Bildung“ von Bund, den Ländern und 
den Kommunen – im Grundgesetz, ja, aber vor allen Din-
gen im praktischen politischen Handeln, meine Damen 
und Herren.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Karamba Diaby 
[SPD]: Keine Vision! – Tankred Schipanski 
[CDU/CSU]: Thema verfehlt! Nicht zu PISA 
gesprochen!)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Als Nächste spricht für die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen die Kollegin Margit Stumpp.
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(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Margit Stumpp (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Ministerin! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Wie viele PISA- und sonstige 
Studien braucht es eigentlich noch, damit Bildungspolitik 
hier endlich den Stellenwert erhält, den sie verdient? PI-
SA zeigt doch erneut, wie stark der Bildungserfolg vom 
Elternhaus und der Postleitzahl abhängt. Das müssen wir 
endlich ändern – da hat die Kollegin Birke Bull-Bischoff 
recht –, statt den Missstand immer nur aufs Neue zu be-
dauern.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

PISA offenbart, dass bei der Lesekompetenz der Unter-
schied zwischen privilegierten und benachteiligten Kin-
dern sogar noch größer geworden ist. Das kann uns nicht 
kaltlassen. Notwendig ist eine bessere Förderung der 
schwächeren Schülerinnen und Schüler sowie grund-
sätzliche Qualitätsverbesserungen.

(Bernhard Loos [CDU/CSU]: Förderung der 
Begabten ist nicht, oder?)

Statt Absichtsbekundungen und Lippenbekenntnissen 
braucht es jetzt endlich eine konzertierte Aktion von 
Bund, Ländern und Kommunen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Alle Beteiligten müssen endlich auf Augenhöhe für gute 
Bildung und gerechte Zukunftschancen kooperieren.

Mit der Grundgesetzöffnung für den DigitalPakt wurde 
ein erster kleiner Schritt getan, dem jetzt dringend weitere 
folgen müssen. Wir brauchen endlich einen modernen 
Bildungsföderalismus, der einen echten Mehrwert 
schafft. Hier ist vor allem der Bund gefordert, seine auch 
finanziellen Anstrengungen deutlich auszuweiten.

PISA untermauert auch unsere Kritik am DigitalPakt. 
Wir müssen der Gefahr aktiv begegnen, dass der „digital 
gap“ die Chancenungerechtigkeit weiter vergrößert.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Dafür müssen die Nachfolgefinanzierung und der Einsatz 
von IT-Fachkräften gesichert werden. Die Digitalisierung 
der Schulen wird ohne einen dauerhaften DigitalPakt Plus 
nicht funktionieren.

Es ist Zeit für einen bildungspolitischen Aufbruch, 
nicht erst seit PISA; denn die Herausforderungen sind 
offensichtlich: der Rechtsanspruch auf Ganztag nicht 
nur in der Schmalspurversion – 2 Milliarden Euro, das 
wissen wir, reichen hinten und vorne nicht –, sondern mit 
klaren Qualitätsversprechen; die substanzielle Förderung 
von Schulen in benachteiligten Regionen und Quartieren, 
damit Chancengerechtigkeit endlich Realität wird – da 
reicht es doch nicht, Erkenntnis neu zu untermauern –; 
ein inklusives Schulsystem, digitale Bildung mit pädago-
gischem Mehrwert und besondere Anstrengungen, um 
den Lehrkräftemangel zu bekämpfen.

All das verlangt tatsächlich ein rasches Ende des 
Kooperationsverbotes, das es gibt, mehr länderübergrei-
fende Zusammenarbeit sowie eine größere Verantwor-
tung und mehr Investitionen des Bundes; denn wir brau-
chen beste Bildung, nicht nur, aber auch an jeder 
Milchkanne.

Danke. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist für die Fraktion 

der CDU/CSU die Kollegin Dr. Astrid Mannes.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Astrid Mannes (CDU/CSU):
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich finde es 

sehr schade, wenn ich da herüberschaue zur Bank der 
Ländervertreter, dass diese Bank bei dieser Diskussion 
leer geblieben ist.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der FDP)

Wenn ich den Antrag der FDP zusammenfassen müsste 
auf ein Schlagwort, auf einen Begriff: Es geht hier um die 
weitgehende Abschaffung des Bildungsföderalismus. 
Und ich muss sagen, wenn man sich das Ergebnis der 
PISA-Studie anschaut: Das kann nicht befriedigen; das 
haben wir in den Diskussionen gerade ja schon gehört; da 
sind wir uns alle einig. Deutschland liegt über dem 
Durchschnitt der OECD-Länder, aber mit weitem Ab-
stand zur Spitzengruppe.

Nein! Unser Anspruch ist nicht das Mittelmaß. Wir 
möchten zu den Besten gehören. Wir müssen zu den Bes-
ten gehören! Wir sind ein rohstoffarmes Land. Unser 
Reichtum sind gut ausgebildete Menschen – kluge Köpfe. 
Das ist unser Reichtum. Man nennt uns das Land der 
Dichter und Denker. Modern übersetzt: Wir sind das Land 
der Forschung und Innovation und Entwicklung.

(Beifall bei der CDU/CSU – Alexander Graf 
Lambsdorff [FDP]: Das sieht die PISA-Studie 
aber anders! Das ist ja genau das Problem!)

Wir müssen im Bildungsbereich also besser werden. 
Das sieht auch die Bundesregierung so und unterstützt 
daher mit vielfältigen Programmen im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten. In den nächsten fünf Jahren stellt der 
Bund den Ländern ja auch noch einmal 5 Milliarden Euro 
für den digitalen Ausbau der Schulen zur Verfügung.

(Katja Suding [FDP]: Das kommt aber nicht 
an!)

Die FDP fordert nun viele Veränderungen, die aber 
Eingriffe in die Länderkompetenz sind. Das geht nur im 
Zusammenwirken mit den Ländern. Und diese haben sich 
im Zusammenhang mit der Bildung eines Nationalen Bil-
dungsrates dem Zusammenwirken von Bund und Län-
dern gerade entzogen. Ich persönlich bedaure das 
Scheitern des Nationalen Bildungsrates sehr.
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(Dr. Karamba Diaby [SPD]: Wir auch!)

Denn er wäre die Chance gewesen, zu Bildungsfragen 
nicht nur Bund und Länder an einen Tisch zu bringen, 
sondern auch die politisch Handelnden mit Wissenschaft-
lern und Experten aus der Praxis. Das wäre eine ganz 
große Chance gewesen!

Die Angst der Länder, Befugnisse im Bildungsbereich 
abgeben zu müssen, war dabei im Übrigen völlig unbe-
gründet. Dazu wäre es nicht gekommen. Denn zum einen 
sollte der Nationale Bildungsrat ja keine verbindlichen 
Entscheidungen treffen, sondern nur Empfehlungen ab-
geben. Und den Zuständigen hätte es dann freigestanden, 
selbst zu entscheiden, ob, wann und wie sie diese in ihren 
Ländern umsetzen. Zudem sollte im Mittelpunkt auch 
nicht nur die Schulpolitik stehen, sondern die komplette 
Bandbreite des Lernens. Wir wollten auf die Übergänge 
der verschiedenen Bildungsphasen schauen. Es ging also 
im Ergebnis um mehr Vergleichbarkeit, Transparenz und 
Qualität im Bildungswesen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Und es war richtig und vorausschauend, dass Bundes-
ministerin Karliczek sich für die Idee des Nationalen Bil-
dungsrates so starkgemacht hat. Leider kann man die 
Länder aber auch nicht zwingen. Das Verhalten der Län-
der zeigt aber klar, dass die Vorstellungen der FDP, die 
sich hier in diesem Antrag widerspiegeln, mit den Län-
dern nicht durchsetzbar wären.

(Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Aber es ist 
der Vorsitzende einer der Regierungsparteien, 
der dieses verursacht hat: der Herr Söder!)

Mit dem Wissen, dass der Vorschlag für diesen Nationa-
len Bildungsrat von den Ländern abgelehnt wurde, nun 
einen Antrag vorzulegen, der weit über das hinausgeht, 
was mit dem Bildungsrat geplant war und der sogar den 
Föderalismus im Bildungsbereich grundsätzlich infrage 
stellt, das hat mit realistischer Politik nichts zu tun.

Richtig ist aber: Wir müssen einen konstruktiven ge-
meinsamen Weg mit den Ländern suchen. Nur mit ver-
einten Kräften und wenn alle an einem Strang ziehen, 
werden wir es schaffen, im Bildungsbereich besser zu 
werden.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Letzter Redner in der Debatte ist für die 

Fraktion der SPD der Kollege Dr. Ernst Dieter Rossmann.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Ernst Dieter Rossmann (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Liebe Frau Mannes, so schnell geben wir So-
zialdemokraten und sicherlich auch Sie das Projekt „Na-
tionaler Bildungsrat“ nicht auf,

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

sondern wir werden weiter dafür streiten. Das sage ich 
auch mit Blick auf die Regierungsbank, wo die CDU- 
Vorsitzende, Frau Kramp-Karrenbauer, gerade anwesend 
ist. Es war 2012 Gegenstand der Beschlussfassung ihrer 
Partei.

Frau Karliczek, Sie haben uns an Ihrer Seite, wenn Sie 
an dem Vorhaben dranbleiben. Denn: Wir können nur 
besser werden, wenn wir zusammenwirken.

(Beifall bei der SPD)
Dafür wird es Wege geben müssen. Wir wollen im neuen 
Jahr zu entsprechenden Vorschlägen kommen. Das tun 
wir gemeinsam mit der FDP. Diese Partei stellt nämlich 
die Schulministerin in NRW, und NRW ist kein unbedeu-
tendes Land. Wenn die Ministerin als Vertreterin von 
NRW so spricht, so wie Sie, liebe Kolleginnen und Kol-
legen von der FDP, hier gesprochen haben, dann kann 
man mit dem Hebel „Laschet, NRW“ sicherlich noch 
etwas gegen Unverstand und Borniertheit bewegen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Als Zweites möchten wir in dieser Runde noch anspre-

chen, dass die PISA-Studien uns immer zwingen, diffe-
renziert hinzusehen. Insoweit ist es wichtig, dass es sie 
auch fortan gibt. Denn wir hören auch Stimmen, die sa-
gen: Lasst doch PISA PISA sein; wir brauchen nicht diese 
Spiegel; wir brauchen keine differenzierten Analysen mit 
einem internationalen und europäischen Vergleich. Ich 
finde, von 2000 bis 2018 hat sich das PISA-Instrumenta-
rium verfeinert, wenn wir alleine an die Erhebungsmetho-
den, wenn wir an die Komplexität der Kriterien denken, 
nach denen die Kompetenzen erhoben werden. Das geht 
bis in die Bereiche „Soziale Kompetenz“, „Kreativität“; 
und Weiteres ist dort geplant.

Natürlich zwingt es uns, sich politisch auf das zu kon-
zentrieren, was wirklich dramatisch und wichtig ist, und 
das auch jenseits gewisser Erfolge, die wir seit 2000 bis 
2018 haben; denn wir sind im Kompetenzvergleich ja 
kontinuierlich besser geworden und jetzt einmal abge-
sackt. Es gab aber auch eine PISA-Spezialstudie, die ins-
besondere herausgearbeitet hat, dass wir in Bezug auf die 
bildungsferneren Schichten, die bildungsferneren Ju-
gendlichen einen gewissen Fortschritt gemacht haben. 
Da wollen wir Sozialdemokraten gerne ansetzen. Ich will 
das knapp formulieren.

Erstens. Uns ist die Einsicht wichtig, dass man offen-
sichtlich in Bezug auf die versteinerte, schwierige und 
jetzt auf 22, 23 Prozent angestiegene Gruppe derer, deren 
Kompetenz nicht ausreicht, gezielte Elternarbeit machen 
muss. Die Kollegin Völlers hat Schulen in prekärer Lage 
angesprochen. Wir hoffen, dass bei der Auswahl der Mo-
delle gerade auch das Projekt „Family Literacy“ in den 
Blick genommen wird; denn wir brauchen elterliche Mit-
arbeit, elterliche Verbindlichkeit, dass man sich für Kin-
der und deren Entwicklung einsetzt.

Zweitens. Ja, wir brauchen gewiss auch Verbindlich-
keit in Bezug auf Sprachstandsfeststellung im Elementar-
bereich; denn da wird das Fundament gelegt, und da ha-
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ben wir auch Chancen. Wir haben Chancen in den Be-
reichen der Familien-, Kinder- und Jugend- sowie der 
Bildungspolitik. Das Projekt BiSS, Bildung durch Spra-
che und Schrift, ist eines, das Verbindlichkeit in die Ele-
mentarpädagogik hineinbringt.

Das dritte Element ist sicherlich die gute Ganztags-
schule, aber eine gute Ganztagsschule in einer rhythmi-
sierten, in einer komplex angelegten Weise. Da sind wir 
wieder beim Ausgangspunkt, nämlich dass die gute 
Ganztagsschule, wenn sie eine Bildungseinrichtung ist, 
als Leistung nur von Kommunen, Land und Bund zusam-
men erbracht werden kann. Das schafft gar keine Ebene 
für sich alleine. Wenn dies ein gemeinsames Projekt ist, 
auf das uns PISA immer wieder hinweist, dann war das 
eine aufrüttelnde Studie, und so wollen wir es im neuen 
Jahr gern mit Ihnen zusammen weiter umsetzen.

Danke. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Dr. Karamba Diaby [SPD]: 
Wichtige Botschaft!)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht 

vor. Ich schließe deshalb die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 19/15767 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Über-
weisungsvorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann kön-
nen wir so verfahren.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 8 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Verteidigungsausschusses (12. Aus-
schuss) zu der Unterrichtung durch den Wehr-
beauftragten

Jahresbericht 2018 (60. Bericht)

Drucksachen 19/7200, 19/14102

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten be-
schlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Wehrbe-
auftragte des Deutschen Bundestages, Dr. Hans-Peter 
Bartels.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie 
bei Abgeordneten der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Hans-Peter Bartels, Wehrbeauftragter des Deut-
schen Bundestages:

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
freue mich, dass wir noch in diesem Jahr die Beratungen 
zum Jahresbericht 2018 abschließen können. Der nächste 
Bericht steht vor der Tür; er kommt Ende Januar.

Tag und Stunde heute sind innovativ: Mittwochs nach 
18 Uhr im Plenum, das wird nun wohl neue Normalität in 
diesem großen Bundestag. Hoffen wir, dass es der Be-
achtung unserer Debatte nützt.

Wir haben inzwischen eine neue Verteidigungsminis-
terin, die sich erkennbar viel vorgenommen hat. Ich wün-
sche Ihnen, Frau Ministerin Kramp-Karrenbauer, viel Er-
folg für die nötigen Reformen zur Verbesserung des 
Zustands unserer Streitkräfte und zur Verbesserung der 
Bedingungen des Dienstes unserer Soldatinnen und Sol-
daten!

(Enrico Komning [AfD]: Das ist doch nichts!)

Alles Gute auf Ihrem Weg!

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/ 
CSU und der FDP)

Deutschland ist das größte Land Europas, die zweit-
größte NATO-Nation. Wir sind wirtschaftlich erfolgreich.

(Enrico Komning [AfD]: Noch!)

Man sagt uns nach, dass Effektivität unsere Stärke ist. 
Also spielen wir diese Stärke aus. Dafür braucht es Ent-
scheidungen, neue Entscheidungen oder überhaupt Ent-
scheidungen.

In meinem Jahresbericht hatte ich innere Reformen 
angeregt. Verantwortung, Kompetenzen und Ressourcen 
müssen zusammengeführt werden, und zwar so weit un-
ten in der Hierarchie wie möglich. Die Überzentralisie-
rung der heutigen Bundeswehrstruktur ist der Tod der 
Einsatzbereitschaft. Überorganisation lähmt alles.

Sie, Frau Ministerin, waren vor ein paar Tagen in 
Kunduz in Afghanistan.

(Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Statt auf 
dem NATO-Gipfel!)

Ein paar Wochen zuvor war ich auch da. Ich nehme an, 
die Soldatinnen und Soldaten dort haben uns das Gleiche 
vortragen. Sie hätten gern, weil sie immer wieder be-
schossen werden, gehärtete Unterkunfts- und Arbeitsbe-
reiche. Sie wünschen sich, wenn sie beschossen werden, 
die Möglichkeit, zurückzuschießen. Und wenn das Zu-
rückschießen mit dem NATO-Auftrag nicht vereinbar 
sein sollte, dann hätten sie wenigstens gern einen 30 Meter 
hohen Beobachtungsmast, um frühzeitig erkennen zu 
können, welche feindlichen Bewegungen es im Campvor-
feld gibt.

Die ursprüngliche Forderung nach einem Mast ist über 
zwölf Monate alt. In weiteren zwölf Monaten soll er vo-
raussichtlich realisiert werden,

(Kerstin Kassner [DIE LINKE]: So schnell 
dann doch!)

wenn nichts dazwischenkommt – ein Mast in einem Feld-
lager, auf das regelmäßig geschossen wird.

Aber das muss so lange dauern, habe ich gelernt, weil 
es sich eben um eine Baumaßnahme handelt. Eine Bun-
deswehr-Baumaßnahme will gründlich geprüft und ge-
plant, ausgeschrieben, bewertet und überwacht werden. 
Deshalb gibt es erst einmal keinen Mast. Es soll jetzt 
wenigstens eine Interimslösung geben – die soll in weni-
gen Wochen kommen – auf Basis, brillante Idee, eines 
Funkmasts, der in der Bundeswehr schon existiert.
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Warum schildere ich diese Episode aus Absurdistan? 
Erstens, weil es um Leib und Leben von Soldatinnen und 
Soldaten geht, die dieses Parlament in den Einsatz 
schickt. Wir müssen Druck machen, dass die gern ge-
brauchte Formel vom bestmöglichen Schutz auch wirk-
lich stimmt. Bürokratische Zuständigkeitshuberei jeden-
falls ist kein Schutz; damit dürfen wir uns nicht 
zufriedengeben!

(Beifall bei der SPD und der FDP sowie bei 
Abgeordneten der AfD)

Zweitens, weil diese Episode paradigmatisch für den 
ganz normalen Wahnsinn steht, den viele Soldatinnen 
und Soldaten in ihrem Alltag im Dienst erleben.

Deshalb, Frau Ministerin: Gehen Sie die innere Reform 
beherzt an! Es geht um dysfunktionale Strukturen, um 
selbstgebaute Blockaden, um Verantwortungsdiffusion. 
Frau Ministerin von der Leyen hatte 2017 aus gegebenem 
Anlass ein Projekt „Innere Führung Heute“ gestartet, in 
dem es unter anderem um diese Fragen von Verantwor-
tung und Führungsfähigkeit in unseren Streitkräften ging.

(Enrico Komning [AfD]: Hat wohl nichts ge-
bracht!)

Soldatinnen und Soldaten aller Organisationsbereiche 
und Dienstgradgruppen kamen in Workshops zusammen 
und erarbeiteten Verbesserungsvorschläge. Damit war 
dieses Projekt selbst ein super Beispiel für gute Innere 
Führung in der Bundeswehr. Auch die Ergebnisse sind 
prima, sie decken sich mit vielen Befunden in meinem 
Jahresbericht, den wir heute ein zweites Mal diskutieren. 
Die Ergebnisse der Workshop-Serie „Innere Führung 
Heute“ liegen im Ministerium vor und warten auf Billi-
gung. Der Beirat Innere Führung hat sich mit den Emp-
fehlungen schon beschäftigt und weiter gehende gute An-
merkungen dazu formuliert. Darauf, Frau Ministerin, 
können Sie ohne weiteres Zögern aufbauen.

Ich empfehle, Schluss zu machen mit der Flickschus-
terei an einem System, das der Wirklichkeit nicht mehr 
gerecht wird, weil die Wirklichkeit für die Bundeswehr 
seit 2014 eine andere ist als die Wirklichkeit in dem Vier-
teljahrhundert davor. Die heutige doppelte Hauptaufgabe 
der Bundeswehr besteht in Out-of-Area-Missionen mit 
überschaubaren Kontingenten weltweit, wie bisher, und 
gleichzeitig der Fähigkeit zur Teilnahme an der kollekti-
ven Verteidigung in Europa, mit der ganzen Bundeswehr. 
Out-of-Area-Missionen und kollektive Verteidigung, das 
erfordert innere Reformen im Bereich Führung und Ver-
antwortung jetzt! Unsere Soldatinnen und Soldaten war-
ten darauf. Lassen wir sie nicht zu lange warten!

Damit wäre ich bei der materiellen Einsatzbereitschaft, 
über die heute schon im Verteidigungsausschuss disku-
tiert wurde. Auch hier lautet das Gebot der Stunde: Ver-
besserung des Beschaffungsmanagements. Zu viele hoch-
qualifizierte Leute arbeiten zu kleinteilig an der gleichen 
Sache, zum Teil gegeneinander. Differenzierung und In-
tegration befinden sich nicht in der richtigen Balance. Die 
Truppe wartet auf Vollausstattung oder manchmal auch 
nur auf eine Viertelausstattung – um mit dem Ausbilden 
und Üben schon einmal anfangen zu können. Vom 

Nachtsichtgerät über den Schützenpanzer bis zum U- 
Boot: keine Entwarnung.

Deutliche Verbesserungen dagegen brachten dieses 
Jahr das Bundeswehr-Einsatzbereitschaftsstärkungsge-
setz und das Besoldungsstrukturmodernisierungsgesetz. 
Beide Gesetze enthalten manche neue Regelung, die 
schon Gegenstand früherer Berichte des Wehrbeauftrag-
ten gewesen sind, etwa was höhere Zulagen angeht oder 
Arbeitszeitfragen, die Ausweitung der Einsatzversorgung 
auf einsatzgleiche Verwendungen wie in Litauen oder die 
Einbeziehung von Familienangehörigen in Maßnahmen 
der PTBS-Therapie.

Die Gesetze kommen bei den Soldatinnen und Solda-
ten, so sie denn davon Kenntnis nehmen, gut an, lösen 
aber manche Probleme leider noch nicht. Die Forderung 
nach einer Ballungsraumzulage bleibt aktuell, ebenso die 
Forderung nach mehr Platz für Pendler in den Kasernen.

Unruhe gibt es übrigens auch beim Thema „Zurruhe-
setzungsalter, besondere Altersgrenze“. Gerüchte kursie-
ren. Man erwartet neue Zumutungen. Ich empfehle: Wenn 
es eine Verlängerung gibt, dann bitte mit finanziellem 
Bonus.

In meinen jährlichen Workshops gemeinsam mit der 
evangelischen und der katholischen Militärseelsorge 
zum Thema „Vereinbarkeit von Dienst und Familie“ ha-
ben wir dieses Jahr ein Problem diskutiert, das insbeson-
dere Soldatinnen und Soldaten des Heeres betrifft: Das ist 
die Verlängerung der Stehzeit in den Auslandseinsätzen 
von vier auf sechs Monate. Eine Stehzeit von einem hal-
ben Jahr ist wirklich sehr lang und belastet die Familien 
überproportional stärker als eine von drei oder vier Mo-
naten. Die Begründung des Heeres lautet: Kapazitätspro-
bleme. Das ist im Augenblick wohl zu akzeptieren. Aber 
ich stelle die Frage: Kann die Flexibilität, wie es sie etwa 
im Sanitätsdienst oder in der Luftwaffe gibt oder bei un-
seren Marinespezialkräften in Niger mit der regelmäßi-
gen Abwechslung mehrerer ausgebildeter Soldaten auf 
dem Posten im Einsatz alle vier oder acht oder zwölf 
Wochen, kann eine solche Flexibilität nicht auch im Heer 
stärker zur Anwendung kommen? Ich bitte, das zu prüfen. 
Das sind Probleme unserer Einsatzarmee heute.

Ich hatte die Freude, 2019 das 60-jährige Bestehen des 
Amtes des Wehrbeauftragten feiern zu dürfen. Damals, 
1959, gab es andere Probleme. Für das Prinzip der Inne-
ren Führung und des Staatsbürgers in Uniform mussten 
die ersten Amtsinhaber existenzielle Kämpfe ausfechten. 
Sie haben nicht immer gewonnen, aber am Ende waren 
sie erfolgreich. Gelebte Innere Führung, der eigene Maß-
stab für Richtig und Falsch, zeichnet unsere Soldatinnen 
und Soldaten heute aus. Sie wissen, dass jede und jeder 
von ihnen persönlich die letzte Garantie dafür ist, dass 
unser Militär nie wieder verbrecherisch missbraucht wer-
den kann. Sie stehen für Freiheit und Recht.

Im Ganzen mache ich mir um den demokratischen 
Geist unserer Bundeswehr keine Sorgen, aber im Einzel-
nen gibt es doch nicht selten Anlass zur Sorge. Der Mi-
litärische Abschirmdienst verbessert jetzt seine Aufstel-
lung gegenüber Rechtsextremisten. Ich begrüße das 
ausdrücklich.
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(Tobias Pflüger [DIE LINKE]: Dringend not-
wendig!)

Und ich bitte darum, sich nicht zu lange damit aufzuhal-
ten, zu erforschen, welcher extremistischen Ideologie 
zum Beispiel ein sogenannter Reichsbürger genau an-
hängt und ob er unter allen denkbaren Umständen ein 
zertifizierter Rechtsextremist ist. Wer nicht weiß, in wel-
chem Land er lebt und welches Recht er verteidigt, der 
kann kein Kamerad unserer Verteidiger der Freiheit sein, 
dem wollen wir keine Kriegswaffen in die Hand geben.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Komplizierter ist es nicht.

Ich danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der AfD)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Als Nächste hat das Wort die Bundes-

ministerin der Verteidigung, Frau Annegret Kramp-Kar-
renbauer.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD – Enrico Komning [AfD]: Jetzt 
bin ich gespannt!)

Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesministerin 
der Verteidigung:

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Lieber Herr Dr. Bartels, zuerst einmal auch von mei-
ner Seite und ganz persönlich ein herzliches Dankeschön 
für Ihre Arbeit, für den Bericht, den Sie vorgelegt haben. 
Der Wehrbeauftragte ist eine Institution in Deutschland. 
Seit über 60 Jahren steht er im Dienst insbesondere der 
Soldatinnen und Soldaten, und er legt – das haben Sie mit 
dem Bericht für das Jahr 2018 auch getan – den Finger in 
die richtige Wunde. Da sollten wir gar nicht drumherum 
reden, und das will ich an dieser Stelle auch nicht tun.

Wir haben gerade heute im Bundeskanzleramt wieder 
Soldatinnen und Soldaten mit ihren Angehörigen, Eltern 
und Kindern erlebt, die einsatzwillig und einsatzfähig 
sind; aber wir müssen auch dafür sorgen, dass sie einsatz-
bereit sind. Das bedeutet, dass sie ihre persönliche Aus-
stattung, insbesondere die Schutzausstattung, brauchen, 
und das bedeutet auch, dass wir uns mit dem Grad an 
Einsatzbereitschaft, wie wir ihn jetzt auch im Bericht dar-
gestellt bekommen haben, nicht zufriedengeben können; 
ich jedenfalls will das nicht tun.

Deswegen wird das Thema „Ausstattung und Einsatz-
bereitschaft“ im nächsten Jahr einer der Schwerpunkte 
sein, den wir im BMVg bearbeiten werden.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Das bedeutet, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
auf der einen Seite, dass wir natürlich die finanziellen 
Mittel brauchen, aber es bedeutet eben auch, dass wir 
die Verfahren – die Probleme sind ja beschrieben und 
erkannt; mit der Reform des BAAINBw gehen wir die 

ersten Schritte, um sie entsprechend zu beseitigen – und 
die Reformen vorantreiben müssen. Das bedeutet, wir 
brauchen dezentralere Verantwortungsstrukturen – da 
bin ich bei Ihnen, Herr Dr. Bartels –, und wir müssen 
dafür sorgen, dass die ganze Liste an Mitzeichnungen 
nicht vor allem Freizeichnungen bedeutet und die Ver-
fahren entsprechend komplizieren.

Sie haben das Beispiel Kunduz erwähnt. Auch mir hat 
es sich nicht ganz erschlossen, warum man ein Jahr 
braucht, um einen Turm zu bauen, den man in der Tat 
braucht, damit man rechtzeitig Warnungen aussprechen 
kann, wenn von Raketenstellungen der Taliban aus Kund-
uz das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten in diesem 
Lager gefährdet wird.

Wir haben Fortschritte erzielt; Sie haben die entsprech-
enden Gesetze erwähnt. Wir müssen jetzt dafür sorgen, 
dass das, was in den Gesetzen festgelegt ist, auch mög-
lichst schnell so umgesetzt wird, dass die Soldatinnen und 
Soldaten zum Beispiel von den Zulagen profitieren kön-
nen.

Die Themen „Einsatzbereitschaft“ und „Stehzeiten in 
den Verwendungen beim Heer“ sind Themen, die ich bei 
meinen Einsatzreisen sowohl im Irak als auch in Mali als 
auch jetzt in Afghanistan noch einmal besprochen habe; 
viele Kolleginnen und Kollegen waren mit dabei. Es ist in 
der Tat eine enorme Belastung, ein halbes Jahr von der 
Familie getrennt zu sein. Ich habe heute viele Familien 
mit mehreren Kindern kennengelernt, wo die Partner von 
jetzt auf gleich quasi zu Alleinerziehenden werden. Sie 
bekommen Unterstützung, aber diese Unterstützung muss 
noch besser werden.

Einen letzten Punkt will ich zum Abschluss anspre-
chen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie deutlich gemacht 
haben: Die Bundeswehr als Ganzes steht auf dem Boden 
des Grundgesetzes. – Deshalb ist es so notwendig, dass 
jeder einzelne Fall, bei dem es Zweifel daran gibt, ob ein 
Soldat das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes 
wirklich verteidigt und dazu in der Lage und willens ist, 
aufgeklärt wird und er, wo es nötig wird, aus der Bundes-
wehr auch entfernt wird. Das ist die Aufgabe, die wir 
gemeinsam angehen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Für Ihre Unterstützung im Sinne der Soldatinnen und 
Soldaten darf ich Ihnen ganz herzlich danken.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Als Nächster spricht für die Fraktion 

der AfD der Kollege Berengar Elsner von Gronow.

(Beifall bei der AfD)

Berengar Elsner von Gronow (AfD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Nachdem 

der Bericht des Wehrbeauftragten für 2018 schon Anfang 
2019 vorlag, sprechen wir erst jetzt, zum Ende des Jahres, 
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über die Beschlussempfehlung des Ausschusses. Das 
scheint mir etwas spät, hat aber den Vorteil, dass wir – 
er sprach es an – schon sehr bald über seinen neuen Be-
richt sprechen können und beide Berichte vergleichen 
können.

Wenn man die tatsächlichen Zahlen kennt, muss man 
trotz aller Relativierungsversuche der Verantwortlichen 
annehmen, dass der Bericht für 2019 für viele Bereiche, 
die in der Regel nicht durch die Soldaten zu verantworten 
sind, nicht besser ausfallen wird, nein, sogar schlechter. 
Denn diese Koalition, diese Regierung wird auch hier 
ihrer Verantwortung für die Bundeswehr und für die Si-
cherheit des deutschen Volkes nicht gerecht.

Die aktuellen Zahlen in der Finanzplanung, die Zahlen 
zur personellen Entwicklung und der jüngst vorgelegte 
Bericht zur Einsatzbereitschaft des Großgerätes in der 
Bundeswehr zeigen leider nur, dass sich seit dem Vorjahr 
nicht viel verbessert hat. Im Gegenteil: In vielen Berei-
chen sind die Verhältnisse sogar noch schlechter gewor-
den. Die angeblichen Trendwenden Ihrer Vorgängerin 
sind gescheitert.

Hunderte Millionen Euro, die für Berater ausgegeben 
wurden, haben außer schönen Marketingbegriffen nichts 
gebracht; im Gegenteil.

(Beifall bei der AfD)
Und was passiert? Keine Haftbarmachung, wie es jedem 
normalen Bürger passieren würde, nein, eine Fortlobung. 
Das ist ein Unding, meine Damen und Herren! Jetzt aber 
sind Sie am Drücker, Frau Ministerin, und haben die 
Chance, sich ernsthaft und glaubhaft für den Wiederauf-
bau der Bundeswehr einzusetzen.

Wenn Verteidigungsministerin, Außenminister, Kanz-
lerin in der Welt herumreisen und unseren Partnern und 
Verbündeten zusichern, dass wir unsere Verteidigungs-
ausgaben zeitnah, übereinkommensgemäß, maßgeblich 
erhöhen wollen, die tatsächlichen Zahlen aber nach einem 
minimalen Anstieg nach derzeitiger Planung sogar noch 
weiter sinken, dann machen Sie unser Land unglaubwür-
dig und zerstören noch weiter das verbliebene Vertrauen 
in Deutschland.

(Beifall bei der AfD)
Aber das SPD-geführte Finanzressort möchte hier ja lie-
ber „auf Sicht fahren“. „Auf Sicht fahren“ hat mit verant-
wortungsvoller Politik allerdings rein gar nichts zu tun. 
Das muss unser armes Land schon viel zu lange erleben.

Frau Minister, Sie haben jetzt eine einmalige Chance.

(Tobias Pflüger [DIE LINKE]: Ministerin!)
Verstecken Sie sich bei der Durchsetzung zukünftiger und 
vernünftiger Forderungen für die Bundeswehr nicht hin-
ter dem Koalitionspartner.

(Ottmar von Holtz [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist so peinlich!)

Lassen Sie nicht zu, dass die SPD weiter mit der CDU 
Schlitten fährt, nur um vermeintlich alternativloser 
Machtperspektiven willens. Verlangen Sie es nicht nur 
von unseren Soldaten, sorgen Sie auch in Ihrer Partei 

dafür, dass wieder das persönliche Wohlergehen hinter 
das Wohl unseres Landes zurückgestellt wird.

(Beifall bei der AfD)

Frau Ministerin, Sie sind mit vielen Äußerungen und 
Ideen seit Ihrem Amtsantritt steil gestartet. Dabei greifen 
Sie auch vieles auf, was die AfD schon gefordert hatte. 
Das ist vernünftig, aber auch mutig; denn in diesem Land 
wird ja sonst alles, was von der AfD kommt, sei es noch 
so sinnvoll und vernünftig, verrissen,

(Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Oh! Mi-
mimi!)

auch von Ihnen und Ihren Parteifreunden. Davon kann 
sich hier kaum jemand ausnehmen.

(Henning Otte [CDU/CSU]: War doch nichts 
Vernünftiges!)

Wenn Sie also nach und nach zu ähnlichen Lagebewer-
tungen kommen wie die AfD und die Konsequenzen dann 
auch gegen die links-rot-grünen Widerstände in unserem 
Land durchsetzen würden, wäre das dringend nötig und 
anerkennenswert. Jetzt heißt es liefern, Frau Ministerin.

(Beifall bei der AfD – Henning Otte [CDU/ 
CSU]: Sie stimmen doch immer mit den Lin-
ken!)

Zum ersten Mal sind mit Ihnen Verteidigungsminister 
und CDU-Vorsitz in einer Person vereint. Wenn Sie es 
also wirklich ernst meinen mit der Sicherheit unserer 
Soldaten, mit der Sicherheit unseres Landes, unserem 
Vertrauen und Ansehen in der Welt, dann setzen Sie sich 
endlich zeitnah für die dafür notwendigen Mittel und 
Maßnahmen ein – wenn Sie glaubhaft und ernstzuneh-
mend sein wollen –, nötigenfalls auch auf Kosten der 
Großen Koalition.

(Beifall bei der AfD – Ingo Gädechens [CDU/ 
CSU]: Zum Bericht des Wehrbeauftragten habe 
ich nichts gehört!)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächster Redner in der Debatte ist für 

die Fraktion der SPD der Kollege Dr. Eberhard Brecht, 
der heute nicht seine allererste Rede im Deutschen Bun-
destag, wohl aber nach 18-jähriger Unterbrechung seiner 
Mandatszeit seine erste Rede hält. Herzlichen Glück-
wunsch zur Rückkehr in den Bundestag.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Dr. Eberhard Brecht (SPD):
Vielen Dank. – Herr Präsident! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Der Präsident hat ja ein bisschen auf 
die Vergangenheit angespielt. Ich sehe im Hause einige 
schon etwas länger im Bundestag tätige Kollegen, und sie 
werden sich wahrscheinlich noch recht gut an diese sehr 
quälenden Diskussionen über die Frage der Auslandsein-
sätze der Bundeswehr erinnern.
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Viele sahen in der deutschen Vergangenheit die Be-
gründung für eine konsequent pazifistische Haltung 
bzw. die Beschränkung der Aufgaben der Bundeswehr 
auf die reine Landesverteidigung bzw. Verteidigung im 
Rahmen der NATO entsprechend Artikel 5 Nordatlantik-
vertrag. Andere wiederum zogen gerade aus der deut-
schen Vergangenheit die Konsequenz, bei Völkermord 
nie wieder wegzusehen, zumindest aber die Einhaltung 
eines Waffenstillstandes verfeindeter Parteien zu überwa-
chen. Dieses Meinungsspektrum innerhalb der Bevölke-
rung soll sich natürlich auch im Deutschen Bundestag 
widerspiegeln. Deshalb plädiere ich nach wie vor dafür, 
an dem Parlamentsvorbehalt festzuhalten: Nicht die Bun-
desregierung entscheidet über Auslandseinsätze, sondern 
wir, der vom Volk gewählte Souverän.

(Beifall bei der SPD)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Verteidi-
gungsministerin denkt derzeit über weitere Auslandsein-
sätze nach. Es wurden hier und da schon Bedenken gegen 
diese neuen Pläne geäußert, auch von ihrem CDU-Kol-
legen aus Nordrhein-Westfalen. Aber unabhängig von der 
Frage, ob ein Einsatz geboten ist, ob er sinnvoll ist, ob die 
Risiken vertretbar sind, sollten wir in diesem Fall erst mal 
den Anspruch mit der Wirklichkeit abgleichen, nämlich 
der Fähigkeit der Bundeswehr. Der Bericht des Wehr-
beauftragten – wir haben eben die Rede des Wehrbeauft-
ragten gehört – lädt eben nicht unbedingt zu einer Aus-
dehnung des deutschen Auslandsengagements ein.

Kann die Bundeswehr tatsächlich mehr Auslandsein-
sätze verkraften, wenn wir heute schon mit der eben er-
wähnten Kontingentstehzeit des Heeres von sechs Mona-
ten unsere Soldaten und deren Familien grenzwertig 
belasten? Und wie wollen wir, wie geplant, bei weiteren 
Auslandseinsätzen zu den üblichen vier Monaten zurück-
kehren, wenn das dafür erforderliche Personal gar nicht 
zur Verfügung steht? Die Zahlen im Bericht des Wehr-
beauftragten sprechen eine deutliche Sprache: Das Bun-
desverteidigungsministerium konnte im Jahr 2000 noch 
rund 317 000 Soldaten zählen, mit Aussetzung der Wehr-
pflicht im Jahr 2011 waren es noch 213 000. 2018 konnte 
die damalige Verteidigungsministerin nur noch auf rund 
180 000 Berufs- und Zeitsoldaten sowie freiwillig Wehr-
dienstleistende zurückgreifen. Letztlich sind 25 000 Stel-
len unbesetzt. In der mittelfristigen Personalplanung ist 
eine Personalstärke von 203 000 bis zum Jahr 2024 vor-
gesehen. Diese Personalsteigerung, liebe Frau Ministerin, 
kommt mir angesichts der jüngsten Statistiken doch recht 
ambitioniert vor.

(Henning Otte [CDU/CSU]: Wir fangen ja auch 
gerade erst an!)

Die Bundeswehr wirbt professionell um junge Men-
schen,

(Tobias Pflüger [DIE LINKE]: Professionell?)
sie bildet sehr breit aus, und sie bietet eine attraktive 
finanzielle Absicherung. Doch unser Problem liegt ja 
nicht in dieser Erstbindung von jungen Menschen an 
die Bundeswehr, sondern uns beschäftigt die Frage, wie 
sie tatsächlich auch langfristig gebunden werden. Moti-
vierte Soldaten schauen doch nicht allein auf eine ange-

messene Bezahlung. Sie wollen auch Technik vorfinden, 
die funktioniert.

(Beifall bei der SPD)
Wenn nur weniger als die Hälfte der Puma-Schützen-

panzer, der Transportflugzeuge A400M und der Trans-
porthubschrauber NH90 einsatzfähig sind, wenn von 15 
Fregatten für den Begleitschutz aufgrund von technischen 
Mängeln 7 außer Dienst gestellt sind -

(Dr. Tobias Lindner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist geheim!)

– Entschuldigung, Herr Kollege Lindner, das sind Aus-
sagen aus der Presse; darüber haben wir doch heute schon 
im Ausschuss sehr intensiv geredet –,

(Dr. Tobias Lindner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Okay!)

dann werden sich technikaffine Soldatinnen und Soldaten 
doch nach attraktiven Alternativen in der Wirtschaft um-
sehen. Das können wir so nicht hinnehmen. Ich denke, 
wir müssen an dieser Stelle tatsächlich nachhaken.

Ein weiteres Ärgernis ist die Baustelle Organisation. 
Was ich hierzu im Bericht des Wehrbeauftragten gelesen 
habe, erinnert mich als ehemaligen DDR-Bürger an die 
Verwaltungsdiffusion in Kombinaten. Doppel- und Mehr-
fachverantwortlichkeiten verlängern nicht nur Entschei-
dungsprozesse, sie binden auch Personal, das an anderen 
Stellen dringend benötigt wird. Und wie wir gerade am 
Beispiel des Funkmastes vom Wehrbeauftragten gehört 
haben, kann das im Ernstfall auch die Sicherheit von 
Soldatinnen und Soldaten gefährden.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, besorgniser-
regend ist die Zunahme von rechtsextremen Tendenzen in 
der Bundeswehr. Im Bericht des Wehrbeauftragten ist von 
einer Steigerung von 235 Fällen auf 288 Fälle die Rede. 
Es wäre wünschenswert, Frau Ministerin, wenn der MAD 
hierzu ähnlich wie der Verfassungsschutz transparenter 
informieren würde. Es mag ja sein, dass die Steigerung 
rechtsextremer Vorfälle auch die Folge einer längst über-
fälligen Sensibilisierung in der Truppe ist. Dennoch: Je-
der Vorfall ist einer zu viel.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
Abg. Heike Hänsel [DIE LINKE])

Wenn beispielsweise ein sogenannter Reichsbürger in 
der Bundeswehr Zugang zu Waffen hat und seinen Dienst 
eben nicht in den Kategorien des Grundgesetzes denkt, 
dann dürfen es die Vorgesetzten nicht bei einer Verwar-
nung belassen. Für solche Menschen ist kein Platz in der 
Bundeswehr.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Mit dem Hintergrund einer pazifistischen Grund-
haltung, aber auch durch mediale Reflektion rechtsextre-
mer Vorgänge werden Soldatinnen und Soldaten in Uni-
form immer wieder von Passanten beleidigt, ja sogar 
tätlich angegriffen. Diese Übergriffe gegenüber Men-
schen, die für unsere Sicherheit sorgen, sind unerträglich 
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und müssen, wo dies auch möglich ist, strafrechtlich ge-
ahndet werden.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Nein, der Generalverdacht einer rechtsextremen Bun-
deswehr ist abwegig. Die überwiegende Zahl unserer Sol-
daten steht fest auf dem Boden des Grundgesetzes.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Wehrbe-
auftragte hat den Finger in die Wunden der Bundeswehr 
gelegt. Ich möchte an dieser Stelle dem Team des Wehr-
beauftragten sehr herzlich danken. Ich bedanke mich 
auch bei der Bundesministerin der Verteidigung, die die 
Kritik heute sehr offen aufgenommen hat. Ich denke, wir 
als Koalitionsfraktionen werden unseren Beitrag und 
auch die anderen Kollegen werden ihren Beitrag leisten, 
um die Entwicklung der Bundeswehr weiter kritisch zu 
beobachten.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächster Redner ist für die Fraktion der 

FDP der Kollege Christian Sauter.

(Beifall bei der FDP)

Christian Sauter (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter Dr. Bartels! 
Die Institution des Wehrbeauftragten ist fester Bestand-
teil unseres Verständnisses einer modernen Parlaments-
armee. Ihnen, Herr Dr. Bartels, und Ihrem Team gehört an 
dieser Stelle bereits unser Dank für Ihre Arbeit zum Woh-
le der gesamten Truppe.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Was fällt also im Bericht im Hinblick auf Probleme, die 
er beschreibt, auf? Einsatzfähigkeit der Hauptwaffensys-
teme, Ausrüstungsmängel, stetige Zunahme von Büro-
kratie und Aussagen von Soldatinnen und Soldaten über 
den inneren Zustand der Truppe, die teilweise ein düsteres 
Bild abgeben. In Ihrem Bericht stehen aber die Soldaten 
und ihr Dienst im Mittelpunkt. Ist dieser Dienst heute 
attraktiv?

Beispiel Marine. Ein Marinekommandeur klagt – Zi-
tat –: „Wir bewegen uns ressourcenmäßig am Limit und 
leben von der Substanz.“ Das ist kein Einzelfall. Weiteres 
Zitat: „Niemand geht zur Marine, um an Land zu sitzen.“ 
Das ist die Aussage eines Marineoffiziers im aktuellen 
Bericht im Hinblick auf die aktuelle Materiallage. Aus 
jeder Teilstreitkraft lassen sich gewiss ähnliche Beispiele 
ableiten. Dabei gehört aber zur Attraktivität des Dienstes 
in der Bundeswehr mehr als nur funktionierendes Groß-
gerät. Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung wie die 
Ausgabepraxis von Kampfschuhen, Verfügbarkeit von 
Schutzwesten waren ebenfalls Bestandteil von Kritik 
mit nur leichter Verbesserungstendenz.

Ein weiterer Punkt ist die Bürokratie. Zwar sind auf der 
einen Seite in Teilbereichen Regelwerk und Formularan-
zahl reduziert worden, auf der anderen Seite aber Umfang 
und Intensität erhöht worden. Ein einziger Antrag auf 
heimatnahe Versetzung nebst Stellungnahme zählt heute 
oft 15 Seiten und mehr. Auch Kompaniefeldwebel be-
schreiben die Zunahme des Verwaltungsaufwands als ste-
tig steigende Belastung. Mutter der Kompanie könne man 
eben gefühlt nur noch im Nebenjob sein. Das Soldat-Sein 
kommt dabei zu kurz. Weniger Bürokratie bedeutet aber 
mehr Verantwortung. Das können Sie der Truppe zutrau-
en.

Drei Jahre nach der Trendwende Personal, Material 
und Infrastruktur ist auf Grundlage des Berichts zu resü-
mieren: Die angestoßenen Prozesse kommen viel zöger-
licher voran als geplant. Sicher, der Bericht des Wehr-
beauftragten ist davon geprägt, Defizite aufzuführen. 
Gewiss gibt es auch positive Tendenzen. Dennoch ist 
das ein noch viel zu weiter Weg. Der Bericht sagt es klar: 
Die Soldaten, Reservisten und Angestellten leisten ihren 
Dienst trotz der Umstände Tag um Tag, engagiert, tapfer 
und sehr zuverlässig. Ihre Professionalität, ihr Kraftauf-
wand sind der Grund, dass die Bundeswehr trotz Ausrüs-
tungsmängeln und Bürokratie die an sie gestellten Auf-
gaben noch erfüllen kann. 2 534 Eingaben wurden von 
Soldaten und auch Reservisten, Familienangehörigen an 
Sie gerichtet. Nehmen wir jede einzelne ernst.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist für die Fraktion 

Die Linke die Kollegin Christine Buchholz.

(Beifall bei der LINKEN)

Christine Buchholz (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Lieber Herr Bartels! Lie-

be Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Meine Damen und 
Herren! Wir diskutieren heute den Bericht des Wehr-
beauftragten aus dem Jahr 2018. Ich möchte drei Punkte 
herausheben: erstens die Frage der jüdischen Militärseel-
sorge, zweitens die Frage der Einsatzbereitschaft bzw. 
Aufrüstung und drittens die Frage des Rechtsextremis-
mus in der Bundeswehr.

Heute hat das Bundeskabinett den Staatsvertrag zur 
Einrichtung von jüdischer Militärseelsorge beschlossen. 
Wir als Linke begrüßen das ausdrücklich, auch wenn wir 
die jetzige Form der Militärseelsorge durch eine unab-
hängige Soldatenseelsorge ersetzen wollen. Aber es ist 
gut und es ist überfällig, dass die jüdischen Religionsge-
meinschaften nun bald in ihrer ganzen Vielfalt Seelsorge 
in der Bundeswehr anbieten können.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir sind der Meinung, dass jüdische, aber auch musli-
mische Religionsgemeinschaften mit den christlichen 
grundsätzlich gleichgestellt werden müssen. Jetzt muss 
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es darum gehen, auch einen vergleichbaren Vertrag für 
die 3 000 muslimischen Soldatinnen und Soldaten abzu-
schließen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ansonsten ist das große Thema hier im Raum ja heute 
die Einsatzbereitschaft. Ich finde, dass man vielleicht in 
dem Zusammenhang darauf hinweisen sollte, dass der 
deutsche Militärhaushalt in den vergangenen fünf Jahren 
nicht geschrumpft ist, wie man manchmal meinen könnte, 
wenn man so die Debatte hört, sondern um mehr als 
10 Milliarden Euro in fünf Jahren gestiegen ist. Nun – 
Frau Kramp-Karrenbauer hat es heute ja auch gesagt – 
soll weiter aufgerüstet werden, die Bundeswehr in neue 
Einsätze geschickt werden. Ich glaube, wir müssen eher 
über eine Überdehnung der Bundeswehr sprechen. Ich 
sage: Es reicht. Deutschland muss abrüsten und nicht auf-
rüsten.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Marcus Faber 
[FDP]: Ausrüsten! – Alexander Graf 
Lambsdorff [FDP]: Es geht um Ausrüstung!)

Zum Schluss möchte ich ein brennendes Problem an-
sprechen, das heute zwar schon angesprochen worden ist, 
aber meines Erachtens nicht mit ausreichenden Konse-
quenzen, nämlich die Frage des Rechtsextremismus in 
der Bundeswehr. Im Berichtszeitraum 2018 flogen 
rechtsextreme Chatgruppen wie Nordkreuz und andere 
auf, um nur ein Beispiel zu nennen. Nordkreuz allein 
hat mindestens 73 Mitglieder, darunter zahlreiche Solda-
ten und Reservisten. Die Chatgruppe wurde von einem 
KSK-Soldaten verwaltet. Andere Mitglieder von Nord-
kreuz haben Leichensäcke bestellt und Listen mit Tau-
senden sogenannter Feindesnamen geführt. Um sich auf 
einen Tag X vorzubereiten, haben sie Waffen und Muni-
tion gehortet.

Auch heute haben wir wieder davon gehört, dass sich 
hier natürlich alle gegen Rechtsextremismus in der Bun-
deswehr aussprechen, aber von Einzelfällen sprechen. 
Auch das Verteidigungsministerium wird nicht müde, 
zu erklären, es gebe keine Anhaltspunkte für das Beste-
hen rechtsextremer Netzwerke in der Bundeswehr. Meine 
Damen und Herren, ich halte das für absurd, und ich halte 
es für fahrlässig.

(Beifall bei der LINKEN – Alexander Graf 
Lambsdorff [FDP]: Sie bedauern, dass es keine 
linksextremen Netzwerke in der Bundeswehr 
gibt!)

Die Bundesregierung darf vor dieser Gefahr nicht weiter 
die Augen verschließen. Sie muss den rechtsextremen 
Sumpf in der Bundeswehr schnellstmöglich austrocknen. 
Das, denke ich, ist das Gebot der Stunde.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächster Redner ist für Bündnis 90/Die 

Grünen der Kollege Dr. Tobias Lindner.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Tobias Lindner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank. – Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Frau Ministerin, es ist ja gut, wenn Sie hier an 
diesem Pult durchaus eingestehen, dass bei der Bundes-
wehr eben nicht alles in Butter ist und dass wir vor allem 
beim Material eine große Baustelle haben. Was aber nicht 
gut ist, ist, dass uns diese Debatten über den Jahresbericht 
des Wehrbeauftragten doch eigentlich ein bisschen an 
„Dinner for One“ erinnern müssen. Wir sind jetzt fast 
im vierten Jahr nach der Trendwende Material. Sie ist 
Anfang 2016 von Frau von der Leyen verkündet worden. 
Seitdem ist der Verteidigungsetat um 12 Milliarden Euro 
gestiegen. Wenn man sich Zahlen und Resultate anschaut, 
wenn man darauf schaut, in welchem Zustand unser Ma-
terial ist, dann muss man erkennen: Die Probleme liegen 
doch nicht beim Geld; die Probleme liegen beim Manage-
ment und bei der Verwaltung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Tobias Pflüger [DIE LINKE]: Und bei der Rüs-
tungsindustrie!)

Wenn Sie, Frau Ministerin, eine ehrliche und transpa-
rente Debatte wollen, dann müssen Sie doch selbst die 
Voraussetzungen dafür schaffen. Es kann doch nicht sein, 
dass der Kollege Brecht und ich hier an diesem Pult aus 
Artikeln von „Spiegel Online“ zitieren müssen, wie viele 
Fregatten vorhanden sind oder wie viele Panzer funktio-
nieren, und dass wir heute Morgen die längste Geheim 
eingestufte Sitzung des Verteidigungsausschusses in die-
ser Legislaturperiode haben erleben dürfen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es kann doch ebenfalls nicht sein – das will ich noch 
kurz anführen –, dass Sie nicht nur irgendwie Geheimnis-
krämerei, was die Einsatzbereitschaft einer Parlaments-
armee betrifft, betreiben, sondern dass Sie dann auch 
noch eine Berechnungsmethode wählen, die, ehrlich ge-
sagt, uns nicht weiterhilft, die schon fast an Trickserei 
erinnert.

(Tobias Pflüger [DIE LINKE]: Das ist Trick-
serei!)

Ich will Ihnen ein Beispiel nennen – es ist bewusst ein 
fiktives, um hier keinen Geheimnisverrat zu begehen –: 
Nehmen Sie einmal an, wir hätten in der Bundeswehr 
100 Flugzeugträger, und von diesen 100 Flugzeugträgern 
wären 99 in der Werftinstandsetzung, und 1 wäre bei der 
Marine und würde funktionieren.

(Florian Hahn [CDU/CSU]: Das wäre super!)

Dann würden vermutlich die meisten Zuschauerinnen 
und Zuschauer zu Hause und die meisten Kolleginnen 
und Kollegen hier im Saal sagen: Na ja, dann funktioniert 
1 Prozent unserer Flugzeugträger. Aber wenn wir Ihre 
Berechnungsmethode anwenden, dann haben wir einen 
Verfügungsbestand von 1 Flugzeugträger in der Bundes-
marine, von dem wiederum 1 funktioniert. Das macht 
nach Ihrer Berechnungsmethode eine Einsatzbereit-
schaftslage bei den Flugzeugträgern von 100 Prozent.
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(Heiterkeit und Beifall beim BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer so argumentiert, 
dem kann es doch nicht um eine seriöse, offene und ehr-
liche Debatte über die Einsatzbereitschaft gehen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der FDP sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Beenden Sie bitte diesen Popanz, und beenden Sie auch 
die Geheimniskrämerei.

Ich will einen letzten Gedanken äußern. Ich finde, 
wenn hier an diesem Pult Einigkeit darüber herrscht, dass 
diejenigen, die Soldatin oder Soldat in unserer Bundes-
wehr sein wollen, die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung aktiv bejahen und sie verteidigen müssen, ihr 
noch nicht mal neutral gegenüberstehen dürfen, dann 
müssen dem auch Konsequenzen folgen. Ich habe es im 
vergangenen Jahr bedenklich gefunden, dass uns immer 
wieder von Einzelfällen erzählt wurde. Wenn man es mit 
mehr als einem Dutzend Einzelfälle zu tun hat, dann muss 
doch jeder mit einem gesunden Menschenverstand begin-
nen, daran zu zweifeln, dass dahinter kein Netzwerk steht. 
In diesem Sinne: Herzlichen Dank, Herr Wehrbeauftrag-
ter, für Ihre Arbeit.

Vielen Dank fürs Zuhören.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Als Nächster hat das Wort der frak-

tionslose Abgeordnete Mario Mieruch.

Mario Mieruch (fraktionslos):
Vielen Dank. – Herr Präsident! Sehr geehrter Herr 

Dr. Bartels! Sehr geehrte Damen und Herren! Seit dem 
12. April 2019 sind nun fast genau acht Monate vergan-
gen. Die Bundesregierung hat jetzt zum sechsten Mal in 
Folge den Verteidigungsetat erhöht. Wir sind jetzt bei 
1,36 Prozent , und das sind eben immer noch keine 2 Pro-
zent unserer selbstauferlegten Selbstverpflichtung. In An-
betracht des Willens, immer mehr Verantwortung in der 
Welt zu übernehmen, ist es leider immer noch erheblich 
zu wenig, will man der Verantwortung gegenüber den 
Soldaten, die man in diese Welt entsendet, gerecht wer-
den.

Wir diskutieren wieder über die Dienstpflicht und die 
Aussetzung der Wehrpflicht. Über Letztere kann man si-
cherlich trefflich diskutieren, sie lässt sich aber nicht ohne 
Weiteres zurückdrehen. Das ist auch nicht der springende 
Punkt; denn neues Personal gewinnt man nicht mit altem 
Material.

Wir haben ein quantitatives und ein qualitatives Prob-
lem. Wir sind auch innerhalb der NATO nicht zu einem 
anerkannten Partner geworden, weil wir besonders viele 
Soldaten stellten, sondern weil diese selbstständig, orga-
nisiert und technologisch ganz vorne mitgespielt haben.

Wir diskutieren hier in diesem Hause teilweise über das 
dritte Paar Stiefel, während die Chinesen im Oktober ihre 
erste Hyperschallrakete vorgestellt haben. Das müssen 

wir uns vor Augen halten, wenn dort während einer Pa-
rade das Zitat fällt: Niemand kann uns aufhalten. – Wir 
haben also veränderte Lagen innerhalb der Welt, auf die 
wir reagieren müssen. Bisher hört man, wenn man über-
haupt irgendetwas hört, Rauschen im Walde oder ein 
großes Fragezeichen.

Deswegen zur Beschlussempfehlung von meiner Seite 
ein klares Ja und die ausdrückliche Erinnerung: Am 
12. April, also vor acht Monaten, habe ich an dieser Stelle 
darauf verwiesen, dass den Kameraden in der EloKa im-
mer noch keine Lizenzen für Software wie MATLAB 
usw. zur Verfügung stehen. Sie müssen ihre Arbeit mit 
eigenen Rechnern und Open-Source-Lösungen erledigen. 
Die Lizenzen haben sie bis heute immer noch nicht. Das 
sind Dinge, die man ganz einfach ändern kann, wenn man 
es denn möchte. Deshalb noch einmal die klare Bitte: 
Packen Sie das an, oder legen Sie die Budgetverantwor-
tung in die Hände der Standortkommandeure; denn die 
wissen am besten, was sie vor Ort brauchen. Der Büro-
kratie hilft das auch.

Vielen Dank.

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächste Rednerin in der Debatte ist die 

Kollegin Anita Schäfer für die Fraktion der CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Anita Schäfer (Saalstadt) (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Wehr-

beauftragter! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die vie-
len Soldatinnen und Soldaten, die unserem Land dienen, 
haben unseren Respekt verdient. Diesen Respekt zollen 
wir ihnen, indem wir den Verteidigungshaushalt für das 
Berichtsjahr 2018 auf 38,5 Milliarden Euro erhöhten. Da 
Materialbeschaffung und Personalanwerbung bei der 
Bundeswehr andauern, haben wir mit dem Haushalt für 
das Jahr 2020 eine Erhöhung des Wehretats auf über 
45 Milliarden Euro verabschiedet. Aber noch immer gibt 
es Mängel, etwa beim Großgerät oder der persönlichen 
Ausrüstung. Darauf weist der Wehrbeauftragte in seinem 
Bericht zu Recht hin.

Wichtige Investitionen und Großprojekte der Rüstung 
wie das Taktische Luftverteidigungssystem, die Tornado- 
Nachfolge oder das Mehrzweckkampfschiff 180 sind von 
einer nachhaltigen Finanzierung abhängig. Neben der Fi-
nanzierung stellt aber besonders der komplexe Beschaf-
fungsprozess eine Herausforderung dar und zieht sich oft 
über Jahre. Das Übermaß an Bürokratie bei der Bundes-
wehr kritisiert der Wehrbeauftragte in seinem Bericht für 
das Jahr 2018 ganz grundsätzlich. Wir haben mehrere 
Haushaltsanträge in die Haushaltsberatungen einge-
bracht,

(Dr. Marcus Faber [FDP]: Wir auch!)
um langwierige Prozesse und Bürokratie zu verschlanken 
und zu beschleunigen.

Genehmigungsverfahren von Bauvorhaben sollen zeit-
lich begrenzt werden. Die Digitalisierung der Verwaltung 
wird beschleunigt, und wir prüfen einen Abbau von Vor-
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schriften und Regeln überall da, wo es sinnvoll und mach-
bar ist. Die Beschaffungsprozesse wollen wir verbessern 
und verkürzen. Der integrierte Planungsprozess kann von 
Initiative bis Auswahlentscheidung für kleinere Rüs-
tungsvorhaben deutlich verkürzt werden.

Sie sehen: Es tut sich etwas. Daher danke ich besonders 
der Verteidigungsministerin, Annegret Kramp-Karren-
bauer, dass sie die Dinge anpackt und sich so vehement 
für die Truppe einsetzt.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Eine der vielen positiven Änderungen, die wir schon 
2018 erreicht haben, ist der neue Traditionserlass. Zu 
Recht verweist der Wehrbeauftragte darauf, dass er den 
Soldaten klare Leitlinien bietet und die Bedeutung 
menschlicher Würde und der Inneren Führung in den Vor-
dergrund stellt. Der Standard politischer Bildung, des 
Kommunikationsverhaltens und des Umgangs unter den 
Soldaten wird kontinuierlich verbessert.

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der 
Anteil von Frauen in der Bundeswehr 2018 weiter gestie-
gen ist, und zwar auf 12,1 Prozent, also knapp 22 000 
Frauen.

(Beifall des Abg. Henning Otte [CDU/CSU])

Frauen sind auch in der Öffentlichkeitsarbeit der Bundes-
wehr stets präsent. Immer mehr junge Frauen fühlen sich 
angesprochen und beginnen eine Karriere bei der Bun-
deswehr.

Meine Damen und Herren, die vielen Frauen und Män-
ner in mandatierten Auslandseinsätzen, in einsatzglei-
chen Verpflichtungen und auch zu Hause im sogenannten 
Reachback leisten großartige Arbeit. Ihr Einsatz ist ein 
wichtiger Beitrag zu Sicherung und Stabilität in Deutsch-
land und der Welt.

Die Anregungen aus dem Jahresbericht 2018 nehmen 
wir auf und setzen sie in engagierte Politik für die Bun-
deswehr um. Sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter, im 
Namen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion möchte ich 
Ihnen und Ihren Mitarbeitern für den Einsatz für die Bun-
deswehr ganz herzlich danken.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich ab-
schließend den Angehörigen der Bundeswehr sowie ihren 
Familien und Freunden eine gesegnete Adventszeit wün-
schen. Ebenso wünsche ich der Truppe, dass das neue 
Jahr 2020 ihr Gesundheit, Freude und Sicherheit bringt. 
CDU und CSU werden auch im kommenden Jahr fest an 
ihrer Seite stehen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Letzter Redner in der Debatte ist der 

Kollege Dr. Reinhard Brandl für die Fraktion der CDU/ 
CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Reinhard Brandl (CDU/CSU):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Lieber Herr Wehrbeauftragter! Liebes Team des Wehr-
beauftragten! Herzlichen Dank für Ihren Bericht. Er ist 
eine wahre Schatzkiste voller Anregungen und Hinweise 
auf Dinge, die gut laufen, aber vor allem auf Dinge, die 
nicht so gut laufen. Damit helfen Sie der Bundeswehr, 
besser zu werden, und Sie helfen uns dabei, der Bundes-
wehr zu helfen.

Mein Büro hat mir alle Stellen im Bericht markiert, die 
darauf verweisen, was wir aus dem Bericht 2018 bereits 
aufgenommen haben. Ich sehe aber, dass mir dummer-
weise nur noch zwei Minuten Redezeit zur Verfügung 
stehen.

(Wolfgang Hellmich [SPD]: So ist das mit der 
Zeit!)

Ich kann daher nicht auf alles eingehen. Ich versuche, 
mich auf das Wesentliche zu beschränken.

Meine Damen und Herren, wir haben in der letzten 
Sitzungswoche den Haushalt 2020 verabschiedet. Ich will 
ein paar konkrete Punkte nennen, die wir im Haushalt 
aufgegriffen haben, um die Situation für die Soldatinnen 
und Soldaten zu verbessern.

Der Bericht des Wehrbeauftragten beginnt mit folgen-
dem Zitat:

Wenn nach dem kräftigen Haushaltsplus für 2019 
der Verteidigungsetat bis 2024 tatsächlich auf 
1,5 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung steigt, 
wäre die Bundeswehr sowohl in der Lage, die wach-
senden Personalkosten abzudecken als auch die er-
kannten Lücken in der Ausrüstung zu schließen.

Auf diesem Weg sind wir. Als Sie diese Zeilen im Jahr 
2018 geschrieben haben, lag der Verteidigungsetat bei 
1,26 Prozent der Wirtschaftsleistung. 2019 lag er bei 
1,39 Prozent, und für 2020 sind 1,42 Prozent vorgesehen. 
Wir werden unsere NATO-Zusagen einhalten. Aber das 
Entscheidende sind nicht die Prozentzahlen, das Ent-
scheidende ist, dass wir im Parlament das Geld dafür 
bereitstellen, das die Bundeswehr für ihre Einsätze, für 
ihre Ausrüstung braucht, und das haben wir letzte Woche 
beschlossen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Aber es geht weiter. Geld alleine ist nicht alles. Sie 
schreiben:

Das Grundübel sind viel zu lange Beschaffungspro-
zesse, nichts geht wirklich schnell. Im gesamten Be-
schaffungswesen hat sich eine Absicherungsdoktrin 
etabliert, die nachhaltig lähmt.

Auch das haben wir aufgegriffen. Ich bin der Ministerin 
dankbar, dass sie als eine ihrer ersten Amtshandlungen 
die Reform der Beschaffungsorganisation angepackt hat; 
denn nur wenn die Beschaffungsorganisation effizienter 
arbeitet als heute, sind wir in der Lage, das zusätzlich zur 
Verfügung gestellte Geld auch entsprechend einzusetzen. 
Wir sind nicht gut an dieser Stelle, aber wir sind auf einem 
guten Weg. Frau Ministerin, herzlichen Dank dafür.
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(Beifall bei der CDU/CSU)
Meine Damen und Herren, ich darf mit einem Zitat des 

Wehrbeauftragten schließen:

Ungeachtet der Kritik und der in diesem Bericht ver-
sammelten Mängelanzeigen darf nicht unerwähnt 
bleiben, dass der Großteil unserer Soldatinnen und 
Soldaten und der Zivilangestellten der Bundeswehr 
jeden Tag engagiert dient und arbeitet.

Herr Wehrbeauftragter, das stimmt. Wir danken Ihnen, 
und wir danken den Soldatinnen und Soldaten sowie 
den zivilen Mitarbeitern der Bundeswehr für ihren 
Dienst.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht 

vor. Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zu der Beschlussempfehlung des Vertei-
digungsausschusses auf Drucksache 19/14102 zu dem 
Jahresbericht 2018 des Wehrbeauftragten. Der Ausschuss 
empfiehlt, in Kenntnis des Jahresberichtes auf Drucksa-
che 19/7200 eine Entschließung anzunehmen. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das sind die 
Koalitionsfraktionen, die FDP, die AfD und die Grünen. 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Be-
schlussempfehlung ist bei Enthaltung der Fraktion Die 
Linke mit großer Mehrheit angenommen.

Damit sind wir am Schluss der heutigen Tagesordnung.

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundes-
tages auf morgen, Donnerstag, den 12. Dezember 2019, 
9 Uhr, ein.

Die Sitzung ist geschlossen. Kommen Sie gut in den 
Feierabend.

(Schluss: 19.50 Uhr)
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Anlagen zum Stenografischen Bericht 

Anlage 1 
Entschuldigte Abgeordnete

Abgeordnete(r)

Badum, Lisa BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Baerbock, Annalena BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

De Ridder, Dr. Daniela SPD

Felser, Peter AfD

Föst, Daniel FDP

Gabelmann, Sylvia DIE LINKE

Gerdes, Michael SPD

Grotelüschen, Astrid CDU/CSU

Grundmann, Oliver CDU/CSU

Hartmann, Verena AfD

Herrmann, Lars AfD

Heßenkemper, Dr. Heiko AfD

Hilse, Karsten AfD

Hitschler, Thomas SPD

Höchst, Nicole AfD

Irmer, Hans-Jürgen CDU/CSU

Jensen, Gyde FDP

Kindler, Sven-Christian BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Kiziltepe, Cansel SPD

Köhler, Dr. Lukas FDP

Kotting-Uhl, Sylvia BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Lindner, Christian FDP

Lötzsch, Dr. Gesine DIE LINKE

Abgeordnete(r)

Mihalic, Dr. Irene BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Mindrup, Klaus SPD

Möring, Karsten CDU/CSU

Müller, Hansjörg AfD

Nouripour, Omid BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Petry, Dr. Frauke fraktionslos

Pilger, Detlev SPD

Rehberg, Eckhardt CDU/CSU

Remmers, Ingrid DIE LINKE

Renner, Martin Erwin AfD

Sauer, Stefan CDU/CSU

Schäffler, Frank FDP

Schimke, Jana CDU/CSU

Schwarzelühr-Sutter, Rita SPD

Strack-Zimmermann, 
Dr. Marie-Agnes

FDP

Tackmann, Dr. Kirsten DIE LINKE

Thews, Michael SPD

Ulrich, Alexander DIE LINKE

Weber, Gabi SPD

Weiler, Albert H. CDU/CSU

Weisgerber, Dr. Anja CDU/CSU

Zimmermann (Zwickau), 
Sabine

DIE LINKE

Anlage 2 
Technisch bedingter Neudruck des endgültigen Ergebnisses

der namentlichen Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes 
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) verbun-
den mit dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Entwurfs 
eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020

(132. Sitzung, 29.11.2019, Tagesordnungspunkt II, Seite 16539)
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Endgültiges Ergebnis
Abgegebene Stimmen:            641;
davon

ja:                                      371
nein:                                  270

Ja
CDU/CSU
Dr. Michael von Abercron
Stephan Albani
Norbert Maria Altenkamp
Peter Altmaier
Philipp Amthor
Artur Auernhammer
Peter Aumer
Dorothee Bär
Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Maik Beermann
Manfred Behrens (Börde)
Veronika Bellmann
Sybille Benning
Dr. André Berghegger
Melanie Bernstein
Christoph Bernstiel
Peter Beyer
Marc Biadacz
Steffen Bilger
Peter Bleser
Michael Brand (Fulda)
Dr. Reinhard Brandl
Silvia Breher
Sebastian Brehm
Heike Brehmer
Ralph Brinkhaus
Dr. Carsten Brodesser
Gitta Connemann
Astrid Damerow
Alexander Dobrindt
Michael Donth
Marie-Luise Dött
Hansjörg Durz
Thomas Erndl
Hermann Färber
Uwe Feiler
Enak Ferlemann
Axel E. Fischer (Karlsruhe- 

Land)
Dr. Maria Flachsbarth
Thorsten Frei
Dr. Astrid Freudenstein
Dr. Hans-Peter Friedrich 

(Hof)
Michael Frieser
Hans-Joachim Fuchtel
Ingo Gädechens
Dr. Thomas Gebhart

Alois Gerig
Eberhard Gienger
Eckhard Gnodtke
Ursula Groden-Kranich
Hermann Gröhe
Klaus-Dieter Gröhler
Michael Grosse-Brömer
Astrid Grotelüschen
Markus Grübel
Manfred Grund
Oliver Grundmann
Monika Grütters
Fritz Güntzler
Olav Gutting
Christian Haase
Florian Hahn
Jürgen Hardt
Matthias Hauer
Mark Hauptmann
Dr. Matthias Heider
Mechthild Heil
Thomas Heilmann
Frank Heinrich (Chemnitz)
Mark Helfrich
Rudolf Henke
Michael Hennrich
Marc Henrichmann
Ansgar Heveling
Christian Hirte
Dr. Heribert Hirte
Alexander Hoffmann
Karl Holmeier
Dr. Hendrik Hoppenstedt
Erich Irlstorfer
Thomas Jarzombek
Andreas Jung
Ingmar Jung
Alois Karl
Anja Karliczek
Torbjörn Kartes
Volker Kauder
Dr. Stefan Kaufmann
Ronja Kemmer
Roderich Kiesewetter
Michael Kießling
Dr. Georg Kippels
Volkmar Klein
Axel Knoerig
Jens Koeppen
Markus Koob
Carsten Körber
Alexander Krauß
Gunther Krichbaum
Dr. Günter Krings
Rüdiger Kruse
Michael Kuffer
Dr. Roy Kühne

Dr. Dr. h. c. Karl A. Lamers
Andreas G. Lämmel
Katharina Landgraf
Ulrich Lange
Dr. Silke Launert
Jens Lehmann
Paul Lehrieder
Dr. Katja Leikert
Dr. Andreas Lenz
Antje Lezius
Andrea Lindholz
Dr. Carsten Linnemann
Patricia Lips
Nikolas Löbel
Bernhard Loos
Dr. Jan-Marco Luczak
Daniela Ludwig
Karin Maag
Yvonne Magwas
Dr. Thomas de Maizière
Gisela Manderla
Matern von Marschall
Hans-Georg von der 

Marwitz
Stephan Mayer (Altötting)
Dr. Michael Meister
Dr. Angela Merkel
Jan Metzler
Dr. Mathias Middelberg
Dietrich Monstadt
Karsten Möring
Elisabeth Motschmann
Axel Müller
Dr. Gerd Müller
Sepp Müller
Carsten Müller 

(Braunschweig)
Stefan Müller (Erlangen)
Petra Nicolaisen
Michaela Noll
Dr. Georg Nüßlein
Wilfried Oellers
Florian Oßner
Josef Oster
Henning Otte
Ingrid Pahlmann
Sylvia Pantel
Martin Patzelt
Dr. Joachim Pfeiffer
Stephan Pilsinger
Dr. Christoph Ploß
Eckhard Pols
Thomas Rachel
Kerstin Radomski
Alexander Radwan
Alois Rainer
Dr. Peter Ramsauer

Eckhardt Rehberg
Lothar Riebsamen
Josef Rief
Johannes Röring
Dr. Norbert Röttgen
Stefan Rouenhoff
Erwin Rüddel
Albert Rupprecht
Stefan Sauer
Anita Schäfer (Saalstadt)
Dr. Wolfgang Schäuble
Andreas Scheuer
Jana Schimke
Tankred Schipanski
Christian Schmidt (Fürth)
Dr. Claudia Schmidtke
Nadine Schön
Felix Schreiner
Dr. Klaus-Peter Schulze
Uwe Schummer
Armin Schuster (Weil am 

Rhein)
Torsten Schweiger
Detlef Seif
Johannes Selle
Reinhold Sendker
Dr. Patrick Sensburg
Thomas Silberhorn
Björn Simon
Tino Sorge
Jens Spahn
Katrin Staffler
Frank Steffel
Dr. Wolfgang Stefinger
Albert Stegemann
Andreas Steier
Peter Stein (Rostock)
Sebastian Steineke
Johannes Steiniger
Christian Frhr. von Stetten
Dieter Stier
Gero Storjohann
Stephan Stracke
Max Straubinger
Karin Strenz
Dr. Peter Tauber
Dr. Hermann-Josef Tebroke
Hans-Jürgen Thies
Alexander Throm
Dr. Dietlind Tiemann
Antje Tillmann
Markus Uhl
Dr. Volker Ullrich
Arnold Vaatz
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Kerstin Vieregge
Volkmar Vogel (Kleinsaara)
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Christoph de Vries
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Kai Wegner
Marcus Weinberg 
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Marian Wendt
Kai Whittaker
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Dr. Matthias Zimmer

SPD
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Sören Bartol
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(Heidelberg)
Dr. Eberhard Brecht
Dr. Karl-Heinz Brunner
Katrin Budde
Dr. Lars Castellucci
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Esther Dilcher
Sabine Dittmar
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Yasmin Fahimi
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Dr. Fritz Felgentreu
Dr. Edgar Franke
Ulrich Freese
Dagmar Freitag
Martin Gerster
Angelika Glöckner
Timon Gremmels
Kerstin Griese
Michael Groß

Uli Grötsch
Bettina Hagedorn
Metin Hakverdi
Dirk Heidenblut
Hubertus Heil (Peine)
Gabriela Heinrich
Wolfgang Hellmich
Dr. Barbara Hendricks
Gustav Herzog
Gabriele Hiller-Ohm
Dr. Eva Högl
Frank Junge
Josip Juratovic
Thomas Jurk
Oliver Kaczmarek
Johannes Kahrs
Elisabeth Kaiser
Ralf Kapschack
Gabriele Katzmarek
Cansel Kiziltepe
Arno Klare
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Dr. Bärbel Kofler
Daniela Kolbe
Elvan Korkmaz-Emre
Anette Kramme
Christine Lambrecht
Christian Lange (Backnang)
Dr. Karl Lauterbach
Helge Lindh
Kirsten Lühmann
Heiko Maas
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Caren Marks
Katja Mast
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Hilde Mattheis
Dr. Matthias Miersch
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Susanne Mittag
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Claudia Moll
Siemtje Möller
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Dietmar Nietan
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Sabine Poschmann
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Andreas Rimkus
Sönke Rix
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Dr. Martin Rosemann
René Röspel
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Michael Roth (Heringen)
Bernd Rützel
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Johann Saathoff
Axel Schäfer (Bochum)
Dr. Nina Scheer
Marianne Schieder
Udo Schiefner
Dr. Nils Schmid
Uwe Schmidt
Ulla Schmidt (Aachen)
Dagmar Schmidt (Wetzlar)
Carsten Schneider (Erfurt)
Johannes Schraps
Michael Schrodi
Ursula Schulte
Martin Schulz
Swen Schulz (Spandau)
Stefan Schwartze
Andreas Schwarz
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Rainer Spiering
Svenja Stadler
Martina Stamm-Fibich
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Kerstin Tack
Claudia Tausend
Michael Thews
Markus Töns
Carsten Träger
Marja-Liisa Völlers
Dirk Vöpel
Dr. Joe Weingarten
Bernd Westphal
Dirk Wiese
Gülistan Yüksel
Dagmar Ziegler
Stefan Zierke
Dr. Jens Zimmermann

Nein
AfD
Dr. Bernd Baumann
Marc Bernhard
Andreas Bleck
Peter Boehringer

Stephan Brandner
Jürgen Braun
Marcus Bühl
Matthias Büttner
Petr Bystron
Tino Chrupalla
Joana Cotar
Dr. Gottfried Curio
Siegbert Droese
Thomas Ehrhorn
Berengar Elsner von 

Gronow
Dr. Michael Espendiller
Peter Felser
Dietmar Friedhoff
Dr. Anton Friesen
Markus Frohnmaier
Dr. Götz Frömming
Dr. Alexander Gauland
Albrecht Glaser
Franziska Gminder
Wilhelm von Gottberg
Kay Gottschalk
Armin-Paulus Hampel
Mariana Iris Harder-Kühnel
Dr. Roland Hartwig
Jochen Haug
Martin Hebner
Udo Theodor Hemmelgarn
Lars Herrmann
Martin Hess
Dr. Heiko Heßenkemper
Karsten Hilse
Nicole Höchst
Martin Hohmann
Dr. Bruno Hollnagel
Leif-Erik Holm
Johannes Huber
Fabian Jacobi
Dr. Marc Jongen
Jens Kestner
Stefan Keuter
Norbert Kleinwächter
Jörn König
Steffen Kotré
Dr. Rainer Kraft
Rüdiger Lucassen
Frank Magnitz
Jens Maier
Dr. Lothar Maier
Dr. Birgit Malsack- 

Winkemann
Corinna Miazga
Andreas Mrosek
Hansjörg Müller
Volker Münz
Sebastian Münzenmaier
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(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Christoph Neumann
Jan Ralf Nolte
Ulrich Oehme
Gerold Otten
Frank Pasemann
Tobias Matthias Peterka
Paul Viktor Podolay
Jürgen Pohl
Stephan Protschka
Martin Reichardt
Martin Erwin Renner
Roman Johannes Reusch
Ulrike Schielke-Ziesing
Dr. Robby Schlund
Uwe Schulz
Martin Sichert
Detlev Spangenberg
Dr. Dirk Spaniel
René Springer
Beatrix von Storch
Dr. Alice Weidel
Dr. Harald Weyel
Wolfgang Wiehle
Dr. Heiko Wildberg

FDP
Grigorios Aggelidis
Renata Alt
Christine Aschenberg- 

Dugnus
Nicole Bauer
Jens Beeck
Dr. Jens Brandenburg 

(Rhein-Neckar)
Mario Brandenburg 

(Südpfalz)
Dr. Marco Buschmann
Karlheinz Busen
Carl-Julius Cronenberg
Britta Katharina Dassler
Bijan Djir-Sarai
Christian Dürr
Hartmut Ebbing
Dr. Marcus Faber
Daniel Föst
Thomas Hacker
Reginald Hanke
Peter Heidt
Katrin Helling-Plahr
Markus Herbrand
Torsten Herbst
Katja Hessel
Dr. Gero Clemens Hocker
Dr. Christoph Hoffmann
Reinhard Houben
Ulla Ihnen
Olaf In der Beek
Dr. Christian Jung

Karsten Klein
Dr. Marcel Klinge
Daniela Kluckert
Dr. Lukas Köhler
Wolfgang Kubicki
Konstantin Kuhle
Alexander Kulitz
Alexander Graf Lambsdorff
Christian Lindner
Michael Georg Link 

(Heilbronn)
Oliver Luksic
Till Mansmann
Dr. Jürgen Martens
Christoph Meyer
Roman Müller-Böhm
Frank Müller-Rosentritt
Dr. Martin Neumann 

(Lausitz)
Hagen Reinhold
Bernd Reuther
Dr. Stefan Ruppert
Christian Sauter
Frank Schäffler
Dr. Wieland Schinnenburg
Matthias Seestern-Pauly
Frank Sitta
Judith Skudelny
Bettina Stark-Watzinger
Dr. Marie-Agnes Strack- 

Zimmermann
Benjamin Strasser
Katja Suding
Linda Teuteberg
Michael Theurer
Stephan Thomae
Manfred Todtenhausen
Dr. Andrew Ullmann
Gerald Ullrich
Johannes Vogel (Olpe)
Sandra Weeser
Nicole Westig
Katharina Willkomm

DIE LINKE
Doris Achelwilm
Gökay Akbulut
Simone Barrientos
Dr. Dietmar Bartsch
Lorenz Gösta Beutin
Matthias W. Birkwald
Heidrun Bluhm-Förster
Michel Brandt
Christine Buchholz
Dr. Birke Bull-Bischoff
Jörg Cezanne
Fabio De Masi
Dr. Diether Dehm

Klaus Ernst
Susanne Ferschl
Brigitte Freihold
Nicole Gohlke
Dr. Gregor Gysi
Dr. André Hahn
Heike Hänsel
Matthias Höhn
Andrej Hunko
Ulla Jelpke
Dr. Achim Kessler
Katja Kipping
Jan Korte
Jutta Krellmann
Caren Lay
Sabine Leidig
Ralph Lenkert
Michael Leutert
Stefan Liebich
Dr. Gesine Lötzsch
Thomas Lutze
Pascal Meiser
Amira Mohamed Ali
Cornelia Möhring
Niema Movassat
Norbert Müller (Potsdam)
Zaklin Nastic
Dr. Alexander S. Neu
Thomas Nord
Sören Pellmann
Victor Perli
Tobias Pflüger
Martina Renner
Eva-Maria Schreiber
Dr. Petra Sitte
Helin Evrim Sommer
Dr. Kirsten Tackmann
Jessica Tatti
Alexander Ulrich
Dr. Sahra Wagenknecht
Andreas Wagner
Harald Weinberg
Pia Zimmermann
Sabine Zimmermann 

(Zwickau)

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN
Lisa Badum
Annalena Baerbock
Margarete Bause
Dr. Danyal Bayaz
Canan Bayram
Dr. Franziska Brantner
Agnieszka Brugger
Dr. Anna Christmann
Ekin Deligöz
Katja Dörner

Katharina Dröge
Harald Ebner
Matthias Gastel
Kai Gehring
Stefan Gelbhaar
Katrin Göring-Eckardt
Erhard Grundl
Anja Hajduk
Britta Haßelmann
Dr. Bettina Hoffmann
Dr. Anton Hofreiter
Ottmar von Holtz
Dieter Janecek
Dr. Kirsten Kappert- 

Gonther
Sven-Christian Kindler
Maria Klein-Schmeink
Sylvia Kotting-Uhl
Oliver Krischer
Stephan Kühn (Dresden)
Christian Kühn (Tübingen)
Renate Künast
Markus Kurth
Monika Lazar
Sven Lehmann
Steffi Lemke
Dr. Tobias Lindner
Claudia Müller
Beate Müller-Gemmeke
Dr. Ingrid Nestle
Dr. Konstantin von Notz
Omid Nouripour
Friedrich Ostendorff
Cem Özdemir
Lisa Paus
Filiz Polat
Tabea Rößner
Claudia Roth (Augsburg)
Corinna Rüffer
Dr. Frithjof Schmidt
Stefan Schmidt
Charlotte Schneidewind- 

Hartnagel
Kordula Schulz-Asche
Dr. Wolfgang Strengmann- 

Kuhn
Margit Stumpp
Markus Tressel
Jürgen Trittin
Dr. Julia Verlinden
Daniela Wagner
Beate Walter-Rosenheimer
Gerhard Zickenheiner

Fraktionslos
Marco Bülow
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Anlage 3 

Technisch bedingter Neudruck des endgültigen Ergebnisses

der namentlichen Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der AfD (Drucksache 19/15512) 
zu dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundes-
haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020), verbunden mit dem von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Entwurfs eines Gesetzes über die Fest-
stellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020, hier: Einzelplan 60, Allgemeine 
Finanzverwaltung

(132. Sitzung, 29.11.2019, Tagesordnungspunkt II, Seite 16546)

Endgültiges Ergebnis
Abgegebene Stimmen:            643;
davon

ja:                                        83
nein:                                  559
enthalten:                              1

Ja
AfD
Dr. Bernd Baumann
Marc Bernhard
Andreas Bleck
Peter Boehringer
Stephan Brandner
Jürgen Braun
Marcus Bühl
Matthias Büttner
Petr Bystron
Tino Chrupalla
Joana Cotar
Dr. Gottfried Curio
Siegbert Droese
Thomas Ehrhorn
Berengar Elsner von 

Gronow
Dr. Michael Espendiller
Peter Felser
Dietmar Friedhoff
Dr. Anton Friesen
Markus Frohnmaier
Dr. Götz Frömming
Dr. Alexander Gauland
Albrecht Glaser
Franziska Gminder
Wilhelm von Gottberg
Kay Gottschalk
Armin-Paulus Hampel
Mariana Iris Harder-Kühnel
Dr. Roland Hartwig
Jochen Haug
Martin Hebner
Udo Theodor Hemmelgarn
Lars Herrmann
Martin Hess
Dr. Heiko Heßenkemper

Karsten Hilse
Nicole Höchst
Martin Hohmann
Dr. Bruno Hollnagel
Leif-Erik Holm
Johannes Huber
Fabian Jacobi
Dr. Marc Jongen
Jens Kestner
Stefan Keuter
Norbert Kleinwächter
Jörn König
Steffen Kotré
Dr. Rainer Kraft
Rüdiger Lucassen
Frank Magnitz
Jens Maier
Dr. Lothar Maier
Dr. Birgit Malsack- 

Winkemann
Corinna Miazga
Andreas Mrosek
Hansjörg Müller
Volker Münz
Sebastian Münzenmaier
Christoph Neumann
Jan Ralf Nolte
Ulrich Oehme
Gerold Otten
Frank Pasemann
Tobias Matthias Peterka
Paul Viktor Podolay
Jürgen Pohl
Stephan Protschka
Martin Reichardt
Martin Erwin Renner
Roman Johannes Reusch
Ulrike Schielke-Ziesing
Dr. Robby Schlund
Uwe Schulz
Martin Sichert
Detlev Spangenberg
Dr. Dirk Spaniel
René Springer
Beatrix von Storch

Dr. Alice Weidel
Dr. Harald Weyel
Wolfgang Wiehle
Dr. Heiko Wildberg

Nein
CDU/CSU
Dr. Michael von Abercron
Stephan Albani
Norbert Maria Altenkamp
Peter Altmaier
Philipp Amthor
Artur Auernhammer
Peter Aumer
Dorothee Bär
Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Maik Beermann
Manfred Behrens (Börde)
Veronika Bellmann
Sybille Benning
Dr. André Berghegger
Melanie Bernstein
Christoph Bernstiel
Peter Beyer
Marc Biadacz
Steffen Bilger
Peter Bleser
Michael Brand (Fulda)
Dr. Reinhard Brandl
Silvia Breher
Sebastian Brehm
Heike Brehmer
Ralph Brinkhaus
Dr. Carsten Brodesser
Gitta Connemann
Astrid Damerow
Alexander Dobrindt
Michael Donth
Marie-Luise Dött
Hansjörg Durz
Thomas Erndl
Hermann Färber
Uwe Feiler

Enak Ferlemann
Axel E. Fischer (Karlsruhe- 

Land)
Dr. Maria Flachsbarth
Thorsten Frei
Dr. Astrid Freudenstein
Dr. Hans-Peter Friedrich 

(Hof)
Michael Frieser
Hans-Joachim Fuchtel
Ingo Gädechens
Dr. Thomas Gebhart
Alois Gerig
Eberhard Gienger
Eckhard Gnodtke
Ursula Groden-Kranich
Hermann Gröhe
Klaus-Dieter Gröhler
Michael Grosse-Brömer
Astrid Grotelüschen
Markus Grübel
Manfred Grund
Oliver Grundmann
Monika Grütters
Fritz Güntzler
Olav Gutting
Christian Haase
Florian Hahn
Jürgen Hardt
Matthias Hauer
Mark Hauptmann
Dr. Matthias Heider
Mechthild Heil
Thomas Heilmann
Frank Heinrich (Chemnitz)
Mark Helfrich
Rudolf Henke
Michael Hennrich
Ansgar Heveling
Christian Hirte
Dr. Heribert Hirte
Alexander Hoffmann
Karl Holmeier
Dr. Hendrik Hoppenstedt
Erich Irlstorfer
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Thomas Jarzombek
Andreas Jung
Ingmar Jung
Alois Karl
Anja Karliczek
Torbjörn Kartes
Volker Kauder
Dr. Stefan Kaufmann
Ronja Kemmer
Roderich Kiesewetter
Michael Kießling
Dr. Georg Kippels
Volkmar Klein
Axel Knoerig
Jens Koeppen
Markus Koob
Carsten Körber
Alexander Krauß
Gunther Krichbaum
Dr. Günter Krings
Rüdiger Kruse
Michael Kuffer
Dr. Roy Kühne
Dr. Dr. h. c. Karl A. Lamers
Andreas G. Lämmel
Katharina Landgraf
Ulrich Lange
Dr. Silke Launert
Jens Lehmann
Paul Lehrieder
Dr. Katja Leikert
Dr. Andreas Lenz
Antje Lezius
Andrea Lindholz
Dr. Carsten Linnemann
Patricia Lips
Nikolas Löbel
Bernhard Loos
Dr. Jan-Marco Luczak
Daniela Ludwig
Karin Maag
Yvonne Magwas
Dr. Thomas de Maizière
Gisela Manderla
Matern von Marschall
Hans-Georg von der 

Marwitz
Stephan Mayer (Altötting)
Dr. Michael Meister
Dr. Angela Merkel
Jan Metzler
Dr. Mathias Middelberg
Dietrich Monstadt
Karsten Möring
Elisabeth Motschmann
Axel Müller
Dr. Gerd Müller

Sepp Müller
Carsten Müller 

(Braunschweig)
Stefan Müller (Erlangen)
Petra Nicolaisen
Michaela Noll
Dr. Georg Nüßlein
Wilfried Oellers
Florian Oßner
Josef Oster
Henning Otte
Ingrid Pahlmann
Sylvia Pantel
Martin Patzelt
Dr. Joachim Pfeiffer
Stephan Pilsinger
Dr. Christoph Ploß
Eckhard Pols
Thomas Rachel
Kerstin Radomski
Alexander Radwan
Alois Rainer
Dr. Peter Ramsauer
Eckhardt Rehberg
Lothar Riebsamen
Josef Rief
Johannes Röring
Dr. Norbert Röttgen
Stefan Rouenhoff
Erwin Rüddel
Albert Rupprecht
Stefan Sauer
Anita Schäfer (Saalstadt)
Dr. Wolfgang Schäuble
Andreas Scheuer
Jana Schimke
Tankred Schipanski
Christian Schmidt (Fürth)
Dr. Claudia Schmidtke
Nadine Schön
Felix Schreiner
Dr. Klaus-Peter Schulze
Uwe Schummer
Armin Schuster (Weil am 

Rhein)
Torsten Schweiger
Detlef Seif
Johannes Selle
Reinhold Sendker
Dr. Patrick Sensburg
Thomas Silberhorn
Björn Simon
Tino Sorge
Jens Spahn
Katrin Staffler
Frank Steffel
Dr. Wolfgang Stefinger

Albert Stegemann
Andreas Steier
Peter Stein (Rostock)
Sebastian Steineke
Johannes Steiniger
Christian Frhr. von Stetten
Dieter Stier
Gero Storjohann
Stephan Stracke
Max Straubinger
Karin Strenz
Dr. Peter Tauber
Dr. Hermann-Josef Tebroke
Hans-Jürgen Thies
Alexander Throm
Dr. Dietlind Tiemann
Antje Tillmann
Markus Uhl
Dr. Volker Ullrich
Arnold Vaatz
Oswin Veith
Kerstin Vieregge
Volkmar Vogel (Kleinsaara)
Christoph de Vries
Kees de Vries
Dr. Johann David Wadephul
Marco Wanderwitz
Nina Warken
Kai Wegner
Marcus Weinberg 

(Hamburg)
Dr. Anja Weisgerber
Peter Weiß (Emmendingen)
Sabine Weiss (Wesel I)
Ingo Wellenreuther
Marian Wendt
Kai Whittaker
Annette Widmann-Mauz
Bettina Margarethe 

Wiesmann
Klaus-Peter Willsch
Elisabeth Winkelmeier- 

Becker
Oliver Wittke
Emmi Zeulner
Paul Ziemiak
Dr. Matthias Zimmer

SPD
Niels Annen
Ingrid Arndt-Brauer
Heike Baehrens
Ulrike Bahr
Nezahat Baradari
Doris Barnett
Dr. Matthias Bartke
Sören Bartol

Bärbel Bas
Lothar Binding 

(Heidelberg)
Dr. Eberhard Brecht
Dr. Karl-Heinz Brunner
Katrin Budde
Dr. Lars Castellucci
Bernhard Daldrup
Dr. Karamba Diaby
Esther Dilcher
Sabine Dittmar
Dr. Wiebke Esdar
Saskia Esken
Yasmin Fahimi
Dr. Johannes Fechner
Dr. Fritz Felgentreu
Dr. Edgar Franke
Ulrich Freese
Dagmar Freitag
Martin Gerster
Angelika Glöckner
Timon Gremmels
Kerstin Griese
Michael Groß
Uli Grötsch
Bettina Hagedorn
Metin Hakverdi
Dirk Heidenblut
Hubertus Heil (Peine)
Gabriela Heinrich
Wolfgang Hellmich
Dr. Barbara Hendricks
Gustav Herzog
Gabriele Hiller-Ohm
Dr. Eva Högl
Frank Junge
Josip Juratovic
Thomas Jurk
Oliver Kaczmarek
Johannes Kahrs
Elisabeth Kaiser
Ralf Kapschack
Gabriele Katzmarek
Cansel Kiziltepe
Arno Klare
Lars Klingbeil
Dr. Bärbel Kofler
Daniela Kolbe
Elvan Korkmaz-Emre
Anette Kramme
Christine Lambrecht
Christian Lange (Backnang)
Dr. Karl Lauterbach
Helge Lindh
Kirsten Lühmann
Heiko Maas
Isabel Mackensen
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Caren Marks
Katja Mast
Christoph Matschie
Hilde Mattheis
Dr. Matthias Miersch
Klaus Mindrup
Susanne Mittag
Falko Mohrs
Claudia Moll
Siemtje Möller
Detlef Müller (Chemnitz)
Michelle Müntefering
Dr. Rolf Mützenich
Dietmar Nietan
Ulli Nissen
Josephine Ortleb
Mahmut Özdemir 

(Duisburg)
Aydan Özoğuz
Markus Paschke
Christian Petry
Detlev Pilger
Sabine Poschmann
Achim Post (Minden)
Florian Pronold
Dr. Sascha Raabe
Martin Rabanus
Andreas Rimkus
Sönke Rix
Dennis Rohde
Dr. Martin Rosemann
René Röspel
Dr. Ernst Dieter Rossmann
Michael Roth (Heringen)
Bernd Rützel
Sarah Ryglewski
Johann Saathoff
Axel Schäfer (Bochum)
Dr. Nina Scheer
Marianne Schieder
Udo Schiefner
Dr. Nils Schmid
Uwe Schmidt
Ulla Schmidt (Aachen)
Dagmar Schmidt (Wetzlar)
Carsten Schneider (Erfurt)
Johannes Schraps
Michael Schrodi
Ursula Schulte
Martin Schulz
Swen Schulz (Spandau)
Stefan Schwartze
Andreas Schwarz
Rita Schwarzelühr-Sutter
Rainer Spiering
Svenja Stadler
Martina Stamm-Fibich

Sonja Amalie Steffen
Mathias Stein
Kerstin Tack
Claudia Tausend
Michael Thews
Markus Töns
Carsten Träger
Marja-Liisa Völlers
Dirk Vöpel
Dr. Joe Weingarten
Bernd Westphal
Dirk Wiese
Gülistan Yüksel
Dagmar Ziegler
Stefan Zierke
Dr. Jens Zimmermann

FDP
Grigorios Aggelidis
Renata Alt
Christine Aschenberg- 

Dugnus
Nicole Bauer
Jens Beeck
Dr. Jens Brandenburg 

(Rhein-Neckar)
Mario Brandenburg 

(Südpfalz)
Dr. Marco Buschmann
Karlheinz Busen
Carl-Julius Cronenberg
Britta Katharina Dassler
Bijan Djir-Sarai
Christian Dürr
Hartmut Ebbing
Dr. Marcus Faber
Daniel Föst
Thomas Hacker
Reginald Hanke
Peter Heidt
Katrin Helling-Plahr
Markus Herbrand
Torsten Herbst
Katja Hessel
Dr. Gero Clemens Hocker
Dr. Christoph Hoffmann
Reinhard Houben
Ulla Ihnen
Olaf In der Beek
Dr. Christian Jung
Karsten Klein
Dr. Marcel Klinge
Daniela Kluckert
Dr. Lukas Köhler
Wolfgang Kubicki
Konstantin Kuhle
Alexander Kulitz

Alexander Graf Lambsdorff
Christian Lindner
Michael Georg Link 

(Heilbronn)
Oliver Luksic
Till Mansmann
Dr. Jürgen Martens
Christoph Meyer
Roman Müller-Böhm
Frank Müller-Rosentritt
Dr. Martin Neumann 

(Lausitz)
Hagen Reinhold
Bernd Reuther
Dr. Stefan Ruppert
Christian Sauter
Frank Schäffler
Dr. Wieland Schinnenburg
Matthias Seestern-Pauly
Frank Sitta
Judith Skudelny
Bettina Stark-Watzinger
Dr. Marie-Agnes Strack- 

Zimmermann
Benjamin Strasser
Katja Suding
Linda Teuteberg
Michael Theurer
Stephan Thomae
Manfred Todtenhausen
Dr. Andrew Ullmann
Gerald Ullrich
Johannes Vogel (Olpe)
Sandra Weeser
Nicole Westig
Katharina Willkomm

DIE LINKE
Doris Achelwilm
Gökay Akbulut
Simone Barrientos
Dr. Dietmar Bartsch
Lorenz Gösta Beutin
Matthias W. Birkwald
Heidrun Bluhm-Förster
Michel Brandt
Christine Buchholz
Dr. Birke Bull-Bischoff
Jörg Cezanne
Fabio De Masi
Dr. Diether Dehm
Klaus Ernst
Susanne Ferschl
Brigitte Freihold
Nicole Gohlke
Dr. Gregor Gysi
Dr. André Hahn

Heike Hänsel
Matthias Höhn
Andrej Hunko
Ulla Jelpke
Dr. Achim Kessler
Katja Kipping
Jan Korte
Jutta Krellmann
Caren Lay
Sabine Leidig
Ralph Lenkert
Michael Leutert
Stefan Liebich
Dr. Gesine Lötzsch
Thomas Lutze
Pascal Meiser
Amira Mohamed Ali
Cornelia Möhring
Niema Movassat
Norbert Müller (Potsdam)
Zaklin Nastic
Dr. Alexander S. Neu
Thomas Nord
Sören Pellmann
Victor Perli
Tobias Pflüger
Martina Renner
Eva-Maria Schreiber
Dr. Petra Sitte
Helin Evrim Sommer
Dr. Kirsten Tackmann
Jessica Tatti
Alexander Ulrich
Dr. Sahra Wagenknecht
Andreas Wagner
Harald Weinberg
Hubertus Zdebel
Pia Zimmermann
Sabine Zimmermann 

(Zwickau)

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN
Lisa Badum
Annalena Baerbock
Margarete Bause
Dr. Danyal Bayaz
Canan Bayram
Dr. Franziska Brantner
Agnieszka Brugger
Dr. Anna Christmann
Ekin Deligöz
Katja Dörner
Katharina Dröge
Harald Ebner
Matthias Gastel
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Kai Gehring
Stefan Gelbhaar
Katrin Göring-Eckardt
Erhard Grundl
Anja Hajduk
Britta Haßelmann
Dr. Bettina Hoffmann
Dr. Anton Hofreiter
Ottmar von Holtz
Dieter Janecek
Dr. Kirsten Kappert- 

Gonther
Sven-Christian Kindler
Maria Klein-Schmeink
Sylvia Kotting-Uhl

Oliver Krischer
Stephan Kühn (Dresden)
Christian Kühn (Tübingen)
Renate Künast
Markus Kurth
Monika Lazar
Sven Lehmann
Steffi Lemke
Dr. Tobias Lindner
Claudia Müller
Beate Müller-Gemmeke
Dr. Ingrid Nestle
Dr. Konstantin von Notz
Omid Nouripour
Friedrich Ostendorff

Cem Özdemir
Lisa Paus
Filiz Polat
Tabea Rößner
Claudia Roth (Augsburg)
Corinna Rüffer
Dr. Frithjof Schmidt
Stefan Schmidt
Charlotte Schneidewind- 

Hartnagel
Kordula Schulz-Asche
Dr. Wolfgang Strengmann- 

Kuhn
Margit Stumpp
Markus Tressel

Jürgen Trittin
Dr. Julia Verlinden
Daniela Wagner
Beate Walter-Rosenheimer
Gerhard Zickenheiner

Fraktionslos
Marco Bülow

Enthalten
AfD
Thomas Seitz

Anlage 4 

Schriftliche Antworten auf Fragen der Fragestunde 
(Drucksache 19/15715)

Frage 6

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbarth auf die 
Frage der Abgeordneten Eva-Maria Schreiber (DIE 
LINKE):

Wie bewertet die Bundesregierung die Forderung seitens 
zivilgesellschaftlicher Organisationen, statt der von Bundesmi-
nister Dr. Müller vorgeschlagenen steuerlichen Begünstigung 
von Fairtrade-Kaffee, die nur zertifizierten Produzenten zugute 
käme, verbindliche gesetzliche Regeln für Kaffeeimporteure in 
Bezug auf existenzsichernde Löhne und gute Arbeitsbedingun-
gen in Produktion und Weiterverarbeitung festzuschreiben 
(www.swr.de/swraktuell/kaffepreise-kaffeesteuer-fuer-fair- 
gehandelten-kaffee-abschaffen,mehrwertsteuer-auf-fair- 
gehandelten-kaffee-abschaffen-100.html)?

Über gesetzliche Regelungen in Bezug auf existenz-
sichernde Löhne und gute Arbeitsbedingungen in 
Produktion und Weiterverarbeitung wird die Bundesre-
gierung auf Grundlage der Ergebnisse des NAP-Monito-
rings entscheiden.

Frage 7

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbarth auf die 
Frage der Abgeordneten Eva-Maria Schreiber (DIE 
LINKE):

Sieht die Bundesregierung, nachdem Bundesminister 
Dr. Müller im Rahmen seiner Äthiopien-Reise auf den Miss-
stand hingewiesen hat, dass nur 1 Prozent des dort geernteten 
Kaffees auch im Land geröstet würde (www.tagesschau.de/ 
wirtschaft/fairtrade-kaffee-101.html), die Notwendigkeit der 
Abkehr von der Freihandelspolitik der EU, die Entwicklungs- 
und Schwellenländer zwingt, Exportbeschränkungen abzu-
bauen, um den Aufbau lokaler Wertschöpfungsketten zu er-
möglichen, und, wenn nein, warum nicht?

Es ist ausdrückliches Ziel der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit, die Partnerländer bei der Weiterverar-
beitung und Wertschöpfung vor Ort zu unterstützen.

In den Produzentenländern wie Äthiopien fördern wir 
daher beispielsweise den Aufbau einer nationalen Kaffee-
plattform. Ziel ist es, die Aktivitäten auf mehr Nachhal-
tigkeit auszurichten.

Mit dem Kaffeeinnovationsfonds hilft die deutsche EZ 
kleinen und mittleren Unternehmen dabei, neue Ansätze 
zur Erhöhung der Wertschöpfung umzusetzen. So werden 
sechs Firmen bei der Erprobung innovativer Ansätze un-
terstützt. Unter anderem geht es um digitale Anwendun-
gen, um den Marktzugang zu verbessern, die Beziehung 
zwischen Konsumenten und Produzenten zu stärken und 
die Qualität von Kaffee zu erhöhen.

Zudem unterstützt die Bundesregierung Entwicklungs-
länder im Wege von handelsbezogener Entwicklungszu-
sammenarbeit („Aid for trade“) sowie durch die Schaf-
fung von handelsförderlichen Rahmenbedingungen 
(unter anderem Vereinfachung von Zollverfahren, Quali-
tätsinfrastruktur) dabei, ihre Wirtschaft und Exporte auf 
neue Bereiche auszuweiten, die lokale Wertschöpfung zu 
steigern und sich so erfolgreicher in globale Wertschöp-
fungsketten zu integrieren.

Auf europäischer Ebene unterstützt die Bundesregie-
rung den Ansatz der Europäischen Kommission, in der 
Handelspolitik auch den Entwicklungsstand des jeweili-
gen Partners angemessen zu berücksichtigen. So sehen 
die Abkommen mit Entwicklungsländern verschiedene 
Möglichkeiten vor, den jeweiligen Entwicklungsstand 
zu berücksichtigen, zum Beispiel im Rahmen der 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit den Ländern 
Afrikas, der Karibik und des Pazifiks. Zum Beispiel be-
inhalten diese Wirtschaftspartnerschaftsabkommen Aus-
nahmen, die es den Partnerländern unter bestimmten Vo-
raussetzungen erlauben, Exportzölle zu erheben, um die 
industrielle Entwicklung zu fördern oder die Umwelt zu 
schützen.
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Frage 12

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Sarah Ryglewski auf die Frage 
des Abgeordneten Stephan Kühn (Dresden) (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN):

Wie hoch war das Aufkommen der Kraftfahrzeugsteuer bei 
Pkw im letzten verfügbaren Jahr (bitte unter Nennung einer 
Gesamtsumme sowie der Teilsummen für alte Pkw mit einem 
CO2-Ausstoß von über 95 g CO2/km bzw. unter 95 g CO2/km), 
und wie viele Pkw waren im gleichen Jahr in Deutschland 
insgesamt zugelassen (bitte gleichermaßen aufschlüsseln)?

Das Aufkommen der Kraftfahrzeugsteuer eines ganzen 
Jahres betrug zum Stichtag 1. Juli 2019 für rund 46,8 Mil-
lionen im Bestand befindliche Pkws (§ 8 Nr. 1 KraftStG) 
insgesamt rund 7,5 Milliarden Euro. Die Steuerbemes-
sung nach CO2-Prüfwerten und Hubraum gilt im Wesent-
lichen für Fahrzeuge mit einer Erstzulassung ab dem 1. Ju-
li 2009. Für diese rund 28 Millionen Fahrzeuge betrug die 
Steuer insgesamt rund 4,5 Milliarden Euro. Davon weisen 
nach den Grundlagenbescheiden der Zulassungsbehörden 
rund 630 000 Pkws einen CO2-Prüfwert von bis zu 95 g/ 
km auf. Das hierauf entfallende Kraftfahrzeugsteuerauf-
kommen betrug rund 43 Millionen Euro.

Frage 17

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Günter Krings auf die Frage 
der Abgeordneten Ulla Jelpke (DIE LINKE):

Was kann die Bundesregierung Genaueres (etwa wichtigste 
Gründe für Wiedereinreisesperren oder Haftbefehle, Haupther-
kunftsländer der Betroffenen, Verteilung auf Grenzabschnitte, 
Gesamtzahl der Kontrollen) zu den Personen sagen, die seit 
Beginn schärferer Kontrollen an den deutschen EU-Binnen-
grenzen mit einer Wiedereinreisesperre bzw. mit offenem Haft-
befehl aufgegriffen wurden (vergleiche Agenturmeldungen 
vom 4. Dezember 2019), und wie lauten die Vergleichszahlen 
für einen entsprechend langen Zeitraum direkt vor Anordnung 
schärferer Kontrollen (bitte ausführen)?

Im Zeitraum vom 7. November 2019 bis zum 5. De-
zember 2019 stellte die Bundespolizei im Rahmen der 
intensivierten grenzpolizeilichen Maßnahmen 262 Haft-
befehle fest. Die Bundespolizei führt keine im Sinne der 
Fragestellung aufgeschlüsselte Statistik zu den festge-
stellten Haftbefehlen. Ein herausragender Einzelfall war 
in diesem Zusammenhang die Festnahme eines 52-jähri-
gen estnischen Staatsangehörigen an der deutsch-polni-
schen Grenze am 20. November 2019, der wegen Mordes 
zur Verbüßung einer lebenslangen Freiheitsstrafe zur 
Fahndung ausgeschrieben war.

Zu den Gründen für ein nationales Einreise- und Auf-
enthaltsverbot (sogenannte Wiedereinreisesperre) kann 
§ 11 Absatz 1 des Gesetzes über den Aufenthalt, die Er-
werbstätigkeit und die Integration von Ausländern im 
Bundesgebiet zitiert werden: Gegen einen Ausländer, 
der ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben 
worden ist, ist ein Einreise- und Aufenthaltsverbot zu er-
lassen, infolge dessen der Ausländer weder erneut in das 
Bundesgebiet einreisen noch sich darin aufhalten darf 
noch darf ihm, selbst im Falle eines Anspruchs nach 
dem Aufenthaltsgesetz, ein Aufenthaltstitel erteilt wer-
den.

Die weiteren Daten zu den Hauptherkunftsländern der 
Personen mit einem nationalen Einreise- und Aufent-
haltsverbot, die Verteilung auf die Grenzabschnitte sowie 
Gesamtzahl der Kontrollen können der nachstehenden 
Übersicht entnommen werden.

1. Feststellungen im Zeitraum 7. November bis 
5. Dezember 2019

a) Im Zeitraum vom 7. November 2019 bis 5. Dezem-
ber 2019 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der 
grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung 111 818 Per-
sonen an den land- und luftseitigen Binnengrenzen bzw. 
im Grenzgebiet.

b) Übersicht Wiedereinreisesperren im Zeitraum 7. No-
vember bis 5. Dezember 2019

Grenze zu Anzahl Wiedereinreise-
sperren

Polen 4

Tschechische Republik 19

Österreich 39

Schweiz 14

Frankreich 36

Belgien 7

Niederlande 5

Dänemark 11

Flughäfen 11

Gesamt 146

c) Aufschlüsselung nach Nationalitäten (Top 5 Na-
tionalitäten)

1. Albanien

2. Irak

3. Serbien

4. Pakistan

5. Russische Föderation

2. Vergleichszahlen für den Zeitraum vor dem 6. No-
vember 2019

a) Im Zeitraum vom 7. Oktober 2019 bis 3. November 
2019 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der 
grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung 126 054 Per-
sonen an den land- und luftseitigen Binnengrenzen bzw. 
im Grenzgebiet.

b) Übersicht Wiedereinreisesperren im Zeitraum 7. Ok-
tober 2019 bis 3. November 2019

Grenze zu Anzahl Wiedereinreise-
sperren

Polen 2

Tschechische Republik 6
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Grenze zu Anzahl Wiedereinreise-
sperren

Österreich 17

Schweiz 3

Frankreich 1

Belgien 0

Niederlande 0

Dänemark 1

Flughäfen 2

Gesamt 32

c) Aufschlüsselung nach Nationalitäten (Top 5 Natio-
nalitäten)

1. Afghanistan

2. Irak

3. Serbien

4. Moldau

5. Albanien

Frage 18

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Günter Krings auf die Frage 
des Abgeordneten Oliver Luksic (FDP):

Welche Auswirkungen haben die Grenzkontrollen an den 
Bundesautobahnen im Freistaat Bayern auf den Verkehrsfluss, 
und welche Maßnahmen unternimmt die Bundesregierung, um 
diesbezüglich Staus zu verhindern und den Verkehr zu be-
schleunigen?

Der vorübergehenden Wiedereinführung von Grenz-
kontrollen an den Schengen-Binnengrenzen, wie sie zu-
letzt an der deutsch-österreichischen Landgrenze ab dem 
12. November 2019 für weitere sechs Monate neu ange-
ordnet wurde, kommt ein Ausnahmecharakter zu. Das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) hat die feste Absicht, in Deutschland zu grenzkon-
trollfreien Binnengrenzen zurückzukehren, soweit dies 
migrations- und sicherheitspolitisch vertretbar ist. Die 
sogenannte Schleierfahndung – lageabhängige und lage-
angepasste polizeiliche Maßnahmen und Kontrollen im 
gesamten 30-km-Grenzgebiet – kann die Binnengrenz-
kontrollen an der deutsch-österreichischen Landgrenze 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ersetzen.

Solange Binnengrenzkontrollen erforderlich sind, liegt 
es im Interesse des BMI, deren negative Auswirkungen 
auf den Straßenverkehr, die Wirtschaft und die Lebens-
qualität der Bevölkerung so gering wie nur möglich zu 
halten. Die Bundespolizei unternimmt gemeinsam mit 
ihren bayerischen und österreichischen Partnerbehörden 
alle Anstrengungen, um die Belastungen für die Bevöl-
kerung zu minimieren. So sind bereits seit Juni 2019 die 
grenzpolizeilichen Kontrolltätigkeiten auch an den Bun-
desautobahnen im Freistaat Bayern lageabhängig zeitlich 

flexibilisiert worden. Diese Flexibilisierung soll es der 
Bundespolizei und der unterstützenden Bayerischen Po-
lizei ermöglichen, die grenzpolizeilichen Kontrolltätig-
keiten lageabhängiger und damit noch gezielter vorzu-
nehmen.

Um die Grenzkontrollen zu beschleunigen und damit 
die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu hal-
ten, wurde auf der A 8 im Bereich des Grenzüberganges 
Walserberg der Anbau einer dritten Fahrspur durchge-
führt. Seit dem 29. Juli 2019 ist diese in Betrieb. Auf 
der A 3 im Bereich Pocking konnten mittels Telematik-
anlagen Verbesserungen des Verkehrsflusses erzielt so-
wie eine Verdrängung des Verkehrs auf das nachgeordne-
te Straßennetz reduziert werden.

Frage 19

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Günter Krings auf die Frage 
der Abgeordneten Martina Renner (DIE LINKE):

Wie viele Ermittlungsverfahren werden derzeit nach Kennt-
nis der Bundesregierung gegen Angehörige der GSG 9 geführt 
(bitte unter Nennung der 28 häufigsten Tatvorwürfe antwor-
ten)?

Nach Kenntnis der Bundesregierung werden derzeit 
strafrechtliche Ermittlungen gegen einen Angehörigen 
der GSG 9 wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung 
gemäß § 370 Abgabenordnung geführt.

Frage 20

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Günter Krings auf die Frage 
der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau) 
(DIE LINKE):

Wie viele Stellen waren nach Kenntnis der Bundesregierung 
jeweils Ende der Jahre 2009 bis 2018 und sind derzeit im 
öffentlichen Dienst des Bundes unbesetzt (bitte auch den pro-
zentualen Anteil an den Stellen insgesamt angeben)?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zur 
schriftlichen Frage 68 der Abgeordneten Sabine 
Zimmermann auf Bundestagsdrucksache 19/7585 vom 
8. Februar 2019 verwiesen.

Die Zahl der unbesetzten Stellen im öffentlichen 
Dienst des Bundes ergibt sich aus der Differenz der Plan-
stellen/Stellen (Soll des jeweiligen Haushaltsjahres) und 
der Ist-Besetzung (Stand am 1. Juni des jeweiligen Vor-
jahres). Diese Zahlen können den Bundeshaushaltsplänen 
entnommen werden.

Frage 21

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Günter Krings auf die Frage 
des Abgeordneten Dr. Konstantin von Notz (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN):

Hat die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicher-
heitsbereich (ZITiS) Zugriff auf personenbeziehbare Daten er-
langt bzw. verarbeitet ZITiS personenbezogene Daten etwa aus 
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dem Bereich sozialer Netzwerke, und, wenn ja, in welchem 
Rahmen und auf welcher Rechtsgrundlage?

Die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicher-
heitsbereich (ZITiS) verarbeitet im Rahmen ihrer Tätig-
keit unterschiedliche Daten. Ein Personenbezug wird da-
bei grundsätzlich vermieden, indem zum Beispiel 
synthetische Daten genutzt werden.

In Einzelfällen kann aber zumindest eine Identifizier-
barkeit nicht ausgeschlossen werden. Für diese Fälle be-
ruht die Erlaubnis zur Verarbeitung der ZITiS auf Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. e Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. 
§ 3 Bundesdatenschutzgesetz i. V. m. § 2 des Erlasses 
über die Errichtung der Zentralen Stelle für Informations-
technik im Sicherheitsbereich (Ausübung von dem Ver-
antwortlichen übertragener öffentlicher Gewalt).

Frage 22

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Günter Krings auf die Frage 
des Abgeordneten Dr. Konstantin von Notz (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN):

Wie viele Personen, die der rechtsextremen Kampfsportsze-
ne zugerechnet werden können, haben nach Kenntnis der Bun-
desregierung waffenrechtliche Erlaubnisse?

Nach Kenntnis der Bundesregierung verfügen mit 
Stichtag 31. Dezember 2018 insgesamt 792 Rechtsextre-
misten über waffenrechtliche Erlaubnisse. Aufgrund von 
laufenden Entzugsverfahren schwankt diese Zahl.

Darüber hinaus liegen der Bundesregierung keine Er-
kenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.

Frage 23

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Günter Krings auf die Frage 
der Abgeordneten Canan Bayram (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Wird die Bundesregierung nach dem aktuellen Vorbild der 
Berliner Landesregierung (https://taz.de/Polizeibeauftragter- 
fuer-Berlin/!5644768/) auch für Bundespolizei, Zoll und ähn-
liche Organe in absehbarer Zukunft ebenfalls die Stelle eines 
Polizeibeauftragten einrichten, und, falls nein, warum nicht?

Die Bundesregierung beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Bundespolizei oder den Zoll einen Polizeibeauftragten 
entsprechend der in der Frage genannten Berichter-
stattung der Zeitung „taz“ einzurichten; denn für die Bun-
despolizei und den Zoll bestehen bereits ausreichend 
innerbehördliche und außerbehördliche Beschwerdemög-
lichkeiten, um polizeiliches Fehlverhalten rechtlich über-
prüfen zu lassen.

Das im Strafverfahrensrecht verankerte Legalitätsprin-
zip gewährleistet, dass bereits bei einem Anfangsver-
dacht für das Vorliegen einer Straftat staatsanwaltliche 
Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Neben behörd-
lichen Beschwerdemöglichkeiten steht jedem der Rechts-
weg zu den Gerichten gegen polizeiliches Fehlverhalten 
offen. Zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Rechts-
behelfen kann überdies jedermann eine ihn betreffende 
polizeiliche Maßnahme unter anderem mit einer Dienst- 

oder Fachaufsichtsbeschwerde beanstanden, um die ei-
gentliche Tätigkeit oder das persönliche Verhalten des 
Beamten durch den Dienstvorgesetzten überprüfen zu 
lassen. Ein neuer und zusätzlicher Beschwerdeweg ist 
nicht erforderlich.

Frage 24

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Günter Krings auf die Frage 
der Abgeordneten Filiz Polat (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Welche konkreten Zielvorgaben hat sich die Bundesregie-
rung im Rahmen der UN-Dekade für Menschen afrikanischer 
Abstammung gesetzt, und welche Veranstaltungen sind in die-
sem Rahmen für das Jahr 2020 in Planung?

Die Bundesregierung nimmt die Internationale UN- 
Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung, die 
2015 begann und bis 2024 andauern wird, zum Anlass 
für die Zielvorgabe, Rassismus gegen schwarze Deutsche 
stärker in den Blick zu nehmen und Maßnahmen einzu-
leiten, um dem entgegenzuwirken. Mehr Einsatz gegen 
Diskriminierung, mehr Würdigung für den gesellschaft-
lichen Beitrag von Menschen afrikanischer Abstammung 
sind die zentralen Ziele der UN-Dekade.

Die Bunderegierung wird beispielsweise in der zweiten 
Förderperiode des Bundesprogramms vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend „Demo-
kratie leben!“ (2020 – 2024) ein Kompetenznetzwerk 
zum Thema „Rassismus gegen schwarze Menschen“ för-
dern. Die Aufgabe dieses neuen Kompetenzzentrums 
wird es sein, vorhandene Informationen im Themenfeld 
zu bündeln, fachliche Beratung bereitzustellen und einen 
Transfer von erfolgreichen Ansätzen in Bundes-, Landes- 
und kommunale Strukturen zu schaffen.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung 
plant, im Jahr 2020 eine zweitägige Fachveranstaltung 
durchzuführen, die im Rahmen der UN-Dekade für Men-
schen afrikanischer Herkunft in Deutschland Berücksich-
tigung finden soll. Ziel dieser Veranstaltung ist es, zur 
Halbzeit der UN-Dekade in Deutschland eine Zwischen-
bilanz zu ziehen. Neben einer Bestandsaufnahme über 
bisherige Maßnahmen seit Beginn der Dekade soll ge-
meinsam mit Vertretern zivilgesellschaftlicher Akteure 
erörtert werden, welche weiteren Maßnahmen erforder-
lich sind, um die Ziele der UN-Dekade bis 2024 umsetzen 
zu können.

Angebote der historisch-politischen Bildungsarbeit 
sind hinsichtlich der Ziele der UN-Dekade von beson-
derer Bedeutung – unter anderem mit Blick auf die Kolo-
nialgeschichte Deutschlands und anderer europäischer 
Länder. Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 
wird zum Beispiel ein neues Onlinedossier „Afrika“ auf-
legen sowie das Onlinedossier „Postkolonialismus und 
Globalgeschichte“ weiterentwickeln.

Die bpb hat darüber hinaus für das Jahr 2020 diverse 
Maßnahmen in Planung, die in den Bereichen Veranstal-
tungen und Förderungen noch nicht abgeschlossen sind. 
Hinzu kommen Zuwendungen an und Kooperationen mit 
Organisationen und Trägern der politischen Bildung, die 
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in diesen Themenfeldern aktiv sind, wie beispielsweise 
„Each One Teach One e.V.“

Frage 25

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Günter Krings auf die Frage 
der Abgeordneten Filiz Polat (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Gibt es mittlerweile eine Positionierung der Bundesregie-
rung zur Europäischen Bürgerinitiative zum Minority Safe-
Pack (vergleiche Antwort zu den Fragen 1 und 2 auf Bundes-
tagsdrucksache 19/10513), und welche konkreten Vorhaben 
hat die Bundesregierung zusätzlich aufgrund der Minority-Sa-
fePack-Initiative in ihre Agenda aufgenommen?

Grundsätzlich befürwortet die Bundesregierung stets 
weitere Bestrebungen zum Schutz und zur Förderung na-
tionaler Minderheiten. Zu den einzelnen Forderungen der 
Europäischen Bürgerinitiative Minority SafePack gibt es 
noch keine Position der Bundesregierung. Die Organisa-
toren der Initiative haben angekündigt, diese mit den va-
lidierten Unterschriften der Europäischen Kommission 
nunmehr erst Anfang des Jahres 2020 offiziell vorzule-
gen. Es bleibt – wie in der Antwort der Bundesregierung 
zu Fragen 1 und 2 auf Drucksache 19/10513 dargestellt – 
zunächst abzuwarten, inwieweit die Kommission gege-
benenfalls die einzelnen Forderungen der Initiative auf-
greift. Das Rahmenübereinkommen des Europarats zum 
Schutz nationaler Minderheiten und die Europäische 
Charta der Regional- oder Minderheitensprachen ge-
währleisten bereits ein hohes Schutzniveau für die natio-
nalen Minderheiten in Europa. Beim Umgang mit der 
Minority-SafePack-Initiative wird daher aus Sicht der 
Bundesregierung zu berücksichtigen sein, dass auf Ebene 
der Europäischen Union kein „Konkurrenzregime“ zu 
diesen beiden Europaratsabkommen etabliert werden 
sollte, durch das ineffektive Parallelstrukturen geschaffen 
werden.

Frage 26

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Günter Krings auf die Frage 
des Abgeordneten Dr. André Hahn (DIE LINKE):

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus der 
Auffassung des Bundesrates in seiner Stellungnahme vom 
20. September 2019 zum Dritten Waffenrechtsänderungsge-
setz, wonach es sich bei der Armbrust um eine „äußerst gefähr-
liche Schusswaffe“ handele und die bisherige gesetzliche Pri-
vilegierung der Armbrust daher nicht gerechtfertigt sei 
(Bundestagsdrucksache 19/13839, Seite 143), und welche ge-
setzlichen Ergänzungen sind gegebenenfalls für den Umgang 
mit sogenannten Pistolenarmbrüsten erforderlich, die mit 
Stahlkugelfunktion ausgestattet werden können und schnelles 
Nachladen ermöglichen?

Armbrüste sind nach dem Waffengesetz den Schuss-
waffen gleichgestellte Gegenstände. Der Umgang mit 
Armbrüsten ist daher gemäß § 2 Absatz 1 des Waffenge-
setzes nur Personen gestattet, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben. Armbrüste sind jedoch von sämtlichen 
Erlaubniserfordernissen freigestellt. Aufgrund der ausge-
sprochen geringen Deliktsrelevanz ist dies nach Auffas-
sung der Bundesregierung auch weiterhin gerechtfertigt.

Für sogenannte Pistolenarmbrüste, bei denen es sich 
um Armbrüste im Kleinformat handelt, ergibt sich keine 
andere Einschätzung.

Das Schießen mit Armbrüsten, einschließlich Pistolen-
armbrüsten, stellt im Übrigen kein Schießen im waffen-
gesetzlichen Sinne dar, da keine Geschosse durch einen 
Lauf getrieben werden. Armbrüste unterfallen somit auch 
nicht der EU-Feuerwaffenrichtlinie und sind daher nicht 
von den Regelungen zur Umsetzung der EU-Feuerwaf-
fenrichtlinie in nationales Recht durch das Dritte Waffen-
rechtsänderungsgesetz erfasst.

Frage 27

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Günter Krings auf die Frage 
des Abgeordneten Dr. André Hahn (DIE LINKE):

Betrachtet die Bundesregierung die Fahne der auch als Ro-
java bezeichneten Demokratischen Föderation Nordsyrien in 
den gelb-rot-grünen Längsstreifen als verbotene Ersatzfahne 
im Rahmen des PKK-Kontexts, und, wenn ja, wie begründet 
sie eine solche Einordnung?

Das Zeigen der Fahne der auch als Rojava bezeichne-
ten sogenannten Demokratischen Föderation Nordsyrien 
ist in Deutschland nicht per se verboten, sondern immer 
dann, wenn diese von einer bereits verbotenen Vereini-
gung (hier die 1993 verbotene Arbeiterpartei Kurdistans – 
PKK) in einer Weise verwandt wird, dass sie deren Zu-
sammenhalt fördert oder propagandistisch auf deren Ziele 
hinweist.

Ob das Zeigen der oben genannten Fahne darunterzu-
fassen ist, muss von den zuständigen Behörden der Län-
der im Einzelfall entschieden werden.

Frage 28

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Günter Krings auf die Frage 
der Abgeordneten Sevim Dağdelen (DIE LINKE):

Welche deutschen Behörden haben gegenüber russischen 
Behörden im Zusammenhang mit dem Mord an dem Georgier 
Selimchan Changoschwili im August 2019 in einem kleinen 
Park in Berlin-Moabit durch „wiederholt hochrangige und 
nachdrückliche Aufforderungen“ (AFP vom 4. Dezember 
2019) um offizielle Zusammenarbeit im Rahmen der Amtshilfe 
bzw. Rechtshilfe ersucht (bitte nach Daten unter Angabe der 
deutschen und russischen Behörden einschließlich möglicher 
Fristsetzung zur Reaktion auflisten), und mit welcher Begrün-
dung wurde nach Kenntnis der Bundesregierung die Einstu-
fung von Selimchan Changoschwili als islamistischer Ge-
fährder durch das Bundeskriminalamt nach zwei Jahren 
aufgehoben (www.heise .de/ tp/features/Berl iner-  
Tschetschenenmord-Maas-weist-russische-Diplomaten-aus- 
4604079.html), und das, obwohl Selimchan Changoschwili 
den deutschen Sicherheitsbehörden wegen „Verbindungen ins 
kriminelle Milieu“ weiterhin im Blick geblieben ist (www. 
tagesschau.de/investigativ/berlin-toetung-georgien-103. 
html)?

Zur ersten Teilfrage:

Deutsche Behörden (Bundeskriminalamt, Bundesamt 
für Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, Aus-
wärtiges Amt, Bundeskanzleramt) haben seit Ende Au-
gust zahlreiche Anfragen zum Tötungsdelikt im Kleinen 
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Tiergarten an russische Stellen gerichtet, unter anderem 
an die Russische Botschaft in Berlin, den Föderalen 
Dienst für Sicherheit (FSB), den Dienst der Außenauf-
klärung (SWR), die Hauptverwaltung für Aufklärung 
(GRU) und die Präsidialadministration der Russischen 
Föderation. Zuletzt hat Staatssekretär Michaelis gegen-
über Botschafter Netschajew am 20. November 2019 in 
einem Gespräch im Auswärtigen Amt die Erwartung der 
Bundesregierung zur Mitwirkung an der Aufklärung for-
muliert. Die russische Seite hat ungeachtet dieser Bemü-
hungen die Aufforderung der Bundesregierung zur Mit-
wirkung bei der Aufklärung in den vorangegangenen 
Monaten dilatorisch gehandhabt. Darüber hinaus hat die 
Staatsanwaltschaft Berlin die Justizbehörden der Russi-
schen Föderation durch ein justizielles Rechtshilfeersu-
chen um Mitwirkung ersucht.

Zur zweiten Teilfrage:

Die Einstufung von Personen in die Kategorien „Ge-
fährder“ oder „Relevante Person“ liegt in der Zuständig-
keit der Polizeibehörden der Länder und wird auch durch 
sie durchgeführt. Gleiches gilt für etwaige Aus- oder He-
rabstufungen. Insofern möchte ich mich hierzu nicht äu-
ßern.

Frage 29

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Günter Krings auf die Frage 
des Abgeordneten Stephan Brandner (AfD):

Wie viele Beamte aus Bundesministerien, den obersten Bun-
desbehörden im Geschäftsbereich der Bundesregierung und/ 
oder dem Bundeskanzleramt sind in den Fraktionen des Deut-
schen Bundestages zum Stichtag 1. November 2019 tätig (bitte 
aufschlüsseln nach Gesamtanzahl aus den entsendenden/ 
abordnenden Bundesministerien und Gesamtanzahl in den 
Fraktionen des Deutschen Bundestages)?

Unter obersten Bundesbehörden sowie dem Geschäfts-
bereich der Bundesregierung und/oder dem Bundeskanz-
leramt im Sinne der Anfrage werden das Bundeskanzler-
amt, die Bundesministerien, die Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien sowie das Bun-
despresseamt verstanden.

Zum Stichtag 1. November 2019 sind insgesamt 114 
Beamtinnen und/oder Beamte aus den Bundesministe-
rien, den obersten Bundesbehörden im Geschäftsbereich 
der Bundesregierung und/oder dem Bundeskanzleramt in 
den Fraktionen des Deutschen Bundestages tätig. Davon 
entfallen auf die CDU/CSU-Fraktion 80 Beamtinnen und/ 
oder Beamte, auf die SPD-Fraktion 16 Beamtinnen und/ 
oder Beamte, auf die Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion 
fünf Beamtinnen und/oder Beamte, auf die FDP-Fraktion 
elf Beamtinnen und/oder Beamte sowie auf die AfD Frak-
tion zwei Beamtinnen und/oder Beamte. Für die Fraktion 
Die Linke sind keine Beamtinnen und Beamte tätig.

Frage 30

Antwort

des Staatsministers Michael Roth auf die Frage des Ab-
geordneten Stephan Brandner (AfD):

Was sind die Rechtsquellen (also zum Beispiel Verordnun-
gen, Gesetze, internationale Abkommen und Ähnliches) für 
diejenigen Punkte des Globalen Paktes für sichere, geordnete 
und reguläre Migration (GCM), die gemäß der Antwort der 
Bundesregierung auf meine mündliche Frage 21, Plenarproto-
koll 19/120, bereits vor der Unterzeichnung dieses Paktes kei-
ner gesetzgeberischen Maßnahme für ihre Gültigkeit bedurf-
ten, da sie bereits vorher Gültigkeit besaßen, und auf welche 
Gesetzesinitiativen haben diese Punkte sich ausgewirkt?

Für die Annahme des Globalen Pakts für sichere, ge-
ordnete und reguläre Migration, kurz GCM, musste die 
Bundesregierung keine neuen Gesetze verabschieden 
oder sonstige gesetzgeberische Maßnahmen vornehmen. 
Die Rechtslage in Deutschland entsprach bereits vor der 
Annahme den Inhalten des GCM.

Die erfragten Rechtsquellen für Punkte und Aspekte 
des GCM, die bereits vor seiner Annahme durch die in-
ternationale Gemeinschaft und die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen im Dezember 2018 für Deutsch-
land Gültigkeit besaßen, sind unter anderem folgende:

Für die nationale Ebene: das Grundgesetz, sämtliche 
Rechtsquellen des Ausländerrechts, das Strafgesetzbuch, 
ergänzt durch die Rechtsprechung etwa des Bundesver-
fassungsgerichts.

Für die internationale Ebene: die völkerrechtlichen 
Verpflichtungen Deutschlands, etwa aus den Menschen-
rechtsübereinkommen.

Frage 31

Antwort

des Staatsministers Michael Roth auf die Frage der Ab-
geordneten Ulla Jelpke (DIE LINKE):

Welche Angaben zum Familiennachzug zu subsidiär 
Schutzberechtigten für die Monate Oktober bzw. November 
2019 kann die Bundesregierung machen (bitte so darstellen 
wie zuletzt im Plenarprotokoll 19/100, Seite 12129, Antwort 
zu Frage 39), und warum wurde die Zahl der in den entsprech-
enden Visastellen insgesamt eingesetzten Beschäftigten von 
2018 auf 2019 leicht reduziert (vergleiche Antwort des Aus-
wärtigen Amtes vom 22. November 2019 an mich zur ergänz-
enden Beantwortung der mündlichen Frage 60 in der Frage-
stunde vom 6. November 2019), obwohl es nach meiner 
Auffassung im Gegenteil eine deutliche Aufstockung des Per-
sonals geben müsste, um so viele Visumsanträge nach § 36a 
des Aufenthaltsgesetzes bearbeiten und an die Ausländerbe-
hörden versenden zu können, sodass das Bundesverwaltungs-
amt im Ergebnis eine Auswahlentscheidung und Priorisierung 
nach den in § 36a des Aufenthaltsgesetzes genannten humani-
tären Gründen vornehmen kann (dies ist erst möglich, wenn 
dem Bundesverwaltungsamt 3 000 Anträge vorliegen, was 
noch nie der Fall war, vergleiche Bundestagsdrucksache 19/ 
14640, Antworten zu den Fragen 17 bis 20; bitte ausführen)?

Die Auslandsvertretungen haben folgende Anträge ge-
prüft und zur Zustimmung beziehungsweise Stellungnah-
me an die zuständige Ausländerbehörde versandt:

im Oktober 2019:                1 019

im November 2019:                766.

Zuvor hatte die Zahl der an die Ausländerbehörden 
versandten Anträge monatlich regelmäßig deutlich über 
1 000 gelegen.
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Nach Zustimmung der Ausländerbehörden wurden 
dem Bundesverwaltungsamt zur Auswahlentscheidung 
folgende Anträge übersandt:

im Oktober 2019:                   863

im November 2019:                762.

Durch das Bundesverwaltungsamt wurden folgende 
Auswahlentscheidungen getroffen:

im Oktober 2019:                   863

im November 2019:                744.

Die Auslandsvertretungen haben in diesen Fällen die 
folgende Anzahl an Visa erteilt:

im Oktober 2019:                   834

im November 2019:                889.

Die Zahl der Anträge, die nach Bearbeitung durch die 
Ausländerbehörden an das Bundesverwaltungsamt ver-
sandt wurden, liegt bereits seit Mai regelmäßig unter 
der 1 000er-Marke.

Bei einigen Ausländerbehörden befinden sich noch 
mehrere Tausend Anträge in Bearbeitung, die sie bereits 
vor Monaten erhalten haben.

Der Personalansatz an den am stärksten von Anträgen 
auf Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten be-
troffenen Visastellen wurde in den vergangenen Jahren 
teils erheblich ausgeweitet. Vor dem Hintergrund der in 
den Ausländerbehörden noch in Bearbeitung befindli-
chen Anträgen ist nicht zu erwarten, dass eine weitere 
Ausweitung des Personalansatzes an den Visastellen der 
Auslandsvertretungen zu einer signifikant höheren An-
zahl an Visa für Familiennachzug zu subsidiär Schutz-
berechtigten führen würde.

Frage 32

Antwort

des Staatsministers Michael Roth auf die Frage des Ab-
geordneten Andrej Hunko (DIE LINKE):

Verfügt die Bundesregierung inzwischen über weitere 
Kenntnisse oder Hinweise zur Beteiligung ukrainischer Behör-
den an der Webseite „Mirotworez“, auf der „Staatsfeinde“ der 
Ukraine gelistet sind und die neben meinem Namen weitere 
Namen von Bundestagsabgeordneten aufführt (Bundestags-
drucksache 19/11668), und inwiefern handelt es sich aus Sicht 
der Bundesregierung bei der Listung ukrainischer oder aus-
ländischer Staatsangehöriger, deren Wohnadressen sowie die 
Wohnadressen ihrer Familienmitglieder in der Rubrik „Fege-
feuer“ angegeben sind, um eine Verfolgung wegen einer politi-
schen Überzeugung?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse zur 
Beteiligung ukrainischer Behörden an der Website „Mi-
rotworez“ vor.

Wie die Bundesregierung in der Vergangenheit mehr-
fach betont hat, ist die auf der Website „Mirotworez“ 
veröffentlichte Liste völlig inakzeptabel.

Die Bundesregierung hat diese Liste in aller Deutlich-
keit verurteilt und sich gegenüber der ukrainischen Regie-
rung für die Löschung der Website eingesetzt.

Insofern freue ich mich, dass gestern die Website „Mi-
rotworez“ angekündigt hat, ihre Server abzuschalten.

Ich möchte nicht über die Beweggründe der Betreiber 
spekulieren. Wir gehen jedoch davon aus, dass unser be-
harrliches Insistieren Wirkung gezeigt hat.

Eine juristische Bewertung, auch eine Einschätzung, 
ob eine Verfolgung wegen einer politischen Überzeugung 
vorliegt, könnte nur unter Vorliegen aller Informationen 
zur Website vorgenommen werden. Da sie nicht mehr 
zugänglich ist, kann diese Frage nicht mehr hinreichend 
beantwortet werden.

Frage 33

Antwort

des Staatsministers Michael Roth auf die Frage der Ab-
geordneten Margit Stumpp (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Plant die Bundesregierung angesichts der Hinweise auf psy-
chische Folter an WikiLeaks-Gründer Julian Assange in seiner 
britischen Haft (www.tagesspiegel.de/politik/julian-assange- 
in-isolationshaft-warum-hilft-kein-eu-land-dem-wikileaks- 
gruender/25289274.html), sich gegenüber der britischen Re-
gierung auf diplomatischem Wege für Pressefreiheit und gegen 
Folter einzusetzen?

Im weltweiten Einsatz gegen Folter und andere graus-
ame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung und 
im Eintreten für Presse- und Meinungsfreiheit ist Groß-
britannien einer unserer engsten Partner. An der Rechts-
staatlichkeit und Arbeitsweise der britischen Justiz haben 
wir keinerlei Zweifel, so auch im Fall des Verfahrens von 
Julian Assange, der nach allem, was wir wissen, in Groß-
britannien ein faires Verfahren unter Wahrung seiner 
Menschenrechte bekommt.

Die Bundesregierung verfolgt den Auslieferungspro-
zess von Julian Assange sehr aufmerksam, kommentiert 
Auslieferungsprozesse von Drittstaaten aber grund-
sätzlich nicht.

Frage 34

Antwort

des Staatsministers Michael Roth auf die Frage der Ab-
geordneten Sevim Dağdelen (DIE LINKE):

Inwieweit hat die Bundesregierung Kenntnisse (auch nach-
richtendienstliche) davon, dass die türkische Armee damit be-
gonnen haben soll, die von ihr völkerrechtswidrig besetzte, 
rund 120 Kilometer lange und 30 Kilometer tiefe Zone zwi-
schen den syrischen Grenzstädten Tall Abjad und Ras al-Ain – 
die in regierungsnahen türkischen Medien gezeigten Landkar-
ten unter Berufung auf den Nationalpakt (Misak-i Milli) aus 
dem Jahr 1920 als türkisches Territorium ausgewiesen wird – 
durch den Bau einer Betonmauer vom syrischen Staatsgebiet 
abzutrennen (www.jungewelt.de/artikel/368008.ankara-baut- 
mauer.html), und welche konkreten Maßnahmen ergreift die 
Bundesregierung, um diesen Landraub ihres NATO-Partners 
Türkei, der nach meiner Auffassung einen Verstoß gegen die 
territoriale Integrität und Souveränität der Syrischen Arabi-
schen Republik darstellt, zu sanktionieren?

Die Bundesregierung hat die türkische Militäropera-
tion wiederholt scharf verurteilt und mit großem Nach-
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druck ein Ende des militärischen Vorgehens der Türkei in 
Nordost-Syrien gefordert.

Auch die EU hat die türkische Militärintervention klar 
verurteilt und damit ein klares Signal an die Türkei ge-
sendet.

Nach all dem, was wir zur Lage vor Ort wissen, ist die 
gegen kurdische Gruppen gerichtete Militärintervention 
völkerrechtswidrig.

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, 
wonach die Türkei eine Mauer um das von ihr in Nord-
ost-Syrien kontrollierte Gebiet errichtet.

Frage 35

Antwort

des Staatsministers Michael Roth auf die Frage der Ab-
geordneten Heike Hänsel (DIE LINKE):

Wie schätzt die Bundesregierung den stockenden Prozess 
des Verfassungskomitees in Syrien ein, bzw. wie positioniert 
sie sich zu den Forderungen der kurdischen Vertreterinnen und 
Vertreter am Prozess mit einbezogen zu werden (https:// 
anfdeutsch.com/rojava-syrien/syrisches-verfassungskomitee- 
in-der-sackgasse-15763)?

Die Bundesregierung unterstützt nachdrücklich den 
politischen Prozess unter Leitung der Vereinten Nationen 
in Genf und die Bemühungen des Sondergesandten der 
Vereinten Nationen, Geir Pedersen. Die Einberufung des 
Verfassungskomitees am 30. Oktober 2019 war aus Sicht 
der Bundesregierung ein wichtiger Schritt im politischen 
Prozess. Nachdem es in der ersten Runde zu direkten 
Gesprächen kam, hat das syrische Regime eine zweite 
Gesprächsrunde Anfang Dezember blockiert.

Die Bundesregierung ruft vor allem das syrische Re-
gime dazu auf, sich aktiv zu beteiligen und die fortge-
setzte Blockadehaltung aufzugeben. Kurdische Vertreter 
sind Teil des Verfassungskomitees.

Frage 36

Antwort

des Staatsministers Michael Roth auf die Frage der Ab-
geordneten Heike Hänsel (DIE LINKE):

Welche Schlüsse zieht die Bundesregierung aus dem Kor-
ruptionsskandal um oppositionelle Parlamentsabgeordnete um 
den selbsternannten Interimspräsidenten von Venezuela, Juan 
Guaidó (www.reuters.com/article/us-venezuela-politics- 
analysis/missed-his-moment-opposition-corruption-scandal- 
undermines-venezuelas-guaido-idUSKBN1Y72BB)?

Die Bundesregierung begrüßt den Willen von Juan 
Guaidó, unabhängige und ausführliche Untersuchungen 
der über die Medien bekannt gewordenen Korruptions-
vorwürfe gegen einzelne Abgeordnete der venezolani-
schen Nationalversammlung einzuleiten. Gegen Juan 
Guaidó selbst gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung 
keine Korruptionsvorwürfe.

Jeglicher Korruptionsverdacht muss umfassend und 
schonungslos aufgeklärt werden. Kurz nach Bekanntwer-
den des mutmaßlichen Korruptionsfalls hat die National-
versammlung einen Sonderausschuss eingerichtet, der 

unter dem Vorsitz von Vizepräsident Edgar Zambrano 
die Vorwürfe untersucht. Ergebnisse dieser Untersuchung 
liegen noch nicht vor.

Die betroffenen Parteien haben nach Kenntnis der Bun-
desregierung Konsequenzen angekündigt und die betrof-
fenen Mitglieder vorläufig ihrer parlamentarischen Funk-
tionen entbunden.

Frage 37

Antwort

des Staatsministers Michael Roth auf die Frage der Ab-
geordneten Gökay Akbulut (DIE LINKE):

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung von der huma-
nitären Situation im westbosnischen Camp Vucjak bei Bihac, 
in dem sich seit Dienstag, den 3. Dezember 2019, rund 600 
Geflüchtete im Hungerstreik befinden, um auf die dort herrsch-
enden dramatischen Verhältnisse aufmerksam zu machen, be-
sonders vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Menschen-
rechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, bei ihrem 
Besuch am 3. Dezember 2019 die sofortige Schließung des 
Camps forderte, und welche konkrete Unterstützung plant die 
Bundesregierung in dieser Region eingedenk des Einbruchs 
des Winters, wie die Bilder der letzten Tage zeigen, mit dem 
Absinken der Temperaturen auf minus 5 Grad und der damit 
konkret verbundenen Gefahr, dass Menschen aufgrund der 
Wetterbedingungen sterben könnten (vergleiche orf.at/stories/ 
3146583/)?

Das Lager Vucjak in Bosnien und Herzegowina befin-
det sich in unmittelbarer Grenznähe zu Kroatien, wo sich 
nach Erkenntnissen der Bundesregierung derzeit rund 
180 Schutzsuchende aufhalten. Das Lager Vucjak ist kei-
ne menschenwürdige Unterbringung. Die Bundesregie-
rung – ebenso wie viele internationale Partner – hat daher 
wiederholt gefordert, das Lager zu schließen und den dort 
aufhältigen Flüchtlingen und Migranten eine bessere, 
menschenwürdige Unterbringung zur Verfügung zu stel-
len.

Nach dem Besuch der Menschenrechtskommissarin 
des Europarates, Frau Mijatovic, und durch internationa-
len Druck hat der bosnische Sicherheitsminister Mektic 
angekündigt, das Lager Vucjak zu räumen und die Flücht-
linge in einer offiziellen Einrichtung mit ausreichenden 
Kapazitäten und ordentlicher Infrastruktur unterzubrin-
gen. Die Schließung des Lagers hat nach Kenntnis der 
Bundesregierung inzwischen begonnen und dauert an. 
Zunächst sollen aufgestockte Kapazitäten in den beste-
henden Lagern der Region zur Aufnahme der Flüchtlinge 
und Migranten aus Vucjak genutzt werden.

Außerdem wird an der zügigen Herrichtung neuer Auf-
nahmekapazitäten in Bosnien und Herzegowina gearbei-
tet, welche die angespannte Situation in der Region ent-
lasten sollen. Hieran beteiligt sich neben der EU auch die 
Bundesregierung aktiv durch das Technische Hilfswerk 
mit einem Volumen von gut 660 000 Euro.

Mit der Schließung des Lagers Vucjak kommen die 
bosnischen Behörden den wiederholten Forderungen 
der Delegation der EU in Bosnien und Herzegowina 
und anderen internationalen Akteuren nach, die auch 
die Bundesregierung ausdrücklich unterstützt hat.
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Frage 38

Antwort

des Staatsministers Michael Roth auf die Frage der Ab-
geordneten Gökay Akbulut (DIE LINKE):

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die Unter-
stützung der turkmenischen Kämpfer des „Islamischen Staa-
tes“ (IS) durch den türkischen Staat, wonach sie „mit allen 
Mitteln“ unterstützt werden und sogar aus Lagern in Syrien 
in die Türkei gebracht und dort freigelassen werden sollen 
(https://anfdeutsch.com/rojava-syrien/die-tuerkei-benutzt- 
turkmenische-is-mitglieder-15867), und welche Konsequen-
zen zieht die Bundesregierung daraus für die Zusammenarbeit 
mit der Türkei, wenn diese tatsächlich, wenn auch mittelbar, 
mit Kämpfern des „Islamischen Staates“ zusammenarbeitet?

Über eine Unterstützung turkmenischer IS-Kämpfer 
durch die Türkei liegen der Bundesregierung keine eige-
nen Erkenntnisse vor.

Nach Kenntnis der Bundesregierung sind regimefeind-
liche bewaffnete Gruppierungen an der türkischen Mili-
täroperation in Nordost-Syrien beteiligt. Keine dieser 
Gruppen ist nach Bewertung der Bundesregierung als 
dschihadistisch zu klassifizieren.

Die Bundesregierung hat die türkische Militäropera-
tion wiederholt aufs Schärfste verurteilt und mit Nach-
druck ein sofortiges Ende des unilateralen türkischen Vor-
gehens in Nordost-Syrien gefordert.

Die Bundesregierung hat zudem mehrfach gegenüber 
der türkischen Regierung angemahnt, dass das türkische 
Vorgehen die im Rahmen der Anti-IS-Koalition erzielten 
Erfolge im Kampf gegen IS nicht weiter gefährden darf.

Fragen 39 und 40

Antwort

des Staatsministers Michael Roth auf die Fragen der Ab-
geordneten Margarete Bause (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Plant die Bundesregierung gezielte Sanktionen – analog zu 
den Einreisesperren, die nach der Ermordung des saudischen 
Journalisten Jamal Khashoggi ergriffen wurden – gegen den 
Parteisekretär Chen Quanguo und andere Verantwortliche der 
schweren Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang (www. 
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? 
NewsID=23452&LangID=E; www.hrw.org/report/2018/09/ 
09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign- 
repression-against-xinjiangs), und, wenn nein, warum nicht?

Wird die Bundesregierung ihren stellvertretenden Sitz im 
UN-Sicherheitsrat und den Sitz im UN-Menschenrechtsrat nut-
zen, um sich für die Mandatierung eines Beweismittelmecha-
nismus zur Untersuchung, Dokumentation und Aufklärung der 
schweren Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang einzuset-
zen und mit Nachdruck den Zugang für unabhängige 
Beobachter und Beobachterinnen des UN-Hochkommissariats 
für Menschenrechte in die Region Xinjiang zu fordern?

Die beiden Fragen zur Lage in Xinjiang werden zusam-
men beantwortet:

Die Berichte, die uns aus Xinjiang erreichen, sind er-
schreckend. Wir haben unsere tiefe Bestürzung über das, 
was wir über die Menschenrechtslage wissen, vielfach 
zum Ausdruck gebracht.

Die Lage in Xinjiang spricht die Bundesregierung re-
gelmäßig auf allen Ebenen gegenüber der chinesischen 
Regierung an und fordert sie auf, die Menschenrechts-
situation in China zu verbessern. Dies wird sie auch wei-
terhin tun.

Wir fordern den Zugang für die Menschenrechtsbeauf-
tragte der Vereinten Nationen sowie andere internationale 
Expertinnen und Experten. Die Bundesregierung spricht 
sich auch für eine Reise der Botschafterinnen und 
Botschafter der EU-Mitgliedstaaten nach Xinjiang aus.

Aktuell werden weitere Maßnahmen in Abstimmung 
mit unseren Partnern geprüft.

Frage 41

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Christian Hirte auf die Frage 
des Abgeordneten Pascal Meiser (DIE LINKE):

Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung in 
Deutschland die Summe der gesamten Gewinne (vor und nach 
Steuern) in der Kurier-, Express- und Paketbranche seit 2008 
entwickelt (bitte jährlich aufschlüsseln)?

Der Bunderegierung liegen keine Daten zur Summe 
der Gewinne der Unternehmen in der Kurier-, Express- 
und Paketbranche seit 2008 vor.

Die Bundesnetzagentur erhebt für die Zwecke der 
Marktbeobachtung und Marktanalyse die für ihre Aufga-
ben erforderlichen Umsätze und Absätze der in der Ku-
rier-, Express- und Paketbranche tätigen Unternehmen.

Das Statistische Bundesamt erfasst in seiner Klassifi-
kation der Wirtschaftszweige die Post,- Kurier- und Ex-
pressdienste als Branche insgesamt, also auch Brief-
dienstleistungen, sodass hier selbst mit Blick auf 
Umsätze keine vergleichbaren Daten verfügbar sind.

Frage 42

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Christian Hirte auf die Frage 
der Abgeordneten Katharina Dröge (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Wann plant Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vor 
dem Hintergrund, dass er im April 2019 angekündigt hat, eine 
überarbeitete Version der Industriestrategie 2030 vom Februar 
2019 im Sommer 2019 ins Kabinett einzubringen (www. 
manager-magazin.de/politik/deutschland/peter-altmaier- 
laesst-wirtschaft-an-strategiepapier-mitarbeiten-a-1263812. 
html), seine Industriestrategie ins Kabinett einzubringen, oder, 
für den Fall, dass er dies nicht plant, welchen Stellenwert hat 
eine Industriestrategie, wenn nicht geplant ist, sie in eine Posi-
tion der Bundesregierung bzw. in Regierungshandeln zu über-
führen?

Die Industriestrategie 2030 beruht auf einem Konzept 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Ziel 
der Industriestrategie 2030 ist es, gemeinsam mit den 
Akteuren der Wirtschaft einen Beitrag zu leisten zur Si-
cherung und Wiedererlangung von wirtschaftlicher und 
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technologischer Kompetenz, Wettbewerbsfähigkeit und 
Industrieführerschaft auf nationaler, europäischer und 
globaler Ebene in möglichst vielen Bereichen. Die in 
der Strategie angesprochenen industrierelevanten Vorha-
ben werden innerhalb der Bundesregierung vorangetrie-
ben und auf den Weg gebracht.

Frage 43

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Christian Hirte auf die Frage 
der Abgeordneten Katharina Dröge (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Stellt die Forderung der Industriestrategie 2030 nach einer 
Reform des Arbeitszeitgesetzes, die nach meiner Auffassung 
auf eine Ausweitung der täglich möglichen Höchstarbeitsgren-
zen hinauslaufen könnte, eine Position der Bundesregierung 
dar, oder ist diese Forderung lediglich eine Positionsbestim-
mung des Bundesministers?

Die Industriestrategie 2030 beruht auf einem Konzept 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und 
wurde bisher nicht zwischen den Ressorts abgestimmt. 
Diese schlägt unter anderem vor, das Arbeitszeitgesetz 
unter Nutzung der Spielräume, die das EU-Recht bietet, 
an die heutige Zeit anzupassen und die Höchstarbeits-
grenzen nur noch wöchentlich zu regeln. Die entspre-
chende Regelung solle für tarifgebundene und tarifunge-
bundene Unternehmen gelten.

Im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, über eine Tarif-
öffnungsklausel im Arbeitszeitgesetz Experimentierräu-
me für tarifgebundene Unternehmen zu schaffen, um eine 
Öffnung für mehr selbstbestimmte Arbeitszeit der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer und mehr betriebliche 
Flexibilität in der zunehmend digitalen Arbeitswelt zu 
erproben. Nur auf der Grundlage von diesen Tarifverträ-
gen kann dann mittels Betriebsvereinbarungen insbeson-
dere die Höchstarbeitszeit wöchentlich flexibler geregelt 
werden.

Frage 44

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Christian Hirte auf die Frage 
des Abgeordneten Christian Kühn (Tübingen) (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN):

Wie viel Fläche könnte nach Berechnungen der Bundesre-
gierung von den bestehenden Potenzialflächen nach der neuen 
Regelung aus dem Textentwurf eines Gesetzes zum Mindest-
abstand von Windenergieanlagen zu Wohngebäuden noch ge-
nutzt werden, und wurde die Berechnung für den Artikel in der 
jetzigen Fassung gegenüber den Berechnungen vom Umwelt-
bundesamt 2013 noch einmal angepasst?

Die Ressortabstimmungen zu der vorgesehenen Min-
destabstandsregelung für Windenenergie dauern noch an. 
Die Bundesregierung nimmt zu laufenden Ressortver-
handlungen nicht Stellung, die Ergebnisse sind zunächst 
abzuwarten.

Frage 45

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Christian Lange auf die Frage 
des Abgeordneten Stefan Schmidt (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus dem 
Schreiben von EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis 
(Berschens, Ruth: „Deutsche Basiskonten im Fokus“, in „Han-
delsblatt“, 3. Dezember 2019, Seite 10), in welchem aufgrund 
der hohen Kontoführungsgebühren für Basiskonten, der hohen 
Strafzinsen bei vorzeitiger Tilgung festverzinslicher Hypothe-
ken und der weitverbreiteten Praxis einer Verknüpfung von 
Restschuldversicherungen mit Hypotheken eine Überprüfung 
der Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinien in deut-
sches Recht durch die Kommission angekündigt wird, und 
sieht sie bei den beklagten Missständen ihrerseits Handlungs-
bedarf?

Ein Schreiben der EU-Kommission an die Bundesre-
gierung, mit dem die Kommission die angesprochenen 
Themen aufgreifen würde, liegt der Bundesregierung bis-
lang nicht vor. Wir sehen etwaigen Fragen der Kommis-
sion zur Umsetzung der Zahlungskontenrichtlinie und der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie mit großem Interesse 
entgegen.

Deutschland hat die genannten Richtlinien vollständig 
umgesetzt. Sollte es in der Praxis noch zu Anwendungs-
problemen kommen, werden wir diese selbstverständlich 
mit der Kommission erörtern. Das Thema Restschuldver-
sicherung hat die Bundesregierung bereits gegenüber der 
Kommission angesprochen; hier sehen wir Verbesse-
rungspotenzial insbesondere bei den europarechtlichen 
Vorgaben selbst.

Frage 46

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Christian Lange auf die Frage 
des Abgeordneten Andrej Hunko (DIE LINKE):

Inwiefern trifft es zu, dass „die russische Seite“ in Ermittlun-
gen zu dem Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten 
deutsche Ermittler „abblitzen“ ließ (https://twitter.com/ 
alexejhock/status/1201822457042259970), und auf welchem 
Wege haben sich deutsche Behörden auf den üblichen Kanälen 
um Rechtshilfe bemüht?

Deutsche Behörden (BKA, BfV, BND, AA, BKAmt) 
haben seit Ende August zahlreiche Anfragen zum Tö-
tungsdelikt im Kleinen Tiergarten an russische Stellen 
gerichtet, unter anderem an die Russische Botschaft in 
Berlin, den Föderalen Dienst für Sicherheit (FSB), den 
Dienst der Außenaufklärung (SWR), die Hauptverwal-
tung für Aufklärung (GRU) und die Präsidialadministra-
tion der Russischen Föderation. Zuletzt hat Staatssekretär 
Michaelis gegenüber Botschafter Netschajew am 20. No-
vember 2019 in einem Gespräch im Auswärtigen Amt die 
Erwartung der Bundesregierung zur Mitwirkung an der 
Aufklärung formuliert. Die russische Seite hat ungeachtet 
dieser Bemühungen die Aufforderung der Bundesregie-
rung zur Mitwirkung bei der Aufklärung in den vorange-
gangenen Monaten dilatorisch gehandhabt. Da Sie aus-
drücklich nach justizieller Rechtshilfe fragen: Die 
Staatsanwaltschaft Berlin hat die Justizbehörden der Rus-
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sischen Föderation durch ein justizielles Rechtshilfeersu-
chen um Mitwirkung ersucht.

Frage 47

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Stefan Zierke auf die Frage der 
Abgeordneten Katrin Werner (DIE LINKE):

Zu welchem Zeitpunkt wird das BMFSFJ einen Entwurf für 
ein Demokratiefördergesetz vorlegen, wie es von Bundesfami-
lienministerin Dr. Franziska Giffey befürwortet wird, um Pro-
jekte gegen Rechtsextremismus, Rassismus und für Demokra-
tie dauerhaft und gezielt zu fördern, und wann soll es nach 
Vorstellung der Bundesregierung in Kraft treten (vergleiche 
www.tagesspiegel.de/politik/nach-dem-anschlag-von-halle- 
wir-brauchen-ein-demokratiefoerdergesetz/25138746.html)?

Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt nicht vor.

Im Zusammenhang mit dem von der Bundesregierung 
beschlossenen Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des 
Rechtsextremismus und der Hasskriminalität haben das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) und das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat (BMI) vereinbart, zusätzliche 
rechtliche und konzeptionelle Strukturen zu prüfen.

Frage 48

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Stefan Zierke auf die Frage der 
Abgeordneten Katrin Werner (DIE LINKE):

Welche zentralen Maßnahmen und welche Fördermaßnah-
men sollen durch das Demokratiefördergesetz geschaffen wer-
den?

Angriffe auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie 
Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
sind eine dauerhafte Herausforderung für die gesamte 
Gesellschaft. Die qualitativ guten Bundesprogramme im 
Bereich Extremismusprävention und Demokratieförde-
rung sollen deshalb nachhaltig abgesichert und unsere 
Programme gegen Rechtsextremismus, Linksextremis-
mus, Antisemitismus sowie gegen Islamismus ausgebaut 
werden.

BMFSFJ und BMI haben vereinbart, zusätzliche recht-
liche und konzeptionelle Strukturen zu prüfen. Es handelt 
sich somit um ein laufendes Verfahren.

Frage 49

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Thomas Gebhart auf die 
Frage der Abgeordneten Kordula Schulz-Asche 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Wie setzt sich das Wertpapierportfolio des Pflegevorsorge-
fonds (§ 131 des Elften Buch Sozialgesetzbuch) zusammen?

Das Portfolio des Pflegevorsorgefonds setzt sich zum 
30. September 2019 aus folgenden Anlageklassen zusam-
men (Anteile in Prozent):

– Staatsanleihen 11,2 Prozent,

– Anleihen von Bundesländern 21,3 Prozent

– Anleihen von Förderbanken/Institutionen mit öffent-
lichem Auftrag 15,9 Prozent

– Anleihen supranationaler Organisationen 12 Prozent,

– Gedeckte Schuldverschreibungen 19,6 Prozent,

– Aktien 20 Prozent.

Das Gesamtportfoliovolumen beträgt 6,9 Milliarden 
Euro.

Frage 50

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Thomas Gebhart auf die 
Frage der Abgeordneten Kordula Schulz-Asche 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Woran bemisst sich für die Bundesregierung, ob ein Mensch 
in der Lage ist, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten?

Die Frage, ob ein Mensch in der Lage ist, sein Leben 
selbstbestimmt zu gestalten, ist nicht von der Bundesre-
gierung zu entscheiden.

Frage 51

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Steffen Bilger auf die Frage des 
Abgeordneten Dr. Dirk Spaniel (AfD):

Wie sollen über 100 000 Ladestationen pro Jahr ab 2022 
entstehen, wenn das Ziel des am 4. November 2019 stattge-
fundenen Autogipfels, bis 2030 eine Million Ladestationen in 
unserem Land installiert zu haben, realisiert werden soll (www. 
deutschlandfunk.de/ergebnisse-des-autogipfels-hoehere- 
kaufpremien-und-schnel l .1773.de.html?dram: 
article_id=462632)?

Der massiv verstärkte Aufbau der Ladeinfrastruktur bis 
2030 ist eine gemeinsame Aufgabe der Bundesregierung 
mit der Industrie und der Beteiligung von Ländern und 
Kommunen. Allein in den nächsten zwei Jahren sollen 
50 000 öffentlich zugängliche Ladepunkte errichtet wer-
den. Die Automobilwirtschaft wird bis 2022 mindestens 
15 000 zusätzliche öffentliche Ladepunkte realisieren.

Insgesamt sind im Energie- und Klimafonds über 3 Mil-
liarden Euro an Fördermitteln für Ladeinfrastruktur vor-
gesehen. In diesem Kontext wird das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur noch bis März 2020 
einen zusätzlichen Förderaufruf veröffentlichen.

Frage 52

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Steffen Bilger auf die Frage des 
Abgeordneten Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Plant die Bundesregierung, eine Rechtsgrundlage zu schaf-
fen, mit der Verkehrsunternehmen verpflichtet werden, Mobi-
litätsplattformen umfassend und aktuell Daten (Echtzeitinfor-
mationen, Fahrplanänderungen, Preise, Barrierefreiheit 
eingesetzter Fahrzeuge usw.) zur Verfügung zu stellen, und 
wie bewertet die Bundesregierung die vom Bundeskartellamt 
eingeleitete Prüfung der Deutschen Bahn AG im Hinblick auf 
die mögliche Behinderung von Mobilitätsplattformen (siehe 
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Artikel „Kartellamt knöpft sich die Bahn vor“ im „Handels-
blatt“ vom 29. November 2019)?

Die Bundesregierung prüft verschiedene Ansätze, um 
positive Effekte durch die Nutzung von Mobilitätsdaten 
zu erzielen.

Die Deutsche Bahn AG hat betont, bei der Prüfung 
umfassend mit dem Bundeskartellamt zu kooperieren.

Frage 53

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Steffen Bilger auf die Frage des 
Abgeordneten Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Wie priorisiert die Bundesregierung die drei Ziele 
„barrierefreier Einstieg in Dosto-Wagen“, „76 cm Bahnsteig-
höhe“ und „keine steilen Rampen im Zug“ (vergleiche Stadler- 
Zugbestellung der DB Regio Schleswig-Holstein für das E- 
Netz Ost, Hamburg–Lübeck), und welche Überlegungen hat 
die Bundesregierung darüber angestellt, auf welches der drei 
Ziele sie als erstes verzichtet, wenn Behindertenverbände (ver-
gleiche NDR-Beitrag, www.ndr.de/nachrichten/schleswig- 
holstein/Hamburg-Luebeck-Neue-Zuege-nicht-barrierefrei. 
barrierefreiheit.164.html) die Reglung in der TSI PRM in 
Nummer 4.2.2.9. mit 15 Prozent steilen kurzen Rampen im 
Zug als nicht barrierefrei einstufen?

Sowohl im Bereich der Infrastruktur als auch im Be-
reich der Fahrzeuge sind die Anforderungen der Techni-
schen Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) be-
züglich der Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems für 
Menschen mit Behinderungen und Menschen mit einge-
schränkter Mobilität (Verordnung EU Nr. 1300/2014, zu-
letzt geändert durch die Durchführungsverordnung 2019/ 
772) zu beachten.

Die TSI legen den Standard fest, der für eine Inbetrieb-
nahmegenehmigung bzw. für eine Genehmigung zum In-
verkehrbringen erforderlich ist. Darüber hinausgehende 
Anforderungen können zwischen den Vertragsparteien 
nur auf freiwilliger Basis vereinbart werden.

Frage 54

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Steffen Bilger auf die Frage der 
Abgeordneten Marja-Liisa Völlers (SPD):

Wie viele Gleise kommen bei der im Bundesverkehrswege-
plan 2030 genannten Strecke „ABS/NBS Hannover–Bielefeld“ 
zwischen Hannover und Bielefeld grundsätzlich infrage, wenn 
in dem in der achten Kalenderwoche stattgefundenen Berich-
terstattergespräch mit den Koalitionsfraktionen der CDU/CSU 
und SPD und dem Parlamentarischen Staatssekretär Enak 
Ferlemann als Vertreter der Bundesregierung zum geplanten 
Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz nicht mehr nur wie bis-
lang von vier, sondern jetzt von mindestens vier Gleisen die 
Rede war?

Der Bedarfsplan für die Bundesschienenwege sieht 
zwei zusätzliche Gleise im Korridor Seelze – Porta West-
falica/Bad Oeynhausen vor. Nach dem zweiten Gutach-
terentwurf des Zielfahrplans für den Deutschland-Takt ist 
für die Strecke Hannover – Bielefeld eine höhere Trassen-
geschwindigkeit notwendig, als die Bewertung im Rah-
men des Bundesverkehrswegeplanes vorsieht. Die Arbei-
ten zum Deutschland-Takt sind noch nicht abgeschlossen. 

Die Planungen für die Bahnstrecke Hannover – Bielefeld 
haben deshalb noch nicht begonnen.

Frage 55

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Steffen Bilger auf die Frage des 
Abgeordneten Sven-Christian Kindler (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN):

Wie hat sich die Anzahl der nicht überdachten und über-
dachten Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen und Haltestatio-
nen der Deutschen Bahn AG in Niedersachsen in den Jahren 
2018 und 2019 entwickelt (bitte jahresscheibengenau die je-
weilige Anzahl der nichtüberdachten und der überdachten 
Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen und Haltestationen ange-
ben)?

Der Bundesregierung liegen keine eigenen Informatio-
nen vor. Die Deutsche Bahn AG wurde zu dem angespro-
chenen Sachverhalt um Stellungnahme gebeten, die in der 
für die Beantwortung zur Verfügung stehenden Zeit nicht 
vorgelegt werden konnte. Sobald Informationen vorlie-
gen, werden diese nachgereicht.

Frage 56

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Steffen Bilger auf die Frage des 
Abgeordneten Sven-Christian Kindler (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN):

Wie viele Fahrradparkhäuser gibt es nach Kenntnis der Bun-
desregierung derzeit in Niedersachsen, und welche Kapazitä-
ten haben sie jeweils (bitte detailliert darstellen, wo sich die 
Fahrradparkhäuser befinden und welche Kapazitäten sie je-
weils haben)?

Die Bundesregierung hat keine Kenntnis, wie viele 
Fahrradparkhäuser es in Niedersachen gibt.

Frage 57

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Steffen Bilger auf die Frage des 
Abgeordneten Torsten Herbst (FDP):

Wie haben sich die Anzahl sowie der Anteil beheizbarer 
Bahnweichen im Schienennetz der Deutschen Bahn AG nach 
Kenntnis der Bundesregierung in den vergangenen zehn Jahren 
entwickelt?

Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) um-
fasste die zugrunde gelegte Infrastruktur der Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen der DB AG:

2009: 72 808 Weichen und Kreuzungen,

2018: 65 844 Weichen und Kreuzungen.

Im Jahr 2009 waren bereits circa 43 700 Weichen und 
Kreuzungen mit elektrischer Weichenheizung ausgerüs-
tet. Aktuell beläuft sich der Bestand auf circa 48 000 
elektrisch beheizte Weichen und Kreuzungen. Circa 430 
Weichen und Kreuzungen wurden pro Jahr mit elektri-
scher Weichenheizung in den letzten zehn Jahren ausge-
rüstet.
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Frage 58

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Steffen Bilger auf die Frage des 
Abgeordneten Torsten Herbst (FDP):

Wie sollen sich die in der Digitalklausur der Bundesregie-
rung angekündigten 5 000 zusätzlichen Mobilfunkstandorte 
auf  die  e inzelnen Bundesländer  ver te i len (www. 
bundesregierung.de/breg-de/themen/digitalisierung/ 
mobilfunkstrategie-1693528)?

Die Festlegung der zu fördernden Mobilfunkmasten 
erfolgt unter Berücksichtigung der Versorgungs- und 
Kostenstudie Mobilfunk sowie der aktuell laufenden Ge-
spräche der Bundesregierung mit den Ländern.

Frage 59

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Steffen Bilger auf die Frage des 
Abgeordneten Stephan Kühn (Dresden) (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN):

Welche Kosten sind für den Bund seit 2013 im Zusammen-
hang mit der Einführung der Infrastrukturabgabe und der seit 
Bekanntwerden des Urteils des Europäischen Gerichtshofs ein-
geleiteten Beendigung der Mautverträge bisher insgesamt ent-
standen (Stand: 6. Dezember 2019), und welche Kosten, inbe-
griffen die Entschädigungsansprüche von Autoticket und ihrer 
Unterauftragnehmer (siehe „Spiegel Online“ vom 24. Oktober 
2019) sowie die Schätzungen des Bundes über potentielle 
Schadensersatzansprüche der Betreiberfirmen, werden seitens 
des Bundes noch erwartet?

Für die vom Deutschen Bundestag mit dem Gesetz 
vom 27. März 2015 beschlossene Einführung der Infra-
strukturabgabe sind von 2014 bis zum Jahresende 2019 
Ausgaben in Höhe von voraussichtlich rund 73 Millionen 
Euro entstanden. Im Jahr 2013 sind keine Kosten entstan-
den. In jedem Haushaltsjahr wurden die vom Haushalts-
gesetzgeber zur Verfügung gestellten Mittel eingehalten.

Es liegen keine Entschädigungsforderungen der Ver-
tragspartner vor. Das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur geht davon aus, dass keine Ent-
schädigungszahlungen zu leisten sind.

Frage 60

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Steffen Bilger auf die Frage des 
Abgeordneten Bernd Reuther (FDP):

Wie viele der unbesetzten Stellen bei der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes und der Generaldirektion 
Wasserstraßen und Schifffahrt sind zum jetzigen Zeitpunkt 
ausgeschrieben?

Zum letzten Erhebungszeitpunkt (1. November 2019) 
waren in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung insge-
samt 1 420 Stellen und Planstellen unbesetzt.

Die Ausschreibungsquote liegt bei den auf die General-
direktion Wasserstraßen und Schifffahrt entfallenden un-
besetzten Stellen bei 57,7 Prozent, bei den auf den nach-
geordneten Bereich entfallenden Stellen bei 24,6 Prozent.

Frage 61

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Steffen Bilger auf die Frage des 
Abgeordneten Stefan Gelbhaar (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Für welche konkreten Bauarbeiten fallen nach der Fertig-
stellung des Hauptterminals am Flughafen Berlin Brandenburg 
noch 212 Millionen Euro an, und inwieweit würde sich eine 
Nichtbewilligung dieser Mittel auf die Eröffnung des Flugha-
fens Berlin Brandenburg auswirken?

Nach Auskunft der Flughafen Berlin Brandenburg 
GmbH (FBB) handelt es sich um Nachlaufkosten, die 
für regulär nachlaufende Abrechnungsprozesse nach der 
Inbetriebnahme des BER anfallen. Die Bewertung der 
Höhe der Kosten ist durch die FBB noch nicht abge-
schlossen.

Der Businessplan 2020 der FBB befindet sich in der 
finalen Aufstellung. Die Liquidität der FBB ist nach An-
gaben der Geschäftsführung bis zur Inbetriebnahme des 
BER gesichert.

Frage 62

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Florian Pronold auf die Frage 
des Abgeordneten Stefan Gelbhaar (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Mit welcher Begründung hat die Bundesregierung die Ver-
öffentlichung des Papiers „Klimaschutz im Verkehr“ des Um-
weltbundesamts (UBA) im Juni 2019 verhindert (www. 
sueddeutsche.de/wirtschaft/umweltbundesamt-klima-verkehr- 
sprit-preise-1.4709948temp), und was schlussfolgert die Bun-
desregierung aus der Diskrepanz zwischen den Berechnungen 
des UBA und den Maßnahmen im von der Bundesregierung 
vorgelegten sogenannten Klimapaket im Bereich Verkehr ins-
besondere in Hinblick darauf, ob die Maßnahmen ausreichen, 
um die Klimaschutzziele zu erreichen?

Das entsprechende Positionspapier des Umweltbun-
desamts (UBA) wurde dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) zur 
Prüfung vorgelegt. Das BMU hat das UBA gebeten, das 
Papier nicht zu veröffentlichen, da innerhalb der Bundes-
regierung die Verabredung bestand, dass zur Erarbeitung 
des Klimaschutzprogramms das jeweils zuständige Fach-
ministerium Maßnahmenvorschläge zur Erreichung der 
Klimaschutzziele in seinem Sektor vorlegt. Das Vorlegen 
von Maßnahmenvorschlägen im Sektor Verkehr durch 
das UBA als nachgeordnete Behörde des BMU hätte die-
ser Verabredung widersprochen.

Im Klimaschutzprogramm 2030 wurde festgelegt, dass 
die Bundesregierung die Gesamtminderungswirkung des 
Programms inklusive der Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Maßnahmen und dem Effekt der CO2-Be-
preisung durch jeweils einen Gutachter des BMU und des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bewerten 
lassen wird. Erst auf Basis dieser Bewertungen können 
fundierte Aussagen zur Maßnahmenwirksamkeit getrof-
fen werden.
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Frage 63

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Florian Pronold auf die Frage 
der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau) 
(DIE LINKE):

Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den 
Jahren von 2010 bis 2018 der Anteil der Betroffenen von Um-
weltverschmutzung, Schmutz oder sonstigen Umweltproble-
men (im Sinne der Definition des Europäischen Statistikamts) 
an der Bevölkerung entwickelt (bitte differenzieren nach ins-
gesamt, unter 60 Prozent des medianen Äquivalenzeinkom-
mens und über 60 Prozent des medianen Äquivalenzeinkom-
mens), und wie bewertet die Bundesregierung den Trend dieser 
Entwicklung über den Gesamtzeitraum?

Die Entwicklung des Anteils der Bevölkerung in 
Deutschland von 2010 bis 2018, der von Umweltver-
schmutzung, Schmutz oder sonstigen Problemen betrof-
fen ist, lässt sich anhand der Daten der European Union 
Statistics on Income and Living Conditions-Erhebung 
(EU-SILC) ablesen. EU-SILC differenziert nach Bevöl-
kerung insgesamt, nach armutsgefährdeter Bevölkerung 
(unter 60 Prozent des medianen Äquivalenzeinkommens) 
und nicht armutsgefährdeter Bevölkerung (über 60 Pro-
zent des medianen Äquivalenzeinkommens).

Insgesamt hat sich der Anteil der Bevölkerung in 
Deutschland, der von Umweltverschmutzung, Schmutz 
oder sonstigen Problemen betroffen ist, von 21,1 Prozent 
(2010) auf 24,8 Prozent (2018) erhöht.

Bei der nicht armutsgefährdeten Bevölkerung (über 
60 Prozent des medianen Äquivalenzvolumens) hat sich 
der Anteil von 20,2 Prozent im Jahr 2010 auf 24,2 Prozent 
im Jahr 2018 erhöht. Bei der armutsgefährdeten Bevöl-
kerung (unter 60 Prozent des medianen Äquivalenzvolu-
mens) hat sich der Anteil von 26,1 Prozent im Jahr 2010 
auf 27,7 Prozent im Jahr 2018 erhöht. Damit ist der An-
stieg bei der nicht armutsgefährdeten Gruppe etwas stär-
ker.

Dennoch ist bei der armutsgefährdeten Bevölkerung 
der Anteil der Betroffenen im gesamten Zeitraum nach 
wie vor höher als bei der nicht armutsgefährdeten Bevöl-
kerung.

Es ist erfreulich, wenn der Zusammenhang zwischen 
Umweltbelastungen und sozialer Lage zurückgeht, aber 
entscheidender wäre ein Rückgang von Umweltbelastun-
gen insgesamt für beide Gruppen.

Frage 64

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Florian Pronold auf die Frage 
der Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN):

Was ist die Erklärung dafür, dass in der Tabelle der vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) er-
fassten Ausfuhren auf Bundestagsdrucksache 18/5360 zwei 
Transporte von rund 300 bzw. 401 Tonnen abgereichertem 
Uran von der Urananreicherungsanlage Gronau nach Frank-
reich mit dem Anzeige- bzw. Abfertigungsdatum 21. Januar 
2014 bzw. 17. Februar 2015 aufgeführt werden, in der analogen 
Tabelle der vom BAFA erfassten Ausfuhren auf Bundestags-
drucksache 19/5231 diese beiden Transporte jedoch nicht ent-

halten sind (vergleiche auf Bundestagsdrucksache 18/5360 
Tabellenabschnitte auf Seite 304 bzw. 316 und auf Bundestags-
drucksache 19/5231 Tabellenabschnitte auf Seite 1 054 bzw. 
1 059), und gegebenenfalls wo auf Bundestagsdrucksache 19/ 
5231 finden sich diese beiden Transporte stattdessen wieder?

Die grenzüberschreitende Verbringung vom 21. April 
2014 findet sich auf Seite 1000 und die grenzüberschrei-
tende Verbringung vom 17. Februar 2015 findet sich auf 
Seite 959 in den bereits zuvor veröffentlichten Tabellen 
auch in der Bundestagsdrucksache 19/5231 wieder.

Für die innergemeinschaftlichen Verbringungen von 
Ausgangsmaterial bzw. abgereichertem Material beste-
hen keine Genehmigungs- bzw. Anzeigepflichten nach 
dem Atomgesetz (AtG) bzw. der Strahlenschutzverord-
nung (StrlSchV).

Die in der Bundestagsdrucksache 18/5360 aufgeführ-
ten Daten für Ausgangsmaterial bzw. abgereichertes Ma-
terial wurden damals, soweit bekannt, händisch übernom-
men. Aufgrund der nicht vorhandenen Genehmigungs- 
bzw. Anzeigepflichten nach AtG bzw. StrlSchV wurde 
die händische Erfassung zum damaligen Zeitpunkt einge-
stellt. Seitdem enthalten die neu erstellten Tabellen nur 
noch die elektronisch erfassten Daten.

Frage 65

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Thomas Rachel auf die Frage 
der Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN):

Was sind im kommenden halben Jahr auf EU-Ebene die 
bereits avisierten Termine unter Beteiligung der Bundesregie-
rung, auf denen (auch) die EU-seitigen Finanzmittel für das 
Kernfusionsprojekt ITER in den kommenden Jahren diskutiert 
bzw. beraten werden (bitte vollständige Auflistung mit jeweili-
gem Datum), und welche aktuellen Kenntnisse hat die Bundes-
regierung über die wesentlichen Meilensteine der aktuellen 
ITER-Projektplanung bis zum sogenannten First Plasma (bitte 
mit zeitlichen Angaben zu Meilensteinen und Stand/Datum der 
Projektplanung)?

Nach Kenntnis der Bundesregierung sollen die Ver-
handlungen um die künftigen Finanzmittel für den Inter-
national Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) im 
Zeitraum 2021 bis 2027 im Rahmen der Verhandlungen 
um den Vorschlag zum Mittelübertrag von der Europä-
ischen Kommission an Fusion for Energy – der EU-Or-
ganisation, die den europäischen Beitrag zum ITER-Pro-
jekt erbringt – unter kroatischer Ratspräsidentschaft 
diskutiert werden. Ein genauer Zeitplan liegt der Bundes-
regierung derzeit noch nicht vor.

Der Budgetansatz für ITER im künftigen mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) für den Zeitraum 2021 bis 2027 ist 
Bestandteil des insgesamt verhandelten MFR. Nach 
Kenntnis der Bundesregierung wird sich der Europäische 
Rat voraussichtlich in seinen Sitzungen am 12./13. De-
zember 2019 und am 26./27. März 2020 sowie gegebe-
nenfalls im Rahmen einer Sondersitzung, die noch nicht 
terminiert ist, mit diesem Thema befassen.

Nach Kenntnis der Bundesregierung, die auf Angaben 
von Fusion for Energy beruht, sind bis zum Erreichen des 
„First Plasma“ (voraussichtlich im Jahr 2025) folgende 
wesentliche Meilensteine vorgesehen:
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– Start of B1 civil works in Tokamak-
building

Q1 2016 
achieved;

– Erection of Tokamak Main Cranes in 
Assembly Hall

Q2 2016 
achieved;

– Completion of first EU TF winding 
pack

Q2 2016 
achieved;

– Installation of WDS tanks in Tritium 
building

Q2 2016 
achieved;

– First Sub Segment Assembly of VV 
Sector 5 completed

Q4 2016 
achieved;

– First Liquid Nitrogen Refrigerator 
equipment Factory Acceptance Tests 
Completed

Q4 2016 
achieved;

– Energisation of 400KV switch yard Q1 2017 
achieved;

– Completion of RFE 1A (Assembly 
Hall)

Q2 2017 
achieved;

– Tokamak Concrete crown civil works 
achieved

Q3 2018 
achieved;

– Civil works and finishing performed in 
B2 level allowing TB04 
Installation to begin in tokamak buil-
ding B2 level

Q4 2018 
achieved;

– Neutral Beam Test Facility (NBTF): 
Start of integrated commissioning of 
SPIDER beam

Q1 2018 
achieved;

– Buildings: First limited access to To-
kamak pit for installation without large 
crane availability (RFE 1B stage 1)

Q2 2018 
achieved;

– PF Coil: EU PF 5 coil ready for cold 
test

Q1 2020;

– Building: Limited crane access bet-
ween Assembly Hall and Tokamak 
Building (RFE 1B stage 2)

Q1 2020;

– PF Coil: Manufacturing complete for 
EU PF 6 Coil and delivery to site

Q2 2020;

– TF Coils: Complete FAT for PA work 
scope for first EU TF Coil

Q1 2020;

– VV: First EU Vacuum Vessel Sector 
fabrication complete and delivered to 
IO site

Q4 2020;

– Commissioning: Cryostat Leak De-
tection System delivery to site

Q3 2023;

– In-vessel: Delivery of the first all- 
Tungsten prototype test assembly of 
the Divertor Inner Vertical Target to the 
RF test facility

Q4 2018 
achieved;

– Buildings: Construction of Cryoplant 
Coldbox Building (52) Completed

Q3 2019;

– EC UL: Manufacturing of first batch of 
Diamond Disks for EC Upper Laun-
cher 1 finished

Q2 2020;

– TF Coil: Seventh EU TF Coil delivery 
to site

Q2 2021;

– Buildings: Medium Voltage distribu-
tion LC1A Ready for Equipment

Q4 2022;

– VV: Delivery of Sector 9 by EU-DA to 
ITER Site

Q2 2021;

– Buildings: Medium Voltage Distribu-
tion Building LC/2B (47) RFE

Q3 2022;

– NB&PS: Start of Installation of Acce-
leration Grid Power 
Supplies -Converter System of Neutral 
Beam Injector-1 Q2

Q3 2023;

– Cryo&FC: Delivery of Torus and 
Cryostat Front-End Cryopump 
Distribution System and Cryojumpers 
5-8 (4 no.) 
Batch 2 by EU-DA to Site

Q4 2022;

– EC UL: Manufacturing of first batch of 
Waveguides for EC Upper Launcher 1 
finished

Q4 2023;

– NB&PS: Start of Installation of High 
Voltage Dec 1 of Neutral Beam Injec-
tor-1

Q1 2024;

– Remote Handling: Task Order Signed 
for Manufacturing for Cask and Plug 
Remote Handling System (CPRHS)

Q3 2022;

– Cryo&FC: Delivery of First Torus & 
Cryostat

Q2 2022;

– Buildings: B71 North ready for IO In-
stallation

Q2 2022;

– Cryo&FC: Delivery of Primary (VV) 
Leak Detection and Localisation by 
EU-DA to ITER Site for First Plasma

Q4 2023;

– Diagnostics: In-V Elec Feedthroughs 
Delivered to ITER Site

Q4 2022;

– In-Vessel: Completion of the qualifi-
cation phase prior to start of Blanket 
First Wall series production

Q1 2023;

– In-vessel: Completion of Stage I of the 
series production of Divertor Cassette 
Bodies

Q4 2024;

– Diagnostics: Electronics and Software 
for Magnetics Delivered to ITER Site

Q3 2023;

– Remote Handling:Equatorial Port Plug 
First Assembly Cask Delivered to 
ITER Site

Q4 2023;

– Remote Handling: Upper Port Plug 
First Assembly Cask Delivered to 
ITER Site

Q4 2023;
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– Remote Handling: Monorail crane of 
Neutral Beam Remote Handling Sys-
tem and Delivered to ITER Site

Q1 2024;

– NB & PS: 8th Set of Main High Vol-
tage Power Supplies & Body Power 
Supplies (MHVPS & BPS) Delivered 
to ITER Site by EU-DA

Q2 2024;

– ECCS: EC Upper Launcher Control 
System ITER Site Acceptance Com-
pleted

Q3 2024;

– In-vessel: Completion of Stage I of the 
series production of Divertor Inner 
Vertical Target

Q3 2024;

– EC UL: Delivery 1st EC Upper Laun-
cher from EU-DA to IO

Q2 2024;

– In Vessel Viewing System Unit #1 
Delivered to ITER Site

Q4 2024;

– NB&PS: Delivery of 1st Set (1MW) of 
Gyrotrons Tubes by EU-DA to ITER 
Site

Q1 2025;

– Building: Assembly building complete Q4 2018;

– Building: Tokamak building construc-
tion complete

Q3 2022;

– TF coils: Complete FAT for PA work 
scope for 18 TF Coils

Q4 2021;

– Cryostat: Cryostat support bearings 
full scale prototype delivery to site

Q2 2018 
achieved;

– NB & PS: 1st Set of Main High Voltage 
Power Supplies & Body Power Sup-
plies (MHVPS & BPS) Delivered to 
ITER Site by EU-DA

Q1 2020;

– Buildings: Cryoline Bridge available 
for installation of systems

Q2 2022;

– Buildings: Busbar Bridge available for 
installation of systems

Q4 2022;

Frage 66

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Thomas Rachel auf die Frage 
der Abgeordneten Margit Stumpp (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Welche weiteren Schritte plant die Bundesregierung zur 
Umsetzung des im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD vereinbarten Nationalen Bildungsrates nach dem 
Ausstieg von Bayern und Baden-Württemberg?

Die 368. Kultusministerkonferenz hat am 5. Dezember 
2019 die „Einrichtung eines Bildungsrates/wissenschaft-
lichen Beirates der Kultusministerkonferenz“ beschlos-
sen, „der die Länder in Fragen der Weiterentwicklung 
des Bildungswesens und des Umgangs mit seinen He-
rausforderungen, insbesondere der Sicherung und Ent-
wicklung der Qualität sowie der Verbesserung der Ver-

gleichbarkeit des Bildungswesens auf der Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse berät. … Bei Fragen, 
die den Bund und die Länder gemeinsam betreffen, soll 
der Bund angemessen beteiligt werden. Darüber wird ei-
ne Verständigung mit dem Bund angestrebt.“

Es bleibt abzuwarten, wie dieses Gremium im Einzel-
nen ausgestaltet und wie der Bund konkret einbezogen 
werden soll.

Der Bund steht zu seiner Verantwortung, einen Beitrag 
zu mehr Transparenz, Qualität und Vergleichbarkeit im 
Bildungssystem zu leisten, und ist gegenüber den Län-
dern jederzeit zu Gesprächen bereit.

Frage 67

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Thomas Rachel auf die Frage 
des Abgeordneten Kai Gehring (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Inwiefern sind die Mitglieder von Aufsichts- und Beratungs-
gremien in außeruniversitären Forschungsorganisationen und 
-einrichtungen mit Bundesbeteiligung öffentlich zugänglich zu 
machen, und unter welchen Umständen können hier Ausnah-
men gemacht werden?

Die Mitglieder von Aufsichts- und Beratungsgremien 
in außeruniversitären Forschungsorganisationen und 
-einrichtungen mit Bundesbeteiligung werden aus unter-
schiedlichen Gründen öffentlich gemacht.

So ist ein geringer Anteil der außeruniversitären For-
schungseinrichtungen als GmbH verfasst. Diese müssen 
somit wie alle GmbHs eine Liste der Aufsichtsratsmit-
glieder zum Handelsregister einreichen, wo sie öffentlich 
eingesehen werden können.

Die Bundesbeteiligungen unter den außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen – dies sind ebenfalls alle 
GmbHs – führen ihre Aufsichtsratsmitglieder im jährli-
chen Beteiligungsbericht des Bundes auf.

Es besteht jedoch keine allgemeine Pflicht, die Mit-
glieder zu veröffentlichen. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung veröffentlicht im Rahmen seiner 
Verpflichtungen nach dem Bundesgremienbesetzungsge-
setz, wie viele Mandate es in Aufsichtsgremien und we-
sentlichen Gremien besetzen kann und welchen Ge-
schlechtes diese sind. Die Namen der Mitglieder 
werden in diesem Zusammenhang nicht veröffentlicht.

Frage 68

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Thomas Rachel auf die Frage 
des Abgeordneten Kai Gehring (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

In welchen Fällen sind erst nach Amtsantritt der Leitung 
einer außeruniversitären Forschungsorganisation die Nebentä-
tigkeiten einer Forschungseinrichtungsleitung abschließend 
durch das BMBF geprüft worden (bitte begründen), und wel-
che Konsequenzen hat das BMBF aus diesen Fällen gezogen 
(www.faz.net /aktuel l /karr iere-hochschule/die-  
durchwachsene-bilanz-von-helmholtz-chef-otmar-wiestler- 
16480805.html)?
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Die Bundesregierung versteht die Frage so, dass nach 
Fällen gefragt wird, in denen eine Nebentätigkeit vor de-
ren Genehmigung angetreten wurde. Sie berücksichtigt 
dabei den in der Fragestellung erwähnten Medienbericht 
über Herrn Professor Wiestler.

Herr Professor Wiestler hat nach Kenntnis der Bundes-
regierung als wissenschaftlicher Geschäftsführer des 
Deutschen Krebsforschungszentrums die Nebentätigkeit 

im Aufsichtsrat der Bayer AG erst nach erfolgter Geneh-
migung aufgenommen.

Die abschließende Prüfung für die Nebentätigkeit im 
Aufsichtsrat der Bayer AG in seiner Position als Präsident 
der Helmholtz-Gemeinschaft begann vor seinem Amts-
antritt.

Weitere Fälle sind nicht bekannt.
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